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Verfassung des Kantons Graubiinden
(KV; BR 110.100)

Vom Volk angenommen am 14. September 2003 (Stand 1. Januar 2025)

Wo nicht anders vermerkt, stammen die Erlauterungen aus der Botschaft der Regierung vom 15. Januar 2002
zur Totalrevision der Kantonsverfassung (Heft Nr. 10/2001-2002, S. 508ff). Nicht mehr aktuelle oder
passende Angaben wie Bezeichnungen, Verweise, Fundstellen sowie Abkiirzungen in den Erlduterungen
werden vom DFG in Anlehnung an Art. 11 und 12 Publikationsgesetz (BR 180.100) formlos berichtigt.

Ergdnzende Erliuterungen des DFG sind kursiv dargestellt. Praxisfestlegungen des DFG sind als solche
bezeichnet und ebenfalls kursiv dargestellt.

Auszug der finanzrelevanten Bestimmungen:

3. Politische Rechte

3.3. Referendum

Ausfiihrliche Erlduterungen zum Finanzreferendum (Art. 16 Ziff. 4 und Art. 17 Abs. 1 Ziff. 3 KV) enthdlt der
Kommentar zur Verfassung des Kantons Graubiinden von Dr. Frank Schuler vom April 2006 im Kapitel «II1.
Finanzreferendum ()» in den Randziffern 26 bis 61. Die Erlduterungen basieren auf dem FHG vom 18. Juni
2004. Die Erlduterungen sind im Buchhandel (ISBN-13: 978-3-905688-06-1) erhdltlich oder bei der Kantons-
bibliothek Graubiinden (B 2250) ausleihbar.

Eine umfassende finanzrechtliche Beurteilung der Delegation von Ausgabenkompetenzen enthdlt das Rechts-
gutachten von Dr. Gieri Caviezel vom 20. April 2017. Die Schlussfolgerungen des Gutachtens sind fiir die
Regierung und die Geschdftspriifungskommission des Grossen Rats (GPK) nachvollziehbar (RB 542/2017 und
Bericht der GPK 2017/2018, S. 23f.).

Art. 16 Obligatorisches Referendum

! Der Volksabstimmung werden unterstellt:

1. Anderungen der Kantonsverfassung;

2. Abschluss, Anderung oder Kiindigung von interkantonalen und
internationalen Vertragen mit verfassungsinderndem Inhalt;

3. Volksinitiativen, denen der Grosse Rat nicht zustimmt oder denen er
einen Gegenvorschlag gegeniiberstellt;

4. Beschliisse des Grossen Rates iiber neue einmalige Ausgaben von

mehr als zehn Millionen Franken und iiber neue jahrlich wieder-
kehrende Ausgaben von mehr als einer Million Franken;
5. Beschliisse des Grossen Rates {iber Grundsatzfragen gemaiss
Artikel 19 Absatz 1.
1

Im Referendumsrecht geht es darum, eine Zustdndigkeitsordnung zu schaffen, die einerseits ein rasches und
sachgerechtes Handeln erlaubt und andererseits ein demokratisch legitimiertes Entscheidungsverfahren er-
moglicht. Je wichtiger ein Entscheid ist, umso stirker muss die demokratische Legitimation sein und umso
geringer ist das zeitliche Element zu gewichten. Die Mitwirkung der Stimmberechtigten iiber das obligatori-
sche oder fakultative Referendum soll jedoch auf Geschifte mit einer gewissen Wichtigkeit beschrénkt sein.
Zudem sollen die Stimmberechtigten nicht zu vollig unbestrittenen Geschéften Stellung beziehen miissen. Um
den beiden sich teilweise widersprechenden Anliegen gerecht zu werden, werden zwei Grundanliegen ver-
folgt: Beschriankung des obligatorischen Referendums zugunsten des fakultativen und Schaffung von Mitteln
zur differenzierten Meinungsdusserung der Stimmberechtigten.

Im Rahmen der Neuordnung des Finanzreferendums schlug die Verfassungskommission im September 2000
eine Verlagerung vom obligatorischen zum fakultativen Referendum vor. Dieser Vorschlag blieb in der Ver-
nehmlassung weitgehend unbestritten. Die Regierung sah im Januar 2002 indessen keine Veranlassung, in
diesem Bereich Anderungen vorzunehmen. Entgegen den Bestrebungen in anderen Kantonen erachtete sie es
dabei als sinnvoll, grundsétzlich am obligatorischen Finanzreferendum festzuhalten. Es fiihrt zu einer
geringeren Verschuldung und einer niedrigeren Staatsquote. Der Mindestbetrag fiir das obligatorische
Referendum gemiss Abs. 1 Ziffer 4 wurde im Rahmen der Totalrevision der Kantonsverfassung im Jahr 2003

! Die Teilrevision der KV zur Authebung des ausserordentlichen Behordenreferendums wurde vom Biindner Stimmvolk am 3. Mérz 2013 beschlossen (Botschaft Heft Nr. 1/2012-2013).
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verdoppelt (Botschaft Heft Nr. 10/2001-2002, S. 508ft.).

Eine abschliessende Delegation von Finanzkompetenzen kommt der rechtlichen Gebundenheit einer Ausgabe
gleich. Dieser Grundsatz ist in Art. 43 Abs. 1 lit. a FHV festgehalten. Weitere Erlduterungen siehe dort.

Art. 17 Fakultatives Referendum

! Wenn 1500 Stimmberechtigte oder ein Zehntel der Gemeinden es
verlangen, werden der Volksabstimmung unterstellt:

1. Erlass, Anderung oder Aufhebung von Gesetzen;

2. Abschluss, Anderung oder Kiindigung von interkantonalen und inter-
nationalen Vertrdgen mit gesetzesdnderndem Inhalt;

3. Beschliisse des Grossen Rates iiber neue einmalige Ausgaben

zwischen einer Million und zehn Millionen Franken sowie liber neue
jéhrlich wiederkehrende Ausgaben zwischen 300 000 und einer
Million Franken.

2 Der Grosse Rat kann Beschliisse, die in seine abschliessende Kompetenz
fallen, dem fakultativen Referendum unterstellen. Nicht referendumsféhig
sind Beschliisse iiber den Steuerfuss, das Budget und die Jahresrechnung
sowie Justizgeschéfte und Wahlen.

3 Das Begehren um Durchfiihrung der Volksabstimmung ist innert 90 Tagen
nach der amtlichen Verdffentlichung des Beschlusses zu stellen.

Der Mindestbetrag fiir das fakultative Referendum gemaiss Abs. 1 Ziffer 3 ist seit dem Jahr 1973 unveréndert.
So konnen die Stimmberechtigten im Rahmen des fakultativen Referendums entscheiden, ob sie eine be-
stimmte Ausgabe fiir wichtig erachten.

Das schweizerische Demokratieverstindnis beruht auf dem Grundsatz, dass die politisch wichtigen Entscheide
der Kontrolle der Stimmberechtigten zu unterstellen sind. Deshalb ist in Abs. 2 ein ausserordentliches Refe-
rendum vorgesehen. Demnach kann der Grosse Rat Beschliisse, die in seine abschliessende Kompetenz fallen,
dem fakultativen Referendum unterstellen. Damit erhélt der Grosse Rat im Einzelfall die Moglichkeit,
politisch bedeutsame Entscheide dem fakultativen Referendum zugénglich zu machen. Allerdings hat der
Beschluss — als Nachweis der politischen Wichtigkeit — von der Mehrheit des Grossen Rats auszugehen. Da
gewisse Bereiche aus rechtlichen oder praktischen Griinden dem Referendum nicht oder schlecht zuganglich
sind, enthélt der Entwurf einen Negativkatalog mit Beschliissen, die der Grosse Rat generell nicht dem ausser-
ordentlichen Referendum unterstellen kann (Botschaft Heft Nr. 10/2001-2002, S. 510f.).

4. Kantonale Behorden

4.2. Der Grosse Rat

4.2.2. Aufgaben

Art. 33 Aufsicht und Oberaufsicht

! Der Grosse Rat iibt die Aufsicht iiber die Regierung sowie das Obergericht
und das Justizgericht aus.

2 Ihm obliegt die Oberaufsicht iiber die Verwaltung, die anderen Zweige der
Rechtspflege und tiber andere Trager 6ffentlicher Aufgaben.

Art. 33 wurde im Rahmen der Totalrevision der KV im Jahr 2003 aus dem geltenden Recht iibernommen. Der
Umfang der Aufsicht iiber die Gerichte wird in Art. 52 KV niher umschrieben (Botschaft Heft Nr. 10/2001—
2002, S. 543).

Art. 34 Planung
! Der Grosse Rat erlisst die {ibergeordneten politischen Ziele und Leitsitze.

2 Er behandelt das Regierungsprogramm, den Finanzplan und weitere grund-
legende politische Planungen der Regierung.

Stand 1. Mai 2025

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

In diesem Artikel geht es um die Mitwirkung des Grossen Rats bei der politischen Planung der Regierung.
Was unter «Regierungsprogrammy und «Finanzplany zu verstehen ist, hat die Regierung in der Praxis zu be-
stimmen. Die Ausgestaltung kann iiber die heute bekannten Instrumente hinausgehen (z. B. integrierte Finanz-
und Aufgabenplanung). Der Grosse Rat verfiigt nicht iiber ein direktes Weisungsrecht im Kompetenzbereich

Seite 2



http://www.gr.ch/Botschaften/2001/Botschaft_10.pdf
http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.110/de
http://www.gr.ch/Botschaften/2001/Botschaft_10.pdf
http://www.gr.ch/Botschaften/2001/Botschaft_10.pdf
http://www.gr.ch/Botschaften/2001/Botschaft_10.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/regierung/RP/Seiten/regierungsprogramm.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/ds/dokumentation/finanzplan/Seiten/start.aspx

KV

Erliuterungen zur KV

3 Er kann iiber die Weiterfiihrung der Planung Beschliisse fassen und der
Regierung Auftrige erteilen.

der Regierung. Mit seinen Auftrdgen gemass Abs. 3 gibt er der Regierung Richtlinien, von denen sie nur beim
Vorliegen triftiger Griinde abweichen kann. (Botschaft Heft Nr. 10/2001-2002, S. 543, neuer Abs. 1 vom
Grossen Rat eingefiigt).

Art. 35 Finanzen

! Der Grosse Rat setzt unter Beriicksichtigung des Finanzplans das Budget
fest und genehmigt die Jahresrechnung. Das Gesetz kann Ausnahmen
vorsehen.

2 Er bestimmt die Hohe der Steuern nach Massgabe der Steuergesetzgebung.

3 Er beschliesst abschliessend iiber neue einmalige Ausgaben bis zu einer
Million Franken und iiber neue jéhrlich wiederkehrende Ausgaben bis
300 000 Franken.

Die Bestimmung regelt die Finanzkompetenzen des Grossen Rats. Die Budgethoheit (Abs. 1) ist als Aus-
gangspunkt des Parlamentarismus ein historisches Recht des Parlaments. Welchen rechtlichen Vorgaben das
Budget zu geniigen hat, ergibt sich aus der Gesetzgebung. Mit dem Festsetzen des Budgets indirekt verbunden
ist die Genehmigung der Jahresrechnung (Botschaft Heft Nr. 10/2001-2002, S. 544). Im Bereich der
Budgetkompetenzen besteht eine Delegationsmdglichkeit. Mit dem Begriff «Ausnahmen» wird sichergestellt,
dass Kompetenzdelegationen fiir die Genehmigung von Budgetkrediten nur punktuell zuléssig sind, was eine
Aushohlung der Budgethoheit des Grossen Rats ausschliesst. Delegationen erfordern zudem die Stufe des
Gesetzes im formellen Sinne. Art. 36 Abs. 3 FHG sieht eine Delegation der Kreditgenehmigungskompetenz
an die GPK vor. Auch fiir diesen Bereich gilt, dass fiir die Genehmigung eines Budgetkredits sowie einer
Ausgabe im Sinne von Art. 3 FHG eine gesetzliche Grundlage geméss Art. 8 FHG vorliegen muss. Art. 34
(Zustdindigkeit fiir Finanzvermogen und Fremdkapital) und Art. 38 (Landeslotteriemittel) FHG sehen in
Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 lit. e FHG abschliessende Delegationen der Budgetkompetenzen des Grossen
Rats an die Regierung vor. Analoges gilt fiir Art. 8 (Grundstiicke) Gesetz iiber die Forderung der
wirtschaftlichen Entwicklung in Graubiinden (GWE; BR 932.100) in Verbindung mit Art. 32 Abs. 2
(Regierung) GWE. Die Finanzkompetenzen des Volkes bleiben damit durch die Delegationsverschiebung vom
Grossen Rat an die Regierung unverindert (Botschaft Heft Nr. 2/2004-2005, S. 98f.).

Abs. 2 deckt simtliche Kompetenzen des Grossen Rats im Bereich der Steuern ab und umfasst das Festsetzen
sowohl des Steuerfusses bei der direkten Steuer als auch der Hohe anderer Steuern.

Abs. 3 bestimmt, dass der Grosse Rat abschliessend iiber Ausgaben beschliesst, die nicht dem obligatorischen
oder fakultativen Finanzreferendum unterstehen (Botschaft Heft Nr. 10/2001-2002, S. 544).

4.3. Die Regierung

4.3.2. Aufgaben

Art. 42 Regierungsaufgaben

! Die Regierung plant, bestimmt und koordiniert die Ziele und Mittel
staatlichen Handelns unter Vorbehalt der Befugnisse der Stimmberechtigten
und des Grossen Rates.

2 Sie erstellt regelmissig ein Regierungsprogramm.

3 Sie vollzieht die Gesetze und Verordnungen sowie die Beschliisse des
Grossen Rates.

4 Sie vertritt den Kanton nach innen und nach aussen.

Die Umschreibung der wesentlichen Aufgaben der Regierung wurde im Rahmen der Totalrevision der KV im
Jahr 2003 aus dem geltenden Recht iibernommen (Botschaft Heft Nr. 10/2001-2002, S. 545).
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4.4. Richterliche Behorden

Art. 51a Finanzen, Mitwirkung im Grossen Rat und Rechtsetzung

! Das Obergericht unterbreitet dem Grossen Rat den Entwurf fiir das Budget
sowie die Rechnung und den Geschiftsbericht zur Genehmigung.

2 Die Présidentin oder der Président des Obergerichts nimmt an den
Sitzungen des Grossen Rates zum Budget, zur Rechnung und zum
Geschiftsbericht sowie zu den vom Obergericht angeregten
Rechtsetzungsvorhaben teil. Sie oder er hat beratende Stimme und kann
Antrége stellen.

Zu Abs. 1: Im Biindner Recht wird unter dem Jahresbericht und dem Geschéftsbericht grundsétzlich dasselbe
verstanden. Der Jahresbericht beinhaltet indessen oftmals auch die Jahresrechnung (z. B. bei den
Psychiatrischen Diensten Graubiinden, beim Bildungszentrum fiir Gesundheit und Soziales). Dies ist beim
Geschiftsbericht in der Regel nicht der Fall. Im Geschéftsbericht wird ausschliesslich iiber die
Geschiftsfithrung berichtet, ohne dass auf die Jahresrechnung Bezug genommen wird. Fiir die richterlichen
Behorden erweist sich der Begriff «Geschéftsbericht» daher als préziser als jener des «Jahresberichts». Seit
Mairz 2017 bezeichnen die oberen kantonalen Gerichte deshalb den Bericht, mit dem sie den Grossen Rat iiber
ihre Geschiftstitigkeit und die Geschéftstitigkeit der unter ihrer Aufsicht stehenden richterlichen Behorden
sowie der Aufsichtskommission iiber die Rechtsanwilte und der Notariatskommission informieren, als
Geschéftsbericht.

Zu Abs. 2: Die Biindner Justiz wird gegeniiber dem Grossen Rat vom Obergericht vertreten. Diese Vertretung
der richterlichen Behorden ist fiir die Wahrung der richterlichen Unabhéngigkeit bedeutsam. Diese Aufgabe
soll daher von einem einzigen Funktionstriger wahrgenommen werden. Mit dem aus der Zusammenfiihrung
der beiden oberen kantonalen Gerichte entstehenden Obergericht wird die Biindner Justiz neu iiber eine
einheitliche Spitze verfiigen. Die Présidentin bzw. der Président des Obergerichts kann und soll zukiinftig die
Interessen der Justiz, einschliesslich jener des Justizgerichts, gegeniiber dem Grossen Rat wahren. Das
Justizgericht bendtigt daher kein direktes Zugangsrecht zum Grossen Rat. Soweit es sich als erforderlich
erweist, soll die Priasidentin bzw. der Prasident des Justizgerichts an den Sitzungen der Kommissionen des
Grossen Rats teilnechmen konnen. Die betreffenden Mitwirkungsrechte konnen auf Gesetzesebene verankert
werden. Sie bediirfen keiner verfassungsrechtlichen Grundlage (Botschaft Heft Nr. 14/2021-2022, S. 959f.).

6. Offentliche Aufgaben

6.1. Allgemeines

Art. 78 Aufgabeniiberpriifung

! Offentliche Aufgaben sind periodisch auf ihre Notwendigkeit, Wirksam-
keit und Finanzierbarkeit zu priifen.

Art. 78 KV verankert die Pflicht zur laufenden Aufgabeniiberpriifung. Die Verfassung verpflichtet aber weder
zu Aufgabentiiberpriifungen innerhalb genau bestimmter Zeitrdume, noch muss eine Aufgabentiiberpriifung
jeweils alle Aufgabenbereiche betreffen; auch bloss bereichsspezifische Aufgabeniiberpriifungen sind zulds-
sig. Die Pflicht zur laufenden Aufgabeniiberpriifung will im Ubrigen sicherstellen, dass den Finanzhaushalts-
grundsitzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit des Einsatzes 6ffentlicher Mittel nachgelebt
wird (Art. 93 Abs. 1 KV, Art. 5 FHG). (Auszug aus Kommentar zu Art. 78 KV von Christiana Bundi
Caldelari vom April 2006 in den Randziffern 1, 3 und 6. Die Erlduterungen sind im Buchhandel (ISBN-13:
978-3-905688-06-1) erhiltlich oder bei der Kantonsbibliothek Graubiinden (B 2250) ausleihbar.)
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7. Finanzordnung

Art. 93 Grundsitze

! Die 6ffentlichen Mittel sind sparsam, wirtschaftlich und wirksam einzu-
setzen.

2 Der Finanzhaushalt soll unter Beriicksichtigung der Wirtschaftsent-
wicklung mittelfristig ausgeglichen sein.

3 Jede Ausgabe setzt eine Rechtsgrundlage, einen Kreditbeschluss und eine
Bewilligung fiir die Zahlung voraus.

4 Kosten sind grundsitzlich durch die Verursacher zu tragen.

Ein gesunder Finanzhaushalt ist Voraussetzung dafiir, dass der Kanton auf Dauer handlungsféhig bleibt und
seine Aufgaben wahrnehmen kann. Deshalb werden entsprechende Haushaltsgrundsétze in der Verfassung
verankert.

Abs. 1 stellt einen klaren Auftrag an das Parlament dar. Er wird in Art. 5 FHG prézisiert.

Abs. 2 formuliert einen klaren, politisch unbestrittenen Auftrag an den Grossen Rat und an die Regierung. Es
handelt sich um einen wesentlichen Grundsatz, auch wenn das Ziel nicht immer erreicht werden kann. Der
mittelfristige Ausgleich ergibt sich aus Art. 6 FHG.

Abs. 3 definiert die drei Voraussetzungen, damit eine Ausgabe getétigt werden kann. Die Stufe der Rechts-
grundlage richtet sich nach den Artikeln 31, 32 und 45 KV. Als Rechtsgrundlage fiir Ausgaben kann auch eine
Verordnung dienen, sofern sie keine bedeutende staatliche Leistung im Sinne von Art. 31 Abs. 2 Ziff- 3 fest-
legt. Als bedeutend ist eine Leistung auf jeden Fall dann zu betrachten, wenn sie die Limite des fakultativen
Finanzreferendums iibersteigt. Die Anforderungen an die Rechtsgrundlage werden in Art. 8 FHG prézisiert.
Die Zusténdigkeit fiir den Kreditbeschluss ergibt sich aus den Artikeln 16, 17 und 46 KV. Die Zustandigkeit
fiir die Bewilligung von Zahlungen ist in der Gesetzgebung nach Betrag abgestuft geregelt. Eine Regelung auf
Verfassungsstufe wire nicht sachgerecht (Botschaft Heft Nr. 10/2001-2002, S. 555f.).

Der Begriff der Ausgabe kniipft nicht primdr an der Zahlung an, sondern an der Verpflichtung. Gemdss Art. 3
Abs. 2 FHG ist eine Ausgabe die Bindung von Finanzvermogen zur Erfiillung offentlicher Aufgaben. Im Ein-
zelfall ist zu priifen, wann eine Verpflichtung besteht und eine Ausgabe im finanzrechtlichen Sinne vorliegt.
Die Ausgabendefinition beldisst einen gewissen Interpretationsspielraum (Botschaft zur Jahresrechnung 2014,
S. 35 zur Revision von Art. 3 Abs. 2 FHG). Gemdss Art. 18 Abs. 2 FHG entscheidet die Exekutive iiber die
Beanspruchung der beschlossenen Budgetkredite. Art. 44 Abs. 1 FHV wiederholt diese grundsdtzliche
Zustdindigkeit und delegiert in den Abs. 2 bis 5 die Kreditverwendungskompetenzen nach Betrag abgestuft an
die Departemente und Dienststellen. Gemdss Art. 49a FHYV diirfen Zahlungen nur vorgenommen werden,
wenn die entsprechende Verpflichtung von einer ausgabenberechtigen Person genehmigt worden ist.

Art. 97 Finanzaufsicht

I Der Grosse Rat iibt die Finanzaufsicht aus. Er wird dabei durch ein
unabhingiges Kontrollorgan unterstiitzt.

Mit der Einfiihrung moderner Verwaltungsfiihrungsmodelle erhilt die Frage der Finanzaufsicht verstarktes
Gewicht. Daher wird das Kontrollorgan im Bund und in verschiedenen Kantonen vermehrt mit Unabhéngig-
keit ausgestattet. Die kantonale Ausgestaltung lisst die KV offen. Die Finanzkontrolle fungiert als unabhéngi-
ges Kontrollorgan. Die an die Unabhéngigkeit des Kontrollorgans gestellten Anforderungen sind im Gesetz
iiber die Finanzaufsicht (GFA; BR 710.300) konkretisiert (Botschaft Heft Nr. 10/2001-2002, S. 558).

Stand 1. Mai 2025 www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht Seite 5



http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.100/de
http://www.gr.ch/Botschaften/2001/Botschaft_10.pdf
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/ds/dokumentation/Rechnungen%20ab%202014/Jahresrechnung%202014.pdf
http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.110/de
http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.300/de
http://www.gr.ch/Botschaften/2001/Botschaft_10.pdf

GRG

Erliuterungen zum GRG

Gesetz iiber den Grossen Rat
(Grossratsgesetz; GRG; BR 170.100)

gestiitzt auf Art. 27 Abs. 5, 28 Abs. 3, 31, 32 Abs. 3 und 49 Abs. 2 der
Kantonsverfassung?, nach Einsicht in den Bericht der Prisidentenkonferenz
vom 19. September 2005,

vom Grossen Rat des Kantons Graubiinden beschlossen am 8. Dezember
2005 (Stand 1. Mai 2025)

Auszug der finanzrelevanten Bestimmungen:

6. Geschiftsverkehr zwischen der Regierung und dem Grossen
Rat

6.1. Politische und strategische Planungen

Art. 60 Grundsatz

! Der Grosse Rat und die Regierung wirken bei politischen und strategischen
Planungen zusammen.

2 Grundlagen werden gemeinsam erarbeitet und genutzt und Planungen
inhaltlich koordiniert.

3 Die Zustindigkeiten der einzelnen Organe bleiben gewahrt.

Nach dem modernen Verstindnis des Gewaltenteilungsgrundsatzes wirken Regierung und Parlament bei der
Staatsleitung zusammen, weshalb das Parlament vor allem mittel- bis langerfristigen Einfluss auf die Politik
nehmen und im Bereich der politischen Planung Entscheidungskompetenzen haben sollte. Dieses Kooperati-
onsmodell liegt auch den Regelungen der politischen und strategischen Planungen zu Grunde.

Damit politische, strategische und operative Ziele vernetzt und aufeinander abgestimmt werden kdnnen,
miissen die einzelnen Planungs- und Controllinginstanzen auf Regierungs- und Parlamentsseite koordiniert
zusammenarbeiten.

(Auszug aus Sonderheft Kommission Parlamentsreform / 2001-2002, S. 42f)

Art. 61 Instrumente
1. Politische Ziele und Leitsitze

! Der Grosse Rat erlisst iibergeordnete politische Ziele und Leitsétze vor
jeder Planungsperiode fiir Regierungsprogramm und Finanzplan.

2 Diese Ziele und Leitsétze sind von der Regierung der Ausarbeitung von
Regierungsprogramm und Finanzplan zugrunde zu legen.

Der Grosse Rat erlédsst auf der obersten Planungsebene vor jeder Planungsperiode in alleiniger Entscheidungs-
zustindigkeit ibergeordnete politische Ziele und Leitsétze, die von der Regierung bei der Ausarbeitung von
Regierungsprogramm und Finanzplan zu beriicksichtigen sind.

(Auszug aus Sonderheft Kommission Parlamentsreform / 2001-2002, S. 42)

Art. 62
2. Regierungsprogramm und Finanzplan

! Regierungsprogramm und Finanzplan legen die Schwerpunkte sowie den
finanziellen Rahmen fiir die Planungsperiode fest.

Stand 1. Mai 2025
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Das Regierungsprogramm und der Finanzplan werden alle vier Jahre von Grund auf neu erarbeitet und dem
Grossen Rat zur Kenntnis gebracht. In den Jahren dazwischen findet eine Uberarbeitung im Sinne einer
rollenden Planung statt. Diese resultiert allerdings nicht in einem neuen Regierungsprogramm bzw. Finanz-
plan, sondern gibt vor allem iiber die Veriinderungen Auskunft. Die Ergebnisse der Uberarbeitung sind dem
Grossen Rat zur Kenntnis zu bringen (heute in Form des Jahresprogramms und der rollenden Aktualisierung
der Finanzplanung im Rahmen des Budgets). (Botschaft Heft Nr. 8/2006-2007, S. 1034).
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Art. 62a
3.IAFP

! Der Integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) wird gestiitzt auf das
Regierungsprogramm und den Finanzplan erarbeitet. Er verkniipft im Sinne
einer Gesamtschau Aufgaben und Finanzen und wird als rollende Planung
jéhrlich iiberarbeitet.

Der IAFP ist ein mittelfristiges Planungs- und Steuerungsinstrument der Regierung, welches im Sinne einer
rollenden Planung jéhrlich iiberarbeitet wird. Die Verkniipfung der Aufgaben mit den Finanzen mittels IAFP
erfolgt iiber die Produktgruppen. Der Grosse Rat nimmt den IAFP zur Kenntnis. Im Ubrigen ist der IAFP ein
verwaltungsinternes Instrument. (Botschaft Heft Nr. 8/2006-2007, S. 1034).

Art. 63
4. Produktgruppen und Wirkungen

! Der Grosse Rat legt auf Antrag der Regierung und des Obergerichts fiir
jedes Globalbudget die Produktgruppen fest.

2 Br legt die Wirkung fiir jede Produktgruppe und damit den beabsichtigten
Nutzen fest.

Im Oktober 2006 hat der Grosse Rat — nach Kenntnisnahme des Schlussberichts der Regierung iiber die
verlangerte Versuchsphase und den weiteren Verlauf der Verwaltungsreform «GRiformay — die
flichendeckende Einfiihrung dieser Reform in drei Etappen beschlossen (siehe Botschaft Heft Nr. 8/2006—
2007, S. 995). Seit dem Jahr 2010 wird die gesamte kantonale Verwaltung nach den Grundsétzen des New
Public Managements (NPM) bzw. der wirkungsorientierten Verwaltungsfiihrung (WOV) gefiihrt und durch
die dazugehorigen Instrumente in den Budgets und Jahresrechnungen gesteuert. Die kantonalen oberen
Gerichte legen dem Grossen Rat ihr Budget seit 2012 nach der wirkungsorientierten Form der
Verwaltungsfithrung vor. Die im Jahr 2017 eingefiihrten elf Regionalgerichte fiihren ebenfalls Globalbudgets
mit je einer Produktgruppe, Wirkungsvorgaben, Zielsetzungen und Indikatoren.

Die Produktgruppe dient seit dem Jahr 2013 nicht mehr der jahrlichen Steuerung von Leistungen und
Finanzen durch den Grossen Rat, sondern iibernimmt vielmehr eine Informationsfunktion. Auf der Grundlage
der vorhandenen Informationen und der verfiigbaren Finanzmittel fiir die Dienststellen der kantonalen
Verwaltung und fiir die kantonalen Gerichte legt der Grosse Rat jeweils die Einzelkredite sowie ein
Globalbudget als Nettogrosse zwischen den iibrigen Aufwinden und Ertrégen der Erfolgsrechnung fest.

Die Einfithrung von WOV beabsichtigte eine Verlagerung von der Inputsteuerung hin zur Outputsteuerung.
Die Inputsteuerung basiert auf der kontengenauen Zuteilung der finanziellen Mittel im Rahmen des jahrlichen
Budgets des Grossen Rats. Die Leistungen (Output), welche die Verwaltung mit den finanziellen Mitteln zu
erbringen hat, sind bei dieser Steuerungsform im Budget und in der Jahresrechnung nur ansatzweise
erkennbar. Bei der Outputsteuerung biindeln die Dienststellen ihre Aufgaben und Leistungen zu Produkten
und fassen diese zu Produktgruppen zusammen. Anderungen an den Produktgruppen legt der Grosse Rat auf
Antrag der Regierung fest (Abs. 1). Gleichzeitig legt der Grosse Rat fiir jede Produktgruppe deren Wirkung
und damit den beabsichtigten Nutzen fest (Abs. 2). Auf die periodische Festlegung sdmtlicher Produktgruppen
und Wirkungen fiir jede Planungsperiode bzw. Regierungsprogrammperiode von jeweils vier Jahren wird seit
dem Budget 2025 verzichtet.

Gestiitzt auf die vom Grossen Rat festgelegten Produktgruppen und Wirkungen legt die Regierung die
Produkte pro Produktgruppe fest. Zur Konkretisierung und Messung der Wirkungen ergénzt sie jede
Produktgruppe mit Zielen sowie Indikatoren. Im Rahmen des Budgets werden jeweils zu erreichende
Sollwerte vorgegeben. In der Jahresrechnung erfolgt die Berichterstattung iiber die Zielerreichung. Dem
Grossen Rat dienen diese Ziele und Indikatoren zu Informationszwecken. Ebenfalls der Information dienen
die statistischen Angaben, die Auskunft dariiber geben, welche Mengenannahmen den Budgets zu Grunde
liegen. Die Kompetenz zur Definition und Anpassung der Produkte, Ziele und Indikatoren, statistischen
Angaben sowie Sollwerte liegt bei der Regierung (Budgetbotschaft 2025, S. 61ff.). Siehe auch Art. 3 FHV zur

Stand 1. Mai 2025 www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht Seite 7
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Art. 64
5. Beschlussfassung und Auftrige

! Die politischen Planungen der Regierung werden vom Grossen Rat zur
Kenntnis genommen.

2 Der Grosse Rat kann zur Weiterfiihrung der Planungen und zur
inhaltlichen Koordination Beschliisse fassen und der Regierung Auftrige
erteilen.

Die politischen Planungen der Regierung werden vom Grossen Rat zur Kenntnis genommen. Eine direkte
Einflussnahme des Parlamentes ist also nicht moglich. Jedoch kann der Grosse Rat iiber das Instrument des
Grundsatzbeschlusses und des Auftrages die Weiterfithrung der Planungen beeinflussen (Auszug aus Sonder-
heft Kommission Parlamentsreform / 2001-2002, S. 42).

6a. Geschiftsverkehr zwischen dem Obergericht und dem
Grossen Rat

Art. 68b Beteiligung an Rats- und Kommissionssitzungen

! Die Prisidentin oder der Prisident des Obergerichts kann an Sitzungen des

Grossen Rates und seiner Kommissionen teilnehmen:

a)  iber die Justiz betreffende Finanzhaushaltsgeschifte;

b)  iiber den Geschéftsbericht des Obergerichts;

c)  iber vom Obergericht angeregte Verfassungs- oder
Gesetzesidnderungen;

d)  iber Rechtsetzungsvorhaben, die hauptséchlich die Justizverwaltung
betreffen.

2 Die Prisidentin oder der Prisident des Obergerichts hat beratende Stimme
und kann Antrige stellen. Sie oder er kann sich von Personen aus der
Justizverwaltung oder von aussenstehenden Sachverstidndigen begleiten
lassen.

Das Obergericht erhilt die Moglichkeit, sich vermehrt an den Rats- und Kommissionssitzungen beteiligen zu
konnen. Bislang sind die oberen kantonalen Gerichte nur befugt, an der Sitzung des Grossen Rats zum
Budget, der Jahresrechnung sowie dem Geschiftsbericht teilzunehmen (Art. 51a Abs. 2 KV). Die
Kommission fiir Justiz und Sicherheit (KJS) sowie die Geschéftspriifungskommission des Grossen Rats
(GPK) koénnen die Présidentinnen oder Prisidenten der oberen kantonalen Gerichte ferner zu Beratungen
beiziehen und zu Rechenschaftsberichten befragen (Art. 34 Abs. 1 lit. b und Art. 29 Abs. 4 GRG). Die
Prisidentinnen oder der Prisident der oberen kantonalen Gerichte haben jedoch kein Recht, an solchen
Sitzungen teilzunehmen. Dieses Ungleichgewicht wird beseitigt, indem der Prisidentin bzw. dem Présidenten
des Obergerichts das Recht zuerkannt wird, an den Sitzungen des Grossen Rats und seiner Kommissionen
teilnehmen zu konnen, an denen Angelegenheiten, die priméar das Obergericht oder die von ihm
beaufsichtigten richterlichen Behdrden betreffen, beraten und entschieden werden. Das Obergericht ist nicht
zur Teilnahme verpflichtet. (Botschaft Heft Nr. 14/2021-2022, S. 1025f.).

Stand 1. Mai 2025
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Personalgesetz (PG)

Erlauterungen zum Personalgesetz (PG)

Gesetz liber das Arbeitsverhiltnis der Mitarbeitenden des
Kantons Graubiinden (Personalgesetz, PG; BR 170.400)

gestiitzt auf Art. 31 und Art. 50 der Kantonsverfassung ),
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 7. Mérz 2006 (Heft Nr.
21/2005-2006) ¥,

vom Grossen Rat des Kantons Graubiinden® beschlossen am 8. Dezember
2005 (Stand 1. Januar 2025)

Wo nicht anders vermerkt, stammen die Erlauterungen aus der Botschaft der Regierung vom 17. Mai 2016 zur
Teilrevision des Gesetzes iiber das Arbeitsverhéltnis der Mitarbeitenden des Kantons Graubiinden (Heft Nr.
2/2016-2017). Nicht mehr aktuelle oder passende Angaben wie Bezeichnungen, Verweise, Fundstellen sowie
Abkiirzungen in den Erlauterungen werden vom DFG in Anlehnung an Art. 11 und 12 Publikationsgesetz
(BR 180.100) formlos berichtigt.

Ergdnzende Erliuterungen des DFG sind kursiv dargestellt. Praxisfestlegungen des DFG sind als solche
bezeichnet und ebenfalls kursiv dargestellt.

Auszug der finanzrelevanten Bestimmungen:

3. Rechte der Mitarbeitenden

Art. 19 Budget

! Der Grosse Rat legt mit den Budgets die erforderlichen Mittel fiir den
Teuerungsausgleich sowie fiir die individuellen Lohnentwicklungen und fiir
die Stellenbewirtschaftung fest.

2 Bei der Festlegung der Mittel fiir die individuellen Lohnentwicklungen

werden insbesondere berticksichtigt:

a)  die Finanzlage des Kantons;

b)  die allgemeine Wirtschaftslage;

c) die Wettbewerbsfahigkeit des Kantons auf dem Arbeitsmarkt;

d) die allgemeine Lohnentwicklung in den 6ffentlichen Verwaltungen
und in der Privatwirtschatft.

Stand 1. Mai 2025

BR 110.100
Seite 1989
GRP 2005/2006, 1299
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Die Bestimmung regelt die Budgetierung des Personalaufwands durch den Grossen Rat. Wer dem Grossen
Rat dazu welche Antrdge zu stellen hat, ergibt sich aus anderen Erlassen. Im Grundsatz sind das zum einen die
Regierung fiir die kantonale Verwaltung, mithin fiir das gesamte Verwaltungs- und Betriebspersonal zuziig-
lich der kantonalen Lehrpersonen, und zum andern das Obergericht fiir die (dem Personalgesetz unterstellten)
Mitarbeitenden der Gerichte und Schlichtungsbehorden.

Der Grosse Rat hat nach Abs. 1 mit den Budgets namentlich iiber die folgenden drei Personalkreditpositionen
beziehungsweise -erhdhungen zu beschliessen und die dafiir erforderlichen Mittel festzulegen: Den
Teuerungsausgleich nach Art. 20 und 22 PG, die individuellen Lohnentwicklungen, also das lohnméssige
Vorankommen insbesondere der jiingeren Mitarbeitenden, und die Stellenbewirtschaftung, bestehend aus
Stellenschaffungen, Pensenerhdhungen und Stellenumwandlungen, die zu einer Erhdhung der Lohnsumme
fiihren.

Die Regelung von Art. 19 gilt fiir die Budgetierung der Mittel fiir die individuelle Lohnentwicklung der dem
Personalgesetz unterstellten selbstdndigen 6ffentlich-rechtlichen kantonalen Anstalten entsprechend. Auf-
grund von Art. 43 Abs. 4 FHG zeigt die Regelung ebenfalls Wirkung fiir Institutionen, die vom Kanton im
wesentlichen Umfang aufwand- oder defizitabhéngige Beitrige erhalten (Botschaft Heft Nr. 2/2016-2017, S.
34).

Praxisfestlegung DFG zu Art. 19 Abs. 1 zur Antragsstellung fiir die Mittel zur Stellenbewirtschaftung (ab
Budget 2018, aktualisiert und ergdnzt durch Obergericht 2025):

Die Regierung, das Obergericht sowie die Finanzkontrolle beantragen dem Grossen Rat je fiir sich die Mittel
zur Stellenbewirtschaftung. Abgestimmt auf den finanzpolitischen Richtwert Nr. 6 betreffend die budgetierte
Lohnsumme fiir Stellenbewirtschafiung (Botschaft Heft Nr. 5/2023—2024, S. 566f.) werden dabei die
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Erlauterungen zum Personalgesetz (PG)

Stand 1. Mai 2025

entsprechenden Lohnsummenerhéhungen fiir das Verwaltungs- und Betriebspersonal (Artengliederung 301)
und die Lehrkrifte (Artengliederung 302) beantragt. Die Gerichte beantragen diese Erhéhung gestiitzt auf
Art. 7 Abs. 2 Gerichtsorganisationsgesetz (GOG, BR 173.000) fiir ihre Aktuarinnen und Aktuare sowie ihr
Kanzleipersonal.

Der Grosse Rat wdihlt die Mitglieder des Obergerichts und des Justizgerichts. Die Lohne der Richterinnen
und Richter sind Bestandteil der Artengliederung 300 (Behorden, Kommissionen und Richter). Sie sind nicht
vom finanzpolitischen Richtwert Nr. 6 betroffen. Die entsprechenden Lohnsummen werden als Einzelkredite
beantragt (Konten 300001). Ein zusdtzlicher Antrag zur Erhohung der Lohnsummen fiir die Richterinnen und
Richter dieser beiden Gerichte ist nicht notwendig.

Uber den Gesamtstellenumfang fiir die hauptamtlichen Mitglieder der Regionalgerichte (auch soweit diese
die Aufgaben des Zwangsmassnahmengerichts wahrnehmen) entscheidet der Grosse Rat ebenfalls ausserhalb
des Budgetprozesses (Art. 77-79 GOG). Die zu budgetierende Lohnsummen fiir die Richterinnen und Richter
der Regionalgerichte ergibt sich sodann aus der vom Obergericht festgelegten Stelleneinreihung (Art. 22
GOG). Auch diese werden als Einzelkredite (Konten 300001) beantragt. Darin enthalten sind seit
Inkrafttreten der Justizreform 3 die Lohne der Vermittlerinnen und Vermittler, welche im Gegensatz zu den
weiteren Mitgliedern der Schlichtungsbehorden zu den hauptamtlichen Mitgliedern der richterlichen
Behérden zdhlen (Art. 19 Abs. 2 lit. ¢ GOG). Ihr Beschdftigungsgrad wird vom Obergericht jeweils fiir eine
Amtsperiode anhand der Geschdftslast der letzten vier Jahre festgelegt (Art. 2 der Verordnung iiber die
Organisation und Geschdftsfiihrung der Schlichtungsbehérden, SBV,; BR 173.190).

Im Rahmen des Budgetprozesses beantragt das Obergericht nur neue Stellen fiir die Mitarbeitenden der
Regionalgerichte (und der ihnen angegliederten Schlichtungsbehdérden), dies wie fiir die Mitarbeitenden des
Obergerichts gestiitzt auf Art. 7 Abs. 2 GOG und — wie schon bisher — ohne Geltung des finanzpolitischen
Richtwerts Nr. 6 (Botschaft Heft Nr. 14/2021-2022, S. 966f.)

Eine Sonderregelung gilt schliesslich bei einer Zuwahl von ausserordentlichen Richterinnen und Richtern fiir
das Obergericht (Art. 52 ff- GOG) oder fiir die Regionalgerichte (Art. 82 ff. GOG). In beiden Fillen liegt die
Zustdndigkeit abschliessend bei der fiir die Justiz zustindigen Kommission des Grossen Rats, welche mit der
Zuwahl die Anzahl der ausserordentlichen Richterinnen und Richter, deren Beschdftigungsgrad und die
Dauer des Beschdftigungsverhdltnisses festlegt. Es bedarf dafiir weder eines Nachtragskredits zur laufenden
Rechnung noch braucht es fiir die Folgejahre einen Stellenschaffungsantrag seitens des Obergerichts.

Der Nachweis der Drittfinanzierung (fiir vom Richtwert ausgeklammerte beitragsfinanzierte Lohnsummen) ist
seit dem Budget 2019 jahrlich im Rahmen der Budgeterstellung zu erbringen (RB 416 und 937 / 2018).
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Gesetz iiber den Finanzhaushalt des Kantons Graubiinden
(Finanzhaushaltsgesetz; FHG; BR 710.100)

gestiitzt auf Art. 31 Abs. 1 der Kantonsverfassung®, nach Einsicht in die
Botschaft der Regierung vom 21. Juni 2011 (Heft Nr. 3/2011-2012) 7,

vom Grossen Rat des Kantons Graubiinden® beschlossen am 19. Oktober

2011 (Stand 1. Januar 2025)

Das totalrevidierte Gesetz enthilt nach der Ausgliederung der Bestimmungen iiber die Finanzaufsicht in ein
separates Gesetz liber die Finanzaufsicht (GFA; BR 710.300) wieder die urspriingliche Bezeichnung Finanzhaus-
haltsgesetz (FHG). Das FHG orientiert sich im Aufbau am HRM2-Mustergesetz (MFHG, Anhang E). Besonders
geregelt sind dabei die Abschnitte 7. «Kantonale Zustindigkeiten» und 8. «Kantonsbeitrdge». Diese Abschnitte
sind ausschliesslich fiir den Kanton relevant. Diese Gliederung tragt dem Umstand Rechnung, dass das FHG auch
fiir die politischen Gemeinden gilt, soweit es nicht ausdriicklich kantonale Tatbestéinde regelt.

Wo nicht anders vermerkt, stammen die Erlduterungen aus der Botschaft der Regierung vom 21. Juni 2011 be-
treffend die Totalrevision des FFG (Heft Nr. 3/2011-2012). Nicht mehr aktuelle oder passende Angaben wie
Bezeichnungen, Verweise, Fundstellen sowie Abkiirzungen in den Erlduterungen werden vom DFG in Anlehnung
an Art. 11 und 12 Publikationsgesetz (BR 180.100) formlos berichtigt.

Ergdnzende Erlduterungen des DFG sind kursiv dargestellt. Praxisfestlegungen des DFG sind als solche
bezeichnet und ebenfalls kursiv dargestellt.

1. Aligemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich

! Dieses Gesetz gilt fiir die kantonalen Behdrden und die Verwaltung,
deren unselbststdndige Anstalten, die Gerichte sowie die Schlichtungs-
behorden.

2 Fiir die kantonalen selbststindigen dffentlich-rechtlichen Anstalten
sowie fiir die kantonale Arbeitslosenkasse gelten die Vorgaben tiiber die
Fiihrung des Finanzhaushaltes sinngemaiss, soweit nicht besondere
Bestimmungen gelten.

3 Fiir die politischen Gemeinden gilt das Gesetz, soweit nicht
abweichende kantonale Bestimmungen gelten oder das Gesetz
ausdriicklich kantonale Tatbesténde regelt.

4 Fiir die Regionen und Gemeindeverbinde sowie die Biirgergemeinden
gilt das Gesetz sinngemadss, soweit nicht besondere Bestimmungen
gelten.

Abs. 1 enthélt alle Einheiten, die unter den Geltungsbereich des FHG fallen. Unter dem Begriff der kantonalen
Behorden sind der Grosse Rat und die Regierung zu verstehen.

Unselbstindige dffentlich-rechtliche Anstalt gemdss Abs. 1 ist die Arbeitslosen Kasse Graubiinden (ALK; Art. 2
Einfiihrungsgesetz zur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, BR 545.100).

Selbststindige offentlich-rechtliche Anstalten gemdss Abs. 2 sind:

- Sozialversicherungsanstalt (SVA; Art. 1 Einfiihrungsgesetz zu den Bundesgesetzen iiber die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung und die Invalidenversicherung, EGzAHVG/IVG, BR 544.000,)

- Psychiatrische Dienste Graubiinden (PDGR; Art. 2 Gesetz tiber die Psychiatrischen Dienste Graubiinden,
BR 500.900)

- Gebdudeversicherung Graubiinden (Art. 1 Gesetz tiber die Gebdudeversicherung im Kanton Graubiinden,
GebVG, BR 830.100)

- Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS; Art. 6 Gesetz iiber Ausbildungsstitten im Gesundheits- und
Sozialwesen, AGSG, BR 432.000)

- Pddagogische Hochschule Graubiinden (PHGR; Art. 7 Abs. 3 und Art. 8 Gesetz iiber Hochschulen und
Forschung, GHF, BR 427.200)

- Fachhochschule Graubiinden (FHGR; Art. 7 Abs. 3 und Art. 8 GHF)

- Pensionskasse Graubiinden (Art. 1 Gesetz iiber die Pensionskasse Graubiinden, PKG, BR 170.450)

- Graubiindner Kantonalbank (GKB; Art. 1 Gesetz iiber die Graubiindner Kantonalbank, BR 938.200).

Die Regionalgerichte als untere kantonale Gerichte sollen in finanzrechtlicher Hinsicht dem Obergericht gleich-
gestellt werden. Der Geltungsbereich des FHG ist deshalb auf die Regionalgerichte und Schlichtungsbehorden

Stand 1. Mai 2025

BR 110.100
Seite 355
GRP 2011/2012, 237
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auszudehnen (Botschaft Heft Nr. 7/2015-2016, S. 374). Diese seit 2017 bestehende Rechtslage war bisher auch in
Art. 71 aGOG verankert und wurde im Rahmen der Justizreform 3 mit rein redaktionellen Anderungen in Art. 6
GOG iiberfiihrt (Botschaft Heft Nr. 14/2021-2022, S. 965).

Abs. 3 statuiert, dass die kantonale Finanzhaushaltsgesetzgebung generell auch fiir die politischen Gemeinden zu
gelten hat. Diese generelle Geltung wird lediglich durchbrochen, falls im FHG selber oder in anderen kantonalen
Gesetzen abweichende bzw. ergidnzende Bestimmungen fiir die politischen Gemeinden statuiert sind. Das FHG
wird durch die gemeindespezifische Finanzhaushaltsverordnung fiir die Gemeinden (FHVG; BR 710.200)
konkretisiert*.

In Bezug auf die Regionen und die Gemeindeverbiande sowie die Biirgergemeinden belésst es das Gesetz bei
einer sinngemadssen Geltung. Damit gelten die kantonalen Vorgaben fiir alle vergleichbaren Tatbestinde der
Haushalts- und Rechnungsfiihrung. Tatbestinde, welche nur die politische Gemeinde betreffen, z. B. die Erhe-
bung von Steuern, die funktionale Gliederung des HRM-Kontenplans oder die harmonisierten Finanzkennzahlen,
sind fiir die Regionen und die Gemeindeverbinde sowie die Biirgergemeinden nicht relevant. Generell gilt, dass
keine iiberspannten Anforderungen an die Rechnungslegung dieser Kdrperschaften gestellt werden. Ein gleiches
Regelwerk ist jedoch bei vergleichbaren Tatbestinden wesentlich, gerade auch um eine konsolidierte Betrach-
tungsweise zu ermoglichen. Ausserdem hilft der Verweis auf ein Regelwerk, das bei Streitigkeiten herangezogen
werden kann.

Mit der sinngeméssen Geltung ist keine Pflicht zur Einfiihrung eines Finanzplans, eines Budgets, einer Geld-
flussrechnung, einer Anlagenbuchhaltung etc. verbunden.

* Auf der Internetseite des Amts fiir Gemeinden (www.afg.gr.ch > Rechnungswesen) finden sich neben einer
Ubersicht iiber die gesetzlichen Grundlagen fiir die Gemeinden auch Praxis- und Verbuchungsfestlegungen fiir
diese.

Art. 2 Finanz- und Verwaltungsvermdogen

! Das Finanzvermdgen umfasst jene Vermdgenswerte, die ohne Beein-
trachtigung der Erfiillung 6ffentlicher Aufgaben verdussert werden
kdnnen.

2 Das Verwaltungsvermogen umfasst jene Vermodgenswerte, die unmittel-
bar und auf langere Zeit der Erfiillung 6ffentlicher Aufgaben dienen.

3 Wird ein Vermogenswert fiir die Erfiillung einer dffentlichen Aufgabe
dauernd nicht mehr benétigt, tibertrdgt ihn die Exekutive in
abschliessender Kompetenz ins Finanzvermogen.

Die Definition von Finanz- und Verwaltungsvermdgen entspricht materiell den Vorgaben von Art. 3 MFHG. In
Abs. 1 werden — analog zum MFHG — ausschliesslich die Zuordnungskriterien fiir die Qualifikation des Finanz-
vermogens festgehalten. Im Anhang zur FHV sind die wichtigsten Kategorien von Werten des Finanzvermdgens
aufgelistet. Dazu gehoren zum Beispiel auch die vorsorglichen Landerwerbungen bzw. die vorsorglich erworbe-
nen Grundstiicke. Bei allen Finanzanlagen stehen die Wertbesténdigkeit und Sicherheit zuoberst. Im Rahmen des
Finanzvermogens konnen dabei auch Anlagen im politischen Interesse getétigt und gehalten werden, sofern eine
Verdusserung dieser Anlagen ohne Beeintriachtigung einer gesetzlichen Aufgabe moglich ist (siehe Art. 2b Abs. 3
lit. b FHV).

Zu Abs. 2: Eine offentliche Aufgabe liegt vor, wenn der 6ffentlichen Hand durch ein Gesetz eine Aufgabe aus-
driicklich zugewiesen wird. Allein das Handeln im 6ffentlichen Interesse oder die Absicht zur Einflussnahme im
offentlichen Interesse geniigt nicht fiir das Vorliegen einer 6ffentlichen Aufgabe bzw. fiir eine Zuweisung zum
Verwaltungsvermogen.

Zu Abs. 3: Die Kompetenz zur Uberfiihrung von Vermogenswerten vom Verwaltungsvermdgen ins Finanzver-
mogen liegt auf Kantons- und Gemeindeebene bei der Exekutive. Sie sagt aber {iber die Kompetenz zur Ver-
dusserung von Finanzvermogen noch nichts aus. Die entsprechende Zusténdigkeit fiir den Kanton ist in Art. 34
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FHG geregelt.

Weitere Ausfithrungen zur Zuweisung Finanz-/Verwaltungsvermogen beim Kanton siehe Abschnitt 4.2.1 in der
Botschaft Heft Nr. 3/2011-2012, S. 373.

Nebst dem Finanz- und Verwaltungsvermogen kennt das Gemeindegesetz (GG; BR 175.050) auch die Ver-
mogenskategorie des Nutzungsvermdgens (vgl. Art. 45 GG). Das Nutzungsvermdgen kann Verwaltungs- oder
Finanzvermogen darstellen.

Das Eigentum am Nutzungsvermdgen kann sowohl der politischen Gemeinde wie der Biirgergemeinde
zukommen. Unabhéngig davon, wem das Eigentum gehort, steht die Nutzung (also gewissermassen der Besitz am
Nutzungsvermdgen) immer der politischen Gemeinde zu (Art. 45 Abs. 2 GG). Daher sind alle Geschiftsfélle im
Zusammenhang mit dem Nutzungsvermdgen — unabhéngig von den Eigentumsverhéltnissen — bei der politischen
Gemeinde zu verbuchen.

Auch das Nutzungsvermogen im Eigentum der Biirgergemeinde wird somit in der Jahresrechnung der politischen
Gemeinde bilanziert oder im Anhang aufgefiihrt (Art. 27 Finanzhaushaltsverordnung fiir die Gemeinden; BR
710.200). In der Jahresrechnung der Biirgergemeinde kann dieses mit einem Pro-Memoria-Franken bilanziert
oder im Anhang aufgefiihrt werden.

Alle Ertrige aus der Nutzung von Nutzungsvermdgen (z. B. Miet- und Pachtzinsen, Konzessionen etc.) fliessen in
den Finanzhaushalt der politischen Gemeinde. Im Gegenzug trigt diese auch sdmtliche Ausgaben im
Zusammenhang mit dem Nutzungsvermogen (z. B. fiir den Unterhalt von Alpen, Forststrassen usw.). (Botschaft
Heft Nr. 3/2017-2018, S. 207 und S. 245f. sowie Praxisfestlegung AFG zum Gemeindegesetz Nr. 1
«Nutzungsvermdgen / Bodenerlgskontoy.)

Art. 3 Einnahmen, Ausgaben und Anlagen

! Einnahmen sind Zahlungen Dritter, die das Finanzvermogen vermehren
oder zur Finanzierung von Verwaltungsvermogen geleistet werden.

2 Eine Ausgabe ist die Bindung von Finanzvermdgen zur Erfiillung
offentlicher Aufgaben.

3 Eine Anlage ist ein Finanzvorgang, mit dem ein frei realisierbarer Wert
beschafft wird.

In Art. 3 werden finanzrechtliche Begriffe definiert. Die Definitionen von Ausgaben, Einnahmen und Anlagen
gemiss Art. 4 MFHG werden im Wesentlichen ibernommen, jedoch sprachlich einfacher und praziser gefasst.

Gemdss der in Abs. | festgehaltenen Definition der Einnahmen bilden alle Mittelzugénge des Staates nach allge-
mein anerkannten Grundsétzen des schweizerischen Finanzrechts zunéchst allgemeine Staatsmittel, die fiir belie-
bige Ausgabenzwecke verwendet werden konnen. Sie vermehren entsprechend das Finanzvermdgen.

Die Definition der Ausgabe in Abs. 2 wird unverdndert aus dem MFHG {ibernommen. Jede Ausgabe setzt eine
Rechtsgrundlage, einen Kreditbeschluss und eine Bewilligung fiir die Zahlung voraus (Art. 93 Abs. 3 KV). Im
Einzelfall ist zu priifen, wann eine Verpflichtung besteht und eine Ausgabe im finanzrechtlichen Sinne vorliegt.
Die Ausgabendefinition beldsst einen gewissen Interpretationsspielraum. Gemaiss Art. 47 Abs. 1 FHG stellt die
Zusicherung eines Kantonsbeitrags beispielsweise noch keine Ausgabe dar. Die Zusicherungen sind dabei unter
Kreditvorbehalt zu stellen. Erst die Zahlung des Beitrags wird damit ausgaben- und kreditrelevant. Zu beachten
ist dabei, dass die Zahlungen jeweils nach den aufgelaufenen Kosten oder nach erfolgtem Projektfortschritt ge-
leistet werden sollen (Botschaft zur Jahresrechnung 2014, S. 35).

Als Anlage gemiss Abs. 3 zu bezeichnen ist ein frei realisierbarer Vermdgenswert. Dies heisst, dass der Vermo-
genswert ohne Beeintrachtigung der Erfiillung 6ffentlicher Aufgaben verdussert werden kann. Es handelt sich
somit um Finanzvermdgen.
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Art. 4 Frei bestimmbare und gebundene Ausgaben

! Eine Ausgabe gilt als frei bestimmbar, wenn hinsichtlich ihrer Hohe,
des Zeitpunktes ihrer Vornahme oder anderer wesentlicher Umstinde
eine verhéltnismassig grosse Handlungsfreiheit besteht.

2 Eine Ausgabe gilt als gebunden, wenn sie nicht frei bestimmbar ist.

Die Unterscheidung zwischen neuen und gebundenen Ausgaben ist zentral fiir wichtige Fragen des Finanzrechts
wie z. B. die Zustandigkeitsordnung oder das Finanzreferendum. Der Entscheid, ob eine Ausgabe neu oder
gebunden ist, ist letzten Endes immer im Einzelfall unter Wiirdigung aller Umstdnde zu treffen. Immer dann,
wenn der entscheidenden Behorde in Bezug auf den Umfang der Ausgabe, den Zeitpunkt der Vornahme oder
andere Modalitéten eine verhéltnisméssig grosse Handlungsfreiheit zusteht, ist eine neue bzw. frei bestimmbare
Ausgabe anzunehmen. Gemass Art. 5 MFHG wird fiir den Begriff der neuen Ausgabe die Bezeichnung «frei
bestimmbare Ausgabe» gewihlt. Diese neue Formulierung wird im FHG {ibernommen. Sie entspricht inhaltlich
dem Begriff der neuen Ausgabe geméss Art. 16 und 17 KV.

Die beiden Begriffe «frei bestimmbary und «gebundeny schliessen sich gegenseitig aus. Diesen Sachverhalt
bringt Abs. 2. zum Ausdruck. Diese Bestimmung gilt auch in dem Sinne, dass eine Ausgabe als frei bestimmbar
gilt, wenn sie nicht gebunden ist.

Auf die Auflistung von konkreten Féllen gebundener Ausgaben im Gesetz wird verzichtet. Die Konkretisierung
erfolgt auf Stufe Verordnung in Art. 43 FHV. Es handelt sich hier grundsdtzlich um Fille mit kleiner Handlungs-

freiheit. Im konkreten Einzelfall ist das Umfeld jedoch zu priifen. Ausschlaggebend bleibt das Kriterium der

Handlungsfreiheit.

2. Steuerung des Haushalts

Art. 5 Haushaltsfiihrung und Budgetierung

! Die Haushaltsfiihrung richtet sich nach den Grundsitzen der Gesetz-
missigkeit, des Haushaltsgleichgewichts, der Sparsamkeit, der Dringlich-
keit, der Wirtschaftlichkeit, des Verursacherprinzips, der Vorteilsab-
geltung, des Verbots der Zweckbindung von Hauptsteuern und der
Wirkungsorientierung.

2 Die Budgetierung richtet sich nach den Grundsitzen der Jihrlichkeit,
der Spezifikation, der Vollstdndigkeit, der Wesentlichkeit, der Vergleich-
barkeit und der Bruttodarstellung.

Abs. 1 entspricht dem ersten Satz von Art. 9 MFHG.

Das Prinzip der Gesetzmassigkeit (Legalititsprinzip) erfordert fiir jede staatliche Handlung eine gesetzliche
Grundlage. Dies trifft auch fiir alle Transaktionen im Staatshaushalt zu. Zu beriicksichtigen sind insbesondere Art.
93 KV sowie Art. 8 FHG.

Der Grundsatz des Haushaltgleichgewichts soll eine zu hohe 6ffentliche Verschuldung verhindern, die das
Gleichgewicht zwischen den Generationen stort und die Wettbewerbsfahigkeit und Bonitit eines Gemeinwesens
schmélern kann.

Der Grundsatz der Sparsamkeit bezieht sich auf die Ausgabenbediirfnisse und ihre Prioritétsordnung im Rahmen
des finanziell Tragbaren. Es sollen nur notwendige und tragbare Ausgaben getitigt werden. Notwendig ist eine
Ausgabe nur dann, wenn das Volk bzw. das Parlament als Représentant des Volkes sie als notwendiges Ausga-
benbediirfnis empfinden und wenn die Vornahme der Ausgabe keinen Aufschub erdulden kann. Tragbar ist eine
Ausgabe, wenn sie nicht zu einer finanziell unerwiinschten Anspannung des Haushalts fiihrt.

Eine dringliche Ausgabe ist eine Ausgabe, die in der jeweiligen Budgetperiode getétigt werden muss, weil sie
sonst nicht ihre volle Wirkung entfalten kann oder eine Aufgabe Schaden erleidet.

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit befasst sich mit der optimalen, kostengiinstigsten Kombination der perso-
nellen und sachlichen Mittel im Rahmen der grundsitzlich vorgegebenen Ziele.

Das Verursacherprinzip sieht vor, dass die Nutzniesser besonderer 6ffentlicher Leistungen die zumutbaren Kosten
der Aufgabenerfiillung tragen sollen.

Das Prinzip der Vorteilsabgeltung besagt, dass besondere wirtschaftliche Vorteile aus 6ffentlichen Einrichtungen
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abzugelten sind. Vorteilsabgeltungen kommen insbesondere bei staatlichen Erschliessungs- und Infrastruktur-
projekten zum Tragen.

Mit dem Verbot der Zweckbindung von Hauptsteuern soll eine konsistente und bedarfsgerechte Haushalts-
fiihrung iiber sdmtliche staatlichen Aufgabenbereiche gewdhrleistet werden. Die Haushaltsgrundsdtze wie insbe-
sondere der Sparsamkeit, Dringlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit sollen bei der Priorisierung und
Zuteilung der allgemeinen Staatsmittel fiir die verschiedenen Staatsaufgaben gleichermassen zum Zuge kommen.
Zweckbindungen von Steuern privilegieren einzelne Bereiche und schrinken die Flexibilitdit in der Haushalts-
fiihrung ein. Zu den Hauptsteuern zdihlen neben den Einkommens- und Vermégenssteuern der natiirlichen
Personen sowie den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen auch insbesondere die Grund- und
Liegenschaftensteuern, die Handdnderungssteuern und die Grundstiickgewinnsteuern.

Der Grundsatz der Wirkungsorientierung besagt, dass jede finanzielle Entscheidung auf ihre Wirkung hin auszu-
richten ist. Es soll also nicht nur das Ziel verfolgt werden, eine bestimmte Leistung moglichst giinstig zu
erbringen, sondern diese Leistung muss auch die gewiinschte Wirkung entfalten. Die Wirkung einer Ausgabe ist
anhand von Indikatoren nach der Zielerreichung und dem Kosten-Leistungs-Verhéltnis zu messen. Der Grundsatz
der Wirkungsorientierung ist auch aus Gemeindesicht sinnvoll, ist aber nicht dahingehend zu verstehen, dass ein
Zwang zur Einfiihrung von New Public Management bzw. von Globalbudgets mit Leistungsauftridgen bestiinde.

Abs. 2 entspricht inhaltlich Art. 17 MFHG.

Die Grundsitze der Rechnungslegung werden in Art. 25 FHG und die Grundsétze der Buchfiihrung in Art. 29
FHG geregelt.

Art. 6 Haushaltsgleichgewicht
! Das Ergebnis der Erfolgsrechnung soll mittelfristig ausgeglichen sein.

2 Mittelfristig diirfen die Ausgaben des Kantons prozentual nicht stéirker
zunehmen als die Gesamtwirtschaft.

3 In konjunkturell guten Zeiten sind Uberschiisse in der Erfolgsrechnung
anzustreben, soweit sie zur Deckung von Defiziten in finanziell
angespannten Zeiten erforderlich sind.

Abs. 1 und 3 prazisieren Art. 93 Abs. 2 KV, wonach der Finanzhaushalt — unter Beriicksichtigung der Wirt-
schaftsentwicklung — mittelfristig ausgeglichen sein soll. Gemiss Art. 2a Abs. 2 FHV erfasst ein mittelfristiger
Ausgleich einen Konjunkturzyklus iiber die Dauer von vier bis acht Jahren.

In Abs. 2 festgehalten ist ausdriicklich das Ziel, die Staatsquote langfristig moglichst stabil zu halten und mit
einer moglichst stetigen Zunahme der Ausgaben eine antizyklisch wirkende Finanzpolitik zu betreiben. Diese
Vorgabe gilt ausschliesslich fiir den Kanton. Die Ausgaben der Gemeinden sind in der Regel grosseren
Schwankungen unterworfen als jene des Kantons. Langfristig soll die Staatsquote nicht zunehmen. Dieses Ziel
soll ohne diesen technischen Begriff «Staatsquote» gefasst werden. Massgebend fiir die kantonalen Ausgaben
sind die — fiir den finanzpolitischen Richtwert Nr. 3 betreffend die kantonale Staatsquote relevanten —
Gesamtausgaben (Laufende Ausgaben und Bruttoinvestitionen). Die Gesamtausgaben und deren Herleitung sind
definiert im Anhang C Tabelle C.11 HRM2-Handbuch. In den Budgetbotschaften ab 2021 sind sie detailliert
ausgewiesen.

Um die in Abs. 3 geforderte Finanzpolitik betreiben zu kdnnen, ist ein gewisses Eigenkapital notwendig. Die
dafiir erforderliche Hohe ist von zahlreichen Faktoren eines Gemeinwesens abhéngig und kann nicht generell
festgelegt werden. Wichtig ist, dass das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung mittelfristig bzw. iiber einen
Konjunkturzyklus hinaus ausgeglichen ist. Das finanzpolitisch relevante frei verfiighare Eigenkapital ist in Art.
2b Abs. 3 FHYV definiert.
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Art. 7 Bilanzfehlbetrag

! Weist die Bilanz einen Bilanzfehlbetrag aus, ist dieser jahrlich um
mindestens 20 Prozent des Restbuchwertes abzutragen. Die
entsprechenden Betrdge sind im Budget zu beriicksichtigen.

Art. 7 hat die Bedeutung einer Schuldenbegrenzung. Es wurde dafiir die Formulierung von Art. 33 Abs. 2 MFHG
iibernommen. Diese Regelung greift, sobald die Bilanz einen Fehlbetrag (negatives Eigenkapital) ausweist. Zu
beachten gilt, dass ein Bilanzfehlbetrag auch bei Bestehen von zweckgebundenem Eigenkapital (Vermdgen von
Spezialfinanzierungen und Fonds) vorliegen kann. Es wird eine degressive Tilgung des Bilanzfehlbetrags ge-
wiahlt, weil bei einer linearen Tilgungsregel jeder Fehlbetrag aus dem jeweiligen Entstehungsjahr einzeln ausge-
wiesen und abgeschrieben werden miisste, was einen unverhéltnisméssigen buchhalterischen Aufwand bedeuten
wiirde.

Art. 8 Rechtsgrundlage fiir Ausgaben

! Jede Ausgabe setzt voraus, dass sie die unmittelbare oder voraussehbare
Folge von Gesetzen, Konkordaten, Volksbeschliissen, Gerichtsent-
scheiden oder dem Referendum unterstellten Kreditbeschliissen ist.

Die Bestimmung prézisiert fiir den Kanton abschliessend die Anforderung an die Rechtsgrundlage im Sinne von
Art. 93 Abs. 3 KV. Gemiss Art. 93 Abs. 3 KV setzt jede Ausgabe eine Rechtsgrundlage, einen Kreditbeschluss
und eine Bewilligung fiir die Zahlung voraus. Art. 8 konkretisiert dieses Erfordernis einer Rechtsgrundlage fiir
jede Ausgabe auf Gesetzesstufe. Dabei handelt es sich um den allgemein anerkannten Finanzhaushalts-Grundsatz
der Gesetzmissigkeit. Die Kantonsverfassung versteht unter dem Begriff der «Rechtsgrundlage» generell-
abstrakte Normen (formelle Gesetze und andere Rechtssétze, siche dazu Erlauterungen zu Art. 93 Abs. 3 KV)
sowie gewisse individuell-konkrete Akte (z. B. Gerichtsentscheide, dem Referendum unterstellte Kreditbe-
schliisse). Diese Regelung entspricht inhaltlich Art. 9 lit. a MFHG und ist in der Rechtsprechung sowie Rechts-
lehre allgemein anerkannt. Eine Rechtsgrundlage liegt dabei auch dann vor, wenn es sich bei einer Ausgabe
gemiss der Rechtsprechung des Bundesgerichts um eine gebundene Ausgabe handelt, die nicht direkt auf ein
Gesetz oder einen rechtskréftigen Kreditbeschluss abgestiitzt werden kann. Davon betroffen sind insbesondere
Personal- und Sachaufwendungen, die zur Erfiillung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben benétigt werden.

Art. 9 Finanzplan

! Der Finanzplan dient der mittelfristigen Planung und Steuerung von
Leistungen und Finanzen. Er ist jdhrlich im Sinne einer rollenden
Planung zu iiberarbeiten.

Die Finanzplanung stellt ein geeignetes Instrument dar, um insbesondere negative Entwicklungen des Finanz-
haushaushalts frithzeitig zu erkennen und mdglichst zu vermeiden. In diesem Sinn sollen auch die Gemeinden
eine zweckmadssige Finanzplanung fithren. Es diirfen dabei keine iibertriebenen Anforderungen an die Finanz-
planung gestellt werden. Die Finanzausgleichsgemeinden® zeigten bis Ende 2015, dass sie in der Lage sind, ohne
unverhéltnisméssigen Aufwand jéhrlich ihre (mehrjahrigen) Investitionsprogramme einzureichen.

Art. 10 Budget

! Das Budget dient der kurzfristigen Steuerung von Leistungen und
Finanzen. Es ist bis zum 31. Dezember des Vorjahres zu genehmigen.

2 Liegt am 1. Januar kein oder kein vollstéindig genehmigtes Budget vor,
diirfen in den nicht genehmigten Bereichen nur die fiir die ordnungs-
gemisse Staatstétigkeit unerlédsslichen Ausgaben getétigt werden.

Abs. 1 entspricht sinngemaéss Art. 14 Abs. 2 erster Satz sowie Art. 15 MFHG. Das Budget ist jahrlich von der
Exekutive zu erarbeiten und dem fiir die Budgetgenehmigung zustdndigen Organ rechtzeitig zur Genehmigung zu
unterbreiten.

Abs. 2 regelt den Fall, bei dem keine oder keine vollstindige Budgetgenehmigung vorliegt. Er deckt inhaltlich
Art. 14 Abs. 2 MFHG ab. Ein nicht genehmigtes Budget beinhaltet Rechtsunsicherheiten. Diese sollen moglichst
gering gehalten werden. So muss zum Beispiel fiir den Kanton ab 1. Januar ein giiltiger Steuerfuss fiir die natiir-
lichen und juristischen Personen sowie fiir die Quellensteuern der Gemeinden und Kirchen vorliegen, selbst wenn
sie der Grosse Rat in der Dezembersession bei der Behandlung des Budgets nicht beschlossen haben sollte. Die
Arbeitgeber kdnnen zum Beispiel die Quellensteuer nur abrechnen, wenn sie den anwendbaren Tarif kennen. Die
gewihlte Formulierung macht klar, dass unter Umstédnden auch nur ein Teilbereich des Budgets als nicht

9 Mit dem Wechsel auf den neuen Ressourcen- und Lastenausgleich im Rahmen der FA-Reform entfiillt das aufsichtsrechtliche Regelwerk der bisherigen Finanzausgleichsgesetzgebung. Es gehoren ab 1.
Januar 2016 sdmtliche Gemeinden zum Finanzausgleich (Botschaft Heft Nr. 7/2013-2014, S. 310). Hier sind die Gemeinden im Finanzausgleich gemdiss per 1. Januar 2016 aufgehobenem Art. 97 Abs. 4
Gemeindegesetz (BR 175.050) gemeint, fiir die die Regierung weitere Anforderungen stellen konnte.
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genehmigt betrachtet werden kann. Siehe auch Rechtsgutachten von Prof. Dr. Andreas Auer zur parlamentari-
schen Behandlung des Biindner Voranschlags 2003 aus verfassungsrechtlicher Sicht vom Januar 2003. Um fiir
den Grossen Rat moglichst wenig Sachzwiénge zu schaffen, sollen die vom Grossen Rat noch nicht genehmigten
Kredite nur mit grosster Zuriickhaltung beansprucht werden. Auf eine Befristung dieser Auflage wird verzichtet.
Es erscheint als tiberaus unwahrscheinlich, dass der Grosse Rat ein in der Dezembersession allfillig abgelehntes
Budget auch in der nachfolgenden Session nicht definitiv festlegt. Schliesslich hat der Grosse Rat einen
verfassungsmissigen Auftrag, das Budget jéhrlich festzulegen.

Art. 11 Jahresrechnung

! Die Jahresrechnung enthilt die folgenden Elemente:
a) Bilanz;

b) Erfolgsrechnung;

¢) Investitionsrechnung;

d) Geldflussrechnung;

e) Anhang.

2 Die Bilanz, die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung gliedern
sich nach dem Kontenrahmen des Harmonisierten Rechnungsmodells 2
(HRM2).

Die Kerninhalte der Jahresrechnung werden auf der Grundlage von Art. 22 MFHG in das Gesetz aufgenommen.
Die FHV regelt die Inhalte im Detail.

HRM2 verwendet teilweise neue Begriffe fiir die verschiedenen Bestandteile des Rechnungsmodells:

Begriff bisher Begriff neu

Voranschlag Budget

Staatsrechnung Jahresrechnung

Bestandesrechnung Bilanz

Laufende Rechnung Erfolgsrechnung

Verwaltungsrechnung Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung
Mittelflussrechnung Geldflussrechnung
Finanzierungsrechnung entfallt

Fiir die Transparenz und die Steuerung ist es wichtig, dass Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung gleich dar-
gestellt werden wie das Budget. Nur so ist es moglich, die Einhaltung der Kredite, die mit dem Budget genehmigt
wurden, zu priifen.

Weitere Ausfithrungen zur mehrstufigen Erfolgsrechnung siehe Abschnitt 4.3.1 in der Botschaft Heft Nr. 3/2011—
2012, S. 380.

Stand 1. Mai 2025

Art. 12 Ausserordentliche Geschiftsfille

! Aufwand und Ertrag sowie Investitionsausgaben und -einnahmen gelten
als ausserordentlich, wenn mit ihnen nicht gerechnet werden konnte und
sie sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen oder sie nicht zum
operativen Bereich gehoren.

2 Als ausserordentlicher Aufwand gelten auch:

a) zusétzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermogen;
b) Vorfinanzierungen;
c) das Abtragen eines Bilanzfehlbetrages.
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Diese Bestimmung deckt inhaltlich die beiden Art. 24 (betreffend die Erfolgsrechnung) und Art. 25 MFHG
(betreffend die Investitionsrechnung) ab.

Abs. 1 umschreibt, wann ein Aufwand und ein Ertrag beziehungsweise eine Investitionsausgabe und eine
Investitionseinnahme als ausserordentlich gelten. Die Umschreibung ist nicht abschliessend. Sie wird mit den
Féllen gemiss Abs. 2 ergénzt.

In Abs. 2 werden drei Félle von ausserordentlichen Aufwendungen festgelegt. Zusétzliche Abschreibungen auf
dem Verwaltungsvermdgen gegeniiber jenen geméss Nutzungsdauer sind als ausserordentlicher Aufwand zu
erfassen. Die Gemeinden konnen gestiitzt auf Art. 28 FHG Ertragsiiberschiisse der Erfolgsrechnung fiir zusétzli-
che Abschreibungen verwenden. Fiir den Kanton ist die Mdglichkeit von zusétzlichen Abschreibungen nicht mehr
vorgesehen. Als ausserordentlicher Aufwand sind auch Vorfinanzierungen auszuweisen. Es handelt sich dabei um
die Bildung von Vorfinanzierungen fiir noch nicht realisierte oder beschlossene Vorhaben. Diese benotigen einen
Beschluss der formell zustindigen Behorde. Als ausserordentlicher Geschdftsfall zu betrachten ist dabei auch die
Auflosung von gebildeten Vorfinanzierungen (Entnahme aus dem Eigenkapital 489, a.o. Ertrag). Die Abtragung
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eines Bilanzfehlbetrags im Sinne von Art. 7 FHG gilt ebenfalls als ausserordentlicher Aufwand.
Praxisfestlegung fiir ausserordentliche Transaktionen:

Gemdss den Erlduterungen zu Art. 12 FHG wurde ausdriicklich die Regelung des MFHG iibernommen. Damit
sind grundsdtzlich auch die Kriterien des HRM2-Handbuchs massgebend. Diese unterliegen einer gewissen
Fortentwicklung. Dies ist bei der Auslegung von Art. 12 Abs. 1 FHG zu beachten. Die Auslegung des SRS-CSPCP
zur HRM2-Fachempfehlung 04 enthdlt in Litera D die vier kumulativ zu erfiillenden Kriterien fiir ausserordentli-
che Buchungen. Diese Auslegung darf nur soweit beriicksichtigt werden, wie sie noch im Einklang mit dem Wort-
laut von Art. 12 Abs. 1 FHG steht. Das Kriterium der Zugehérigkeit zum operativen Geschidft ist gemdss Art. 12
Abs. 1 FHG entgegen der Auslegung des SRS-CSPCP gesondert zu betrachten (siche «oder...» in Art. 12 Abs. 1
FHG). Die anderen drei Kriterien von Litera D der Auslegung sind kumulativ zu betrachten und miissen
kumulativ erfiillt sein. Wesentlich ist ein Betrag gemdss Litera F der Auslegung dann, wenn er fiir die Beurteilung
der tatsdchlichen Vermogens-, Finanz- und Ertragslage notwendig ist. Referenz dafiir ist die Grenze des obligato-
rischen Finanzreferendums von 10 Millionen Franken (Art. 16 KV). Diese hohe Schwelle ldsst sich gut vertreten,
da der Begriff «ausserordentlichy sehr eng auszulegen ist und es praktisch keine ausserordentlichen Buchungen
geben sollte (Litera H der Auslegung). Sie liegt zudem deutlich unter dem Durchschnitt aus 1 Prozent der
Gesamtausgaben, 3 Prozent der direkten kantonalen Steuern (Ertragsarten 400-402) und 10 Prozent der Selbst-
finanzierung 1°,

Wertberichtungen und realisierte Kursverluste und Gewinne auf Aktien, die aus politischem Interesse gehalten
werden, werden unabhdngig davon, ob der Betrag wesentlich ist, im ausserordentlichen Ergebnis verbucht. Sie
gehdren nicht zum operativen Bereich. Diese im Einklang mit dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 FHG stehende
Abweichung von den HRM?2-Fachempfehlungen wird im Anhang zur Jahresrechnung offengelegt (siehe z. B.
Jahresrechnung 2024, S. 413, Ziffer 1.2 zur FE Nr. 06 und Erlduterungen zu Art. 2b Abs. 3 lit. b FHYV).

Art. 13 Anhang

! Der Anhang enthilt:

a) die Rechnungslegungsgrundsitze einschliesslich der wesentlichen
Grundsétze zur Bilanzierung und Bewertung;

b) den Eigenkapitalnachweis;

¢) den Riickstellungsspiegel;

d) den Beteiligungs- und den Gewéhrleistungsspiegel sowie ein
Verzeichnis der grossen Beitragsempféanger;

e) den Anlagespiegel;

f)  zusitzliche Angaben, die fiir die Beurteilung der Vermdgens-,

Finanz- und Ertragslage, der Verpflichtungen und der finanziellen
Risiken von Bedeutung sind.

Der Anhang bildet ein Kernstiick der Neuerungen unter HRM2. Es erscheint daher nétig, die Bestandteile des
Anhangs im Gesetz aufzufiihren. Die Bestimmung wird im Wesentlichen von Art. 27 (Anhang) und Art. 56
MFHG (Konsolidierungskreis) iibernommen. Anstatt einer aufwendigen und schwierig zu interpretierenden
Konsolidierung will die Regierung mit einer weitgehenden Offenlegung der Beteiligungen im Anhang die Trans-
parenz verbessern.

Die unter Abs. 1 lit. a bis f aufgefiihrten Inhalte sind auf Verordnungsstufe geregelt. Die Regierung hat im
Rahmen von Ziffer 7 Anhang der FHV auch Prézisierungen fiir unbestimmte Begriffe wie «massgebliche
Beteiligung bzw. Beeinflussung» (Abs. 2) und «wesentliche Verpflichtungen» (Abs. 3) festgelegt. Als zusétzliche
Angabe wird im Anhang des Kantons weiterhin das erweiterte Eigenkapital ausgewiesen. Das
Verwaltungsvermdgen wird darin analog zum Finanzvermdgen bewertet.

Die wesentlichen Grundsétze zur Bilanzierung und Bewertung (Abs. 1 lit. a) sind im Bilanzierungs- und

10 Definition des rechnungsrelevanten Betrags gemdss Band 1 der Schriftenreihe der Fachgruppe fiir kantonale Finanzfragen «Controlling in der iffentlichen Verwaltung, zum Ausgabenaspekty, Markus
Stadler, 1991

Stand 1. Mai 2025

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht Seite 18



http://www.srs-cspcp.ch/sites/default/files/pages/auslegung_04a.pdf
http://www.srs-cspcp.ch/sites/default/files/pages/auslegung_04a.pdf
http://www.gr-lex.gr.ch/data/110.100/de
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/ds/dokumentation/Rechnungen%20ab%202014/jahresrechnung_2024_interaktiv.pdf
https://www.srs-cspcp.ch/sites/default/files/pages/2024-01-01-handbuch-hrm2-2.-auflage_7.pdf
https://www.srs-cspcp.ch/sites/default/files/pages/2024-01-01-handbuch-hrm2-2.-auflage_7.pdf
http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.110/de
http://five.intranet.gr.ch/DE/Rechnungswesen/Documents/Bilanzierungs-%20und%20Bewertungskonzept%20-%20Beilage%20zum%20Bilanzanpassungsbericht%20HRM2.pdf

FHG

Erliuterungen zum FHG

2 Im Beteiligungsspiegel aufzufiihren sind alle 6ffentlich-rechtlichen
Anstalten, deren Tréiger das 6ffentliche Gemeinwesen ist. Zusétzlich sind
alle Organisationen aufzufiihren, an denen eine massgebliche Beteiligung
besteht oder die in massgeblicher Weise beeinflusst werden konnen.

3 Im Gewihrleistungsspiegel sind alle Organisationen aufzufiihren, denen
gegeniiber wesentliche Verpflichtungen der 6ffentlichen Hand bestehen.

Bewertungskonzept festgehalten. Dieses Konzept war Bestandteil des Bilanzanpassungsberichts zur HRM2-
Einfiihrung und wurde am 8. Oktober 2013 von der Regierung genehmigt (Prot. Nr. 942/2013).

Betreffend die Darstellung der 6ffentlich-rechtlichen Anstalten sowie der iibrigen Beteiligungen und der grossen
Beitragsempfanger des Kantons wird auf den Bericht der Regierung zur Public Corporate Governance vom 7.
September 2010 (Botschaft Nr. 6 / 2010-2011; S. 421ff), insbesondere auf die Beilagen C und D, verwiesen. Zur
Abstimmung der im Verzeichnis der grossen Beitragsempfanger ausgewiesenen Kantonsbeitridge sowie zur
Erstellung der Jahresrechnungen der 6ffentlich-rechtlichen Anstalten bzw. der subventionierten Institutionen ab
2019 hat das DFG ergénzende Weisungen erlassen. Diese enthalten auch Informationen zur Handhabung von
Reserven und Riickstellungen dieser Institutionen.

Abs. 2: Bei den 6ffentlich-rechtlichen Anstalten ist weder die massgebliche Beteiligung noch die massgebliche
Beeinflussung das entscheidende Kriterium fiir die Aufnahme im Beteiligungsspiegel, sondern dass der Kanton
deren Tréger ist.

Eine massgebliche Beteiligung kann sowohl an einer Korperschaft / Organisation des Privatrechts als auch des
offentlichen Rechts bestehen. Falls die 6ffentliche Hand ein Konkordat massgeblich beeinflussen kann, wire
dieses im Beteiligungsspiegel aufzufiihren. Wenn die 6ffentliche Hand aufgrund ihres Anteils am Betriebsdefizit
oder aufgrund anderer Kriterien (z. B. Anzahl Studierende oder Fille) einen Betriebsbeitrag im wesentlichen
Umfang leistet, so ist ein solches Konkordat ebenfalls im Beteiligungsspiegel aufzufiihren.

Abs. 3: Im Gewihrleistungsspiegel sind alle Tatbestinde aufzufiihren, aus denen sich in Zukunft eine wesentliche
Verpflichtung des 6ffentlichen Gemeinwesens ergeben kann. Darunter fallen insbesondere die Eventualverpflich-
tungen und sonstige Sachverhalte mit Eventualcharakter. Die Staatsgarantie gemaéss Art. 5 des Gesetzes iiber die
Graubiindner Kantonalbank (BR 938.200) ist die wichtigste Eventualverpflichtung.

Aus Sicht der Gemeinden sind fiir den Beteiligungsspiegel insbesondere die ausgelagerten Triagerschaften (vgl.
Art. 51 GG) sowie die Formen interkommunaler Zusammenarbeit (vgl. Art. 52 GQG) in Betracht zu ziehen. Mit
dem Gewiahrleistungsspiegel wird Transparenz tiber Tatbestinde geschaffen, aus denen sich in Zukunft
wesentliche Verpflichtungen fiir das Gemeinwesen ergeben konnen. Die entsprechenden Ausweise sind Bestand-
teil eines Frithwarnsystems, welches die Gemeinden bendtigen, um den Finanzhaushalt in Eigenverantwortung im
Gleichgewicht halten zu konnen.

Zu den zusitzlichen Angaben gemiss Abs. 1 lit. f gehdren Angaben zum Nutzungsvermdgen, welches nicht
bilanziert wurde (vgl. Erlduterungen zu Art. 2 FHG).

Weitere Ausfithrungen zu Riickstellungen und Eventualverpflichtungen sieche Abschnitt 4.2.5 in der Botschaft
Heft Nr. 3/2011-2012, S. 378.

Weitere Ausfithrungen zur konsolidierten Betrachtungsweise siche Abschnitt 4.5.5 in der Botschaft Heft Nr.
3/2011-2012, S. 384.
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3. Kreditrecht

Art. 14 Kredit

! Bin Kredit ist die Erméchtigung, fiir einen bestimmten Zweck bis zu
einem bestimmten Betrag finanzielle Verpflichtungen einzugehen.

2 Kredite sind vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen einzuholen und
aufgrund sorgféltiger Schitzungen des voraussichtlichen Bedarfs festzu-
legen.

3 Kredite sind in Form von Verpflichtungs-, Zusatz-, Budget- oder Nach-
tragskrediten zu beschliessen.

Der Begriff des Kredits ist zentral fiir das ganze Kreditrecht. Einige wesentliche Eigenschaften, die fiir alle
Kreditarten gelten, werden in Art. 14 klargestellt. Er entspricht im Wesentlichen Art. 36 MFHG.

Kredite miissen immer vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen eingeholt werden. Kredite sind zweckbestimmt.
Sie diirfen nicht fiir einen anderen Zweck verwendet werden als denjenigen, fiir den sie genehmigt wurden. Wird
ein Kredit nicht aufgebraucht, verfallt er.

Art. 15 Verpflichtungskredit

! Der Verpflichtungskredit ist als Objekt- oder Rahmenkredit zu
beschliessen.

2 Die jahrlichen Leistungen richten sich nach den Einzelkrediten.

3 Der Verpflichtungskredit verfillt, wenn er nicht beansprucht wird oder
sein Zweck erfiillt ist.

4 Der Verpflichtungskredit kann eine Preisstandklausel enthalten.

Gemiss Abs. 1 kann ein Verpflichtungskredit (VK) als Objekt- oder als Rahmenkredit beschlossen werden. Der
Objektkredit umfasst ein einzelnes Vorhaben, z. B. den Bau eines Schulhauses oder eines Altersheims. Der
Rahmenkredit beinhaltet ein Programm, das aus mehreren einzelnen Vorhaben oder Etappen besteht, die ihrer-
seits einem gemeinsamen, iibergeordneten Zweck dienen. Beispiele fiir den Rahmenkredit kdnnen zeitlich be-
fristete Programmvereinbarungen mit Dritten sein oder die Durchfiihrung einer Grossveranstaltung mit verschie-
denen Programmpunkten.

Abs. 2 legt fest, dass der Mittelbedarf fiir die jahrlichen Tranchen der VK brutto als Aufwand oder als Investiti-
onsausgabe in Form von Einzelkrediten in das jeweilige Budget aufzunehmen ist. Es gilt fiir die jahrlichen
Leistungen der Kreditvorbehalt. Zu beachten ist dabei die Kreditiiberschreitungstoleranz gemaéss Art. 21 Abs. 1
lit. b FHG. Grundsdtzlich soll fiir jeden Brutto-VK in der Erfolgs- oder Investitionsrechnung nur ein Einzelkredit
gefiihrt werden (siehe Erlduterungen zum aufgegebenen Art. 7 Abs. 4 FHYV).

Zu Abs. 3: Sobald ein VK verfallen ist, ist er abzurechnen.
Praxisfestlegung DF G zum Verfall eines VK:

Ein VK verfdllt grundsdtzlich nicht nach einer bestimmten, gesetzlich definierten Frist. Er kann aber ausdriicklich
befristet beschlossen werden. Wird ein VK mit zeitlicher Befristung beschlossen und dauert das Vorhaben linger,
als der VK genehmigt ist, muss die Verlingerung des VK dem Grossen Rat mittels Botschaft (vorzugsweise
Botschaft zum Budget oder zur Jahresrechnung) beantragt werden. Ob eine Befristung vorliegt, ist im Einzelfall
anhand des Beschlusstexts zu kldren. Allein die Angabe des geplanten zeitlichen Anfalls der Kosten in den
Erlduterungen ist nicht als verbindlich zu betrachten. Ohne zeitliche Befristung verfdllt der VK, wenn er nicht
beansprucht wird oder sein Zweck erfiillt ist. Wihrend die Voraussetzung der Zweckerfiillung selbsterklédrend ist,
kann sich die Frage stellen, wann ein Kredit als «nicht beanspruchty und damit als verfallen gelten kann. Das
FHG beantwortet die Frage nicht, weshalb die Regelung nach deren Sinn und Zweck auszulegen ist. Die
Formulierung, dass ein VK dann verfdllt, wenn er «nicht beanspruchty wird, deutet darauf hin, dass ein formeller
Beschluss des zustindigen Organs vorliegen muss, den einmal gesprochenen VK nicht mehr beanspruchen zu
wollen. Der VK gilt m.a.W. solange als giiltig beschlossen, als das zustindige Organ nicht einen gegenteiligen
Beschluss fasst. Ist z. B. der Gemeindevorstand in einem Fall der Auffassung, dass die Aufgabe, fiir welche die
Gemeindeversammlung einen VK beschlossen hat, nicht mehr ausgefiihrt werden kann (z. B. infolge knapper
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Gemeindefinanzen), so hat er der Gemeindeversammlung einen Antrag auf Wiedererwdgung im Sinne von Art. 13
Gemeindegesetz (BR 175.050) zu stellen. Umgekehrt kann in einem solchen Fall auch die Gemeindeversammlung
den Gemeindevorstand anhalten, den Beschluss endlich umzusetzen oder umgekehrt auch seinerseits beantragen,
auf den seinerzeitigen Beschluss zuriickzukommen.

Abs. 4 lasst bewusst offen, von welchem Preisindex auszugehen ist. Dieser ist im Einzelfall individuell konkret
vom Grossen Rat oder vom Volk prizise zu beschliessen. Wichtig ist, dass der Index beim Bruttokredit ankniipft,
auch wenn ein Nettokredit beschlossen wurde. Ausgenommen davon sind teuerungsbedingte Anpassungen der
Einnahmen (Beitrdge Dritter). Bei grosseren und ldnger dauernden Bauvorhaben kann die allgemeine Teuerung
die Baukosten erheblich verdndern. Sind allfallige Einnahmen (Beitrage Dritter) nicht indexiert oder orientieren
sich nicht an der Kostenentwicklung, erfahren die Nettoausgaben eine prozentual stirkere Verdnderung als der
massgebende Index. Dieser Sachverhalt fiihrt zu unerwiinschten Kreditengpéssen, wenn ein Verpflichtungskredit
netto und mit einer Preisstandklausel versehen wird. Die indexgebundene Anpassung des Nettokredits vermag
dann die effektive vom Kanton zu tragende Teuerung des gesamten Bauvorhabens nicht aufzufangen. Fiir diesen
Fall muss die Anderung der Bruttokosten unter Beriicksichtigung der teuerungsbedingten Anpassungen der
Einnahmen fiir die Anpassung des Nettokredits massgebend sein.

Praxisfestlegung DFG zu teuerungsbedingten Mehrkosten bei einer Preisstandklausel gemdss Abs. 4:

Ein VK kann mit einer Preisstandklausel versehen werden. Die Aufnahme einer entsprechenden Klausel fiihrt
gemdiss konstanter kantonaler Praxis sowie in Ubereinstimmung mit der Lehre und der Rechtsprechung des
Bundesgerichts dazu, dass jene Mehrkosten, welche durch die so nachgewiesene Teuerung entstehen, als finanz-
rechtlich gebundene Ausgaben zu betrachten sind. Dies gilt auch fiir den Fall eines VK-Volumens knapp
unterhalb der Limite des Finanzreferendums. Die Anwendung dieser Klausel fiihrt in der praktischen Abwicklung
dazu, dass sich der genehmigte Kredit im Ausmass der Teuerung verdndert. Es kommt daher nicht zu zusatz-
kreditbefreiten Mehrausgaben.

Art. 16 Brutto- und Nettokredit

! Bin Verpflichtungskredit ist in der Regel brutto zu beschliessen. Er
kann netto beschlossen werden, wenn Beitrdge Dritter in ihrer Hohe

rechtskréftig zugesichert sind oder wenn er vorbehéltlich bestimmter
Leistungen Dritter beschlossen wird.

Die Bestimmung entspricht weitgehend Art. 39 MFHG. Ein Verpflichtungskredit soll grundsétzlich brutto
beschlossen werden. In begriindeten Fillen ist die Genehmigung eines Nettokredits zuléssig. Art. 16 legt die
Voraussetzungen fiir einen Nettokredit abschliessend fest. Im Budget sind dabei die Jahreskredite in jedem Fall
brutto einzustellen. Die jahrlichen Leistungen sind brutto als entsprechende Einzelkredite zu erfassen und die Ein-
nahmen ebenfalls als Einzelkredite auszuweisen. Siehe dazu auch Erlduterungen zu Art. 7 FHV.

Stand 1. Mai 2025

Art. 17 ZusatzKkredit

! Der Zusatzkredit ist die Ergiinzung eines nicht ausreichenden Verpflich-
tungskredites.

2 Zeigt sich vor oder wiihrend der Ausfiihrung eines Vorhabens, dass der
beschlossene Verpflichtungskredit nicht ausreicht, ist vor dem Eingehen
neuer Verpflichtungen ohne Verzug ein Zusatzkredit anzufordern.

3 Kein Zusatzkredit ist zur Realisierung des bewilligten Vorhabens notig:

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Die Bestimmung entspricht inhaltlich weitgehend Art. 43 MFHG.

Der Zusatzkredit bildet auf Ebene des Verpflichtungskredits das Pendant zum Nachtragskredit, der einen Budget-
kredit ergénzt. Massgebend fiir die Zustéindigkeit ist grundsétzlich der neue Gesamtkredit. Vorweg zu priifen ist
dabei die Frage nach der finanzrechtlichen Gebundenheit der Mehrausgabe sowie nach der Kreditpflicht im Sinne
von Abs. 3.

Analog zum Nachtragskredit ist der Zusatzkredit vor dem Eingehen der kreditméssig nicht abgedeckten Ver-
pflichtung beim zustdndigen Organ einzuholen.
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FHG

Erliuterungen zum FHG

a) fiir nicht vorhersehbare Mehrausgaben deren Zweck, Umfang und
Zeitpunkt gesetzlich oder aufgrund eines gerichtlichen Entscheids
festgelegt sind oder

b) wenn durch den Aufschub einer nicht vorhersehbaren Mehraus-
gabe bis zur Kreditbewilligung Schaden zu erwarten ist.

Abs. 3 kniipft inhaltlich an Art. 20 Abs. 3 FHG betreffend Nachtragskreditbefreiung an. Dort, wo jeglicher Ent-
scheidungsspielraum fiir die Realisierung des genehmigten Vorhabens fehlt, macht das Einholen eines Zusatz-
kredits keinen Sinn. Wichtig ist dabei, dass die Mehrausgaben nicht vorhersehbar gewesen sind und z. B. nicht
Folge eines zu tief angesetzten Verpflichtungskredits sind. Die Mehrausgaben diirfen sich auch nicht durch eine
nachtrégliche Projektinderung ergeben, auch wenn diese sinnvoll erscheint. Gesetzlich bedingte Mehrausgaben
konnen sich z. B. durch eine Erhéhung der Mehrwertsteuer ergeben*. Zu beachten gilt im Weiteren, dass
Verpflichtungskredite geméss Art. 15 Abs. 4 FHG mit einer Preisstandklausel versehen werden kdnnen. In
diesem Fall verdndert sich der massgebende Kredit. Teuerungsbedingte Mehrausgaben sind damit automatisch
durch die Indexklausel abgedeckt. Dafiir braucht es keine Bestimmung mehr. Bewusst Abstand genommen wird
von der Regelung gemiss Art. 43 Abs. 2 MFHG. Danach muss fiir «Mehrkosten aufgrund von gebundenen Aus-
gaben» kein Zusatzkredit eingeholt werden. Der Begriff der gebundenen Ausgaben ist jedoch zu offen. Beinahe
samtliche im Budget genehmigten Ausgaben stellen finanzrechtlich gebundene Ausgaben dar, ohne dass dadurch
bereits eine Kreditbefreiung resultiert.

* Nicht vorhersehbare Minderausgaben, deren Zweck, Umfang und Zeitpunkt gesetzlich festgelegt sind, sind
kreditrechtlich unerheblich bzw. fiihren nicht zu einer Verminderung des VK oder ZK. Sie konnen im Rahmen der
Zweckbestimmung des VK oder ZK eingesetzt werden (Praxisfestlegung DFG im Rahmen der Stellungnahme zum
Bericht der Finanzkontrolle iiber die Priifung der Bauabrechnung des Neubaus eines Erstaufnahmezentrums fiir
Asylsuchende im Meiersboden vom 18. September 2023 im Zusammenhang mit der Reduktion des MWST-Satzes
wéhrend der Planungs- und Bauzeit).

Praxisfestlegung DFG zur Schadenabwehr gemdss lit. b:

Schadenabwehr gemdiss lit. b liegt auch dann vor, wenn fiir die Erwirkung von Férdergeldern vom Bund zur
Gebdudesanierung im Rahmen eines Brutto-VK zur baulichen Sanierung einer Liegenschaft unter Beachtung der
Férdervoraussetzungen ein erhéhter Sanierungsaufwand betrieben werden muss. Solange der erhohte
Sanierungsaufwand tiefer ausfillt als die Forderbeitrdge, wiirde dem Kanton bei Verzicht auf die Sanierung ein
finanzieller Schaden entstehen. Der erhohte Sanierungsaufwand ist damit zusatzkreditbefreit gemdss lit. b. In Abs.
3 sind die zusatzkreditbefreiten Mehrausgaben abschliessend aufgezdhlt, weshalb alleine eine sinngemdsse
Anwendung von Art. 21 lit. ¢ FHG in diesem Beispiel bei einem Brutto-VK nicht méglich ist.

Art. 18 Budgetkredit

! Budgetkredite konnen als Einzelkredite und bei Verwaltungseinheiten
mit Leistungsauftrag als Globalbudgets beschlossen werden.

2 Die Exekutive entscheidet iiber die Beanspruchung der beschlossenen
Budgetkredite.

3 Nicht beanspruchte Budgetkredite verfallen am Ende des Rechnungs-
jahres.

Abs. 1 entspricht inhaltlich Art. 44 Abs. 2 MFHG. Budgetkredite werden entweder in Form von Einzelkrediten
oder von Globalbudgets beschlossen. Ein Globalbudget ist ein Globalkredit im Sinne eines Saldopostens verbun-
den mit einem Leistungsauftrag an die entsprechende Verwaltungseinheit. Die in Abs. 2 festgehaltene Kompetenz
der Exekutive zur Verwendung der genehmigten Budgetkredite bedeutet das Recht, Ausgaben bis zur vorgegebe-
nen Hohe fiir den im Budget bezeichneten Zweck zu titigen. Sie wird auf Stufe Verordnung in Art. 44 FHV an
die Verwaltung delegiert. Der Begriff Budgetkredit schliesst auch einen Nachtragskredit ein. Ein Nachtragskredit
erginzt nachtraglich, d.h. nach der Budgetgenehmigung den jeweiligen Budgetkredit. Er kann auch nachtraglich
als neuer Einzelkredit oder als neues Globalbudget beschlossen werden.

Abs. 3 entspricht Art. 44 Abs. 3 und 48 Abs. 1 MFHG. Nicht beanspruchte Budget- und Nachtragskredite
verfallen am Ende des Rechnungsjahrs.
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FHG

Erliuterungen zum FHG

Art. 19 Sperrvermerk

! Voraussehbare Aufwinde oder Ausgaben fiir die bei der Beschluss-
fassung tiber das Budget die rechtskréftige Genehmigung noch aussteht,
sind mit einem Sperrvermerk ins Budget aufzunehmen. Sie bleiben
gesperrt, bis die Rechtsgrundlage in Kraft ist.

Die Bestimmung zum Sperrvermerk entspricht inhaltlich Art. 45 MFHG. Die Beriicksichtigung von vorausseh-
baren Ausgaben mit noch fehlender Rechtsgrundlage mit einem Sperrvermerk erhoht die Budgetwahrheit bzw.
liegt ganz im Sinne der Vollstindigkeit des Budgets. Sobald die Rechtsgrundlage in Kraft ist, kann die Ausgabe
getétigt werden.

Stand 1. Mai 2025

Art. 20 Nachtragskredit

! Der Nachtragskredit ist die Erginzung eines nicht ausreichenden
Budgetkredites.

2 Soll eine Aufgabe noch im laufenden Jahr erfiillt werden, fehlt aber ein
Budgetkredit oder reicht er nicht aus, ist vor jeder neuen Verpflichtung
ein Nachtragskredit anzufordern.

3 Kein Nachtragskredit ist notig:

a) fiir Ausgaben, deren Zweck, Umfang und Zeitpunkt nach Bundes-
recht, Volksbeschluss, Gesetz, Verordnung oder Beschluss des
Grossen Rates festgelegt sind;

b) fiir Ausgaben aufgrund eines gerichtlichen Entscheides;

c) wenn durch den Aufschub einer Ausgabe bis zur
Kreditgenehmigung Schaden zu erwarten ist;

d) im Bereich der Personalaufwendungen fiir Kreditumlagerungen
zwischen Verwaltungseinheiten;

e) fiir Ausgaben, welche die Exekutive in eigener Kompetenz

beschliessen kann.

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Art. 20 gilt gleichermassen fiir den Kanton und die politischen Gemeinden. Art. 21 regelt die Félle betreffend
Einzelkredite des Kantons und Art. 36 legt das Verfahren und die Kompetenzen der Geschéftspriifungskommis-
sion des Grossen Rats (GPK) fest. Die Formularvorlagen fiir die Antréige sind im CMI und ein Ablaufschema mit
Erlduterungen zu Nachtragskrediten und Kreditiiberschreitungen ist auf der Intranetseite der Finanzverwaltung
(FIVE) >Nachtragskredite aufgeschaltet.

Ein Nachtragskredit ergénzt den jeweiligen Budgetkredit oder er wird als neuer Einzelkredit / neues Globalbudget
beschlossen. Reicht ein Budgetkredit nicht aus, ist grundsétzlich ein Nachtragskredit zu beantragen.
Nachtragskredite mit Kompensation auf anderen Kreditpositionen fiihren zu «echten» Kreditumlagerungen, d.h.
das Budget wird von der GPK oder dem Grossen Rat nachtrdglich angepasst und so in der Rechnungsbotschaft in
der Spalte «Budget» dargestellt. Die Kreditumlagerungen gemdss Art. 20 Abs. 3 lit. d (Personalaufwendungen)
und Art. 21 Abs. 1 lit. d FHG (Ausbaukredite Strassen und gleich lautende Beitragskonten) fiihren hingegen nicht
zu einer nachtriglichen Anpassung des Budgets, sondern zu nachtragskreditbefreiten Kreditiiberschreitungen.

Die Geschiftsvorfalle, welche geméss Abs. 3 zu einer Nachtragskreditbefreiung fithren, betreffen sowohl das
Globalbudget einer Dienstelle als auch die Einzelkredite. Wird zum Beispiel das Globalbudget einer Dienststelle
aufgrund einer nicht budgetierten Ausgabe infolge eines Gerichtsentscheids liberschritten, ist dafiir kein Nach-
tragskredit erforderlich.

Die Saldosteuerung (= Globalbudget) hat zur Folge, dass sowohl ein Uberschreiten eines budgetierten Aufwand-
tiberschusses (Ergebnis Globalbudget mit positivem Betrag) als auch ein Unterschreiten eines budgetierten
Ertragsiiberschusses (Ergebnis Globalbudget mit negativem Betrag) grundsdtzlich nachtragskreditpflichtig sind.
In Bezug auf die Krediteinhaltung gelten fiir globale Ertragsiiberschiisse grundsdtzlich die gleichen Regeln wie
fiir globale Aufwandiiberschiisse. Dies hat im Weiteren zur Folge, dass Dienststellen wegen (auch nicht beein-
flussbarer) Mindereinnahmen nachtragskreditpflichtig werden kénnen. Dies indem sie durch Mindereinnahmen
das Globalbudget iiber- (bei budgetiertem Aufwandiiberschuss) bzw. unterschreiten (bei budgetiertem Ertrags-
tiberschuss). Davon ausgenommen sind in Analogie zu Art. 20 und 21 FHG Mindereinnahmen, deren Zweck, Um-
fang und Zeitpunkt nach Bundesrecht, Volksbeschluss, Gesetz, Verordnung oder Beschluss des Grossen Rats fest-
gelegt sind, Mindereinnahmen aufgrund eines gerichtlichen Entscheides, Mindereinnahmen, welche die Exekutive
in eigener Kompetenz beschliessen kann sowie Mindereinnahmen, soweit sie durch sachbezogene Mehreinnah-
men oder Minderausgaben im gleichen Rechnungsjahr ausgeglichen werden,; (Ablaufschema mit Erlduterungen
zu Nachtragskrediten und Kreditiiberschreitungen, S. 6f.).

Lit. a gilt nur fiir Ausgaben, deren Zweck, Umfang und Zeitpunkt in einer grossrdtlichen Verordnung festgelegt
sind. Sind die Ausgaben in einer regierungsrdtlichen Verordnung festgelegt, ist ein Nachtragskredit erforderlich.
Ansonsten wiirde die Kredithoheit des Grossen Rats verletzt.

Praxisfestlegung DF G zu Ausgaben zur Schadenabwehr (lit. ¢):
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FHG

Erliuterungen zum FHG

Stand 1. Mai 2025

Die Bestimmung stellt sicher, dass alle notigen Sofort-Massnahmen zur Schadenabwehr unabhdngig von der
Kreditbereitstellung unverziiglich ergriffen werden konnen. Sie erlaubt damit Ausgaben ohne Budgetkredit, bietet
selber aber keine Rechtsgrundlage fiir derartige Ausgaben. Fiir die Nachtragskreditbefreiung zentral ist der zeit-
liche Aspekt. Es darf durch einen zeitlichen Verzug kein (zusdtzlicher) Schaden entstehen. Sind auch nach den
ersten Sofortmassnahmen kreditmdssig nicht gedeckte Aufwendungen zur Schadenbeseitigung erforderlich, ist -
sobald in der Grissenordnung bezifferbar - unverziiglich ein Nachtragskreditantrag zu stellen. Die Nachtrags-
kreditbefreiung gilt nur bis zum Zeitpunkt der ersten moglichen Behandlung eines Nachtragskredit-antrags durch
die GPK gestiitzt auf ihren ordentlichen Tagungsplan, bzw. Sitzungskalender. Zu beantragen sind grundsdtzlich
Jene Mittel, welche nach der Behandlung des Nachtragskreditantrags durch die GPK voraussichtlich benétigt
werden. Die Ausgaben zur Schadenabwehr sind in diesem Antrag auszuweisen und entsprechend zu begriinden.
Sdmtliche Ausgaben bis zu diesem Termin sind nachtragskreditbefreit. Lisst sich nicht abschdtzen, welcher Anteil
der Ausgaben bis zur Kreditgenehmigung anfallen wird, sind die Gesamtausgaben in den Antrag aufzunehmen.

Die Bestimmung ist mit besonderer Zuriickhaltung zu verwenden. In der Zeit von 2007 bis 2024 sind erst fiinf
Ereignisse mit dringlichen Ausgaben zur Schadenabwehr ohne Nachtragskredit angefallen (2008 Winterdienst
auf den Kantonsstrassen; 2017 PCB-Schadenfall Spél, August/September 2017 Bergsturz in Bondo fiir die ersten
800 000 Franken; 2020 mehrere Covid-19-Massnahmen zur Bekdmpfung der Corona-Pandemie vorerst unter
dem Titel Schadenabwehr; Juni 2024 Unwetter Valle Mesolcina fiir die erste Million. Fiir sie wurde jeweils so
rasch wie moglich ein Nachtragskredit eingeholt.) Die Zustindigkeiten fiir Ausgaben zur Schadenabwehr sind in
Art. 12 Abs. 3 und Art. 44 Abs. 2 FHYV geregelt.

Lit. d betrifft primdr die Globalbudgets der Dienststellen der kantonalen Verwaltung, die auch Lohnaufwendun-
gen beinhalten. Art. 15 FHV konkretisiert diesen Bereich. Lit. d gilt aber auch fiir Umlagerungen von Personal-
aufwendungen der Rubrik «5121 Allgemeiner Personalbereichy zu Dienststellen, so zum Beispiel die Verwendung
von Krediten fiir den Teuerungsausgleich oder fiir zusdtzliche Arbeitgeberbeitrige an die Pensionskasse wie im
Budget 2022 enthalten. Weitere Ausfithrungen zu lit. d finden sich in den Erlduterungen zu Art. 15 FHV.

Lit. e ist fiir Gemeindevorstinde sowie die Regierung relevant. Fiir die Regierung liegen in drei Bereichen ab-
schliessende Kompetenzdelegationen vor. Grundlage fiir derartige Kompetenzdelegationen bildet Art. 35 Abs. 1
KV (siehe Erlduterungen dort). Von Bedeutung ist zudem Art. 43 Abs. 1 lit. a FHV, wonach derartige Ausgaben
als finanzrechtlich gebunden zu betrachten sind.

Praxisfestlegung DF G zu Ausgaben der Regierung in eigner Kompetenz (lit. e):

Fiir Ausgaben, welche die Regierung gemdss lit. e in eigener Kompetenz beschliessen kann, ist sie nicht an die
Budgetkredite gebunden. Sie nimmt im Regierungsbeschluss von einer allfilligen Kreditiiberschreitung Kenntnis.
Darunter fillt auch die Mittelverwendung der beiden echten Fonds, die aus Transparenzgriinden wie Spezial-
finanzierungen als eigene Rechnungsrubrik (RR) gefiihrt werden (Fonds fiir gemeinniitzige Zwecke /
Suchtmittelmissbrauch, RR 2301 sowie Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz, RR 4265). Budget-
tiberschreitungen zu Lasten echter Fonds werden in den Rechnungsbotschaften gegeniiber dem Grossen Rat nicht
als Kreditiiberschreitungen ausgewiesen, da deren Ausgaben nicht einem Kreditbeschluss unterstehen.

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht Seite 24



http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.110/de
http://www.gr-lex.gr.ch/data/110.100/de

FHG

Erliuterungen zum FHG

Art. 21 Nachtragskreditbefreiung fiir den Kanton

! Bei Einzelkrediten des Kantons ist zudem kein Nachtragskredit nétig:

a) fiir Mehrausgaben bis 50 000 Franken oder, wenn dies mehr aus-
macht, bis zwei Prozent je Einzelkredit;

b) fiir jahrliche Mehrausgaben bis 20 Prozent eines Verpflichtungs-
kredites;

c) fiir Mehrausgaben, soweit sie durch sachbezogene Mehrein-
nahmen oder Minderausgaben im gleichen Rechnungsjahr ausge-
glichen werden;

d) fiir Kreditumlagerungen innerhalb der Ausbaukredite der
einzelnen Strassenkategorien sowie zwischen gleich lautenden
Beitragskonten der Erfolgsrechnung und der
Investitionsrechnung;

e) fiir unerldssliche Ausgaben der richterlichen und justiznahen
Behorden in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Rechtsprechung.

Diese Bestimmungen sind spezifisch auf den Kanton zugeschnitten.

Die Kreditiiberschreitungstoleranz gemass lit. a, die vom genehmigten Budgetkredit abhéngig ist, bezieht sich auf
den Budgetkredit inklusive genehmigte Nachtragskredite. Auf Stufe Verordnung ist in Art. 12 Abs. 4 FHV ein
stufengerechtes Genehmigungsverfahren festgelegt. Diese Kreditiiberschreitungstoleranz gilt nicht fiir die Global-
budgets der Dienststellen. Néhere Ausfithrungen sind im Kommentar zu Art. 36 FHG enthalten.

Die Kreditiiberschreitungstoleranz gemass lit. b von 20 Prozent bezieht sich auf den genehmigten Verpflichtungs-
kredit inklusive genehmigte Zusatzkredite. In diesem Umfang kann der jéhrliche Budgetkredit formlos iiber-
schritten werden. Auf dem Verpflichtungskredit inklusive Zusatzkredit besteht hingegen keine Kreditiiber-
schreitungstoleranz. Eine Uberschreitung ist nur in den Fillen gemiss Art. 17 Abs. 3 FHG moglich. Verpflich-
tungskredite mit einer Preisstandklausel geméss Art. 15 Abs. 4 FHG / Art. 8 FHV verdndern sich nach Massgabe
des dem Kreditbeschluss zugrunde gelegten Preisindexes. Damit wir bei indexierten Verpflichtungskrediten eine
teuerungsbedingte Kreditiiberschreitung vermieden.

Néhere Ausfiihrungen zu den Mehrausgaben gemdss lit. ¢, die im gleichen Rechnungsjahr durch sachbezogene
Mehreinnahmen oder Minderausgaben ausgeglichen werden, finden sich in den Erlauterungen zu Art. 12 Abs. 5
FHV.

Weitere Ausfithrungen zu den Kreditumlagerungen innerhalb der Ausbaukredite der einzelnen Strassenkategorien
(Konten 5010xx der RR 6220 bis 6224) sowie zwischen gleich lautenden Beitragskonten der Erfolgs- und
Investitionsrechnung gemdss lit. d finden sich in den Erlduterungen zu Art. 16 und Art. 21 Abs. 4 FHV.

Gemiiss lit. e ist kein Nachtragskredit notig fiir unerldssliche Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit
der Rechtsprechung stehen. Welche Ausgaben hierunter fallen, wurde in einer jahrzehntelangen Praxis herausge-
arbeitet. Es handelt sich hierbei etwa um Gerichtsgebiihren, ausseramtliche Parteientschiadigungen, Kosten fiir die
unentgeltliche Rechtspflege, die amtliche Verteidigung sowie Gebiihren fiir Amtshandlungen. Bezeichnend fiir
diese Ausgaben ist, dass sie nicht frei bestimmbar sind, sondern hinsichtlich Hohe und Zeitpunkt ihrer Vornahme
durch einen Entscheid des kostenpflichtigen Gerichts vorgegeben sind. Wéren diese Ausgaben nachtragskredit-
pflichtig, so miisste die GPK entsprechende Nachtragskredite stets bewilligen, weil die Gerichte die fraglichen
Ausgaben titigen miissen. Das Nachtragskreditverfahren verkdme in diesen Féllen zu einem administrativen
Leerlauf, weshalb die betreffenden Ausgaben schon vor Jahrzehnten von der Nachtragskreditpflicht befreit
wurden (vgl. hierzu Art. 23 Abs. 2 lit. ¢ des Gesetzes iiber den Finanzhaushalt und die Finanzaufsicht des
Kantons Graubiinden; FFG; Botschaft Heft Nr. 3/2011-2012, S. 409 und Art. 39 Abs.2 FHG in der bis Ende 2024
geltenden Fassung). Mit der im Zuge der Gebietsreform erfolgten Kantonalisierung der Regionalgerichte, der
Vermittlerdmter sowie der Schlichtungsbehdrden fiir Mietsachen und der Umsetzung des neuen Kindes- und Er-
wachsenenschutzrechts wurden neue kantonale Behdrden geschaffen, die (hauptsdchlich) Rechtsprechungs-
aufgaben erfiillen. Diese kantonalen Behdrden sehen sich — wie das Obergericht — mitunter mit unvorhersehbaren
Ausgaben konfrontiert, die unmittelbar auf die Rechtsprechung zuriickzufiihren sind und von ihnen nicht
beeinflusst werden konnen (z. B. Kosten fiir die unentgeltliche Rechtspflege, die amtliche Verteidigung,
Gebiihren fiir Amtshandlungen). In diesen Féllen waren die betreffenden Behorden praxisgeméss ebenfalls von
der Einholung eines Nachtragskredits befreit. Diese Praxis wird im Zuge der Justizreform 3 in lit. € von Art. 21
Abs. 1 FHG verankert. Damit sich deren Geltungsbereich nicht auf alle kantonalen Behdrden ausdehnt, die
Rechtsprechungsaufgaben erfiillen, muss der Kreis der kantonalen Behorden, die sich auf Art. 21 Abs. 1 lit. e
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FHG berufen kénnen, umschrieben werden. In Anlehnung an die aktuelle Praxis soll dieses Recht primér den
richterlichen Behdrden zuerkannt werden, d.h. den Gerichten und den Schlichtungsbehoérden (vgl. Art. 54-56
KYV). Dariiber hinaus sollen sich die «justiznahen» Behdrden auf Art. 21 Abs. 1 lit. e FHG berufen koénnen. Der
Begriff der «justiznahen» Behorde hat bislang keine allgemein giiltige Umschreibung erfahren. Nach der hier
vertretenen Auffassung fallen darunter in erster Linie Behdrden, welche — wie die richterlichen Behorden —
hauptsichlich Rechtsprechungsaufgaben erfiillen. Diese Behorden werden bisweilen auch als «gerichtsghnliche
Behorden bezeichnet. Hiermit sind in der Regel die Staatsanwaltschaften und die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehdrden gemeint, sofern diese nicht als richterliche Behorden ausgestaltet sind. Je nach
Kontext werden auch weitere Behorden als «justiznah» qualifiziert. Die Regierung hat diesen Begriff in der
Botschaft zur Teilrevision der Kantonsverfassung (Gebietsreform) etwa fiir die im Bereich des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts titigen Behorden, die Berufsbeistandschaften im Rahmen des Kindes- und
Erwachsenenschutzrechts und das Zivilstandswesen verwendet (Botschaft Heft Nr. 18/2011-2012, S. 1992). Nach
dieser Umschreibung gelten als «justiznah» Behorden, deren Aufgabenbereich einen engen Bezug zur
richterlichen Tétigkeit aufweist. Die betreffenden Behorden konnen sich indessen nur auf Art. 21 Abs. 1 lit. e
FHG berufen, wenn es sich hierbei um kantonale Behdrden handelt. Dies trifft derzeit neben den bereits
erwihnten Behorden nur auf die Notariatskommission und die Aufsichtskommission iiber die Rechtsanwilte zu.
Demnach fallen momentan nur die richterlichen Behorden, die Staatsanwaltschaft, die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehérde, die Notariatskommission und die Aufsichtskommission iiber die Rechtsanwilte in
den Geltungsbereich von Art. 21 Abs. 1 lit. e FHG. Diese Behdrden befreit Art. 21 Abs. 1 lit. e FHG allerdings
nur von der Einholung eines Nachtragskredits fiir Ausgaben, die einerseits als Einzelkredite erfasst sind, anderer-
seits als unerldssliche Ausgaben in unmittelbarem Zusammenhang mit der Rechtsprechung stehen. Die erst-
genannte Voraussetzung wird neu in das Finanzhaushaltsgesetz aufgenommen, um die fraglichen Ausgaben fiir
den Grossen Rat sichtbar zu machen. Die letztgenannte Voraussetzung wurde aus Art. 39 Abs. 2 FHG iibernom-
men. Art. 21 Abs. 1 lit. e FHG weicht davon nur insofern ab, als anstelle der «materiellen» Rechtsprechung nur
mehr von der Rechtsprechung gesprochen wird. Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung, die
vorgenommen werden soll, weil der Begriff der materiellen Rechtsprechung nicht (mehr) géngig ist. Art. 21 Abs.
1 lit. e FHG bezieht sich somit auf dieselben Ausgabepositionen, die bis Ende 2024 auf der Grundlage von Art.
39 Abs. 2 FHG Nachtragskredit befreit waren (Botschaft Heft Nr. 14/2021-2022, S. 1053ff.).

Art. 22 Spezialfinanzierungen

! Spezialfinanzierungen werden gefiihrt, wenn Mittel gesetzlich zur
Erfiillung bestimmter 6ffentlicher Aufgaben zweckgebunden sind.

2 Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgs-
rechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der

3 Vorschiisse an Spezialfinanzierungen sind nur voriibergehend zuléssig,
sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.

Investitionsrechnung. Saldi von Spezialfinanzierungen werden bilanziert.

Die Bestimmungen iiber die Spezialfinanzierungen werden im Wesentlichen von Art. 49 MFHG iibernommen.
Spezialfinanzierungen sollen nur ausnahmsweise gefiihrt werden, wenn im kausalen Zusammenhang mit der
Aufgabenerfiillung Einnahmen anfallen. Eine Zweckbindung von Einnahmen kann bei Gebiihren, Kausalabgaben
oder aufgabengebundenen Drittbeitrdgen vorliegen. Zu vermeiden sind Zweckbindungen von allgemeinen
Steuereinnahmen (siehe Art. 5 Abs. 1 FHG Verbot der Zweckbindung von Hauptsteuern).

Spezialfinanzierungen sind gesetzlich fiir die Erfiillung einer bestimmten Aufgabe zweckgebunden Mittel. Sie
diirfen nicht fiir eine andere Aufgabe eingesetzt werden. Die Einlagen in Spezialfinanzierungen erfolgen iiber
zweckgebundene Einnahmen (z. B. Ersatzabgaben oder Anteil am Ertrag des eidgendssischen Alkoholmonopols).
Eine Ergéinzung mit gesetzlich vorgesehenen allgemeinen Staatsmittel ist moglich. Darunter fallen fiir den Kanton
die Beitrdge an die Spezialfinanzierung Strassen (RR 6200), Finanzausgleich fiir Gemeinden (RR 5315) sowie
Klimaschutz und Innovation (RR 4263).
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Der in Abs. 2 festgehaltene Grundsatz entspricht einer Vollkostenrechnung und soll auch fiir die Spezial-
finanzierungen regelmassig eingehalten werden. Konkret soll die entsprechende Detailregelung im Spezialgesetz
umschrieben werden.

Zu Abs. 3: Die Frage der Verzinsung wird im FHG bewusst offen gelassen. Sie ist fiir den Kanton in Art. 25
Abs. 2 FHV und fiir die Gemeinden in Art. 17 Abs. 2 FHVG geregelt.

Spezialfinanzierungen kdnnen sowohl iiber ein eigenes Guthaben verfiigen als auch auf einen Vorschuss aus der
allgemeinen Haushaltskasse angewiesen sein. Vorschiisse sollen nur zuldssig sein, wenn dafiir eine Grundlage auf
Stufe Gesetz im formellen Sinne besteht. Es ist zu vermeiden, dass chronisch defizitire Spezialfinanzierungen
gefiihrt werden. Defizite von Spezialfinanzierungen schlagen sich dabei nicht im Ergebnis der Erfolgsrechnung
nieder. Im Weiteren ist das Risiko gross, dass diese Defizite spater mit allgemeinen Steuermitteln ausgeglichen
werden miissen.

Zur Zuteilung der Spezialfinanzierungen zum Fremd- oder Eigenkapital siche Abschnitt 4.2.4 in der Botschaft
Heft Nr. 3/2011-2012, S. 377. Die Spezialfinanzierungen sind wie folgt zugeteilt:

1090 Forderungen gegeniiber 2090 Verbindlichkeiten gegeniiber
Spezialfinanzierungen (SF) im Fremdkapital Spezialfinanzierungen (SF) im Fremdkapital
- SF Mehrwertausgleich (RR 2261) - SF Mehrwertausgleich (RR 2261)

- SF Zivilschutz Ersatzbeitrdige (RR 3145)

- SF Landeslotterie (RR 4271)*
- SF Sport (RR 4273)*

2900 Verpflichtungen gegeniiber SF im Eigen-
kapital (Art. 25 Abs. 1 FHY)

- SF Tierseuchenbekdimpfung (RR 2231)

- SF Klimaschutz und Innovation (RR 4263)

- SF Finanzausgleich fiir Gemeinden (RR 5315)
- SF Strassen (RR 6200 - 6225)

* Diese zwei Spezialfinanzierungen werden zur Verwendung des jihrlichen Kantonsanteils am Reingewinn der
interkantonalen Landeslotterie gemdss Art. 2 Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durch-
fiihrung von Geldspielen (BR 935.810) gefiihrt. Die Zuweisung an diese Spezialfinanzierungen ist in Art.38
geregelt. Siehe auch Erlduterungen dort.
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Art. 23 Stiftungen

! Die Exekutive nimmt unselbststindige Stiftungen, wie Legate,
Vermichtnisse und Fonds von Dritten entgegen.

2 Entfillt deren Zweckbestimmung, kann diese nicht mehr sachgerecht
verfolgt werden oder verfiigt eine unselbststindige Stiftung nur noch
iiber geringfligige Mittel, legt die Exekutive sie mit anderen Legaten oder
unselbststandigen Stiftungen zusammen oder 16st sie auf.

3 Der Kanton kann eine selbststédndige Sammelstiftung errichten. Er kann
unselbststandige Stiftungen mit geringfiigigen Mitteln in diese Sammel-
stiftung tiberfiihren.

4 Die unselbststindigen Stiftungen werden innerhalb der Bilanz gefiihrt.

Legate, Verméchtnisse und weitere Fonds sind freiwillige Zuwendungen Dritter an das Gemeinwesen. Es handelt
sich dabei um unselbststindige Stiftungen. Deren Spender verbinden die Zuwendung in der Regel mit bestimmten
Auflagen zur Mittelverwendung. Die Mittel sind sodann geméss der Zweckbestimmung zu verwenden. Diese
Mittel konnen deshalb nicht fiir Verwaltungszwecke eingesetzt werden. Sie stellen Sondervermdgen dar, das
ausserhalb der Verwaltungsrechnung in der Bilanz gefiihrt wird.

In Abs. 2 ist neu die Moglichkeit zur Zusammenlegung von unselbststandigen Stiftungen mit geringfligigen
Mitteln vorgesehen.

Die Bestimmung wird in Abs. 3 zudem ergénzt mit einer Kompetenz zur Errichtung einer selbststdndigen
Sammelstiftung durch den Kanton. Mit dieser Ergdnzung wird der vom Grossen Rat in der Dezembersession
2010 iiberwiesene Auftrag Pfenninger betreffend Zusammenlegung von Stiftungen bzw. Schaffung einer
biindnerischen Sammelstiftung umgesetzt. Die Regierung hat die Statuten dieser Sammelstiftung am 19. Mai
2015 genehmigt (Protokoll Nr. 445). Die Stiftung wurde am 29. Juni 2015 gegriindet. Weiter Informationen siehe
www.dachstiftung.gr.ch.

Abs. 4 legt fest, dass die unselbststindigen Stiftungen innerhalb der Bilanz gefiihrt werden (2091,
Verbindlichkeiten gegeniiber Fonds im Fremdkapital).

Weitere Ausfithrungen zu Stiftungen siche Abschnitt 4.5.2 in der Botschaft Heft Nr. 3/2011-2012, S. 383.

4. Rechnungslegung

Art. 24 Zweck und Standards

! Die Rechnungslegung vermittelt ein Bild des Finanzhaushalts, welches
der tatsdchlichen Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage entspricht.

2 Die Exekutive kann fiir Institutionen, welche in wesentlichem Umfang
Betriebsbeitrdge erhalten, die fiir sie geltenden allgemein anerkannten
Grundséatze der Rechnungslegung festlegen.

Abs. 1 entspricht Art. 50 MFHG. Es wird der geltende Grundsatz «True and Fair View» in allgemeiner Form
festgehalten, der im Sinne des HRM?2 als allgemeine Zielsetzung anzustreben ist. Die jeweils verfiigharen Grund-
lagen setzen teilweise Ermessensentscheide voraus (z. B. bei Bewertungsfiragen fiir ausstehende Guthaben) oder
lassen nur Anndherungswerte zu (z. B. bei der Festlegung, welcher Anteil der Kantonsbeitrdge an die dffentlichen
Spitdler fiir Investitionszwecke verwendet wird).

Gemadss Abs. 2 kann die Regierung bzw. der Gemeindevorstand fiir subventionierte Institutionen Standards vor-
geben. Es muss sich dabei um allgemein anerkannte Regelwerke handeln (z. B. Swiss GAAP FER).

Weitere Ausfithrungen zu den Rechnungslegungsstandards fiir subventionierte Institutionen sieche Abschnitt 4.5.3
in der Botschaft Heft Nr. 3/2011-2012, S. 383.

Stand 1. Mai 2025

Art. 25 Grundsitze

! Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsétzen der Brutto-
darstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortfithrung, der
Wesentlichkeit, der Versténdlichkeit, der Zuverldssigkeit, der Vergleich-
barkeit und der Stetigkeit.

2 Simtliche Guthaben und Verpflichtungen sind laufend nach dem Soll-
prinzip zu erfassen.

3.

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Abs. 1 enthélt die Grundsitze der Rechnungslegung im Sinne von Art. 52 MFHG. Die Rechnungslegung richtet
sich nach den nachstehenden Grundsétzen:

— Bruttodarstellung: Aufwénde und Ertrdge, Aktiven und Passiven sowie Investitionsausgaben und Investitions-
einnahmen sind getrennt voneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller Hohe auszuweisen.

— Periodenabgrenzung: Alle Aufwande und Ertrége sind in derjenigen Periode zu erfassen, in der sie verursacht
werden. Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung zu fiihren.

— Fortfithrung: Bei der Rechnungslegung ist von einer Fortfithrung der Staatstétigkeit auszugehen.

— Wesentlichkeit: Sdmtliche Informationen, die fiir eine rasche und umfassende Beurteilung der Vermogens-,

Seite 28



http://www.dachstiftung.gr.ch/
http://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/botschaften/Botschaften_20112012/Botschaft_3_2012_Web.pdf
https://www.srs-cspcp.ch/sites/default/files/pages/2024-01-01-handbuch-hrm2-2.-auflage_7.pdf
https://www.srs-cspcp.ch/sites/default/files/pages/2024-01-01-handbuch-hrm2-2.-auflage_7.pdf
http://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/botschaften/Botschaften_20112012/Botschaft_3_2012_Web.pdf
https://www.srs-cspcp.ch/sites/default/files/pages/2024-01-01-handbuch-hrm2-2.-auflage_7.pdf
https://www.srs-cspcp.ch/sites/default/files/pages/2024-01-01-handbuch-hrm2-2.-auflage_7.pdf

FHG

Erliuterungen zum FHG

Finanz- und Ertragslage notwendig sind, werden offen gelegt.
— Verstiandlichkeit: Die Informationen miissen klar und verstindlich sein.

— Zuverlissigkeit: Die Informationen sollen sachlich richtig sein und glaubwiirdig dargestellt werden
(Richtigkeit). Der wirtschaftliche Gehalt soll die Abbildung der Rechnungslegung bestimmen (wirtschaftliche
Betrachtungsweise). Die Informationen sollen willkiirfrei und wertfrei dargestellt werden (Neutralitét). Die
Darstellung soll nach dem Vorsichtsprinzip erfolgen (Vorsicht). Es sollen keine wichtigen Informationen ausser
Acht gelassen werden (Vollstdndigkeit).

— Vergleichbarkeit: Die Rechnungen der Gemeinwesen sollen sowohl untereinander als auch iiber die Zeit hinweg
vergleichbar sein.

— Stetigkeit: Die Grundsétze der Rechnungslegung sollen soweit wie mdglich iiber einen lingeren Zeitraum
unverandert bleiben.

Die in Abs. 2 verankerte Anwendung des Sollprinzips stellt einer der zentralen HRM2-Grundsétze dar. Es kam
mit der Einfiihrung des HRM2 konsequenter zum Tragen. Das Sollprinzip sieht die Verbuchung von ausgestellten
oder eingegangenen Rechnungen vor. Im Besonderen verinderte sich fiir den Kanton der Ausweis des Anteils an
den Wasserzinsen. Auf die im Jahr 2013 mit HRM2 eingefiihrte Passivierung von Beitragszusicherungen wird
seit der Rechnung 2016 wieder verzichtet. Eine Beitragszusicherung stellt kreditrechtlich noch keine Ausgabe
dar. Das Sollprinzip, das die Erfassung der Geschéftsfille entsprechend der Rechnungstellung vorschreibt, wird
dadurch nicht verletzt. Im Zeitpunkt der Beitragszusicherung liegen noch keine Rechnungen vor. Néhere
Informationen dazu finden sich in der Botschaft zur Jahresrechnung 2014, S. 34ff.

Auf das im Jahr 2013 mit HRM2 eingefiihrte Steuerabgrenzungsprinzip (Abs. 3) wird seit der Rechnung 2015
verzichtet. Die Steuertrdge werden seitdem gemiss dem Sollprinzip ausgewiesen. Nédhere Informationen dazu
finden sich in der Botschaft zur Jahresrechnung 2014, S. 32ff. In diesem Zusammenhang wurde auch Art. 19
FHV auf Ende 2015 aufgehoben, siche auch Erlduterungen dort.

Art. 26 Bewertung des Finanzvermdgens und des Fremdkapitals

2 Anlagen im Finanzvermdgen werden zum Marktwert bilanziert. Grund-
stiicke und Gebdude werden mindestens alle zehn Jahre zum Marktwert
am Bilanzierungsstichtag bewertet.

3 Ubertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermdgen erfolgen zum
Marktwert.

4 Das Fremdkapital wird zum Nominalwert bewertet.

! Das Finanzvermogen wird nach kaufménnischen Grundsitzen bewertet.

Die Bestimmungen iiber die Bewertungen des Finanzvermogens sind Art. 11 FFG und Art. 54 MFHG ent-
nommen. Es gelten auch fiir die Bilanzierung des Fremdkapitals die allgemein anerkannten Grundsitze. Anstelle
des Begriffes «Verkehrswert» wird die Bezeichnung «Marktwert» verwendet. Aus verwaltungsdkonomischen
Griinden ist bei Grundstiicken und Gebduden grundsitzlich auf den Verkehrswert geméss amtlicher Schitzung
abzustellen. Diese sind mindestens alle 10 Jahre zu bewerten.

Die wesentlichen Grundsitze zur Bilanzierung und Bewertung des Finanzvermogens und des Fremdkapitals sind
im Bilanzierungs- und Bewertungskonzept festgehalten. Dieses Konzept war Bestandteil des Bilanzanpassungs-
berichtes zur HRM2-Einfiithrung und wurde am 8. Oktober 2013 von der Regierung genechmigt (Prot. Nr.
942/2013).

Praxisfestlegung DFG zur Ubertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermégen (Abs. 3):

Die Vorschrift in Abs. 3, wonach eine Ubertragung von Finanz- ins Verwaltungsvermdgen zum Marktwert (im
Uberfiihrungszeitpunkt) zu erfolgen hat, ist aus Sicht des Finanzreferendums zentral. Diese Ubertragung stellt
finanzrechtlich eine Ausgabe im Sinne von Art. 3 Abs. 2 FHG dar. Sie steht in Verbindung mit einem konkreten
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Projekt zur Erfiillung einer 6ffentlichen Aufgabe. Es wird sich dabei in aller Regel um eine frei bestimmbare Aus-
gabe handeln. Fiir die Bestimmung der Ausgabenhohe kann nur der Verkehrswert bzw. der mogliche Veréusse-
rungserlos im Sinne der Opportunititskosten massgebend sein. Nicht relevant sein kdnnen dafiir die Anschaf-
fungskosten oder der Buchwert. Bei derartigen Ubertragungen handelt es sich oft um Grundstiicke, die im Sinne
des vorsorglichen Landerwerbs im Finanzvermégen beschafft wurden. Sofern das betreffende Grundstiick iiber-
baut ist und ein Abbruch des Baus mit einer Verminderung des Verkehrswertes verbunden ist, ist grundsdtzlich
mit dem Abbruch des Baus bis zur Ubertragung ins Verwaltungsvermdgen zuzuwarten. Die Abbruchkosten sind
ebenfalls in den Projektkredit einzurechnen. Sofern ein Abbruch mit einer Wertverminderung der Liegenschaft
vorzeitig vorgenommen werden sollte, sind sowohl fiir die Abbruchkosten als auch fiir die Abschreibung Budget-
kredite erforderlich. Zu beachten sind die Bestimmungen iiber das Finanzreferendum. In diesem Fall sind aus
Griinden der Kostentransparenz in den Projektkosten die genannten Aufwendungen ergéinzend auszuweisen.

Art. 27 Bewertung und Abschreibung des Verwaltungsvermogens

! Das Verwaltungsvermdgen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten bilanziert. Sind keine Kosten entstanden, wird es zum Marktwert
bilanziert.

2 Das Verwaltungsvermdgen, das durch Nutzung einem Wertverzehr
unterliegt, wird ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen
Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Es ist eine Anlagenbuchhaltung zu
fiihren.

3 Die Investitionsbeitrige und die Nettoinvestitionen des Kantons inner-
halb von Spezialfinanzierungen werden zu 100 Prozent abgeschrieben.

4 Ist bei einer Position des Verwaltungsvermdgens eine dauerhafte und
die ordentliche Nutzung tibersteigende Wertminderung absehbar, wird
deren Buchwert berichtigt.

5 Ubertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermogen erfolgen zum
Buchwert.

Die Bestimmung entspricht weitgehend Art. 55 MFHG.

Abs. 1: Beim Verwaltungsvermdgen gilt das Prinzip der Bewertung zu Anschaffungswerten. Unterliegt ein derar-
tiges Aktivum einem Wertverzehr durch Zeit oder Nutzung, so ist es nach der angenommenen Nutzungsdauer ab-
zuschreiben.

Abs. 2: Die Nutzungsdauer je Anlagekategorie ist in Art. 28 FHV festgelegt.

Abs. 3: Die Fithrung der Strassenrechnung im Sinne einer Spezialfinanzierung gemaéss Art. 22 FHG und damit als
eigenstdndige Rechnung erfolgt aufgrund der grossen Bedeutung der Strassenrechnung und der besonderen
Kompetenzregelung. Damit wird ein transparenter Rahmen fiir die finanzielle Steuerung der Strassenrechnung
durch den Grossen Rat geschaffen. Die Finanzierung und Steuerung der Strassenausgaben lésst sich nur in Form
einer Spezialfinanzierung mit einer 100 % Abschreibung der Investitionen zweckmaéssig vornehmen. Die
Strassenschuld tritt anstelle einer reduzierten Abschreibung. Es ist deshalb vorgesehen, die bewéhrte Handhabung
mit der jéhrlichen und vollstdndigen Abschreibung der Nettoinvestitionen des Kantons innerhalb von Spezial-
finanzierungen fortzufahren.

Gemadss HRM2 orientiert sich die Abschreibung von Investitionsbeitrdgen beim Subventionsgeber nach der
Lebensdauer der damit finanzierten Sachanlage. Da dem Kanton trotz (Mit-)Finanzierung in Anlehnung an den
zivilrechtlichen Eigentumsbegriff kein Eigentum entsteht, wird der aktivierte Nettoinvestitionsbetrag (HRM2-
Mindeststandard) jéhrlich vollstindig abgeschrieben.

Die Beibehaltung der vollstdndigen Abschreibung der Investitionsbeitrdge und der Nettoinvestitionen innerhalb
der Spezialfinanzierungen stellt eine Abweichung zu den Rechnungslegungsgrundsétzen von HRM2 dar und ist
deshalb im Anhang offenzulegen.

Abs. 5: Die Uberfiihrung eines Vermogenswertes vom Verwaltungs- ins Finanzvermdgen erfolgt zum Buchwert.
Eine anschliessende Aufwertung ist, soweit erforderlich, per Jahresende im Rahmen der Bilanzierungsvorgaben
vorzunehmen.

Die wesentlichen Grundsétze zur Bilanzierung und Bewertung des Verwaltungsvermdgens sind im Bilanzierungs-
und Bewertungskonzept festgehalten. Dieses Konzept war Bestandteil des Bilanzanpassungsberichtes zur HRM2-
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Erliuterungen zum FHG

Einfiihrung und wurde am 8. Oktober 2013 von der Regierung genehmigt (Prot. Nr. 942/2013).

Art. 28 Zusitzliche Abschreibungen fiir Gemeinden

! Die Gemeinden kénnen Ertragsiiberschiisse in der Erfolgsrechnung fiir
zusitzliche Abschreibungen verwenden.

Fiir die Gemeinden sind zusétzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermdgen zuldssig, sofern und soweit
die Erfolgsrechnung einen Ertragsiiberschuss ausweist. Das Gesamtergebnis soll nach Vornahme von zusétzli-
chen Abschreibungen immer noch positiv abschliessen. Gestiitzt auf Art. 12 Abs. 2 lit. a FHG miissen die zusitz-
lichen Abschreibungen als ausserordentlicher Aufwand verbucht und ausgewiesen werden. Ein besonderes Bewil-
ligungsverfahren fiir zusdtzliche Abschreibungen ist nicht vorgesehen.

5. Rechnungs- und Verwaltungsfiihrung

Art. 29 Grundsitze der Buchfiihrung

! Die Buchfiihrung richtet sich nach den Grundsitzen der Vollstindigkeit,
der Wesentlichkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der
Nachpriifbarkeit.

Art. 29 entspricht sinngemass Art. 61 MFHG.

Vollstdndigkeit im Zusammenhang mit der Buchfiihrung bedeutet, dass die Finanzvorfille und die Buchungstat-
bestinde liickenlos und periodengerecht erfasst werden. Richtigkeit bedeutet, dass die Buchungen den Tatsachen
entsprechen und weisungsgemaéss vorzunehmen sind. Der Grundsatz der Rechtzeitigkeit bedeutet, dass die
Informationen iiber finanzielle Vorgénge unmittelbar (téglich, evtl. wochentlich) festgehalten werden und nicht
zu einem spéteren Zeitpunkt, zu dem der Vorgang nicht mehr einfach nachzuvollziehen ist. Ferner sind die Vor-
géinge chronologisch festzuhalten. Nachpriifbarkeit bedeutet, dass die finanziellen Vorgénge schriftlich oder
elektronisch festgehalten werden, so dass sie fiir Aussenstehende iiberpriifbar sind. Alle finanziellen Vorginge
miissen mit Belegen beweisbar sein.

Art. 30 Kosten und Leistungsrechnung fiir die kantonale
Verwaltung

! Die Dienststellen des Kantons haben eine zweckmiissige Kosten- und
Leistungsrechnung zu fiihren.

Die Bestimmung deckt sich inhaltlich mit dem ersten Satz von Art. 66 Abs. 1 MFHG. Die Kosten- und Leistungs-
rechnung (KLR) wird nicht generell als obligatorisch erklért. Dies gilt auch fiir Verwaltungseinheiten mit einem
Leistungsauftrag. Eine KLR soll dort gefiihrt werden, wo sie Sinn macht bzw. in irgendeiner Form entscheidungs-
relevant wird, wie zum Beispiel bei der Gebiihrenfestlegung.

Stand 1. Mai 2025

Art. 31 Internes Kontrollsystem

! Die fiir die Verwaltungseinheiten verantwortlichen Behdrden treffen
unter Berticksichtigung der Risikolage und des Kosten-Nutzen-
Verhéltnisses die notwendigen Massnahmen und erlassen die
entsprechenden Weisungen, um:

a) das Vermogen zu schiitzen;
b) die zweckmaissige Verwendung der Mittel sicherzustellen;
c) Fehler und Unregelmaéssigkeiten bei der Buchfiihrung zu

verhindern oder aufzudecken sowie
d) die Ordnungsmaéssigkeit der Rechnungslegung und die
verlassliche Berichterstattung zu gewahrleisten.

2 Das interne Kontrollsystem umfasst regulatorische, organisatorische
und technische Massnahmen.

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Art. 31 entspricht weitgehend Art. 68 (Risiko-Minimierung) und Art. 69 MFHG (Internes Kontrollsystem). Die
Bedeutung des Internen Kontrollsystems (IKS) rechtfertigt eine verbindliche Festlegung auf Stufe Gesetz im
formellen Sinne.

Betreffend die kantonale Verwaltung ist die Regierung * fiir die interne Kontrolle zustdndig. Der internen
Kontrolle kommt im Sinne des umfassenden Risk-Managements eine hohe Bedeutung zu. Sie dient dem Ziel des
bestmoglichen Vermogensschutzes.

Im Einzelnen umfasst ein IKS sowohl regulatorische (z. B. Erlass von Weisungen und Reglementen), organisato-
rische (z. B. Ernennung zusténdiger Personen) und technische Massnahmen (z. B. Installation und Aktualisierung
eines elektronischen Buchhaltungssystems). Auf Ebene der Gemeinden ist es Sache des Gemeindevorstandes, fiir
ein zweckmassiges, risikogewichtetes IKS zu sorgen. Der Kanton wird Minimalstandards aufzeigen und sach-
dienliche Empfehlungen abgeben**.

* Die Regierung hat am 22. Dezember 2015 das Grundlagenkonzept zur Einfiihrung des IKS in der kantonalen
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Erliuterungen zum FHG

3 Die Leitungen der Verwaltungseinheiten sind verantwortlich fiir die
Einfiihrung und den zweckmassigen Einsatz des Kontrollsystems in
ihrem Zusténdigkeitsbereich.

Verwaltung Graubiinden genehmigt (RB 1110/2015). Auf der Intranetseite der FIVE > IKS finden sich weitere
Informationen zum IKS.

** Auf der Internetseite des Amtes fiir Gemeinden (www.afg.gr.ch > Rechnungswesen > IKS) findet sich ein Link
zur Homepage der Konferenz der Kantonalen Aufsichtsstellen iiber die Gemeindefinanzen (KKAG). Die KKAG
hat eine Praxishilfe/Leitfaden zur Umsetzung des IKS in kleinen und mittleren Gemeinden erarbeitet.

6. Finanzstatistik

Art. 32 Finanzstatistischer Ausweis

! Die Jahresrechnung enthilt einen finanzstatistischen Ausweis. Dieser
umfasst einen Zeitreihenvergleich und muss auf die Vorgaben der
eidgendssischen Finanzstatistik abgestimmt, sowie zwischen Gemein-
wesen gleicher Ebene sowie zwischen Gemeinwesen verschiedener
Ebenen vergleichbar sein.

2 Die politischen Gemeinden, die Regional- und Gemeindeverbinde
sowie die Biirgergemeinden sind verpflichtet, dem Kanton die fiir eine
zweckmassige Finanzstatistik bendtigten Daten zu liefern.

Abs. 1 entspricht inhaltlich Art. 70 MFHG

Der finanzstatistische Ausweis muss im Sinne einer Harmonisierung auf die Vorgaben der eidgendssischen
Finanzstatistik abgestimmt und zwischen Kantonen sowie zwischen Gemeinden vergleichbar sein. Die eidgends-
sische Finanzverwaltung macht den Kantonen und Gemeinden Vorgaben fiir die Erfassung der finanzstatistischen
Daten*.

Das Amt fiir Gemeinden publiziert seit Jahren eine Gemeindefinanzstatistik. Es ist wiinschenswert, die bereits
heute bestehenden technischen Mdglichkeiten auszuschdpfen, um das Erstellen der Finanzstatistik zu erleichtern.
Eine minimale Finanzstatistik ist allenfalls auch bei den Regionen** und den Gemeindeverbanden sowie den
Biirgergemeinden sinnvoll. Das Gesetz schafft die Grundlage hierfiir.

* Der finanzstatistische Ausweis basiert auf der funktionalen Gliederung. Siehe dazu Erlduterungen zu Punkt 11
des Anhangs 1 der FHYV.

** In Art. 1 Abs. 4 FHG wurde der Begriff «Regionalverbdndey» mit «Regioneny ersetzt (Grundlage Botschaft
Heft Nr. 10/2013-2014 zur Anschlussgesetzgebung Gebietsreform). Im Rahmen der néchsten Revision des FHG
soll diese Anpassung auch in Art. 32 Abs. 2 FHG vorgenommen werden.

7. Kantonale Zustindigkeiten

Um den Geltungsbereich des FHG fiir den Kanton und die Gemeinden moglichst klar abzugrenzen, wird ein
separater Abschnitt iiber die kantonalen Zustindigkeiten geschaffen. Diese Bestimmungen gelten nicht fiir die
politischen Gemeinden, die Regionen, die Gemeindeverbénde und die Biirgergemeinden.

Stand 1. Mai 2025

Art. 33 Ausgabenkompetenzen des Grossen Rates

! Ohne Rechtsgrundlage kann der Grosse Rat:

a) wiederkehrende Ausgaben bis 50 000 Franken pro Einheit und
Jahr und einmalige Ausgaben bis 100 000 Franken beschliessen,
sofern sie der Erfiillung einer verfassungsmassigen Aufgabe
dienen;

b) Ausgaben im Rahmen der interkantonalen Zusammenarbeit und
Koordination beschliessen, sofern mindestens die Hilfte der be-
troffenen Kantone mitwirken;

c) Ausgaben im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit und
Koordination beschliessen.

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Die Bestimmungen iiber die Ausgabenkompetenzen des Grossen Rats werden vom bisherigen Recht (Art. 2 Abs.
2 FFG) ibernommen. Art. 33 erginzt Art. 8, wonach jede Ausgabe eine rechtliche Grundlage voraussetzt.

Abs. 1 bildet fiir den Grossen Rat eine allgemeine Rechtsgrundlage zur Genehmigung von geringfiigigen Aus-
gaben in verfassungsmissig abgesteckten Aufgabenbereichen oder fiir Ausgaben im Rahmen der interkantonalen
oder internationalen Zusammenarbeit.

Zu Abs. 1 lit. a: Im Rahmen der verfassungsméssigen Kantonsaufgaben (siche Abschnitt 6. bzw. Art. 75 bis Art.
92 KV) soll der Grosse Rat betraglich klar limitierte Ausgaben abschliessend iiber das Budget bewilligen konnen.
Es wire unverhaltnismassig, fiir jeden Einzelfall eine entsprechende separate Rechtsgrundlage zu schaffen. Auf
separate Beschliisse des Grossen Rats kann verzichtet werden. Gemdss dem Sinn dieser Bestimmung und der
getibten Praxis genehmigt der Grosse Rat entsprechende Ausgaben im Rahmen des ordentlichen Budgets, bzw.
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2 Gebundene Ausgaben bewilligt der Grosse Rat unabhingig von ihrem
Umfang liber das Budget. Er kann vorgéngig auch Verpflichtungskredite
beschliessen.

3 Fiir die Kompetenz zur Bewilligung frei bestimmbarer Ausgaben gelten
die Bestimmungen iiber das Finanzreferendum. Werden die Grenzen des
fakultativen Finanzreferendums erreicht, ist eine Botschaft an den
Grossen Rat zu richten.

die GPK im Rahmen eines Nachtragskredits. Davon betroffen sind zurzeit nur sehr wenige Ausgabenpositionen.
Sie sind dem Grossen Rat geméss Art. 4 Abs. 1 lit. e FHV im Budget in Form von separaten Einzelkrediten durch
einen Kommentar erkennbar als Ausgaben gestiitzt auf den entsprechenden KV-Artikel in Verbindung mit Art. 33
Abs. 1 FHG zu beantragen (siche z. B. Budgetbotschaft 2025, S. 178, Einzelkredit 2240.363611).

Zu Abs. 1 lit. b: Fiir jene Ausgaben, die im Rahmen von interkantonalen Gremien anfallen — angesprochen sind
insbesondere die Direktorenkonferenzen — liegen in der Regel keine spezifischen Rechtsgrundlagen vor. Dies ist
vor allem dann problematisch, wenn auch grossere Projekte im Rahmen derartiger Gremien durchgefiihrt und mit
besonderen Beitrdgen der Mitgliederkantone finanziert werden. Das erforderliche Quorum von mindestens der
Halfte der betroffenen Kantone macht klar, dass es sich nicht um rein bilaterale Beziechungen handeln kann,
sondern um feste Gremien, die mehrere Kantone einschliessen. Bei den schweizerischen Direktorenkonferenzen
sind jeweils sdmtliche Kantone betroffen. Bei Konferenzen, die geografisch (z. B. Ostschweiz) oder nach
sachlichen Kriterien (z. B. Gebirgskantone) eingegrenzt sind, ist der Kreis der betroffenen Kantone entsprechend
kleiner. Die Ausgabenbewilligung des Grossen Rats erfolgt {iber das ordentliche Budget.

Zu Abs. 1 lit. c: Die Unterstiitzung der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit und der humanitiren Hilfe ist auf-
grund von Art. 92 KV eine Aufgabe des Kantons. Die Ausgaben iiber die Landesgrenze hinaus bewegen sich
gegenwartig auf bescheidenem Niveau. Betroffen sind insbesondere die Beitrige fiir Entwicklungs- und
Katastrophenhilfe, fiir die Versammlungen der Regionen Europas, an Interreg-Programme sowie die Kosten im
Zusammenhang mit der ARGE der Alpenladnder. Fiir die drei letztgenannten Bereiche besteht im Gesetz iiber die
Forderung der wirtschaftlichen Entwicklung (GWE; BR 932.100, Art. 9) sowie in der Ausfithrungsverordnung
dazu (VWE; BR 932.160, Art. 6) eine Rechtsgrundlage. Im Bereich der internationalen Beziehungen ist weiterhin
eine dynamische Entwicklung zu erwarten. Um diese Entwicklung rechtlich abzustiitzen, erscheint es unabding-
bar, eine eindeutige allgemeine Rechtsgrundlage fiir entsprechende Ausgaben zu schaffen. Eine mdglichst ein-
heitliche Rechtsgrundlage ist Einzelregelungen vorzuziehen, welche iiber verschiedene Erlasse verstreut sind.

(weitere Ausfiihrungen zu Abs. 1 siehe auch Botschaft Heft Nr. 2/2004—2005, S. 116 zum damaligen Art. 2 Abs. 2
FHG und Budget 2005, S. A38)

Zu Abs. 2: Der weitaus grosste Teil der im Budget beriicksichtigten Ausgaben ist finanzrechtlich gebunden. Als
gebundene Ausgaben gelten dabei auch jene, fiir die eine Delegation der Ausgabenbewilligungskompetenz vor-
liegt. Die Regelung in Abs. 2 deckt damit den Hauptteil der Ausgaben ab. Die Moglichkeit des Grossen Rats,
auch fiir gebundene Ausgaben Verpflichtungskredite zu beschliessen, soll ausdriicklich bestehen bleiben. Die
Ermdichtigung des Grossen Rats auch fiir gebundene Ausgaben einen Verpflichtungskredit zu beschliessen,
bezieht sich gemdss dem Sinn dieser Bestimmung und der geiibten Praxis auch auf Zusatzkredite, auch wenn der
Zusatzkredit hier nicht ausdriicklich erwdhnt ist. Art. 9 Abs. 1 lit. b FHV konkretisiert, fiir welche gebundenen
Ausgaben Verpflichtungskredite zu beantragen sind. Die Definition der gebundenen und der frei bestimmbaren
Ausgaben findet sich in Art. 4 FHG und Art. 43 FHV.

Zu Abs. 3: Die Bestimmungen iiber das Finanzreferendum sind in der KV (Art. 16 Ziff. 4 und Art. 17 Ziff. 3)
enthalten. Das Antragsverfahren fiir Verpflichtungskredite ist in Art. 9 Abs. 2 FHV geregellt.
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Erliuterungen zum FHG

Art. 34 Zustindigkeit fiir Finanzvermoégen und Fremdkapital

! Der Entscheid iiber die Anlage und die Verdusserung von Finanzver-
mogen und die Neuaufnahme von Fremdkapital steht in abschliessender
Kompetenz der Regierung zu.

Die Zustandigkeitsregelung in Art. 34 deckt sich inhaltlich mit der Regelung anderer Kantone, wonach die
Regierung iiber Erwerb und Verkauf von Finanzvermdgen abschliessend entscheidet. In der Regel steht diese
Kompetenz auch fiir die Neuaufnahme von Fremdkapital der Regierung zu. Die bisherige Bezeichnung «in
eigener Kompetenzy» wird zur Prazisierung durch «in abschliessender Kompetenz» ersetzt. Mit dieser Delegation
ist nicht nur die Sachkompetenz abgedeckt, sondern auch die Finanzkompetenz. Finanzvermogen liegt dabei nur
dann vor, wenn ein Vermogenswert fiir die Erfiillung einer 6ffentlichen Aufgabe dauernd nicht mehr benéotigt
wird. Solange der Kanton ein allgemein 6ffentliches Interesse an einem Finanzvermogenswert hat, wird ihn die
Regierung — wie das schon bisher Praxis war — nicht verdussern.

Die Regierung hat auf Stufe Verordnung in Art. 42 FHV und im Reglement fiir die Tresorerie des Kantons
Graubiinden (BR 710.150) die Kompetenz fiir Geschéfte von geringer Tragweite an das zustdndige Departement
delegiert.

Stand 1. Mai 2025

Art. 35 Regierungsprogramm und Finanzplan

! Der Finanzplan ist alle vier Jahre zusammen mit dem Regierungs-
programm zu erstellen.

2 Der Grosse Rat legt alle vier Jahre unter Beachtung der Haushalts-
grundsétze finanzpolitische Richtwerte fiir die Erstellung der Budgets
fest. Bei wesentlichen Verinderungen passt der Grosse Rat die finanz-
politischen Richtwerte fiir die entsprechenden Finanzplanjahre an.

3 Die Ergebnisse der jihrlichen Uberarbeitung sind dem Grossen Rat zur
Kenntnis zu bringen.

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Art. 35 regelt die Zustéindigkeiten im Bereich des Regierungsprogramms und Finanzplans. Er ergéinzt Art. 9 FHG
(Finanzplan).

Die Regierung hat alle vier Jahre einen Finanzplan zusammen mit dem Regierungsprogramm zu erstellen. Die
Planperiode dauert jeweils vier Jahre. Diese beiden Instrumente bilden zusammen die mittelfristige Schwerpunkt-
planung der Regierung. Sie werden zeitlich miteinander koordiniert und inhaltlich aufeinander abgestimmt. Das
Regierungsprogramm umschreibt die wichtigsten Aktivititen in den nichsten vier Jahren. Damit setzt die
Regierung ihre Aufgabe gemadss Art. 42 Abs. 2 KV um.

Gemiss Art. 34 Abs. 3 KV kann der Grosse Rat «iiber die Weiterfiihrung der Planung Beschliisse fassen und der
Regierung Auftrige erteilen». Der Grosse Rat hat bislang alle vier Jahre Finanzplanbeschliisse im Sinne von
finanzpolitischen Richtwerten gefasst. Dieses Vorgehen hat sich bewéhrt, um die Haushaltsgrundsitze gemaéss
Art. 5 FHG konsequent zu beachten. Dazu gehdrt unter anderem, dass nur Aufgaben und Leistungen bertick-
sichtigt werden, die notig und finanziell tragbar sind. In Bezug auf neue Vorhaben ist auch dafiir zu sorgen, dass
bis zum Vorliegen des Budgets die erforderlichen Gesetzesgrundlagen vorliegen. Der Begriff «finanzpolitische
Richtwerte» konkretisiert Art. 34 Abs. 3 KV und erginzt zugleich Art. 34 Abs.1 KV, wonach der Grosse Rat
«iibergeordnete politische Ziele und Leitsétze erldsst». In Abs. 2 wird neu eine Bestimmung aufgenommen, die
das Verfahren fiir eine allfdllige Anpassung der finanzpolitischen Richtwerte innerhalb der vierjéhrigen Plan-
periode regelt. Eine derartige Anpassung ist ausschliesslich bei wesentlichen Anderungen der finanziellen
Rahmenbedingungen vorgesehen.

Das Regierungsprogramm und der Finanzplan sind dem Grossen Rat alle vier Jahre in einem separaten Bericht
vorzulegen. Diese Planungsinstrumente sind jahrlich zu aktualisieren. Der jahrlichen Budgetbotschaft wird
jeweils ein aktualisiertes Jahresprogramm vorangestellt. Darin werden die im Regierungsprogramm enthaltenen
Schwerpunkte konkretisiert. Uber die Ergebnisse der nachgefiihrten Finanzplanung orientiert ein besonderes
Kapitel der Budgetbotschaft. Der rollende Finanzplan wird jedoch vor allem als internes Fiihrungsinstrument der
Regierung verwendet.

Seite 34



http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.110/de
http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.150/de
https://www.gr.ch/DE/institutionen/regierung/RP/Seiten/regierungsprogramm.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/ds/dokumentation/finanzplan/Seiten/start.aspx
http://www.gr-lex.gr.ch/data/110.100/de

FHG

Erliuterungen zum FHG

Art. 36 Budget- und Nachtragskredite

! Der Grosse Rat legt fiir die Dienststellen unter Beriicksichtigung seiner
Wirkungsvorgaben Globalbudgets fest. Darin nicht enthalten sind die
Einzelkredite.

2 Er beschliesst als Einzelkredite insbesondere:

a) Beitrdge an Institutionen und Beitrdge der Investitionsrechnung;

b) Kredite von Ausgaben- und Einnahmen-Rubriken ausserhalb der
Dienststellen;

c) Investitionsausgaben fiir kantonseigene Hochbauten und fiir den
Strassenbau;

d) Darlehen und Beteiligungen.

3 Uber Nachtragskreditantriige entscheidet grundsitzlich die Geschiifts-
priifungskommission des Grossen Rates. Sie kann Antrige dem Grossen
Rat zum Beschluss vorlegen. Sie orientiert den Grossen Rat in jeder
Session iiber die von ihr beschlossenen Nachtragskredite.

Gestiitzt auf Art. 18 Abs. 1 FHG konnen Budgetkredite als Einzelkredite und bei Verwaltungseinheiten mit
Leistungsauftrag als Globalbudgets beschlossen werden. Der Grosse Rat legt geméss Abs. 1 fiir jede Dienststelle
mit Leistungsauftrag unter Berticksichtigung seiner Wirkungsvorgaben ein Globalbudget fest. Der Begriff
Globalbudget bedeutet einen Saldo zwischen Aufwand und Ertrag abziiglich der Einzelkredite (Erfolgsrechnung)
beziehungsweise zwischen Ausgaben und Einnahmen abziiglich der Einzelkredite (Investitionsrechnung).

Der Grosse Rat legt fiir jede Dienststelle Einzelkredite und ergdnzend dazu ein umfassendes Globalbudget als
globale Nettogrosse zwischen den iibrigen Aufwendungen und Ertrédgen der Erfolgsrechnung bzw. Ausgaben und
Einnahmen der Investitionsrechnung fest. Die Beschlussgrossen des Grossen Rats beziehen sich ausschliesslich
auf die Finanzbuchhaltung und sind unmittelbar relevant fiir den Saldo der Laufenden Rechnung oder die Netto-
investitionen. Die Dienststellen werden dabei weiterhin Produktgruppen mit den verschiedenen Leistungs-
kennzahlen bilden.

Zu beachten ist zudem, dass die Kreditiiberschreitungstoleranz fiir Mehrausgaben bis 50 000 Franken oder, wenn
dies mehr ausmacht, bis 2 Prozent des genehmigten Kredits, nicht fiir die Globalbudgets gilt, was in Art. 21 FHG
zum Ausdruck kommt.

Die Aufteilung der Budgetkredite in Globalbudgets und Einzelkredite ist fiir die Mittelsteuerung im Rahmen des
Budgets von besonderer Bedeutung. Alles, was nicht unter den Einzelkrediten gefiihrt wird, fallt bei Dienststellen
mit Leistungsauftrag in das Globalbudget. Abs. 2 legt deshalb fest, fiir welche Bereiche auf jeden Fall Einzel-
kredite zu beschliessen sind. Die Liste ist nicht abschliessend. So werden zum Beispiel auch die jéhrlichen
Leistungen von Verpflichtungskrediten geméss Art. 15 Abs. 2 FHG im Rahmen von Einzelkrediten festgehalten.
In Art. 4 FHV sind weitere Konten, die als Einzelkredite gefiihrt werden, aufgefiihrt.

Zu Abs. 3: Die GPK kann bei Bedarf Antridge dem Grossen Rat zum Beschluss vorlegen. Von dieser Moglichkeit
kann sie nach eigener politischer Einschédtzung Gebrauch machen.

Stand 1. Mai 2025

Art. 37 Programm- und Leistungsvereinbarungen mit Bund,
Kantonen und Gemeinden

! Die Regierung ist ermédchtigt, mit dem Bund Programmvereinbarungen
mit ein- oder mehrjdhrigen Leistungsauftragen abzuschliessen. Sie kann
die dazu notwendigen Vorkehrungen treffen, Rechtshandlungen
vornehmen und Verpflichtungen eingehen.

2 Erfordert die Erfiillung einer Aufgabe die Mitwirkung mehrerer
Kantone, ist die Regierung zum Abschluss der entsprechenden
Vereinbarungen oder Konkordate erméchtigt.

3 Die Regierung ist ermichtigt, mit den Gemeinden Vereinbarungen
analog und ergénzend zu den Programmvereinbarungen gemiss Absatz 1
abzuschliessen. Sie leitet die dafiir erhaltenen Bundesbeitrdge an die
Gemeinden weiter.

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Art. 37 bildet die Rechtsgrundlage zum Abschluss von Programmvereinbarungen mit dem Bund sowie ergidnzen-
den Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden.

Abs. 1 regelt die Zustdndigkeiten im Bereich der Programmvereinbarungen zwischen Bund und Kantonen. Die
Regierung wird zum Vertragsabschluss erméchtigt. Zu beachten hat sie dabei den Kreditvorbehalt des Grossen
Rats. Der vom Kanton zu tibernehmende Kostenanteil wird im Wesentlichen durch die Gesetzgebung im entspre-
chenden Aufgabenbereich geregelt.

Abs. 2 betrifft die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Kantonen (Vereinbarungen und Konkordate). Die inter-
kantonale Zusammenarbeit wird tendenziell intensiviert, auch aufgrund der Neugestaltung des Finanzausgleichs
und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA Bund — Kantone). Deren Ausbau beschrinkt sich dabei
nicht auf jene Aufgaben, die direkt der interkantonalen Rahmenvereinbarung (IRV) unterstehen und fiir die der
Bund — geméss Art. 48a der Bundesverfassung — eine interkantonale Zusammenarbeit allgemein verbindlich
erklaren kann. In Abs. 2 wird bewusst offen gelassen, welche Aufgaben im Einzelnen darunter fallen. Es kann
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* Der Grosse Rat legt die Kredite fiir die Aufwendungen des Kantons im
Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund sowie fiir
erginzende Vereinbarungen mit den Gemeinden in eigener Kompetenz
fest.

sich jedoch nur um Aufgaben handeln, die der Kanton aufgrund gesetzlicher Vorgaben erfiillen muss. In Zusam-
menhang mit der Erméchtigung der Regierung zum Abschluss von Vereinbarungen und Konkordaten mit recht-
setzendem Inhalt gilt es, die Verfassungsordnung zu beachten.

Soweit die Gemeinden von Programmvereinbarungen zwischen dem Bund und dem Kanton direkt betroffen sind,
soll der Kanton mit den Gemeinden besondere Leistungsvereinbarungen abschliessen konnen. Zu beachten sind
dabei die Anforderungen des Eidgendssischen Subventionsgesetzes (SuG; SR 616.1) hinsichtlich der Entschadi-
gung von Leistungen, welche Gemeinden im Rahmen von Programmvereinbarungen zwischen Bund und
Kantonen erbringen. Sofern auch Gemeinden am Aufgabenvollzug beteiligt sind, sollen diese Bestimmungen
beim Abschluss von Programmvereinbarungen zwischen Bund und Kanton zum Tragen kommen. Art. 20a Abs. 3
SuG verpflichtet die Kantone, den Gemeinden die Kosten, welche ihnen bei der Erfiillung von Leistungen im
Rahmen von Programmvereinbarungen entstehen, entsprechend dem betreffenden Anteil der Bundesbeitrige an
den Gesamtkosten zu vergiiten.

Abs. 4 gibt vor, dass der Grosse Rat fiir die Aufwendungen des Kantons im Rahmen von Programmverein-
barungen mit dem Bund und ergénzenden Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden eigenstindig bzw. in
abschliessender Kompetenz Kredite genehmigen kann. Sdmtliche Vertragsabschliisse der Regierung unterstehen
damit ausdriicklich dem Kreditvorbehalt des Grossen Rats. Mit dieser Kompetenzregelung miissen die Ausgaben
des Kantons nicht mehr nach den Bestimmungen iiber das Finanzreferendum gemiss Kantonsverfassung
iberpriift werden.

Stand 1. Mai 2025

Art. 38 Landeslotteriemittel

! Vom jéhrlichen Kantonsanteil am Reingewinn der interkantonalen
Landeslotterie werden 30 Prozent der Spezialfinanzierung Sport
zugewiesen. Uber die Verwendung der Mittel der Spezialfinanzierung
Sport entscheidet die Regierung abschliessend.

270 Prozent des jéhrlichen Kantonsanteils fliessen in die Spezialfinanzie-
rung Landeslotterie. Der Kantonsanteil steht bei Bedarf zu mindestens je
30 Prozent fiir die Forderung der Kultur sowie fiir den Natur- und
Heimatschutz zur Verfiigung. Uber die Hohe dieser beiden Anteile sowie
iiber den Restbetrag entscheidet die Regierung abschliessend.

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Art. 38 wurde vom Grossen Rat am 4. Dezember 2012 revidiert (Budgetbotschaft 2013, S. 39ff).

Ziel der Revision war eine gleichmassige Aufteilung des Kantonsanteils am Reingewinn der interkantonalen
Landeslotterie von je 30 Prozent auf die Bereiche Sport, Kultur sowie Natur- und Heimatschutz und ein Restbe-
trag von 10 Prozent, iiber welchen die Regierung frei verfiigen kann.

Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 3. Mérz 2010 betreffend die Referendumsfahigkeit von Lotteriefondsbei-
tragen (Urteil 1C_493/2009) entschieden, dass auch die Verwendung von Mitteln aus der Landeslotterie eines
Kantons grundsitzlich den Bestimmungen iiber das Finanzreferendum unterliegt. Ein Ausschluss des Finanz-
referendums setze eine klare Delegation der Ausgabenkompetenzen an das Parlament oder die Regierung voraus.
Aufgrund dieses Bundesgerichtsentscheides und des revidierten Art. 38 FHG kann die Regierung wie in der
Vergangenheit im Bereich Sport und in den Bereichen Kultur und Natur- und Heimatschutz abschliessend
entscheiden.

Die Prézisierung «bei Bedarf» in Abs. 2 bildet die Praxis sprachlich korrekt ab. Die Aufteilung der Mittel auf die
Bereiche Kultur sowie Natur- und Heimatschutz erfolgt jeweils bedarfsorientiert. Diesen Sachverhalt hat die
Regierung in der Botschaft zum Erlass des neuen Gesetzes iiber den Natur- und Heimatschutz ausfiihrlich
beschrieben (siehe Botschaft Heft. Nr. 3/2010-2011, S. 252f.).
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Art. 39 Richterliche Behorden

! Das Obergericht und das Justizgericht sind beziiglich der kreditméssi-
gen Entscheidkompetenzen der Regierung gleichgestellt.

2

3 Soweit dies fiir den Justizbereich nétig ist, kann das Obergericht nach
Anhorung des Departementes fiir Finanzen und Gemeinden und der
Finanzkontrolle durch Verordnung abweichende finanzrechtliche
Bestimmungen erlassen.

Die Bestimmung berticksichtigt die starke richterliche Selbstverwaltung des Obergerichts gemass Art. S1a Abs. 1
und 2 KV. Grundsitzlich ist das Obergericht hinsichtlich der kreditrelevanten Entscheidbefugnisse der Regierung
gleichgestellt. Im Ubrigen wird das Justizgericht beziiglich der kreditmissigen Entscheidkompetenz dem
Obergericht und der Regierung gleichgestellt. Hierdurch werden dessen Unabhingigkeit gegeniiber dem
Obergericht gestdrkt und der Tatsache Rechnung getragen, dass das Justizgericht zuhanden des Grossen Rats ein
Budget sowie eine Jahresrechnung auszuarbeiten hat (Art. 67 GOG). (Botschaft Heft Nr. 14/2021-2022,

S. 1055ft.). Allfdllig erforderliche Nachtragskreditantrage unterbreiten das Obergericht und das Justizgericht
direkt der GPK.

Das Obergericht ist erméchtigt, nach Riicksprache mit dem Departement fiir Finanzen und Gemeinden sowie der
Finanzkontrolle mittels Verordnung abweichende finanzrechtliche Bestimmungen zu erlassen, soweit dies aus
gerichtsspezifischen Griinden notwendig erscheint.

Auslegung DFG zu Abs. 3 betreffend Geltung des FHG fiir das Obergericht:

Zentral ist der Konnex zu Art. 51a Abs. 3 KV. Die damalige Verfassungsrevision war unmittelbar verbunden mit
der Revision von Art. 39 FHG bzw. von Art. 21 des damaligen FFG. Art. 51a Abs. 3 KV bildet die Grundlage fiir
die hier relevante FHG-Bestimmung. Sie beinhaltet einen entscheidenden Vorbehalt, ndmlich “Soweit nicht die
Form des Gesetzes vorgeschrieben ist”. Wichtige Bestimmungen, die Gesetzesrang erfordern, kann das Ober-
gericht auf Verordnungsstufe nicht erlassen. Wird davon ausgegangen, dass im FHG ausschliesslich wichtige
Bestimmungen enthalten sind, welche die Stufe Gesetz erfordern, dann kann das Obergericht auf Stufe Ver-
ordnung iiber FHG-Bestimmungen nicht legiferieren. Sofern das Obergericht auf Stufe VO Regelungen treffen
wiirden, die im Widerspruch zum Gesetz stiinden, wdre zu priifen, ob diese Regelung Gesetzesrang erfordern
wiirde. Wenn ja, ist die Abweichung unzuldssig. Wenn nein, sofern vielleicht doch nur ein Randpunkt betroffen ist,
wire diese nicht FHG-konforme Regelung zuldissig. Grundsdtzlich kann aber davon ausgegangen werden, dass
das FHG integral auch fiir die kantonalen Gerichte giltl.

Das Obergericht hat gestiitzt auf Art. 43 GOG die Verordnung iiber die Organisation und Geschdftsfiihrung des
Obergerichts (OGV, BR 173.010) erlassen, in welcher die bisher in der Kantonsgerichtsverordnung (KGV) und
der Verordnung iiber die Organisation des Verwaltungsgerichtes (VGV) enthalten finanzrechtlichen
Bestimmungen enthalten sind:

- Art. 34 Abs. 2 Zustdndigkeiten des Gesamtgerichts (namentlich lit. b, c und g)

- Art. 36 Abs. 2 Prdasidialaufgaben (lit. a und e) und Ausgabenkompetenz der Prisidentin oder des Prdsidenten
(lit. d)

- Art. 43 Abs. 3 Zustdndigkeiten und Ausgabenkompetenz des Generalsekretariats (namentlich lit. fund g)

- Art. 47 Rechnungswesen

- Art. 48 Auslagerung spezieller Tdtigkeiten auf Dienststellen der kantonalen Verwaltung

Die genannten Verordnungsbestimmungen ergdnzen die bereits auf Gesetzesstufe geregelten Zustindigkeiten von
Gesamtgericht, Verwaltungskommission und Prdsidium sowie des Generalsekretariats (vgl. Art. 40-42 und Art.
58 GOG).

Art. 39a...
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Die Regelung des per 1. Januar 2025 aufgehobenen Artikels 39a FHG wurde in Art. 6 Abs. 3 Gerichtsorganisati-
onsgesetz (GOG; BR 173.000) tiberfiihrt (Botschaft Heft Nr. 14/2021-2022, S. 1055).

Das Obergericht hat gestiitzt auf Art. 6 Abs. 3 GOG die Verordnung iiber das Finanz- und Rechnungswesen im
Justizbereich (FRJV, BR 173.210) erlassen, welche das Finanz- und Rechnungswesen der Regionalgerichte sowie
der dem Obergericht und den Regionalgerichten administrativ angegliederten Behérden regelt. Diese
Verordnung ersetzt die das Rechnungswesen betreffenden Bestimmungen, die bisher in der Regionalgerichts-
verordnung (RGV) und in der Schlichtungsbehérdenverordnung (SBV) enthalten waren.

8. Kantonsbeitrige

Art. 40 Rechtsform der Beitragsgewihrung

! Soweit Beitragsempfangende und Beitragshéhe nicht gesetzlich
festgelegt sind, werden Beitrdge grundsétzlich durch Verfligung der
zustandigen Instanz gewahrt.

2 Die Beitréige konnen soweit zweckmaissig auch durch einen 6ffentlich-
rechtlichen Vertrag gewéhrt und mit einem Leistungsauftrag verbunden
werden. Solche Vertrdge miissen eine Kiindigungsklausel enthalten oder
befristet sein.

Diese Bestimmung regelt ausschliesslich die rechtliche Form der Beitragsauszahlung im Sinne des Ausgabenvoll-
zugs. Die Anforderungen fiir die Ausgabenbewilligung (Rechtsgrundlage, Kredit, Ausgabenbeschluss) sind die
gleichen wie fiir alle anderen Ausgaben. Volumenmassig ist ein grosser Teil der Beitrdge rechtlich im Detail fest-
gelegt, wie zum Beispiel die Beitrage an die privaten Mittelschulen. In diesen Fillen eriibrigen sich separate
Beschliisse oder Verfiigungen.

Die Erteilung eines Leistungsauftrags dréngt sich vor allem dann auf, wenn der Beitragsempfanger Aufgaben im
kantonalen Interesse iibernimmt. Dieser Auftrag kann in Form einer Vereinbarung oder einer Verfiigung erfolgen.
Die konkrete Ausgestaltung ist im Einzelfall zu priifen. Der Leistungsauftrag muss auf jeden Fall jene Auflagen
und Bedingungen enthalten, die eine zweckmadssige, kostengiinstige und zeitgerechte Leistungserfiillung sicher-
stellen.

Weder das MFHG noch das FHG enthalten eine Legaldefinition der Beitrdige.

Gemdss HRM?2-Kontenplan sind von den Beitrdgen an offentliche Gemeinwesen und Dritte (Kontogruppe 363)
die Entschddigungen an dffentliche Gemeinwesen und an Dritte (Kontogruppe 361) im Transferaufwand (36) und
die Dienstleistungen und Honorare (Kontogruppe 313) im Sach- und iibrigen Betriebsaufwand (31) zu
unterscheiden:

Ein Beitrag ist ein Finanztransfer, der vom betreffenden Gemeinwesen an einen Dritten mit dem Ziel bezahlt
wird, einen Teil der allgemeinen Betriebskosten der Empfingereinheit zu decken.

Hdéufig wird er als Gegenleistung fiir eine gemeinwirtschaftliche Leistung oder als Forderbeitrag bezahlt.

Wenn einem dffentlichen Gemeinwesen fiir die Erbringung einer bestimmten Leistung (und der damit
verbundenen Kosten) ein Aufwand entsteht, handelt es sich entweder um eine Entschéidigung (Kontengruppe 361)
oder um einen Aufwand fiir Sach- und iibrigen Betriebsaufwand (Kontengruppen 31 oder 343). (siehe Auslegung
des SRS-CSPCP zur HRM2-Fachempfehlung 03 zur Unterscheidung von Sachaufwand-Entschddigungen-
Beitrige)

Bedingt riickzahlbare Darlehen Typ a fonds perdus sind als Beitrige an offentliche Gemeinwesen oder Dritte
(363) zu verbuchen. Siehe Auslegung des SRS-CSPCP zur HRM2-Fachempfehlung 03 zur Verbuchung von
bedingt riickzahlbaren Darlehen.
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Wenn ein offentliches Gemeinwesen fiir den Kanton ganz oder teilweise eine Aufgabe erfiillt, die einem offentli-
chen Zweck dient und nach der gegebenen Aufgabenteilung Sache des Kantons ist, handelt es sich um eine Ent-
schddigung (Kontogruppe 361). Die Entschdidigung wird in der Regel mit Bezug zu den Kosten festgesetzt.

Die Dienstleistungen Dritter (Konto 3130) umfassen sdmtliche Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal
erbracht werden. Die Planungen und Projektierungen Dritter (Konto 3131) fallen bei eigenen Bauvorhaben an.
Die Honorare an externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Konto 3132) werden an Drittfirmen oder Selbst-
stindigerwerbende fiir ihre Leistungen bezahlt. Das Gemeinwesen erteilt fiir Ausgaben zu Lasten dieser drei
Konten konkrete Aufirdge und erhdlt daraus direkte Gegenleistungen. Geplante Auftrige zu Lasten dieser Konten
kénnen gemdss Art. 14 Abs. 4 FHYV fiir die Abwicklung von konkreten und befristeten Projekten auch fiir befristete
Anstellungen bis 300 000 Franken pro Jahr verwendet werden.

Gemdss HRM1-Handbuch umfassen die Beitrdge die nichtriickzahlbaren Leistungen aus eigenen Mitteln fiir
Konsumzwecke, bei denen der Empfinger keine direkte Gegenleistung fiir den den Betrag Entrichtenden erbringt.
Der Sachaufwand umfasst die Beschaffung aller Konsumgiiter, die das Gemeinwesen in der betreffenden
Rechnungsperiode verbraucht.

Der Bund definiert fiir sich im Bundesgesetz iiber Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG, SR
016.1) die Begriffe «Finanzhilfen» und «Abgeltungeny:

Gem. Art. 3 Abs. 1 SuG sind Finanzhilfen geldwerte Vorteile, die Empfingern ausserhalb der Bundesverwaltung
gewdhrt werden, um die Erfiillung einer vom Empfinger gewdhlten Aufgabe zu fordern oder zu erhalten. Diese
Definition trifft auch auf den HRM?2-Begriff « Beitrdge» zu.

Gemdss Art. 3 Abs. 2 SuG sind Abgeltungen Leistungen an Empfinger ausserhalb der Bundesverwaltung zur
Milderung oder zum Ausgleich von finanziellen Lasten, die sich ergeben aus der Erfiillung von:

a. bundesrechtlich vorgeschriebenen Aufgaben;

b. offentlichrechtlichen Aufgaben, die dem Empfinger vom Bund iibertragen worden sind. Diese Definition trifft
auch auf den HRM?2-Begriff «Entschddigungy zu.

Das juristische Lehrbuch «Offentliches Finanzrechty gibt in Kapitel 6 «Subventioneny einen Uberblick iiber die
Beitragsdefinitionen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden (Ausgabe 2017, ISBN 978-3-7272-8501-1).

Das Fachbuch «Die Finanzen meines Gemeinwesens verstehen und verwalteny erkldrt in Kapitel 6 die
Mechanismen der Transfers und des Finanzausgleichs (Erstausgabe Sept. 2023, ISBN 978-3-7253-1089-0).

Art. 41 Lineare Beitragskiirzungen

! Als zusitzliche Massnahme zur Sanierung des kantonalen Finanzhaus-
haltes kann der Grosse Rat auf dem Verordnungsweg beschliessen, in
kantonalen Erlassen festgelegte Beitragssédtze wahrend hdchstens drei
Jahren um bis zu hochstens 20 Prozent zu kiirzen.

2 Er bezeichnet die von der Kiirzung betroffenen Beitriige und legt die
Hohe der Kiirzung fest.

Als ein Mittel der direkten Einflussnahme hat der Grosse Rat die Mdglichkeit, als zusdtzliche Sanierungsmass-
nahme Subventionen auf dem Verordnungsweg voriibergehend bis zu hochstens 20 % zu kiirzen. Die Subventi-
onskiirzung muss nicht fiir simtliche Beitrdge mit einem einheitlichen Satz erfolgen. Eine differenzierte Regelung
ist moglich. Der Grosse Rat hat im Einzelfall die von der jeweiligen Kiirzung betroffenen Subventionen sowie
den Kiirzungssatz festzulegen. Die differenzierte Subventionskiirzung wird zeitlich auf insgesamt hochstens drei
Jahre begrenzt. Sie kommt nur in Frage, wenn ein Sanierungsbedarf fiir den kantonalen Finanzhaushalt ausgewie-
sen ist. Unter Umstdnden muss in einem derartigen Fall unverziiglich gehandelt werden koénnen. Die Anpassung
von Gesetzesbestimmungen auf dem ordentlichen Weg nimmt gemaiss allgemeiner Erfahrung mehrere Jahre in
Anspruch. Kurzfristige und namhafte Anderungen im Bereich des Subventionswesens sind auf diese Weise nicht

Stand 1. Mai 2025 www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht Seite 39



http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.110/de
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19900241/index.html

FHG

Erliuterungen zum FHG

moglich. Die Kompetenzdelegation an den Grossen Rat kann also nur zur Anwendung kommen, wenn sich die
Finanzlage des Kantons in einem kritischen Zustand befindet und wenn die verordnete Beitragskiirzung wichtige
Vorteile gegeniiber dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren mit sich bringt. Nach Ablauf der Frist von hochs-
tens drei Jahren miissten die Subventionen wieder voll ausbezahlt werden, wenn bis zu diesem Zeitpunkt die
gesetzlichen Grundlagen nicht angepasst worden sind.

Art. 42 Ausgestaltungsgrundsitze

! Die Beitragssiitze fiir Kantonsbeitriige sind innerhalb einer bestimmten
Bandbreite flexibel zu halten.

2 Soweit ein rechtlicher Spielraum besteht, sind:

a) bei der Beitragsbemessung die finanzielle Leistungsfahigkeit und
das Eigeninteresse des Beitragsempfangenden gebiithrend zu
beriicksichtigen;

b) ausreichende Eigenleistungen der Beitragsempfangenden sicher-
zustellen;

c) die Beitragszusicherungen oder die Leistungsauftriage zeitlich zu
befristen.

Diese Bestimmung fasst einige wichtige Beitragsgrundsitze zusammen.

Der in Abs. 1 festgehaltene Grundsatz der flexiblen Beitragssitze entspricht einem finanzpolitisch wichtigen
Postulat.

Die Subventionierung von Aufwendungen und Leistungen Dritter setzt ein 6ffentliches Interesse voraus. Abge-
golten werden sollen dabei gemeinwirtschaftliche Leistungen, die ohne Subventionen nicht erbracht werden. Bei
der Subventionsbemessung sind geméss dem Grundsatz in Abs. 2 lit. a daher die finanzielle Leistungsfahigkeit
und das eigene Interesse des Empféangers gebiihrend zu beriicksichtigen. Fiir die Beurteilung der Leistungsfahig-
keit des Empfangers (Gemeinde, Institution, Privatperson) ist nicht nur die aktuelle Finanzlage zu beachten,
sondern auch das wirtschaftliche Potential. Die Gewdhrung von Subventionen soll den Gesuchsteller nicht von
seiner Pflicht befreien, primér seine eigenen Ressourcen oder Moglichkeiten auszuschopfen. Abweichende
Bestimmungen in einzelnen Gesetzen mit Beitragsnormen bleiben vorbehalten bzw. als lex specialis unveréndert
in Kraft (z. B. Krankenpflegesetz, Energiegesetz). Zu welchem Ergebnis das in Abs. 2 lit. b verankerte Postulat
nach ausreichenden Eigenleistungen in der Praxis fiihrt, hingt — neben der finanziellen Leistungsféhigkeit und
dem Eigeninteresse des Empfiangers — stark davon ab, wie sehr mit dem Beitrag erbrachte Leistungen entschédigt
(Abgeltungsfunktion), bestimmte Tatigkeiten gefordert (Anreizfunktion) oder soziale Ziele (Ausgleichsfunktion)
erreicht werden sollen.

Die in Abs. 2 lit. ¢ vorgesehene zeitliche Befristung von Beitragszusicherungen oder Leistungsauftragen soll eine
periodische Anpassung an die jeweils aktuellen Verhiltnisse sicherstellen. Damit verbunden ist auch das grund-
sétzliche Anliegen, dass die kantonalen Beitragsleistungen in der Regel nicht indexiert werden.

Art. 43 Anrechenbare Aufwendungen und Pauschalierung

! Es sind nur Aufwendungen anrechenbar, die fiir eine zweckmissige und
wirtschaftliche Aufgabenerfiillung unbedingt erforderlich sind.

2 Der Kanton kann Beitrige aufgrund von Normkosten ausrichten. Die
Normkosten sind mdglichst im Voraus festzulegen.

3 Der Kanton kann anstelle von Beitréigen an die angefallenen anrechen-
baren Aufwendungen Pauschalbeitrdge ausrichten, die sich an der zu
erbringenden Leistung orientieren, sofern sich diese Form als wirksamer
und wirtschaftlicher erweist.

4 Fiir Institutionen, die vom Kanton im wesentlichen Umfang aufwand-
oder defizitabhéingige Beitrage erhalten, gelten in Bezug auf die Kosten-
entwicklung analoge Massstébe wie fiir die kantonale Verwaltung.

Sofern aufwandabhingige Beitrdge gemiss Abs. 2 normiert werden sollen, sind Art und Hohe der Normkosten —
wenn immer moglich — zeitlich vor der definitiven Beitragsbemessung und Ausrichtung festzulegen. Eventuell
lasst sich im Voraus nur die Berechnungsmethode definieren, dies insbesondere dann, wenn der Beitrag leistungs-
orientiert gewahrt wird. Die Normkosten sollen von jener Instanz festgelegt werden, welche fiir die Beitragszu-
sicherung beziehungsweise Beitragsgewdhrung zusténdig ist. Die Zustdndigkeit richtet sich in der Regel nach der
Hohe des Beitrags.

Zu Abs. 4: Ein beachtlicher Teil der kantonalen Aufgaben werden durch subventionierte Institutionen wahrge-
nommen. Damit soll ein effizienter Aufgabenvollzug ohne Mehrkosten fiir den Kanton gewihrleistet werden. In
dem Ausmass, wie der Kanton Massnahmen zur Kostensenkung ergreifen muss, sind auch die betroffenen Institu-
tionen zu verpflichten, Massnahmen mit vergleichbaren Wirkungen vorzunehmen. Von dieser Vorgabe sind jene
Institutionen betroffen, deren nicht durch Erlose (wie Pflegetaxen, Schulgebiihren) gedeckte Betriebskosten zu
mindestens rund drei Viertel vom Kanton bestritten werden. Ausgenommen sind Institutionen, deren Kantons-
beitrage vollstindig pauschaliert festgelegt werden und damit nicht von den effektiven Aufwendungen oder dem
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anrechenbaren Defizit abhingig sind.

Praxisfestlegung HBA/DF G vom 3. September 2025 zur Anerkennung von Reserven und Teuerung bei der
Festlegung der anrechenbaren Aufwendungen von Beitrdgen an Investitionsprojekte:

Ohne anderslautende spezialgesetzliche Regelung konnen

- offen ausgewiesene Reserven fiir Unvorhergesehenes von bis zu 10 Prozent anerkannt werden. Die
Verwendung der Reserve muss separat beantragt werden (Beweislast durch Beitragsempfinger) und wird
durch das HBA und die zustdndige Dienststelle im Rahmen der verfiigbaren Kredite freigegeben. Dies in
Anlehnung an die Regelung von Art. 7 Abs. 2 FHYV fiir Verpflichtungskredite fiir kantonseigene Bauprojekte.

- Beitrdge mit einer Preisstandklausel zugesichert werden. Dabei kann das Beitragsmaximum entsprechend der
Entwicklung des zugrunde liegenden Indexes (i.d.R. Schweizer Baupreisindex fiir Hochbauten) nach oben
oder unten angepasst werden. Dies in Anlehnung an die Regelung von Art. 8 FHV fiir indexierte
Verpflichtungskredite fiir kantonseigene Bauprojekte (Praxis gem. RB Prot. Nr. 382/2023 und 829/2024 im
Sozial- und Bildungsbereich). Bei an Bundesbeitrdge gekoppelten Kantonsbeitrdgen kann in Einklang mit
diesen auch eine allfillige durch den Beitragsempfinger ausgewiesene Teuerung im Rahmen des zugrunde
liegenden Indexes bei der Auszahlung im Rahmen der verfiigbaren Kredite beriicksichtigt werden (Praxis
gem. RB Prot. Nr. 206/2025 im Meliorationsbereich).

a)
b)

¢)

Art. 44 Auflagen und Bedingungen

! Die Beitrige miissen dem Zweck oder Leistungsauftrag entsprechen
und unter Einhaltung der Auflagen und Bedingungen verwendet werden.

2 Der Kanton kann:

Beitrdge an Bedingungen kniipfen und von der Einhaltung von
Fristen abhdngig machen;

Beitrdge von einem angemessenen Mitspracherecht sowie von
Leistungen der Beitragsempfangenden und Dritten abhédngig
machen;

von den Beitragsempfangenden Rechenschaft iiber die
Verwendung der Mittel, {iber deren sparsamen und
wirtschaftlichen Einsatz und iiber die erzielte Wirkung verlangen.

3 Wer fiir das gleiche Vorhaben um verschiedene Beitriige nachsucht, hat
dies den zustdndigen Instanzen mitzuteilen.

Die Kompetenz des Kantons, seine Beitrdge mit spezifischen Auflagen und Bedingungen zu versehen, ist an sich
eine Selbstverstindlichkeit. Die Durchsetzung héngt jedoch von einer ausdriicklichen gesetzlichen Grundlage ab.

Die Regierung kann — unter Vorbehalt anderslautender Bestimmungen in Spezialgesetzen — die Beitragsgewih-
rung in angemessener Weise abhéngig machen von der Einhaltung von Fristen beispielsweise fiir die Einreichung
eines Gesuchs. Sie kann, sofern kein Rechtsanspruch auf eine Beitragsgewdhrung besteht, eine Subventionierung
auch mit der Forderung nach einer bestimmten Eigenleistung des Beitragsempfangers oder Beitrdgen Dritter
verbinden.

Der Beitragsempfénger ist geméss Abs. 2 lit. ¢ verpflichtet, der zustindigen Behorde alle erforderlichen Aus-
kiinfte zu erteilen sowie Einsicht in die Akten und Zutritt zu den Betriebsstétten und den zur Aufgabenerfiillung
beniitzten Rdumlichkeiten zu gewihren. Diese Obliegenheiten bestehen auch nach der Gewahrung von Beitrdgen,
damit die zustindige Behorde die notwendigen Kontrollen durchfiihren und allféllige Riickforderungsanspriiche
abklaren kann. Die Rechenschaftspflicht der Beitragsempféanger iiber die Mittelverwendung beschrinkt sich nicht
auf eine isolierte Abrechnung von subventionierten Projekten. Zu einer aussagekréftigen Rechenschaftsablage
gehort zum Beispiel auch das Vorlegen einer gepriiften und genehmigten Jahresrechnung.

Abs. 3 verankert flir den Beitragsempfangenden eine Informationspflicht, wenn er fiir das gleiche Vorhaben bei
verschiedenen kantonalen Behorden Beitrége beantragt. In Verbindung mit der Bestimmung iiber die Kiirzung
und Riickerstattung von Beitrdgen kann die Unterlassung zu einer Kiirzung beziehungsweise Riickforderung der
Beitrége fiihren.
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Art. 45 Verwirkung

! Die Beitragsgewihrung entfillt, wenn der Arbeits- oder Baubeginn oder
die Bestellung vor der Beitragszusicherung oder vor der Bewilligung
gemiss Absatz 2 und 3 erfolgen oder wenn wesentliche Anderungen mit
oder ohne Kostenfolge wéhrend der Realisierung nicht vorgédngig von der
zustiandigen Instanz genehmigt wurden.

2 Die fiir die Beitragsgewéhrung zustindige Instanz kann ausnahmsweise
eine vorzeitige Baufreigabe erteilen, wenn dies in einem Rechtserlass
vorgesehen ist. Diese Bewilligung verleiht keinen Anspruch auf eine
Beitragsgewiahrung.

3 Muss eine nicht voraussehbare Ersatzbeschaffung unverziiglich vorge-
nommen werden, kann die zustdndige Dienststelle eine Bestellung unter
dem Vorbehalt der Beitragszusicherung bewilligen.

Art. 45 regelt sémtliche Fille, die zu einer Verwirkung eines gesamten Beitrags fiihren. Davon zu unterscheiden
ist die Kiirzung oder die Riickerstattung von Leistungen im Fall von unzureichender Erfiillung gewisser Auflagen.

Zu Abs. 1: Eine vollstindige Verwirkung des Beitragsanspruchs tritt dann ein, wenn der Gesuchsteller vor Erhalt
der Beitragszusicherung — grundsitzlich subventionsberechtigte — Aufwendungen tétigt oder wenn nachtriaglich
wesentliche Anderungen am bewilligten Vorhaben vorgenommen werden, ohne dafiir eine Genehmigung einge-
holt zu haben. Werden diese terminlichen Voraussetzungen nicht erfiillt, wird kein Beitrag gewahrt. Es entfallt
nicht nur der Rechtsanspruch des Gesuchstellers, sondern auch die Moglichkeit zur Beitragsgewéhrung. Keine
Verwirkung tritt hingegen fiir eine allféllige Nachsubventionierung ein, wenn nicht vorhersehbare und unaus-
weichliche Mehrkosten ohne Anderung am Projekt eintreten. Derartige Mehrkosten hat der Beitragsempfinger
der zusténdigen kantonalen Stelle unverziiglich zu melden. Eine Anerkennung von zusétzlichen anrechenbaren
Kosten ist in einem derartigen Fall grundsétzlich moglich. Es entsteht jedoch kein Rechtsanspruch auf eine
zusitzliche Subventionierung.

Abs. 2 regelt einen Spezialfall. Wird vorgéngig eine Baufreigabe beschlossen, soll keine Beeintriachtigung des
Beitragsanspruchs eintreten. Diese Ausnahme beschrénkt sich ausdriicklich auf jene Félle von vorzeitigen Bau-
freigaben, welche in einem Rechtserlass — sei dies ein Gesetz oder eine Verordnung — geregelt sind. Als Beispiel
dazu kann auf Art. 8 der Verordnung iiber die Forderung der wirtschaftlichen Entwicklung (BR 932.160) ver-
wiesen werden. Die Anpassungen gegeniiber Art. 34 Abs. 2 FFG sind redaktioneller Natur. Sie tragen der bishe-
rigen Praxis Rechnung.

Abs. 3 nimmt die Problematik der Bestellung im Falle einer dringlichen Ersatzbeschaffung auf. Fiir derartige
Fille kann die zustdndige Dienststelle eine Bestellung unter Vorbehalt der Beitragszusicherung genehmigen. Die
Details sind auf Stufe Verordnung zu regeln.

Art. 46 Kiirzung und Riickerstattung

! Bei Nichterfiillung oder mangelhafter Erfiillung der Auflagen und
Bedingungen sind die Beitridge angemessen zu kiirzen oder zuriickzu-
fordern.

2 Unrechtmissig bezogene oder zweckentfremdete oder nicht bendtigte
Beitrdge sind mit Zinsen zuriickzuerstatten.

3 Die Riickforderung kann innerhalb eines Jahres seit der Feststellung
geltend gemacht werden. Der Riickforderungsanspruch verjahrt 20 Jahre
nach Ausrichtung der Beitrige. Vorbehalten bleiben langere gesetzliche
Verjahrungsfristen.

Abs. 1 kommt dann zur Anwendung, wenn eine an die Beitragsgewéhrung gekniipfte Bedingung nicht oder nicht
vollstédndig eingehalten wird. Erfiillt der Empfénger eines Beitrags seine Aufgabe nicht wie vereinbart oder wie in
der Verfiigung bestimmt, so muss der Kanton seinen Beitrag kiirzen oder ihn zuriickverlangen, sofern er bereits
geleistet wurde.

Wird zum Beispiel ein Objekt (Grundstiick, Baute, Werk) seinem Zweck entfremdet oder verdussert, so ist die
Subvention samt Zins seit der Entstehung des Riickforderungsanspruchs zuriickzuzahlen. Die Zinsverpflichtung
steht dabei unter dem Vorbehalt anderslautender gesetzlicher Bestimmungen. Die Hohe der Riickforderung
bemisst sich aufgrund des Verhéltnisses der Dauer, wahrend welcher der Empfénger das Objekt dem
Subventionszweck entsprechend verwendet hat, zur vorgesehenen Gesamtdauer.

Die Regelung der Verjahrung des Riickerstattungsanspruchs lehnt sich an die im 6ffentlichen Recht allgemein
getroffene Losung an.
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Art. 47 Zusicherung und Auszahlung

! Beitriige diirfen nur soweit zugesichert werden, als ihre Ablésung im
Rahmen des Budgets und des Finanzplans gewéhrleistet ist. Dabei sind
Dringlichkeit und Bedeutung der Vorhaben zu beriicksichtigen.

2

3 Die Regierung bestimmt die minimale Beitragshohe pro Empfénger und
Bereich und legt die weiteren Abwicklungsmodalitéten fest.

Die Zusicherung eines Kantonsbeitrags stellt kreditrechtlich noch keine Ausgabe im Sinne von Art. 3 Abs. 2 FHG
dar. Die Zusicherung ist deshalb unter Kreditvorbehalt zu stellen. Erst die Zahlung des Beitrags wird damit
ausgaben- und kreditrelevant. Zu beachten ist dabei, dass die Beitridge jeweils nach den aufgelaufenen Ansprii-
chen Dritter gegeniiber dem Kanton ausbezahlt werden sollen. Dies entspricht mit anderen Worten einer kredit-
relevanten Auszahlung nach den aufgelaufenen Kosten bzw. nach Projekt- oder Baufortschritt. Damit wird
jeweils ausgewiesen, welche Leistungen durch den Kanton finanziert und im jeweiligen Rechnungsjahr effektiv
erbracht wurden (Botschaft zur Jahresrechnung 2014, S. 34f.).

Die Regierung hat in Art. 34 FHV den Umgang mit Beitragszusicherungen und offenen Beitragsverpflichtungen
néher geregelt.

Zu Abs. 3: Zur Vermeidung von Bagatellsubventionen erhélt die Regierung in Abs. 3 die Kompetenz, auf die
Ausrichtung von Beitrdgen zu verzichten, wenn diese pro Empfanger und Bereich einen Mindestbetrag nicht
erreichen. Zudem wird der Regierung die umfassende Kompetenz zur Regelung der weiteren Abwicklungsmoda-
litdten eingerdumt. Dazu gehdren die Zusicherungs-, Abrechnungs- und die Auszahlungsmodalititen (Art. 34 und
Art. 36 FHV), aber auch die Festlegung der Einzelheiten fiir die geringfiigigen Beitrdge und Bagatellsubventionen
(Art. 35 FHV). Bei den Auszahlungsmodalitéten ist insbesondere die Zulassigkeit von Akontozahlungen zu
regeln (Art. 51 FHV).

Art. 48 Beitragscontrolling

! Die Regierung sorgt fiir ein zweckmissiges Beitragscontrolling. Der
Grosse Rat ist regelmassig iiber die Ergebnisse zu orientieren.

Art und Umfang der Controlling-Massnahmen im Beitragsbereich werden bewusst nicht ndher definiert. Der
administrative Aufwand muss aufgrund der beschrénkten Personalressourcen vertretbar bleiben. Vor allem fiir
kleinere Beitrage sind die Anforderungen bzw. die Erhebungsarbeiten auf bescheidenem Niveau zu halten. Das
Beitragscontrolling soll mdglichst weitgehend in die bisherigen Steuerungsinstrumente integriert werden. Die
regelmissige Information an den Grossen Rat im Beitragsbereich kann zum Beispiel im Rahmen der Budget- und
Rechnungsbotschaften erfolgen. Die bisherige Praxis zur periodischen Orientierung des Grossen Rats soll weiter-
gefiihrt werden. Letztmals wurde der Grosse Rat im Rahmen der Budgetbotschaft 2023 (S. 121ff.) orientiert. Die
néchste Orientierung ist im Rahmen der Budgetbotschaft 2027 vorgesehen.

9. Schluss- und Ubergangsbestimmungen

Art. 49 Aufhebung bisherigen Rechts

I Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das Gesetz iiber den Finanz-
haushalt und die Finanzaufsicht vom 30. August 2007 aufgehoben.

Mit dem Inkrafttreten des neuen total revidierten FHG wurde das geltende FFG vom 30. August 2007 vollstdndig
aufgehoben. Die Bestimmungen iiber die Finanzaufsicht (Art. 38 bis 57 FFG) wurden im Rahmen einer eigenen
Botschaftsvorlage an den Grossen Rat (Heft Nr. 3/2011-2012, S. 533), in ein separates Gesetz iiber die Finanz-
aufsicht (GFA; BR 710.300) iiberfiihrt.

Art. 50 Anderung bisherigen Rechts'
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Die Totalrevision des FFG zur Einfiihrung von HRM2 erforderte eine punktuelle Anpassung von insgesamt fiinf
weiteren Gesetzen. Davon betroffen waren das Grossratsgesetz (GRG; BR 170.100), das Gemeindegesetz

(BR 175.050), das Finanzausgleichsgesetz (BR 730.200), das Strassengesetz (BR 807.100) sowie das Wasser-
rechtsgesetz (BR 810.100). Die Ankniipfungspunkte fiir die Revision waren dabei sehr unterschiedlich. Teilweise
waren nur Prézisierungen notig. Die Erlduterungen zu den Anpassungen des GRG finden sich im Abschnitt 2
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«Erlduterungen zum GRG». Die Erlduterungen zu den iibrigen vier Gesetzesrevisionen finden sich in der
Botschaft Heft Nr. 3/2011-2012 auf den S. 416ff.

Art. 51 Anderung bisherigen Rechts fiir Begriffsanpassungen

! Die Anderung von Gesetzen zur Ubernahme der neuen Begriffe des
HRM2 wird im Anhang'? geregelt.

2 Grossritliche Verordnungen, die den Vorgaben von Artikel 32 Absatz 1
der Kantonsverfassung nicht entsprechen, kann der Grosse Rat anpassen,
soweit dies fiir die Ubereinstimmung mit den Begriffen des HRM2
erforderlich ist.

12) Der Anhang ist nicht im BR enthalten, siche KA vom 27.10.2011, S. 3662 ff.

Zu Abs. 1: Durch die Einfiihrung des HRM2 wurden verschiedene Fachbegriffe neu gefasst. Davon betroffen
waren die Begriffe Voranschlag, Staatsrechnung, Bestandesrechnung, Laufende Rechnung, Verwaltungsrechnung
und Mittelflussrechnung. Neu werden dafiir die Begriffe Budget, Jahresrechnung, Bilanz, Erfolgsrechnung und
Investitionsrechnung sowie Geldflussrechnung gebraucht. Die bisherigen Begriffe waren in zahlreichen Gesetzen
und Verordnungen enthalten. Die neue Terminologie soll in allen Rechtserlassen einheitlich verwendet werden.
Gestiitzt auf Art. 51 Abs. 1 FHG wurden die erforderlichen begrifflichen Anpassungen an die HRM2-Terminolo-
gie auf Stufe Gesetz im formellen Sinne im Anhang aufgefiihrt. Zu dndern waren insgesamt 14 kantonale
Gesetze. Nicht aufgenommen wurden das Schulgesetz, das Kindergartengesetz und das Behindertengesetz, da
diese drei Erlasse zeitnah totalrevidiert wurden. Im Rahmen dieses Anhangs wurde auch der Begriff Fonds durch
Spezialfinanzierung ersetzt, sofern damit keine materiellen Aspekte betroffen waren. Dies galt fiir den Tier-
seuchenfonds. Dieser bildet keinen echten Fonds im Sinne von selbststindigem Sondervermdgen. Er wird als
Spezialfinanzierung im Sinne des Finanzhaushaltsgesetzes gefiihrt. Der Begriff «Tierseuchenfonds» wurde daher
im Veterindrgesetz (BR 914.000) durch «Spezialfinanzierung Tierseuchenbekampfungy ersetzt. Die Ausgaben
stiitzen sich rechtlich auf das Veterinargesetz.

Zu Abs. 2: In fiinf grossritlichen Verordnungen wurde der Begriff «Voranschlag» oder «Staatsrechnung» ver-
wendet. Dieser wurde durch die Bezeichnung «Budget» bzw. «Jahresrechnung» ersetzt. Fiir die erforderliche
begriffliche Anpassung dieser Verordnungen wurde gemiss Art. 51 Abs. 2 FHG eine Sammelverordnung erlassen
(GRP 2 |2011/2012, S. 257f.). Es wurde damit ein analoges Vorgehen gewihlt wie bei der Umsetzung der
Schweizerischen Straf- und Zivilprozessordnung auf Gesetzesstufe (siche Botschaft Heft Nr. 13/2009-2010,

S. 933fY).

Betroffen waren die folgenden fiinf grossrétlichen Verordnungen, die den Begriff «Voranschlagy verwendeten:
— Geschiftsordnung des Grossen Rates (GGO; BR 170.140)

— Verordnung iiber die Férderung von Turnen und Sport (aufgehoben, BR 470.100)

— Verordnung zum Bundesgesetz iiber Schwangerschaftsberatungsstellen (BR 546.500)

— Verordnung zum Opferhilfegesetz (BR 549.100) sowie

— Landwirtschaftsverordnung (BR 910.050).

In der Anpassungsverordnung nicht enthalten war die grossritliche Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz
(BR 421.010). Sie wurde im Zuge der Totalrevision des Schulgesetzes per 1. August 2013 durch eine regierungs-
ritliche Vollziehungsverordnung ersetzt.
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Art. 52 Uberfiihrung von Bilanzpositionen

! Die mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erforderlichen
Uberfiihrungen von Vermdgenswerten vom Finanz- ins Verwaltungs-
vermogen werden ohne weiteres Ausgabenbewilligungsverfahren iiber
die Bilanz vorgenommen. Vorbehalten bleibt fiir den Kanton

Artikel 16 Ziffer 4 der Kantonsverfassung.

Mit dieser Bestimmung wurde eine rechtlich einwandfreie Situation in Bezug auf die Zuordnung der Vermégens-
werte zum Finanz- oder Verwaltungsvermdgen gemaéss Art. 2 FHG geschaffen. Die erforderlichen Uberfiihrungen
wurden direkt {iber die Bilanz vorgenommen. Sie benétigten keine weiteren Bewilligung bzw. Kredite.

Art. 53 Neubewertung der Bilanz

' Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird eine Neubewertung des
Finanzvermogens, der Riickstellungen, der Rechnungsabgrenzungsposten
und des Verwaltungsvermdgens des Kantons mit Ausnahme der
Investitionsbeitrdge und der Strassen vorgenommen.

2 Aufwertungsgewinne des Finanz- und Verwaltungsvermdgens sowie
Gewinne oder Verluste aus der Neubewertung der Riickstellungen und
Rechnungsabgrenzungsposten werden direkt dem Eigenkapital gutge-

schrieben oder belastet.

3 Die Gemeinden nehmen keine Neubewertung des
Verwaltungsvermogens vor.

Beim Ubergang auf HRM2 wurde das Finanzvermdgen neu bewertet und ein Aufwertungsgewinn von 853
Millionen in der Er6ffnungsbilanz per 1. Januar 2013 einer Neubewertungsreserve Finanzvermdgen zugewiesen.
Dazu kamen 28 Millionen aus der Aufldsung von zeitlichen Abgrenzungen und Riickstellungen, sodass die Neu-
bewertungsreserve Finanzvermdgen total 880 Millionen betrug. Ebenso wurden die Darlehen und Beteiligungen
des Verwaltungsvermogens sowie die Riickstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten neu bewertet und ein
Bewertungsgewinn von 369 Millionen einer Aufwertungsreserve zugewiesen. Per 31. Dezember 2013 wurden die
Neubewertungsreserve und die Aufwertungsreserve im Umfang vom 1376 Millionen auf das Eigenkapital umge-
bucht und somit aufgeldst (Budgetbotschaft 2014, S. 257 / Rechnungsbotschaft 2013, S. 294).

Die wesentlichen Grundsitze zur Bilanzierung und Bewertung sind im Bilanzierungs- und Bewertungskonzept
festgehalten. Dieses Konzept war Bestandteil des Bilanzanpassungsberichtes zur HRM2-Einfithrung und wurde
am 8. Oktober 2013 von der Regierung genehmigt (Prot. Nr. 942/2013).

Die Neubewertung der Bilanzpositionen muss bei den Gemeinden erst mit dem Ubergang auf HRM2 erfolgen,
was bis im Jahr 2018 (vgl. Art. 54 FHG) zu geschehen hatte. Die Gemeinden haben keine Neubewertung des
Verwaltungsvermogens vorzunehmen.

Art. 53a Aufgabe des Steuerabgrenzungsprinzips

! Die Auflésung der aktiven Rechnungsabgrenzung aufgrund des Steuer-
abgrenzungsprinzips wird im Jahr des Inkrafttretens der Aufhebung von
Artikel 25 Absatz 3 direkt dem Eigenkapital belastet.

Im Zusammenhang mit der Aufthebung von Art. 25 Abs. 3 FHG per 31. Dezember 2015 (Botschaft zur Jahres-
rechnung 2014, S. 32ff.) werden die Steuerertrage fiir den Kanton ab dem Jahr 2015 wieder wie vor dem Jahr
2013 erfasst. Verzichtet wird dabei auf die Abgrenzung der Hauptfakturierung vom Januar des Folgejahrs. Bei der
Riickfithrung vom Steuerabgrenzungsprinzip zum Sollprinzip wurde analog vorgegangen wie bei dessen
Einfiihrung im Jahr 2013. Die per Ende 2014 abgegrenzten Steuerertridge im Betrage von 479,2 Millionen wurden
iiber das Eigenkapital aufgelost bzw. dem Eigenkapital belastet. Die im Januar 2015 in Rechnung gestellten
Steuern fiir das Steuerjahr 2014 wurden damit in der Rechnung 2015 ertragswirksam ausgewiesen. Die Steuer-
ertrdge 2015 wurden durch dieses Vorgehen im Jahr 2015 ohne Abgrenzung ausgewiesen.

Art. 53b Auflésung von Beitragsriickstellungen

! Die Auflésung der erfolgten Riickstellungen aufgrund von Beitragszu-
sicherungen wird im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Teilrevision von
Artikel 47 Absatz 1 direkt dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Stand 1. Mai 2025
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Im Zusammenhang mit der Revision von Art. 47 Abs. 1 FHG per 1. Januar 2016 betreffend Verzicht auf die
Passivierung von Beitragszusicherungen (Botschaft zur Jahresrechnung 2014, S. 34ff.) wurden die bis 31.
Dezember 2015 gebildeten Riickstellungen fiir zugesicherte und noch offene Beitragsverpflichtungen gestiitzt auf
Art. 53b iiber die Bilanz aufgeldst und damit direkt dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dies entspricht dem
Vorgehen bei der Einfiihrung der Passivierung im Jahr 2013 gestiitzt auf Art. 53 FHG. Per 31. Dezember 2012
wurden die zugesicherten und noch offenen Beitragsverpflichtungen in der Erdffnungsbilanz per 1. Januar 2013
passiviert. Konkret wurden damals Riickstellungen von insgesamt 96,6 Millionen gebildet und direkt dem Eigen-
kapital belastet. Diese Riickstellungen betrugen per 31. Dezember 2015 63,8 Millionen. Die Auszahlungen der
Beitrdge konnen ab 2016 nicht mehr iiber die Riickstellungen verbucht werden. Sie bilden — wie alle anderen
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Beitrage —Ausgaben und stehen wieder unter Kreditvorbehalt. Die Auszahlung jener Beitrage, welche in den
Jahren 2013 bis 2015 kreditpflichtig und rechnungswirksam zugesichert wurden, war dabei von der
Nachtragskreditpflicht befreit.

Art. 54 Ubergangsfrist fiir die Gemeinden

! Den Gemeinden wird eine Ubergangsfrist bis 31. Dezember 2017 zur
Anpassung ihres Finanzhaushalts an das Gesetz eingerdumt. Bis zu dieser
Anpassung bleibt das Gesetz iiber den Finanzhaushalt und die Finanzauf-
sicht in der Fassung vom 30. August 2007 giiltig.

2 Die Uberfiihrung von Bilanzpositionen und die Neubewertung der
Bilanz werden auf den jeweiligen Zeitpunkt der Anpassung
vorgenommen.

3 Die Regierung kann die Ubergangsfrist im Zuge eines laufenden
Zusammenschlussprojektes um ein Jahr verldngern.

Im Rahmen der Ubergangsregelung von Abs. 1 wurde den Gemeinden eine Frist bis 31. Dezember 2017 gewihrt,
um ihre Rechnungslegung an die kantonalen HRM2-Vorgaben anzupassen. Allfdllig abweichendes kommunales
Recht ging wihrend dieser Frist vor. Ab dem 1. Januar 2018 derogierten die Bestimmungen des FHG abwei-
chende kommunale Finanzhaushaltsbestimmungen. Fiir die Ubergangsfrist bzw. bis zur Umstellung auf HRM2
galt fiir die Gemeinden ohne eigenes Finanzhaushaltsgesetz das bisherige Recht (FFG und FHVO) sinngemaéss
weiter.

Gestiitzt auf Abs. 3 konnte die Regierung die Frist zur Einfiihrung von HRM2 im Zusammenhang mit einer dann-
zumal aktuell anstehenden Gemeindefusion um ein Jahr verlangern.

Art. 55 Ubergangsfrist fiir den Kanton

! Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes laufende Jahres-
rechnung wird nach dem Gesetz iiber den Finanzhaushalt und die Finanz-
aufsicht vom 30. August 2007 abgeschlossen.

Das HRM2 wurde im Kanton mit dem Budget 2013 eingefiihrt. Die Jahresrechnung 2012 wurde noch gestiitzt auf
das FFG abgeschlossen.

Art. 56 Referendum und Inkrafttreten
! Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum'®.

2 Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes'?.

13)
14)

Stand 1. Mai 2025

Die Referendumsfrist ist am 25. Januar 2012 unbenutzt abgelaufen.

Mit RB vom 25. September 2012 mit Ausnahme von Art. 50 auf den 1. Dezember 2012 in Kraft gesetzt. Art. 50 wird auf den 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt.
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Verordnung iiber den kantonalen Finanzhaushalt (FHV;
BR 710.110)

Gestiitzt auf Art. 45 Abs. 1 der Kantonsverfassung'>
von der Regierung erlassen am 25. September 2012 (Stand 1. September
2024)

Die Erlauterungen aus der synoptischen Fassung zum Erlass der FHV vom 25. September 2012 (RB Protokoll
Nr. 952) sind mit «(RB 952/2012)» gekennzeichnet.

Die Erlduterungen aus dem Beschluss der Regierung zur Teilrevision der FHV vom 16. Dezember 2014
(RB Protokoll 1170) sind mit «(RB 1170/2014)» gekennzeichnet.

Die Erlauterungen aus der synoptischen Fassung zur Teilrevision der FHV vom 15. Dezember 2015
(RB Protokoll Nr. 1059) sind mit «(RB 1059/2015)» gekennzeichnet.

Die Erlduterungen aus der synoptischen Fassung zur Teilrevision der FHV vom 19. Dezember 2019
(RB Protokoll Nr. 981), sind mit «(RB 981/2019)» gekennzeichnet.

Die Erlduterungen aus der synoptischen Fassung zur Teilrevision der FHV vom 25. Februar 2020
(RB Protokoll Nr. 111) sind mit «(RB 111/2020)» gekennzeichnet.

Die Erlduterungen aus der synoptischen Fassung zur Teilrevision der FHV vom 20. August 2024
(RB Protokoll Nr. 659) sind mit «(RB 659/2024)» gekennzeichnet.

Nicht mehr aktuelle oder passende Angaben wie Bezeichnungen, Verweise, Fundstellen sowie Abkiirzungen
in den Erlduterungen werden vom DFG in Anlehnung an Art. 11 und 12 Publikationsgesetz (BR 180.100)
formlos berichtigt. Nicht sinnverdndernde Beispiele und Erganzungen werden vom DFG ebenfalls formlos
eingefiigt.

Praxisfestlegungen des DFG sind als solche bezeichnet und kursiv dargestellt.
Grundsdtzlicher Hinweis zur Auslegung der FHV:

Die FHV bildet inzwischen ein umfassendes Regelwerk. Sie ist teilweise kasuistisch gewachsen, ohne damit
alle Fdlle abdecken zu wollen und zu kénnen. Sie beinhaltet neben Vorgaben zur Budgetierung und Rech-
nungslegung insbesondere viele Zustindigkeitsbestimmungen. Diese sollen zusammen mit den Erlduterungen
einem effizienten, kostenbewussten und transparenten Verwaltungshandeln dienen. Die relativ hohe Rege-
lungsdichte beinhaltet jedoch die Gefahr von Fehlanreizen, zusdtzlichen Abgrenzungsfragen und von wider-
sinnigen Verfahren. Vor allem soll kostenbewusstes Verhalten nicht bestraft werden, im Gegenteil. Soweit ein
Verhalten einem haushdlterischen Umgang mit Staatsmitteln dient, ist die FHV nach dem Grundsatz auszu-
legen, was nicht ausdriicklich verboten ist, ist erlaubt und nicht umgekehrt.

1. Steuerung des Haushalts

Art. 1 Finanzplan

! Die mit dem Regierungsprogramm verkniipfte Finanzplanbotschaft enthilt
namentlich:

a) die finanz- und wirtschaftspolitisch relevanten Eckdaten;

15) BR 110.100

Stand 1. Mai 2025
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Die Bestimmung iiber den Finanzplan konkretisiert Art. 35 FHG. Sie ist ausschliesslich auf den vierjdhrigen
Finanzplan bezogen. Dieser ist alle vier Jahre jeweils zusammen mit dem Regierungsprogramm dem Grossen
Rat zur Kenntnis zu bringen. Lit. a wurde von Art. 13 lit. a des HRM2-Muster-FHG (MFHG) {ibernommen.

Der mit dem Regierungsprogramm verbundene Finanzplan umfasst — wie das Regierungsprogramm — vier
Jahre; der im nachfolgenden Art. geregelte IAFP hingegen nur drei Jahre. Die Unterscheidung zwischen dem
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b) einen Uberblick {iber den Aufwand und Ertrag der Erfolgsrechnung
sowie die Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung;

c) eine Schitzung des Finanzbedarfs und seiner Deckung;
d) die Entwicklung wesentlicher Finanzkennzahlen;
e) einen Ausblick auf die finanzpolitischen Konsequenzen und allen-

falls auf die einzuleitenden vorsorglichen Massnahmen.

vierjahrigen Finanzplan und dem dreijahrigen ergibt sich vor allem aufgrund der Publikation in der Finanz-
planbotschaft (fiir 4 Jahre) und in der Budgetbotschaft (fiir 3 Jahre). Der Grosse Rat nimmt die Finanzplan-
zahlen ausschliesslich zur Kenntnis (RB 952/2012).

Art. 2 Budget, IAFP und Jahresrechnung

! Die Regierung erldsst jahrlich die Vorgaben fiir die Erarbeitung des
Budgets, des Finanzplans und des Jahresprogramms.

2 Die Budgetbotschaft wird im Sinne eines integrierten Aufgaben- und
Finanzplans (IAFP) mit einem Finanzplan fiir drei Jahre, einem Jahres-
programm und insbesondere mit folgenden Angaben ergénzt:

a) erlduternder Bericht mit den Antridgen der Regierung sowie des
Obergerichts an den Grossen Rat;
b) Nachweis tiber die Einhaltung der finanzpolitischen Richtwerte des

Grossen Rates.

3 Sofern ein starker Bezug zum Budget oder zur Rechnungslegung besteht,
konnen mit der Botschaft zum Budget oder zur Jahresrechnung auch Antrége
fiir die Schaffung oder Revision von grossratlichen Rechtserlassen
aufgenommen werden. Die Regierung muss diesem Vorgehen vorgingig
zustimmen.

Die jihrliche Uberarbeitung des dreijihrigen Finanzplans erfolgt zusammen mit dem Budgetprozess. Zeitlich
zusammen fallt damit auch die Bereinigung von Budget und Finanzplan im Rahmen der Besprechungen
zwischen dem DFG und den Departementen.

Der Finanzplan wird in der Budgetbotschatft fiir drei Jahre ausgewiesen. Pro Dienststelle/Rechnungsrubrik
und pro Produktgruppe (auf Stufe Finanzbuchhaltung) werden ergdnzend im Sinne einer integrierten Auf-
gaben- und Finanzplanung (IAFP) die Planzahlen aufgefiihrt. Der IAFP und der dreijéhrige Finanzplan
werden zu einem Instrument zusammengefiihrt. Die Instrumente IAFP und Finanzplan sind somit in der
Version geméss Budgetbotschaft identisch. Es wird damit Art. 62a des Gesetzes iiber den Grossen Rat (GRG;
BR 170.100) Rechnung getragen. Danach verkniipft der IAFP Aufgaben und Finanzen und wird als rollende
Planung jahrlich tiberarbeitet (RB 952/2012).

Zu Abs. 3: Die Regierung hat dem Grossen Rat mit der Rechnungsbotschaft 2010 die Schaffung einer Albula-
tunnel-Reserve, mit der Rechnungsbotschaft 2014 eine Teilrevision des FHG und mit der Budgetbotschaft
2025 eine Teilrevision des GRG beantragt. Die drei Vorlagen hatten einen sehr engen Bezug zur
Rechnungslegung. Das gewéhlte Vorgehen war zweckmaéssig. Den Entscheid zur Aufnahme eines
grossrétlichen Rechtserlasses in eine Budget- oder Rechnungsbotschaft — sei es zur Schaffung, Aufhebung
oder Revision eines Gesetzes oder einer grossritlichen Verordnung — soll die Regierung mit separatem
Beschluss vor der Verabschiedung der Botschaft fassen. Die Frage nach der Botschaftsgrundlage (separate
Botschaft oder Budget- / Rechnungsbotschaft) ist dabei auch unter politischen Gesichtspunkten zu wiirdigen.
Im Hinblick auf das unterschiedliche Verfahren zur Botschaftserarbeitung ist die Botschaftsfrage vorgingig
zu kléren. Dieses Vorgehen entspricht der Regelung fiir die Aufnahme von Verpflichtungskrediten in eine
Budget- oder Rechnungsbotschaft gemiss Art. 9 Abs. 2 FHV (RB 1059/2015).

Stand 1. Mai 2025

Art. 2a Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht

! Fiir die Beurteilung des Haushaltsgleichgewichts massgebend ist das
operative Ergebnis der ersten Stufe unter Einbezug von Auflosungen von
gebildeten Vorfinanzierungen in der zweiten Stufe.

2 Ein mittelfristiger Ausgleich erfasst einen Konjunkturzyklus iiber die Dauer
von vier bis acht Jahren.

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Art. 6 Abs. 1 FHG lasst offen, welches Ergebnis der Erfolgsrechnung mittelfristig ausgeglichen sein soll. Art.
2a Abs. | prazisiert das massgebende Ergebnis entsprechend der geiibten Praxis im Hinblick auf den finanz-
politischen Richtwert Nr. 1 des Grossen Rats. Im Budget entspricht die Definition dem Gesamtergebnis, da
keine ausserordentlichen Aufwendungen und Ertrdge im Sinne von Art. 12 Abs. 1 FHG und auch keine
Einlagen in Vorfinanzierungen (3893) budgetiert werden. Im Budget beriicksichtigt werden im
ausserordentlichen Ergebnis (2. Stufe) ausschliesslich die Entnahmen aus Vorfinanzierungen (4893) (RB
981/2019).

Sowohl Art. 100 Abs. 4 der BV (SR 101), Art. 93 Abs. 2 der KV als auch Art. 6 des FHG stellen den mittel-
fristigen Ausgleich in das wirtschaftliche Umfeld. In Einklang mit den Erlduterungen des HRM2-Handbuches
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3 Bei der Festlegung des Budgets und der Steuerfiisse ist auf die Wirtschafts-
entwicklung und auf das frei verfiigbare Eigenkapital Riicksicht zu nehmen.
Zudem ist die mutmassliche Abweichung zum erwarteten Rechnungsergebnis
zu berticksichtigen; dies unter Beachtung von pauschal budgetierten
Korrekturpositionen in ausgewihlten Aufwand- und Ertragsgruppen.

zu Art. 33 MFHG ist der mittelfristige Ausgleich tiber einen Konjunkturzyklus zu betrachten. Der mittel-
fristige Zeitraum beinhaltet dabei keine fixe Zeitspanne. Er erstreckt sich zwischen vier und acht Jahren. Uber
diesen Zeitraum diirfen die kumulierten Ergebnisse nicht negativ ausfallen.

Bei der Frage nach dem Ausgleich ist auch das frei verfiigbare Eigenkapital zu berticksichtigen. Dies geht aus
Art. 2b Abs. 3 hervor (RB 981/2019).

Abs. 3 konkretisiert Art. 6 Abs. 3 des FHG. Er iibernimmt die Bestimmung von Art. 3 Abs. 1 des FHG vor
2013. Dieser Passus ist ganz auf den Kantonshaushalt zugeschnitten und wurde in das fiir die Gemeinden
giiltige FHG vom 2012 nicht iibernommen. Numerische Vorgaben zu dieser Bestimmung legt der Grosse Rat
jeweils im finanzpolitischen Richtwert Nr. 1 betreffend maximal zuldssigem Aufwandiiberschuss fest. Dieser
Richtwert beriicksichtigt, dass die Rechnungen in der Regel besser abschliessen als die jeweiligen Budgets
(RB 981/2019). Um die Budgets im Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung rechnungsnéher auszugestalten und
die systematischen Verbesserungen der Rechnungen gegeniiber den jeweiligen Budgets moglichst gering zu
halten, werden bei ausgewihlten Aufwand- und Ertragsgruppen pauschale Korrekturpositionen in die Budgets
aufgenommen (Minusaufwand und Mehrertrag). Davon betroffen sind der Personalaufwand, die Global-
budgets der Dienststellen (beim Sachaufwand und den Entgelten) sowie die Investitionsbeitrdge an Dritte und
deren Abschreibungen. Diese «Pufferpositionen» haben im Budget 2024 mit total 28 Millionen ein insgesamt
beachtliches Volumen erreicht. Mit der Ergénzung von Abs. 3 wird diese Praxis gesetzlich abgestiitzt. Diese
Korrekturpositionen sind relevant fiir die Frage der erwarteten Abweichung des Budgets zur jeweiligen
Rechnung und damit fiir die Beurteilung eines ausgeglichenen Budgetergebnisses. Die Hohe der
«Pufferpositioneny ist jahrlich neu zu priifen. Sie haben keinen Einfluss auf den Budgetprozess und die
Budgets der einzelnen Dienststellen. Simtliche Budgetpositionen sind unabhingig davon moglichst realitits-
nah und ohne Reserven bzw. ohne ausgeprigte Vorsicht zu dotieren (RB 659/2024).

Stand 1. Mai 2025

Art. 2b Verfiigbares Eigenkapital

! Das verfiigbare Eigenkapital umfasst das zweckgebundene und das frei ver-
fiigbare Eigenkapital.

2 Das zweckgebundene Eigenkapital umfasst Verpflichtungen und Vor-
schiisse gegeniiber den Spezialfinanzierungen im Eigenkapital sowie
Vorfinanzierungen gemaiss Artikel 24.

3 Das frei verfiigbare Eigenkapital steht zur Deckung von Aufwandiiber-
schiissen der Erfolgsrechnung gemiss Artikel 2a Absatz 1 und fiir die
Bildung von Vorfinanzierungen gemadss Artikel 24 zur Verfiigung. Es
entspricht dem Bilanziiberschuss abziiglich:

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Das gemiss HRM2 auszuweisende Eigenkapital (EK; Kontogruppe 29) ist fiir die Steuerung des
Kantonshaushaltes nicht relevant. Es betrdgt per 31. Dezember 2024 rund 3,3 Milliarden Franken. Fiir die
Beurteilung des finanzpolitischen Spielraums von Bedeutung ist das verfiigbare EK (= Bilanziiberschuss;
299), davon insbesondere das frei verfiigbare EK.

Die Definition des zweckgebundenen EK ergibt sich unmittelbar aus den HRM2-Vorgaben zur Bilanz. Es
besteht aus den zwei Komponenten Vermogen von SF im EK (290) und Vorfinanzierungen geméss Art. 24
(293). Nicht vorgesehen und damit nicht Teil des verfiigbaren EK sind Riicklagen sowie nicht mehr separat
ausgewiesene Aufwertungsreserven des Finanzvermogens.

Das frei verfiigbare EK leitet sich nicht aus den HRM2-Vorgaben ab. Es handelt sich hier um eine finanz-
politische Grosse. Es steht zur Deckung von konjunkturbedingten Aufwandiiberschiissen der Erfolgsrechnung
im Sinne von Art. 6 Abs. 3 FHG sowie fiir neue Vorfinanzierungen des Grossen Rats zur Verfiigung. Mit der
Bestimmung werden sowohl die besondere Bedeutung dieser Grosse zum Ausdruck gebracht als auch die
verwendete Berechnungsmethodik transparent festgelegt. In der Botschaft zur Jahresrechnung 2016 wurde
dieses Eigenkapital erstmals im Detail ausgewiesen. Es betrdgt per 31. Dezember 2024 927 Millionen
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a) des Verwaltungsvermogens ohne die bundesfinanzierten Darlehen,
niamlich Darlehen geméss Neuer Regionalpolitik, Darlehen an die Land-
wirtschaftliche Kreditgenossenschaft Graubiinden sowie Darlehen aus
forstwirtschaftlichen Investitionskrediten;

b) der Aktien und Anteilscheine im Finanzvermdgen, welche im politischen
Interesse gehalten werden.

Franken.

Der Bilanziiberschuss (299) entspricht dem Gesamteigenkapital (29) abziiglich dem zweckgebundenen bzw.
in Spezialfinanzierungen (290) sowie in Vorfinanzierungen (293) reservierten Eigenkapital.

Dem Bilanziiberschuss stehen das in Sach- und immateriellen Anlagen sowie in Darlehen und Beteiligungen
gebundene Verwaltungsvermogen (14) gegeniiber. Die NRP-Darlehen (Konten 1445.5) sowie Darlehen der
Landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaft (1445.6001,.6002,.6999) und die forstwirtschaftlichen
Investitionskredite (1442.0) sind durch den Bund finanziert und nicht durch Eigenkapital abzudecken.

Ebenfalls nicht zur Deckung von Aufwandiiberschiissen zur Verfiigung stehen die im politischen Interesse
gehaltenen Beteiligungen im Finanzvermodgen. Dazu gehdren die im iibergeordneten politischen Interesse
gehaltenen PS der GKB, Aktien der Ems-Chemie Holding AG, der Swissgrid AG sowie der Kraftwerke
(1070.0) und die aus politischem Vollzugsinteresse gehaltenen 21 weiteren Beteiligungen, welche ohne
gesetzliche Verpflichtung der Aufgabenerfiillung dienen (1070.2). Diese Beteiligungen werden unabhéngig
von der jeweiligen Finanzlage des Kantons gehalten. Sie stehen nicht zur Deckung von Defiziten oder zur
Deckung des Liquiditéitsbedarfes zur Verfiigung. Vom Bilanziiberschuss nicht abzuziehen sind hingegen die
Aktien und Anteilscheine fiir Anlagezwecke (1070.8; Tresorerie).

Samtliche Transaktionen dieser im politischen Interesse gehaltenen Finanzanlagen sind unabhingig von der
Betragshohe von der Regierung zu entscheiden (abschliessende Kompetenz der Regierung gemiss Art. 34
FHQG). Sie sind im Anhang der Jahresrechnung im Verzeichnis der Finanzanlagen unter «Anteil Aktien aus
libergeordnet politischem Interesse gehalteny» und «Anteil Aktien und Anteilscheine im politischen Vollzugs-
interesse gehalten» aufgefiihrt. Die Bearbeitung und Auflage eines entsprechenden Regierungsantrags erfolgt
durch das jeweilige Fachdepartement.

Grossere jahrliche Wertschwankungen erfahren die aus iibergeordnetem politischen Interesse gehaltenen
Aktien. Sie dienen nicht den operativen Tatigkeiten zur Erflillung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben.
Die Wertschwankungen dieser Anlagen gehdren damit nicht zum operativen Ergebnis (1. Stufe), dies
unabhingig davon, ob es sich dabei um realisierte oder nicht realisierte Gewinne oder Verluste handelt.
Dadurch wird das operative Ergebnis (1. Stufe) der Erfolgsrechnung frei von verzerrenden und jahrlich stark
schwankenden Wertberichtigungen ausgewiesen, was zugleich einen transparenten Mehrjahresvergleich
ermdglicht. Diese im Einklang mit Art. 12 FHG stehende Verbuchungspraxis bedeutet eine Abweichung zu
den HRM2-Fachempfehlungen 03 «Kontenrahmen und funktionale Gliederung» vom 25. Januar 2008 sowie
06 « Wertberichtigungen von Aktiven» vom 28. Januar 2022 und wird entsprechend im Anhang zur
Jahresrechnung deklariert (siche Erlduterungen zu Art. 12 FHG).

Da das frei verfiigbare EK keine auf HRM2 basierende Grosse ist, wird ab 2018 auf den Ausweis dieser
Kennzahl in der Jahresrechnung im engeren Sinne verzichtet. Der Ausweis erfolgt in dem fiir die finanz-
politische Steuerung relevanten Abschnitt «Bericht der Regierung» der Botschaft zur Jahresrechnung (RB
981/2019).

Stand 1. Mai 2025 www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht Seite 50



http://www.srs-cspcp.ch/sites/default/files/pages/fe_03_1.pdf
https://www.srs-cspcp.ch/sites/default/files/pages/fe-06_1.pdf
http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.100/de

FHV

Erliuterungen zur FHV

Art. 3 Wirkungsorientierte Verwaltungsfiihrung
! Das Handeln ist auf seine Wirkungen auszurichten.

2 Das Budget der Dienststellen wird nach folgenden Vorgaben gebildet:

a) Die Leistungen werden nach Produkten und Produktgruppen gegliedert
und mit dazugehorigen Zielen und Indikatoren ergénzt;

b) Die Ziele und Indikatoren konkretisieren die vom Grossen Rat
vorgegebenen Wirkungen der Produktgruppen und decken deren
wesentlichen Vorgaben ab.

3 Die Departemente schliessen mit ihren Dienststellen
Leistungsvereinbarungen ab.

* Die mehrjihrige Verkniipfung der Finanzen und Leistungen erfolgt im
integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP).

Der in Art. 5 Abs. 1 FHG festgehaltene Grundsatz der Wirkungsorientierung wird in der kantonalen Verwal-
tung seit 2010 flachendeckend geméss den Prinzipien der wirkungsorientierten Verwaltungsfithrung (ehemals
GRiforma) umgesetzt. Mit diesem Artikel werden die fiir den Kanton geltenden Grundsétze der Steuerung
von Leistungen und Finanzen zur wirkungsorientierten Verwaltungsfithrung (WOV) konkretisiert.

Abs. 1 hilt fest, dass mit den vom Grossen Rat gesprochenen Mitteln nicht nur eine bestimmte Leistung
erbracht, sondern die grosstmogliche Wirkung erzielt werden soll.

In Abs. 2 werden die Vorgaben von Art. 63 GRG konkretisiert. Zur Umsetzung und Messung der
Wirkungsvorgaben legt die Regierung pro Produktgruppe Ziele und darauf basierende Indikatoren fest (lit. a).
Dabei sind die Ziele so zu wéhlen, dass die Wirkungen der Produktgruppen breit abgedeckt sind (lit b). Die
Mittelzuweisung durch den Grossen Rat stiitzt sich auf Art. 36 FHG. Das vom Grossen Rat zu beschliessende
und kreditrechtlich relevante Globalbudget entspricht dabei dem Aufwand- / Ertragsiiberschuss in der Erfolgs-
rechnung bzw. Ausgabeniiberschuss in der Investitionsrechnung ohne Einzelkredite der Dienststellen, d.h.
iiber alle Produktgruppen der Dienststelle kumuliert. Ergédnzend werden weiterhin die Produktgruppensaldos
ausgewiesen. Diese auf die Produktgruppen aufgeschliisselten Aufwendungen und Ertrége beziehen sich
jedoch seit dem Budget 2013 nur noch auf Finanzbuchhaltungszahlen (bis Budget 2012 Kosten und Erlose
gemiss Kosten- und Leistungsrechnung; KLR). Die nicht mehr fiir alle Dienststellen obligatorische KLR ist
entsprechend seit dem Budget 2013 ein internes Instrument ohne kreditrechtliche Aussenwirkung.

Zu Abs. 3: Das WOV-Element der Leistungsvereinbarung (LV) mit den Dienststellen wurde in direkter
Verbindung mit dem vierjdhrigen Regierungsprogramm (inkl. Entwicklungsschwerpunkten) konzipiert. Bis
Ende 2024 waren sie periodisch, d.h. grundsétzlich mindestens einmal pro Legislaturperiode abzuschliessen.
Die Erfahrungen mit diesen LV haben nun aber gezeigt, dass sich das Regierungsprogramm nur sehr punktuell
auf die Aufgaben der Dienststellen auswirkt. Der Zusatz «periodisch» wurde deshalb gestrichen. Die LV sind
nach Bedarf zu aktualisieren und nicht periodisch. Das DFG stellt dabei eine Vorlage zur Verfiigung

( Intranetseite der Finanzverwaltung (FIVE) > [ eistungsvereinbarungen).

(Beschlossen hat der Grosse Rat im Ubrigen den Verzicht auf eine vierjihrige Neufestlegung der
Produktegruppen und Wirkungen im Zuge der Teilrevision von Art. 62 und 63 GRG im Rahmen der
Botschaft zum Budget 2025.) (RB 659/2024).

Zu Abs. 4: Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) verkniipft die in den Produktgruppen gebiindel-
ten Leistungen mit den Finanzen fiir die Finanzplanjahre. Konkret basiert der IAFP auf den jéhrlich rollend
aktualisierten Finanzplanzahlen. Die Aufwendungen und Ertrage einer Dienststelle mit mehreren Produkt-
gruppen werden im IAFP zusétzlich fiir die Planjahre analog dem Budget auf diese Produktgruppen aufge-
schliisselt. Es handelt sich dabei um reine Finanzbuchhaltungszahlen (RB 952/2012).

Stand 1. Mai 2025
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! Ergéinzend zu den Einzelkrediten gemiss Artikel 15 Absatz 2 und
Artikel 36 Absatz 2 des Finanzhaushaltsgesetzes'® sind insbesondere

Konten im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund;
Interne Verrechnungen zwischen Spezialfinanzierungen, den Sonder-
rechnungen sowie den kantonalen Gerichten einerseits und anderen

Konten mit Betragen, die von den Dienststellen nicht beeinflussbar

Konten mit Betrégen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit
dem Leistungsauftrag der Dienststellen stehen;

Konten mit Betrigen ohne Rechtsgrundlage zur Erfiillung einer
verfassungsmassigen Aufgabe geméss Artikel 33 Absatz 1 Litera a

FHV
Art. 4 Einzelkredite
folgende Konten als Einzelkredite zu fiihren:
a)
b)
Rechnungsrubriken andererseits;
<)
und betragsmaissig wesentlich sind;
d)
e)
des Finanzhaushaltsgesetzes.
16) BR 710.100

Stand 1. Mai 2025
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Gemass Art. 15 Abs. 2 FHG richten sich die jéhrlichen Leistungen von Verpflichtungskrediten nach den
Einzelkrediten und gemaéss Art. 36 Abs. 2 FHG legt der Grosse Rat die Einzelkredite fest. Diese Aufzédhlung
der Einzelkredite im FHG ist nicht abschliessend und wird durch Art. 4 FHV ergénzt:

Lit. a hélt fest, dass die Kredite fiir die Aufwendungen des Kantons im Rahmen von Programmvereinbarun-
gen mit dem Bund als Einzelkredite zu fithren sind. Gemiss Art. 37 Abs. 4 FHG legt der Grosse Rat diese
Kredite in eigener Kompetenz fest. Dies ldsst sich aus referendumsrechtlicher Sicht nur in Form von Einzel-
krediten korrekt und transparent umsetzen. Aus der Kontobezeichnung ist fiir den Grossen Rat ersichtlich,
dass es sich um Einzelkredite im Rahmen von Programmvereinbarungen handelt. Ausgenommen davon sind
Leistungen, die vom eigenen Personal erbracht werden. So sind beispielsweise die kantonalen Leistungen im
Rahmen der Programmvereinbarung Wild- und Wasservogelschutzgebiete aus der Erfolgsrechnung nicht
ersichtlich. Sie miissten bei Bedarf mit der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt werden.

Das Fiihren von Einzelkrediten fiir interne Verrechnungen gemass lit. b (zwischen Spezialfinanzierungen
(SF), Sonderrechnungen sowie den kantonalen Gerichten einerseits und anderen Rechnungsrubriken anderer-
seits) steht im Zusammenhang mit Art. 32 FHV und dem Verrechnungskonzept. Bei sémtlichen SF,
Sonderrechnungen sowie kantonalen Gerichten miissen die Leistungen kreditméssig verrechnet werden.
Andernfalls wiirden ihre Ergebnisse verfilscht. Die Aufwendungen (39) und die Gutschriften (49) sind dabei
gegenseitig als Einzelkredit zu fiihren. Diese Betrdge sind in der Regel nachtragskreditbefreit. Interne Ver-
rechnungen zugunsten einer Spezialfinanzierung oder Sonderrechnung sind jedoch grundsétzlich kredit-
pflichtig. Sie haben den Charakter von Beitrdgen. Diese sind ebenfalls beidseitig als Einzelkredite zu fithren.
Als Sonderrechnung bezeichnet werden das Strassenverkehrsamt (Rubrik 3130) sowie der Vollzug Arbeits-
losenversicherungsgesetz (Rubrik 2241).

Die Konten gemiss lit. ¢ sind betragsmassig von den Dienststellen nicht beinflussbar. In der Regel handelt es
sich um Konten, die geméss Art. 20 Abs. 3 lit. a, b, e oder Art. 21 Abs. 1 lit. e FHG nachtragskreditbefreit
sind. Dazu gehoren zum Beispiel die fallbezogenen Aufwendungen der Staatsanwaltschaft und der kantonalen
Gerichte oder die Abschreibungen von Verwaltungsvermdgen und von Forderungen. Ebenfalls als Einzel-
kredite werden die Mitgliederbeitrage an die Direktorenkonferenzen (unter Dienstleistungen Dritter) erfasst.
Als beeinflussbar betrachtet werden hingegen alle anderen Mitgliederbeitrage, welche ausnahmslos als
Dienstleistungen Dritter im Rahmen der Globalbudgets erfasst werden. Blosse Gonnerbeitrége, welche in der
Gruppe Beitrdge (363) als Einzelkredite auszuweisen wéren, sind generell ausgeschlossen. Sie wiirden dem
Grundsatz der Sparsamkeit (Art. 5 FHG) widersprechen. Mit der Separierung der nicht beeinflussbaren
Konten soll die Steuerung des Globalbudgets verbessert werden. Die nicht beeinflussbaren Grdssen sind oft
auch schwer budgetierbar (RB 952/2012). Dabei soll jedoch die betragsméssige Wesentlichkeit beriicksichtigt
und damit auf Bagatell-Einzelkredite verzichtet werden. Fiir die praktische Handhabung sollen die Betrége als
Orientierungsgrosse im Budget und IAFP jahrlich mindestens 10 000 Franken betragen; dies analog zum
Schwellenwert fiir interne Verrechnungen. Unter dieser Schwelle bilden diese Konten grundsitzlich Teil des
Globalbudgets. Konkret betroffen sind vor allem die Konten 3181 «Tatséchliche Forderungsverluste». Es
handelt sich um nachtragskreditbefreite Positionen. Die Nachtragskreditbefreiung gilt auch fiir den Fall einer
allfilligen Uberschreitung eines Globalbudgets infolge eines iiberraschend hohen Rechnungsbetrags. Mit der
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Betragsschwelle wird die Gesamtzahl der Einzelkredite nicht unnétig aufgeblédht. Die Einzelkredite werden
vor allem mit Blick auf die Steuerungsmaoglichkeiten des Grossen Rats gefiihrt. Nicht beeinflussbare Konten
bilden hier einen Fremdkorper, dies insbesondere, wenn es sich um finanzpolitisch nicht relevante Bagatell-
betrige handelt. In Kauf genommen wird der Nachteil, dass gleichartige Konten in verschiedenen Dienst-
stellen je nach Plangrdsse unterschiedlich erfasst bzw. ausgewiesen werden. Es wird bewusst auf eine betrags-
miéssige Fixierung in der Verordnung verzichtet. Die Umsetzung soll pragmatisch mit einem gewissen
Spielraum erfolgen. Ein Wechsel ist nur vorzunehmen, wenn Gewéhr besteht, dass er langfristigen Charakter
hat (RB 659/2024). Der Ausweis erfolgt dabei in der Botschaft zur Rechnung gleich wie in der Botschaft zum
entsprechenden Budget. In der Botschaft zum Budget soll im entsprechenden Kommentar auf den Wechsel
hingewiesen werden.

Zu lit. e: Zur Erfiillung einer verfassungsmassigen Kantonsaufgabe (siehe Abschnitt 6. bzw. Art. 75 bis Art.
92 KV) kann der Grosse Rat gestiitzt auf Art. 33 Abs. 1 lit. a FHG ohne Rechtsgrundlage wiederkehrende
Ausgaben bis 50 000 Franken pro Einheit und Jahr und einmalige Ausgaben bis 100 000 Franken be-
schliessen. Davon betroffen sind jeweils nur sehr wenige Ausgabenpositionen. Entsprechend der bisherigen
Praxis, wonach von dieser Regelung betroffene Ausgaben in der Budgetbotschaft im Bericht der betroffenen
Dienststelle separat zu erwéahnen sind, wurde die Fithrung von Einzelkrediten in Litera e von Art. 4 Abs. 1
aufgenommen. Die Ausgaben sind dem Grossen Rat im Budget in Form von separaten Einzelkrediten durch
einen Kommentar erkennbar als Ausgaben gestiitzt auf den entsprechenden KV-Artikel in Verbindung mit
Art. 33 Abs. 1 lit. a FHG zu beantragen (siche z. B. Budgetbotschaft 2025, S. 178, Einzelkredit 2240.363611).
Es sind dafiir keine separaten Antragsziffern und auch keine separaten Beschliisse der Regierung erforderlich
(RB 981/2019).

Das DFG entscheidet im Einzelfall im Einvernehmen mit der zustédndigen Dienststelle {iber die Zuordnung der
Konten zu den Einzelkrediten oder Globalbudgets und hinterlegt die entsprechenden Grundlagen im nsp
Abteilungskontenplan (RB 952/2012).

Art. 5 Verursacherfinanzierung und Vorteilsabgeltung

! Die Verursacher besonderer Vorkehrungen und Aufwendungen sowie die
Nutzniesser besonderer Leistungen haben in der Regel die Kosten zu tragen.
Fiir Hértefdlle beschliesst die Regierung Ausnahmen.

2 Wirtschaftliche Vorteile aus 6ffentlichen Einrichtungen oder Anordnungen
sind, soweit zumutbar, abzugelten.

Zu Abs. 1: Gemiss Art. 93 Abs. 4 KV sind die Kosten grundsétzlich durch die Verursacher zu tragen. Zu
beachten ist, dass es sich beim Verursacherprinzip und der Vorteilsabgeltung geméss Art. 5 Abs 1 FHG um
einen Haushaltsgrundsatz handelt, der den Regelfall bezeichnet. Dieser Sachverhalt wird mit dem Zusatz «in
der Regel» klargestellt. Die Bemessung der Gebiihrenhohe hat sich nach dem Kostendeckungs- und
Aquivalenzprinzip zu richten und nicht nach der Leistungsféhigkeit des Gebiihrenpflichtigen. Die Regierung
kann Ausnahmen zulassen. Derartige Ausnahmen konnen entweder im Einzelfall oder generell-abstrakt
(Verordnung) beschlossen werden (RB 952/2012).
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2. Kreditrecht

Art. 6 Verpflichtungskredite
1. Arten

! Der Objektkredit ist ein Verpflichtungskredit fiir ein Einzelvorhaben.

2 Der Rahmenkredit ist ein Verpflichtungskredit fiir ein Programm mit
mehreren Vorhaben.

Die Bestimmung entspricht inhaltlich Art. 37 Abs. 2 und 3 MFHG. Sie definiert die in Art. 15 Abs. | FHG
enthaltenen Begriffe Objektkredit und Rahmenkredit.

Die Frage, ob ein derartiger Kredit dem Grossen Rat zur Genehmigung vorgelegt werden muss, ist im Einzel-
fall nach finanzrechtlichen Kriterien zu priifen. Dem Grossen Rat konnen dabei auch Verpflichtungskredite
(VK) unterbreitet werden, die nicht dem fakultativen oder obligatorischen Referendum unterliegen, wie zum
Beispiel fiir die mehrjéhrigen Programmvereinbarungen mit dem Bund (sogenannt freiwillige Verpflichtungs-
kredite). Siehe hierzu Erlduterungen zu Art. 9 FHV betreffend kantonale Vorhaben.

Objektkredite betreffen ein Einzelvorhaben. Es kann sich dabei um einmalige oder um wiederkehrende Aus-
gaben handeln.

Mit dem Rahmenkredit wird die Regierung erméchtigt, fiir mehrere in einem Programm zusammengefasste
Einzelvorhaben bis zum genehmigten Betrag Verpflichtungen einzugehen. Mit dem Kreditantrag an den
Grossen Rat hat die Regierung die notwendigen néheren Erléduterungen zu geben und beispielsweise auch die
Folgekosten aufzuzeigen, damit die Beschlussfassung unter Abwégung aller wesentlicher Gesichtspunkte er-
folgen kann (RB 952/2012).

Stand 1. Mai 2025

Art. 7
2. Bestandteile

! Der Verpflichtungskredit umfasst alle nach dem Grundsatz der Einheit der
Materie zusammengehorenden und in der Finanzbuchhaltung zu erfassenden
Aufwinde und Ertrige oder Ausgaben und Einnahmen, die nach der
Genehmigung zur Realisierung des Vorhabens notig sind.

2 Er kann fiir unvorhergesehene Aufwinde oder Ausgaben eine Reserve von
hdchstens zehn Prozent beinhalten.

3 Enthilt ein Vorhaben sowohl frei bestimmbare als auch gebundene Aus-
gaben, sind diese auszuweisen.

4

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Zu Abs. 1: Die Frage nach den Bestandteilen eines VK richtet sich nach dem Grundsatz der Einheit der
Materie. Gemiss Lehre und Rechtsprechung des Bundesgerichts beinhaltet dieser Grundsatz sowohl ein
Trennungsverbot als auch einen Vermengungsvorbehalt. So diirfen einerseits Ausgaben, die in einem direkten
sachlichen Zusammenhang stehen, nicht kiinstlich aufgeteilt werden. Andererseits diirfen mehrere verschiede-
nen Gegenstédnde nur dann zu einer Vorlage zusammengefasst werden, wenn die Ausgaben sich gegenseitig
bedingen oder einem gemeinsamen Zweck dienen, der zwischen ihnen eine enge sachliche Verbindung
schafft. Der Grundsatz der Einheit der Materie ist sowohl fiir einen obligatorischen VK mit Unterstellung
unter das Finanzreferendum als auch fiir einen freiwilligen Absicherungs-VK mit gebundenen Ausgaben im
Sinne von Art. 33 Abs. 2 FHG zu beachten. Was gemadss diesem Grundsatz jeweils zu beriicksichtigen ist, ist
im Einzelfall zu kléren. Es besteht jeweils ein Ermessensspielraum bei der Zurechnung von Projektbestand-
teilen. Dieser Spielraum kann vor allem bei einem Absicherungs-VK relativ gross sein. Hier darf die Budget-
hoheit des Grossen Rats nicht beeintrichtigt werden. Zentral ist jeweils die Beschreibung des Zwecks und
Gegenstandes im Antrag an den Grossen Rat. Bei einem freiwilligen Absicherungs-VK hat der Grosse Rat
dabei einen grossen Entscheidungsspielraum. Er kann einen derartigen VK z. B. auch dann befristen, wenn
das Vorhaben bis zum Fristablauf nicht abgeschlossen oder der Zweck erreicht sein wird. Enthilt ein Ver-
pflichtungskreditantrag auch Mittel fiir die befristete Anstellung von kantonalem Personal, ist der Grosse Rat
im Antrag iiber den vorgesehenen Anstellungsumfang zu orientieren (siche dazu Art. 14 Abs. 1* FHV). Nicht
eingerechnet werden jedoch kalkulatorische Gemeinkosten sowie kalkulatorische Zinsen. Es handelt sich da-
bei um Positionen ausserhalb der Finanzbuchhaltung. In der Botschaft ist je nach Vorlage auch auf derartige
Kosten hinzuweisen. Bei einem Bauprojekt sind all jene Aufwendungen aufzunehmen, die ab dem Zeitpunkt
der Genehmigung bis zu dessen betriebsfadhigem Gebrauch anfallen. Darunter fallen allfillig weitere Projekt-
ierungskosten, der Landerwerb oder die Ubertragung von Grundstiicken vom Finanz- ins Verwaltungs-
vermogen, die Baukosten einschliesslich der Kosten fiir Provisorien und der fiir den sachgeméassen Gebrauch
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erforderlichen Ausstattungen (RB 952/2012, ergénzt 2020).
Praxisfestlegungen DFG zu Abs. 1:

Die Frage der Bestandteile des VK ist zentral fiir die korrekte Abrechnung des VK gemdiss Art. 10 FHV.
Gemdss Art. 7 Abs. 1 FHV werden alle Aufwdinde und Ertrige oder Ausgaben und Einnahmen, die nach der
Genehmigung des VK zur Realisierung des genehmigten Vorhabens anfallen, dem VK zugerechnet. Nicht im
urspriinglich genehmigten Vorhaben enthaltene Erweiterungen (bei Informatikprojekten z. B. mittels Change
Requests; CR) werden bis zur Abrechnung des VK ebenfalls diesem zugerechnet (Gleichzeitigkeit der
Umsetzung). Reicht der urspriinglich genehmigte VK dafiir nicht, ist vor Eingehen der Verpflichtungen fiir die
Erweiterungen ein entsprechender Zusatzkreditantrag gemdss Art. 17 FHG zu stellen.

Bei einem Brutto-VK kénnen aufwand- oder ausgabenmindernde, sachbezogene Ertrige oder Einnahmen bis
1 Prozent des Brutto-VK, maximal aber 100 000 Franken als Minusaufwand oder Minusausgaben zu Gunsten
des Brutto-VK Einzelkredits verbucht werden. Dariiber hinaus gehende Ertrdge oder Einnahmen sind zu
Gunsten von dem Brutto-VK zugehorenden Einzelkrediten zu verbuchen und deren kreditrechtliche Behand-
lung ist im Einzelfall mit dem DFG zu kldren.

Fiir die Frage der zeitlichen Abgrenzung von Planungsaufwendungen bei einem anstehenden VK ist der Zeit-
punkt der VK-Genehmigung relevant. Gemeint ist damit nicht der Tag des Beschlusses, sondern der Wirksam-
keit des Beschlusses. Dies kann bei freiwilligen VKs im Rahmen einer Budgetbotschaft mit Beschluss anfangs
Dezember noch ein paar Tage dauern (bis zum 1. Januar des Folgejahrs). Rechnungen und Zahlungen im
alten Jahr sind noch nach geltendem Standard dem alten Jahr zu belasten, dies konnen auch die Tage nach
der Budgetgenehmigung sein. Bei VK-Genehmigungen des Grossen Rats mit fakultativem Referendum liegen
zwischen dem Beschluss und der Rechtswirksamkeit zwar 90 Tage (bis zum Ablauf der Referendumsfrist).
Hier ist die Unterscheidung bzw. Differenzierung faktisch aber nicht relevant. Innerhalb dieser Zeit gilt ein
Ausgabenstopp. Analoges gilt fiir den Fall einer Volksabstimmung iiber einen VK.

Zu Abs. 2: Bezogen auf die Bruttokreditsumme darf ein VK wie bisher eine Reserve fiir Unvorhergesehenes
von maximal 10 Prozent beinhalten.

Abs. 3 regelt einen Spezialfall mit einem VK, der sowohl finanzrechtlich gebundene als auf frei bestimmbare
Ausgaben beinhaltet. Diese Bestandteile sind im Detail darzulegen. Die Frage nach dem Finanzreferendum
richtet sich ausschliesslich nach den frei bestimmbaren Ausgaben (RB 952/2012).

Zum aufgehobenen Abs. 4: Bis Ende 2014 war in Abs. 4 eine ausdriickliche Vorgabe enthalten, dass fiir jeden
Brutto-VK in der Erfolgs- oder Investitionsrechnung grundsétzlich nur ein Konto zu fiihren ist. Die Kredit-
steuerung wiirde bei zahlreichen Einzelkrediten {iberméssig erschwert. Sind verschiedene Aufwandkategorien
betroffen (z. B. Personal- und Sachaufwand sowie Beitrdge) wird mit dieser Vorgabe jedoch der Grundsatz
der Artengliederung gemaiss Ziff. 9 und 10 des FHV-Anhangs verletzt. Diese Unschirfe ist im Hinblick auf
eine einfache Kreditsteuerung vertretbar. Abs. 4 wurde in der Revision vom 16. Dezember 2014 mit dem
Hinweis auf eine ausschliesslich redaktionelle Vereinfachung aufgehoben. Mit der Aufhebung war keine
materielle Anderung beabsichtigt. Der Grundsatz gilt weiterhin. Er leitet sich aus dem FHG ab (Art. 15 Abs. 2
in Verbindung mit Art. 21 Abs. 1 lit b FHG, RB 1170/2014).
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Art. 8
3. Preisstandklausel

! Enthilt der Verpflichtungskredit eine Preisstandklausel, erhoht oder
vermindert er sich bis zur Auftragsvergabe im Ausmass der Index-
verdnderung und nach der Auftragsvergabe gemdss der vertraglichen
Regelung.

2

3 Die Teuerungsberechnung erfolgt fiir die Zeitspanne zwischen dem Zeit-
punkt der Berechnung des Kostenvoranschlages (Preisbasis des Ver-
pflichtungskredites) und der Auftragsvergabe aufgrund des im Beschluss
angegebenen Indexstandes.

4 Fiir die Zeit zwischen der Vergabe und der Ausfiihrung bezichungsweise
Lieferung werden mit den Unternehmern und Lieferanten vertragliche
Abmachungen fiir die Ubernahme allfilliger Lohn- und Materialteuerungen
getroffen. Es darf hochstens die tatséchlich eingetretene Teuerung verrechnet
werden.

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Die Bestimmung préazisiert Art. 15 Abs. 4 FHG. Da sich der massgebende Kredit im Ausmass der Verinde-
rung des dem Kreditbeschluss zu Grunde gelegten Preisindexes erhoht oder vermindert, ist fiir teuerungsbe-
dingte Mehrausgaben kein Zusatzkredit notwendig.

Sowohl das FHG als auch die FHV lassen die Wahl des Preisindexes offen. Der Grosse Rat / das Volk legt
den dem Kreditbeschluss zu Grunde liegenden Index fest. Bei Bauvorhaben wird seit dem Jahr 2003 der —
halbjéhrlich vom BfS ermittelte — «Schweizerische Baupreisindex, ganze Schweiz, Hochbau» verwendet.
Dieser Index wird ausschliesslich fiir Hochbauten und damit nicht fiir die kantonalen Tiefbauten verwendet
(RB 952/2012).

Bei Baubotschaften an den Grossen Rat mit einem VK-Antrag, der mit einer Preisstandklausel versehen ist, ist
darauf hinzuweisen, dass fiir die Teuerungsberechnung nach Auftragsvergabe gemiss Abs. 4 die jeweils
werkvertragliche Regelung massgebend ist.

Zur Aufhebung von Abs. 2: Diese Bestimmung regelte einen Spezialfall von Netto-Verpflichtungskrediten
unter Anwendung der Preisstandklausel ohne eine teuerungsbedingte Anpassung der entsprechenden
Einnahmen. Neu soll die Anwendung der Teuerungsklausel in den VK-Beschliissen prizise festgelegt werden,
was allein aufgrund der Transparenz geboten ist. Die Regelung geméss Abs. 2 war inhaltlich zwar
nachvollziehbar, sie machte als generell-abstrakter Erlass aber keinen Sinn, da die Regelung im Einzelfall
individuell-konkret vom Grossen Rat oder dem Volk zu beschliessen ist. Zudem war die Voraussetzung der
Nicht-Indexierung von Einnahmen zu eng gefasst. Es wiirde auch eine Orientierung der Einnahmen an der
Kostenentwicklung ausreichen. Es gilt die gewéhlte Regelung im jeweils gefassten Beschluss (RB 659/2024).

Praxisfestlegung DFG:

Die Abs. 3 und 4 konkretisieren, wie das Ausmass der Verdnderung des Verpflichtungskredits durch die
Preisindexverdnderung gemdss Abs. 1 ermittelt wird. Fiir die Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt der Berech-
nung des Kostenvoranschlags (Preisbasis des Verpflichtungskredits) und der Auftragsvergabe verdndert sich
der Verpflichtungskredit aufgrund des dem Kreditbeschluss zu Grunde liegenden Preisindexes (Abs. 3). Fiir
die Zeit zwischen der Vergabe und der Ausfiihrung verdndert sich der Verpflichtungskredit gemdss den
vertraglich getroffenen Abmachungen mit den Unternehmern und Lieferanten betreffend die Ubernahme all-
falliger Lohn- und Materialteuerung. Dabei ist zu beachten, dass hochstens die tatsdchlich eingetretene
Teuerung verrechnet werden darf (Abs. 4).

Bei der Abrechnung des VK wird die Verdnderung des mit einer Preisstandklausel beschlossenen Kredit-
betrags wie folgt ermittelt:

Bruttokredit gemdss Botschaft (Angabe des Preisstands) in Franken

+ Indexverdnderung bis Auftragsvergabe gemdiss Art. 8 Abs. 3 FHV in Franken

+ Werkvertragliche Teuerung ab Auftragsvergabe gemdss Art. 8 Abs. 4 FHV in Franken
= Bruttokredit inkl. Verdnderung Baupreisindex gemdss Art. 8 Abs. 1 FHV in Franken

Der teuerungsbereinigte Kreditbetrag wird bei der Abrechnung nicht durch allfillige Mehrausgaben gemdiss
Art. 17 Abs. 3 FHG verdndert. Im Ausmass von allfilligen, ausgewiesenen Mehrausgaben gemdiss Art. 17.
Abs. 3 FHG kann der teuerungsbereinigte Verpflichtungskredit jedoch ohne Einholung eines Zusatzkredits
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tiberschritten werden (siehe Erlduterungen zu Art. 17 Abs. 3 FHG).

Gemdss Leitfaden zur Verrechnung von Preisdnderungen der KBOB (Ziff- 5.3) gilt als Stichtag fiir die
Preisdinderungen bei General- und Totalunternehmungs- sowie Planerleistungen (SIA 125 bzw. 126) der Tag
der Einreichung des Angebots. Dieser liegt zeitlich vor dem Beschluss des VK. Das Angebot dieser
Unternehmen, welche den definitiven Auftrag nach Beschluss des VK erhalten, dient als Basis fiir die
Kostenermittlung des Botschafis-Projekts. Fiir diese Leistungen entfillt die Teuerungsberechnung gemdss
Abs. 3, da die Teuerung bereits in der vertraglichen Abmachung gemdss Abs. 4 enthalten ist (Bericht Nr.
2023-0016 der Finanzkontrolle iiber die Priifung der Bauabrechnung des Neubaus eines
Erstaufnahmezentrums fiir Asylsuchende im Meiersboden, Gemeinde Churwalden, Feststellung Nr. 4.1).

Art. 9
4. Antragsverfahren

! Bin Verpflichtungskredit ist zu beantragen:

a) fiir eine einmalige Ausgabe, die dem Finanzreferendum untersteht;
oder

b) fiir eine gebundene einmalige Ausgabe fiir ein mehrjéhriges kantonales
Vorhaben mit einem Kreditbedarf von voraussichtlich mehr als einer
Million Franken in mindestens einem der drei Finanzplanjahre.

Davon ausgenommen sind Projekte der Spezialfinanzierung Strassen,

bauliche Unterhaltsarbeiten an kantonseigenen Hochbauten bis drei

Millionen Franken pro Einheit sowie Projekte, welche die Regierung in

eigener Kompetenz beschliessen kann.

2 Verpflichtungs- und Zusatzkredite sind dem Grossen Rat mit separater
Botschaft zu beantragen, wenn sie zehn Millionen Franken iibersteigen. In
den tibrigen Féllen kdnnen sie auch mit der Botschaft zum Budget oder zur
Jahresrechnung beantragt werden, wobei die Regierung dem Vorhaben und
Vorgehen vorgéngig zustimmen muss.

3 In dringenden Fillen kann die Regierung einen Zusatzkredit, der nicht dem
Finanzreferendum untersteht, der Geschiftspriifungskommission zuhanden
des Grossen Rates ohne Botschaft beantragen.

Gemass Art. 17 KV sind neue bzw. frei bestimmbare einmalige Ausgaben ab einer Million Franken sowie frei
bestimmbare jahrlich wiederkehrende Ausgaben ab 300 000 Franken dem fakultativen Finanzreferendum zu
unterstellen. Dafiir ist geméss Art. 33 Abs. 3 FHG eine Botschaft an den Grossen Rat zu richten. Diese enthalt
fiir einmalige Ausgaben oder fiir zeitlich befristete jdhrlich wiederkehrende Ausgaben einen VK-Antrag.

Abs. 1 lit. a bezieht sich auf VK-Antrége, die aufgrund der KV dem fakultativen oder obligatorischen Finanz-
referendum zu unterstellen sind. Es handelt sich dabei um den klassischen VK als Instrument der Ausgaben-
bewilligung. Das FHG ist auf diesen VK ausgerichtet und gilt auch fiir die Biindner Gemeinden.

Abs. 1 lit. b regelt VK-Antrdge mit finanzrechtlich gebundenen Ausgaben gemiss Art. 4 Abs. 2 FHG / Art. 43
FHV sowie gemiss Art. 33 Abs. 2 FHG. Der Grosse Rat kann auch fiir gebundene Ausgaben einen VK
beschliessen. Im Muster-FHG des HRM2-Handbuchs sowie fiir die Biindner Gemeinden ist dieses Instrument
des freiwilligen Absicherungs-VK nicht vorgesehen. Fiir sie kommt bei gebundenen Ausgaben weder ein VK
noch ein Zusatzkredit in Frage. Bei der Verwendung und Abrechnung eines entsprechenden VKs ist die
Wahrung der Budgethoheit des Grossen Rats zentral. Zu beachten ist auch der Grundsatz der Einheit der
Materie gemaiss Art. 7 Abs. 1 FHV. Dieser Grundsatz lésst fiir den jeweiligen Einzelfall Interpretations- und
Ermessensspielraume. Wichtig ist dabei die Beschreibung des Zwecks und Gegenstands des VK im
Antragsdokument an den Grossen Rat. Der Grosse Rat selber hat hier sehr grossen Gestaltungsspielraum. Der
Grosse Rat kann zum Beispiel einen Absicherungs-VK zeitlich befristen, auch wenn vor und nach der
Laufzeit Ausgaben fiir den gleichen Zweck anfallen. Innerhalb der Laufzeit sind dabei alle Ausgaben nach
dem Grundsatz der Einheit der Materie dem VK anzurechnen. Mdglich ist auch, dass ein Absicherungs-VK
dann verfillt, wenn er vollstdndig beansprucht wird, dies auch bei einer - aufwandmaissig dosierten -
Weiterfithrung des entsprechenden Projekts. Ein Beispiel dafiir bildet der vom Grossen Rat in der Dezember-
session 2019 beschlossene Rahmen-VK iiber 9 Millionen Franken fiir den Aufbau der Grundlagen und
Voraussetzungen zur Umsetzung der E-Government-Strategie (siche Budgetbotschaft 2020, S. 67f). Dieses
Vorgehen ist aus Sicht der Kreditsteuerung sinnvoll und unproblematisch. Der Grosse Rat behilt seine
Budgethoheit.

Die Bestimmung von Abs. 1 lit. b bezieht sich ausschliesslich auf kantonale Vorhaben. Eine Zusicherung von
gebundenen Kantonsbeitridgen an ein konkretes Projekt Dritter (z. B. an den Bau eines Alters- und
Pflegeheims) erfordert keinen VK.

Fiir einen VK mit finanzrechtlich gebundenen Ausgaben wird fiir die Frage, ob eine Botschaft an den Grossen
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Rat gerichtet werden muss, nicht auf den gesamten Kreditbedarf, sondern nur auf den im ersten Budgetjahr
nicht abdeckbaren Kreditbedarf in den drei Finanzplanjahren abgestellt. Bei Informatikvorhaben ist zusétzlich
die Weisung des Amtes fiir Informatik betreffend Informatik-Planung und Budgetierung (IPB) zu beachten
(Abschnitt C.3.2).

Ein VK kann nur fiir einmalige Ausgaben beschlossen werden. Sofern jéhrlich wiederkehrende Zahlungen
anfallen, muss eine klare zeitliche Befristung vorliegen. In diesem Fall handelt es sich um eine zeitlich klar
abgegrenzte und mit Erreichen des Zwecks abgeschlossene Aufgabe, deren Gesamtkosten zum vornherein
bekannt sind. Eine derartige Ausgabe bleibt ihrer Natur nach einmalig, auch wenn sie wiederkehrend iber
mehrere Jahre anfillt. (siche Zusatzbotschaft betreffend befristete versuchsweise Fithrung einer kantonalen
Diplommittelschule in Chur, Heft Nr. 1/1985-1986, S. 9 und Botschaft betreffend eine zweite Versuchsphase
Heft Nr. 5/1991-1992; S. 71 oder Verpflichtungskreditantrag fiir einen Triagerschaftsbeitrag an die PDGR fiir
den Ausbau des regionalen Angebots « Ambulante Psychiatrische Krisenintervention», Budgetbotschaft 2025,
S. 133)

Weiterhin ist fiir Projekte der Spezialfinanzierung Strassen kein VK zu beantragen. Die finanzielle
Absicherung ist im Bereich der Strassenrechnung iiber die Globalvorgaben betreffend Ausgabeniiberschuss
und maximale Strassenschuld ausreichend gegeben.

Analog zur bisherigen Praxis sollen auch fiir bauliche Unterhaltsarbeiten an kantonseigenen Hochbauten bis
drei Millionen Franken pro Einheit weiterhin keine VK-Antrége erforderlich sein (siehe dazu Erlduterungen
zu Art. 21). Diese Ausnahme ergénzt die allgemeine Vorgabe gemiss Litera b.

Ebenfalls kein VK zu beantragen ist in den Féllen, in denen die Ausgabenkompetenz vom Gesetzgeber ab-
schliessend an die Regierung delegiert wurde. Dies ist beispielsweise bei der Sicherstellung der Verfiigbarkeit
von Grundstiicken zur wirtschaftlichen Entwicklung der Fall (Art. 32 Abs. 2 Wirtschaftsentwicklungsgesetz;
BR 932.100).

Abs. 2 konkretisiert Art. 33 Abs. 2 und 3 FHG. Gemass Art. 33 Abs. 3 FHG ist fiir neue Ausgaben eine Bot-
schaft an den Grossen Rat zu richten, wenn die Grenze des fakultativen Referendums erreicht wird. Es muss
sich dabei nicht um eine besondere bzw. separate Botschaft handeln. Moglich ist somit auch die Antragsstel-
lung im Rahmen der Budget- oder Jahresrechnungsbotschaft. Eine separate Botschaft ist aber fiir VK zwin-
gend, die zehn Millionen Franken tibersteigen. Dies unabhéingig davon, ob es sich dabei um einen VK fiir
neue Ausgaben handelt, die gemiss Art. 16 KV obligatorisch der Volksabstimmung zu unterbreiten sind oder
um einen VK fiir gebundene Ausgaben gemiss Art. 33 Abs. 2 FHG. Damit gilt diese Limite fiir alle Félle un-
abhéngig von der finanzrechtlichen Einordnung.

Die Regierung beantragt dem Grossen Rat auch VK mit tieferen Betrédgen mit separater Botschaft, wenn sich
dafiir eine «Kurzbotschaft» im Rahmen der Budget- oder Jahresrechnungsbotschaft nicht eignet. Der Ent-
scheid betreffend die Botschaftsvariante ist politisch und deshalb vorgéingig von der Regierung zu entschei-
den. Die Regierung priift dabei im Einzelfall, ob eine separate Botschaft angezeigt ist. Dies ist dann der Fall,
wenn anderen Aspekten als der Kreditabsicherung Bedeutung zukommen und damit nach Beurteilung der
Regierung eine fachliche Vorberatung des Vorhabens durch eine Fachkommission des Grossen Rats angezeigt
ist. Antrdge im Rahmen von Budget- oder Jahresrechnungsbotschaften zur Kreditabsicherung von bei-
spielsweise Ersatzanschaffungen von Informatikmitteln werden durch die Geschéftspriifungskommission des
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Grossen Rats (GPK) vorberaten. Im Hinblick auf das unterschiedliche Verfahren zur Botschaftserarbeitung ist
die Botschaftsfrage vorgiangig mit dem DFG zu kléren und von der Regierung festzulegen. Das gilt auch fiir
die Verldngerung von befristeten VK. Dieses Vorgehen entspricht der Regelung fiir die Aufnahme von
Rechtserlassen, die einen engen Bezug zum Budget oder der Jahresrechnung haben, in eine Budget- oder
Jahresrechnungsbotschaft geméss Art. 2 Abs. 3 FHV (RB 981/2019).

Aus dem Antrag der Regierung an den Grossen Rat muss erkennbar sein, ob es sich — gestiitzt auf Art. 16
Abs. 1 Ziff. 4 oder Art. 17 Abs. 1 Ziff. 3 KV —um einen VK handelt, der dem obligatorischen oder
fakultativen Finanzreferendum untersteht. In den Erlduterungen zum VK ist die entsprechende finanzrechtli-
che Beurteilung der Gebundenheit der Ausgaben nachvollziehbar darzulegen (sieche dazu Erlduterungen zu
Art. 43).

Die vollziehende Dienststelle stellt die amtliche Verdffentlichung des VK-Beschlusses geméss Art. 17 Abs. 3
KV durch das Ratssekretariat sicher (siehe Art. 78 Gesetz liber die politischen Rechte im Kanton Graubiinden;
GPR; BR 150.100). Bei Antrédgen fiir VK, die nicht dem (obligatorischen oder fakultativen) Finanzreferendum
unterstehen, ist ebenfalls ein entsprechender Hinweis in die Antragsziffer aufzunehmen (Dieser Beschluss
untersteht nicht dem Finanzreferendum.).

In Abs. 3 ist der Dringlichkeitsfall fiir einen Zusatzkredit geregelt, der analog zu einem Nachtragskredit ohne
Botschaft beantragt werden kann. Die GPK kann Zusatzkreditantrdge selber nicht genehmigen. Sie legt den
Antrag dem Grossen Rat zum Beschluss vor. Wann und wie sie dies tut, ist nicht in der FHV festzulegen (RB
952/2012). Diese Bestimmung wurde mit RB vom 18. April 2006 (Prot. Nr. 450/2006) im Einvernehmen mit
der GPK in die damalige VOzFHG aufgenommen (Art. 33 Abs. 3). Die GPK befindet dariiber, ob der Antrag
dem Grossen Rat in der ndchsten Session zum Entscheid vorzulegen ist. Der entsprechende Bericht soll so
ausgestaltet werden, wie dies fiir — dem Grossen Rat (freiwillig) unterbreitete — Nachtragskredite (Art. 36 Abs.
3 zweiter Satz FHG) gehandhabt wird. Fiir Zusatzkreditantrdge mit abschliessender Beschlusskompetenz des
Grossen Rats kann in dringenden Féllen ein einfaches und schnelles Verfahren gewéhlt werden, analog zu
Nachtragskreditantragen der GPK an den Grossen Rat (RB 450/2006).
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Das nachfolgende Schema gibt einen Uberblick iiber das Antragsverfahren fiir VK:
nein -~
> 1 Mio. einmalig* »
Kein VK
ja Anteil Kreditbedarf in einem not-
Neue Ausgabe gem. Art. 4 Finanzplanjahr > 1 Mio., wendig
el FHG, Art. 43 FHV? e kantonales Vorhaben, )
R Art. 9 Abs. 1 lit. a FHV) ausserhalb SF Strassen? | —N€IN
>10 Mio. einmalig ~ |——— | Gebunde) ——
10- einmellg (gebundef) | (art. 9 Abs. 1 Iit. b FHV)
ja| (Art. 16 Abs. 1 Ziff. 4 KV, jal (Art. 17 Abs. 1 Ziff. 3KV, ja| (KV keine Bestimmung,)
Art. 33 Abs. 2 oder 3 FHG, Art. 33 Abs. 3 FHG, Art. 33 Abs. 2 FHG,
Art. 9 Abs. 2 FHV) Art. 9 Abs. 2 FHV) Art. 9 Abs. 2 FHV)
Entscheid Regierung uber Botschaftsvariante (Art. 9 Abs. 2 FHV):
Kreditabsicherung im Vordergrund7
nein \
v
Separate Botschaft Budget- oder Jahresrechnungsbotschaft
* Ein VK kann nur fiir einmalige (inkl. zeitlich befristete jihrlich wiederkehrende) Ausgaben beschlossen werden
Art. 10 Gemass Abs. 1 ist ein VK durch die zustidndige Dienststelle unverziiglich abzurechnen*, sobald das Vorhaben
5. Abrechnung ausgefiihrt ist. Unverziiglich meint dabei innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Rechnungsjahrs, in dem
. . . - bis auf kleinere und konkrete Abschlussarbeiten und allfillige Garantieriickbehalte alle den VK betreffenden
1 -
Ein Vemﬂlchtquskredlt 1st. u.nverzu.gl.l_ch abgurechnen? §0bald das Vo.r Aus- und Einnahmen verbucht sind.
haben ausgefiihrt ist und allféllige Beitrage Dritter definitiv festgelegt sind.
2 Fiir Abschlussarbeiten. die erst spiter auseefiihrt oder beendet werden Eine Auslegung des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums fiir den 6ffentlichen Sektor (SRS-CSPCP)
Kkénnen. kann nach Absc’:hluss der I())r den tlicﬁen Arbeiten eine aneemessene im Rahmen der FAQ vom 17. Dezember 2015 zur Unterscheidung von Transitorischen Passiven und Riick-
Riicks téllun ebildet werden. Allfillice Differenzen zwischen ien spiteren stellungen in der Investitionsrechnung sowie die Auslegung zur HRM2-Fachempfehlung 09 vom 26. Februar
Auseaben ogegr Einnahmen un’ d der Rﬁgcks tellune sind iiber die P 2016 schufen einen Widerspruch zu Art. 10 Abs. 2 betreffend Riickstellung fiir Abschlussarbeiten bei VK
Erfo% srechnune oder die Investitionsrechnun aguszu leichen. Nicht (siche auch HRM2-Kontenrahmen 2058 / 2088). Gemaéss dieser HRM2-Vorgaben sollen Restkosten und Ab-
beansg ruchte R'gﬁckstellun en sind spitestens f%in £ Jah%e nach ihrer Bildun schlussarbeiten, welche am Bilanzstichtag noch nicht ausgefiihrt sind (noch nicht erbrachte Leistungen) nicht
au fzuﬁj sen g P & mehr bilanziert werden. Eine damit verbundene Aufhebung von Art. 10 Abs. 2 FHV wiirde wiederum zu
’ einem Widerspruch zu Abs. 1 fithren, wonach VKs unverziiglich abzurechnen sind. Abs. 2 soll deshalb fiir
3 Fiir die Abrechnung ist die Dienststelle verantwortlich, die das Vorhaben Abschlussarbeiten weiterhin angemessene Riickstellungen in der Grossenordnung von ein bis zwei Prozent
abgewickelt hat. Das zustindige Departement genehmigt im Einvernehmen der VK-Summe ermoglichen. Sie werden praxisgemadss unter den kurzfristigen Riickstellungen ausgewiesen.
mit dem Departement fiir Finanzen und Gemeinden die Abrechnung. Da es sich um eine gegeniiber den neusten Fachempfehlungen 03 und 09 abweichende Verbuchung handelt,
wird diese Abweichung im Anhang zur Jahresrechnung im Abschnitt «Rechnungslegungsgrundsitze > Ab-
weichungen von den HRM2-Fachempfehlungen» offengelegt.
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Im Einklang mit den HRM2-Vorgaben steht die Bildung von Riickstellungen fiir Garantieriickbehalte. Sie ist
in der FHV nicht speziell zu regeln und steht nicht unter den Vorgaben geméss Art. 10 Abs. 2 FHV.

Fiir zeitlich befristete VK sind Riickstellungen beim Auslaufen des VK gestiitzt auf Art. 23 Abs. 1% moglich
(RB 981/2019).

Grundsatzlich sind Riickstellungen gemiss HRM2 zugunsten derselben Aufwands- /Ausgabenkonti aufzulo-
sen, iiber die sie gebildet wurden. Dies ist bei VK nicht moglich, da diese in der Regel bei der Aufldsung der
Riickstellung langst abgeschlossen sind. Aus diesem Grund werden solche Auflésungen von Riickstellungen
iiber den ausserordentlichen Ertrag (Kontogruppe 48) bzw. die ausserordentlichen Investitionseinnahmen
(Kontogruppe 68) verbucht. In der Anlagenbuchhaltung reduziert der Auflésungsgewinn die Anlagekosten.

Die erstellte VK-Abrechnung ist der Finanzkontrolle vor dem Erlass der Genehmigungs-DV zur Priifung
zuzustellen. Die Finanzkontrolle entscheidet {iber die Priifung der VK-Abrechnung. Das in Abs. 3 geforderte
Einvernehmen des DFG ist nur fiir die Genehmigungs-DV der VK-Abrechnung, nicht aber fiir die
Abrechnung der Riickstellungen notwendig und kann formlos erfolgen. Die Abrechnung der Riickstellungen
ist dem vorgesetzten Departement zur Kenntnis zu bringen (RB 952/2012, aktualisiert 2024).

* Zur Frage, welche Bestandteile die Abrechnung beinhaltet, siehe Art. 7 Abs. 1 FHV.

Praxisfestlegung DF G zum Ausweis der VK im Anhang der Jahresrechnung gemdss Ziffer 12 Abs. 1 lit. |
Anhang zur FHV:

Das zustindige Departement beauftragt die FIVE im Rahmen der DV zur der Genehmigung der VK-Abrech-
nung, den VK im Ausweis der laufenden Verpflichtungskredite im Anhang der Botschaft zur Jahresrechnung
nicht mehr aufzufiihren. Die Streichung erfolgt dabei so, dass der VK letztmals in der Jahresrechnung ausge-
wiesen wird, aus der der abgerechnete und genehmigte Endstand der VK-Beanspruchung ersichtlich ist.

Stand 1. Mai 2025

Art. 11 Nachtragskredite

! Genehmigungen fiir Kreditiiberschreitungen, Nachtragskredite und
Kreditumlagerungen sind vor jeder kreditméssig nicht gedeckten
Verpflichtung oder Leistung bei der zustdndigen Instanz zu beantragen. Die
Verpflichtungen diirfen erst nach der Genehmigung eingegangen werden.

2 Nachtragskredite werden in der Regel nur beantragt, wenn eine besondere
Notwendigkeit und Dringlichkeit ausgewiesen ist.

3 Wenn moglich sind Nachtragskredite zu kompensieren. Nachtragskredite
zu Lasten der Erfolgsrechnung kénnen dabei nur durch Entlastungen der
Erfolgsrechnung und Nachtragskredite zu Lasten der Investitionsrechnung
nur durch Entlastungen der Investitionsrechnung kompensiert werden.

4 Keine Kompensation gemiss Absatz 3 muss gepriift werden fiir:

a) notwendige Nachtragskreditantridge infolge von Verzogerungen von
Investitionsprojekten; sowie

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Fiir den Kreditantrag ist ein besonderes Antragsformular zu verwenden. Die Formularvorlagen Stufe
Regierung sind im CMI und die weiteren Vorlagen sowie ein Ablaufschema mit Erlduterungen zu
Nachtragskrediten und Kreditiiberschreitungen sind auf der Intranetseite der Finanzverwaltung (FIVE)
>Nachtragskredite aufgeschaltet.

Zur Kompensation geméss Abs. 3: Die Regierung hat dem Grossen Rat in ihrer Antwort vom 13. April 2018
(RB 281/2018) auf den Auftrag Pfenninger betreffend Anpassung von Art. 20 FHG (Ausgabenkompensation
Nachtragskredite) in Aussicht gestellt, Art. 11 so zu ergénzen, dass Kompensationen von Nachtragskrediten —
soweit sie moglich und nétig sind — im gleichen Rechnungsbereich vorgenommen werden wie die jeweiligen
Nachtragkredite. Nachtragskredite mit Kompensationen iibers Kreuz (NK in der ER mit Kompensation in der
IR oder umgekehrt) erschweren geméss Auffassung des Grossen Rats den Nachvollzug im Hinblick auf die
Auswirkungen auf die ER und die IR beziehungsweise auf die Einhaltung der finanzpolitischen Richtwerte
Nr. 1 betreffend den budgetierten Aufwandiiberschuss der Erfolgsrechnung und Nr. 2 betreffend die
budgetierten Nettoinvestitionen. Mit der Ergdnzung von Art. 11 wird auf solche Nachtragskreditantrige mit
Kompensationen iibers Kreuz verzichtet. Die Kompensationsfrage muss im Einzelfall beurteilt werden
konnen. Sie ist nicht in jedem Einzelfall moglich und gleichermassen nétig. Der Auftrag Pfenninger wurde
gestiitzt auf diese Antwort in der Junisession 2018 zuriickgezogen (GRP 6 | 2017/2018, S. 878f.).
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b) Programmvereinbarungen mit dem Bund im Umfang von nicht
beanspruchten Krediten in den Vorjahren.

Neu sollen Nachtragskredite nicht nur durch Minderaufwendungen und Minderausgaben, sondern auch durch
Mehrertrage und Mehreinnahmen kompensiert werden konnen. In der Vergangenheit wurden solche Mehrein-
nahmen in den Nachtragskreditantrigen nur erwéhnt. Diese neue Praxis néhert sich an die Regelung mit
Mehreinnahmen an, die kausal mit Mehrausgaben verkniipft sind und zu einer Nachtragskreditbefreiung
fiihren (siehe Art. 21 Abs. 1 lit. ¢ FHG) (RB 981/2019). Nachtragskreditbefreite Kredite werden nur bei
einem kausalen Zusammenhang mit dem Nachtragskredit zu dessen Kompensation vorgeschlagen.

Zu Abs. 4: Fiir die Verwendung von nicht beanspruchten Krediten aus den Vorjahren im Rahmen von
Programmvereinbarungen mit dem Bund sowie Projekten innerhalb der Investitionsrechnung sollen auf
einfachere Weise Nachtragskreditantrage bei der GPK beantragt werden kdnnen. Von einem automatischen
Kreditiibertrag auf das Folgejahr kann und soll damit abgesehen werden. Fiir die genannten Falle soll die
Begriindung deutlich einfacher ausfallen (sieche dazu auch Art. 13 Abs. 1°® (neu)) und auf die Anforderung
einer Kompensation verzichtet werden. Die betroffenen Fille sind gut {iberschau- und abgrenzbar. Der
Verzicht auf eine Kompensation derartiger NK-Fille ist vor allem deshalb wichtig, weil sie in der Regel zu
Beginn des Jahres anfallen und zu diesem Zeitpunkt keine Kompensationsmoglichkeiten gesehen werden. Die
GPK wurde mit Schreiben vom 6. November 2023 zur Revisionsabsicht angefragt. Sie unterstiitzt das
Vorhaben (RB 659/2024).

Art. 12 Kreditiiberschreitungen

! Werden kreditpflichtige Ausgaben ohne Kredit oder Kreditiiberschreitun-
gen ohne Genehmigung getitigt, sind diese dem Grossen Rat mit der Jahres-
rechnung zur Entlastung zu unterbreiten.

2 Uber nachtragskreditbefreite Mehrausgaben ist der Grosse Rat in der Bot-
schaft zur Jahresrechnung summarisch zu orientieren.

3 Die Departemente beschliessen Kreditiiberschreitungen zur Schadenabwehr
im Sinne von Artikel 20 Absatz 3 Litera ¢ des Finanzhaushaltsgesetzes. Die
Regierung ist dariiber umgehend zu orientieren.

4 Fiir Ausgaben auf Einzelkrediten innerhalb der Toleranzgrenze geméss
Artikel 21 Absatz 1 Litera a des Finanzhaushaltsgesetzes gelten die
allgemeinen Bestimmungen iiber Nachtragskredite und folgende
Zustandigkeiten und Verfahren:

a) Dbis zwei Prozent je Einzelkredit, mindestens jedoch bis 3000 Franken
die Dienststellen ohne besonderes Verfahren,;

b) bis 20 000 Franken je Einzelkredit das zusténdige Departement;

¢) bis 50 000 Franken je Einzelkredit die Regierung.

3> Mehrausgaben im Sinne von Artikel 21 Absatz 1 Litera ¢ des
Finanzhaushaltsgesetzes bediirfen der vorgéngigen Zustimmung des
Departementes fiir Finanzen und Gemeinden.

Zu Abs. 1:

Die Entlastungsgesuche werden dem Grossen Rat in der Botschaft zur Jahresrechnung im Rahmen des
Berichts der Regierung zur Entlastung unterbreitet. Mit der Genehmigung der Jahresrechnung erteilt der
Grosse Rat gleichzeitig Entlastung fiir die unterbreiteten Kreditiiberschreitungen. Auf eine separate Antrags-
ziffer wird verzichtet. Diese Praxis gilt seit der Umwandlung der Finanzhaushaltsverordnung in ein Finanz-
haushaltsgesetz (Botschaft Heft Nr. 8/1987-1988, GRP Sept./Okt. 1987, S. 219ff.) und wurde erstmals in der
Botschaft zur Jahresrechnung 1992 angewandt (S. A45 und A48).

Erlduterungen zur Schadenabwehr geméss Abs. 3 finden sich bei Art. 20 Abs. 3 lit. ¢ FHG.

Die in Abs. 4 definierten Toleranzgrenzen stiitzen sich auf Art. 21 lit. a FHG und beziehen sich ausschliess-
lich auf die Einzelkredite. Betroffen sein konnen dabei auch Ausgaben, welche die Regierung gestiitzt auf Art.
20 Abs. 3 lit. ¢ FHG in eigener Kompetenz beschliessen kann sowie die Mittelverwendung im Rahmen von
echten Fonds, die wie Spezialfinanzierungen gefiihrt werden. In diesen Féllen kommt die Begrenzung fiir die
Regierung von 50 000 Franken in lit. ¢ dieses Absatzes selbstverstidndlich nicht zum Tragen. Fiir die Global-
budgets der Dienststellen bestehen keine allgemeinen Kreditiiberschreitungstoleranzen (Es gelten aber die
Nachtragskreditbefreiungen geméss Art. 20 Abs. 3 FHG.). Die Erkldrungen dazu sind im Kommentar zu Art.
36 FHG festgehalten (Botschaft Heft Nr. 3/2011-2012, S. 405f.). Geméss Abs. 4 lit. a konnen die Dienst-
stellen eine Kreditiiberschreitung bis (und mit) 3000 Franken oder 2 Prozent je Einzelkredit ohne besonderes
Verfahren téitigen. Dieser Hinweis auf die Formlosigkeit besteht ausschliesslich bei lit. a. Auf Stufe
Departement und Regierung gemiss lit. b und c ist eine formelle Genehmigung erforderlich und dafiir ein
besonderes Antragsformular zu verwenden. Die Toleranzen kénnen nicht kumuliert werden. Sobald das
zustidndige Departement oder die Regierung eine Kreditiiberschreitung genehmigt, wird zugleich die Toleranz
der Dienststelle oder des Departements beansprucht.

Die Regelung von Abs. 5 ist auf Einzelkredite ausgerichtet. Mehrausgaben, die innerhalb eines Globalbudgets
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durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen gedeckt werden, verdndern das Globalbudget nicht. Die Bestim-
mung soll aber sinngeméss auch zum Tragen kommen, wenn bei vorhandenem sachlichem Zusammenhang
ein oder zwei Globalbudgets betroffen sind. Dies kann sich bei Dienststellen mit Querschnittsaufgaben erge-
ben. Mehrausgaben, die durch entsprechende sachbezogene Minderausgaben oder Mehreinnahmen gedeckt
sind, werden vom DFG vorgepriift und mitunterzeichnet. Davon ausgenommen sind Mehrausgaben fiir durch-
laufende Beitrdge (Kontogruppen 37/47 und 57/67).

Wichtig ist vor allem der Sachbezug zwischen Mehrausgaben und Mehreinnahmen. Er ist dann gegeben,
wenn die Mehreinnahmen oder Minderausgaben von der Sache selber her unmittelbare Folge der entsprechen-
den Mehrausgaben sind, bzw. wenn sich diese beiden Seiten gegenseitig bedingen. Die betroffene Dienststelle
kann sich nur entweder fiir beides oder fiir nichts entscheiden. Die materielle Priifung erfolgt durch die
Finanzkontrolle im Rahmen ihrer ordentlichen Revisionstitigkeit (RB 952/2012).

Art. 13 Kreditantrag Die in Abs. 1 gewéhlte Formulierung («Der Antrag ... muss mindestens folgende Informationen beinhalten.»)
lasst bewusst offen, wie die nétigen Informationen bereitgestellt werden. Je nach Fall ergeben sich gewisse
Informationen ohne weitere Angaben. So ist zum Beispiel bei einem Antrag aufgrund eines offensichtlich un-

vorhergesehenen Ereignisses keine separate Angabe zu machen, weshalb die Mehraufwendungen nicht ge-
a)  Notwendigkeit bezichungsweise Konsequenzen eines Verzichts auf die | plant und budgetiert werden konnten (RB 952/2012).

Krediterh6hung;
b)  Dringlichkeit;
c)  Herleitung des erforderlichen Kreditumfanges;
d)  Unvorhersehbarkeit der Mehraufwendungen und Minderertrige;
e)  gepriifte und vorgeschlagene Kompensationsmoglichkeiten;
f) Einfluss auf den Kreditbedarf in den Folgejahren.

! Der Antrag fiir eine Kreditiiberschreitung oder einen Nachtragskredit muss
mindestens folgende Informationen beinhalten:

Ibis Antriige im Sinne von Artikel 11 Absatz 4 fiir die Verwendung von nicht | Abs.1* steht in Verbindung mit dem neuen Art. 11 Abs. 4 betreffend Verzicht auf Kompensationen bei NK-
beanspruchten Krediten aus den Vorjahren infolge von Verzdgerungen von Antrdgen an die GPK im Falle von Verzdgerungen von Investitionsprojekten oder Vorhaben im Rahmen von
Investitionsprojekten sowie Programmvereinbarungen mit dem Bund haben | Programmvereinbarungen mit dem Bund. Die Begriindung fiir derartige NK-Antréage soll kurzgehalten
ausschliesslich den Sachverhalt darzulegen und den Kreditumfang werden. Sie soll sich auf die Darlegung des Sachverhalts mit der Erklarung der Projektverzégerung und auf
herzuleiten. die Herleitung des Kreditumfangs beschrianken. Der Umfang des Nachtragskredits ergibt sich maximal aus
den nicht beanspruchten Krediten der Vorjahre. Das NK-Formular wird entsprechend angepasst.

Investitionsprojekte sind préadestiniert fiir unerwartete Verzogerungen. Davon betroffen sind kantonseigene
Projekte wie auch subventionierte Investitionsprojekte Dritter. Fiir verschiedene Investitionsprojekte liegen
Verpflichtungskredite vor. Fiir diese besteht ein relativ grosser Spielraum fiir Kreditiiberschreitungen (20 %
der VK-Summe). Soweit bei der Budgetierung fiir das Folgejahr erkennbar, sollen Projektverzégerungen und
damit verbundene erwartete Restkredite im laufenden Jahr beriicksichtigt werden. Der NK-Weg soll daher wie
bis anhin nur fiir Mehraufwendungen infolge von nicht vorhersehbaren bzw. bei der Budgetierung nicht
erwarteten Projektverzogerungen beschritten werden. Die FHV-Revision dient dazu, die NK-Begriindung ein-
facher und so den administrativen Aufwand moglichst gering zu halten.

Diese vereinfachte Begriindung gilt nur fiir die Verwendung von nicht beanspruchten Krediten aus den
Vorjahren. Sofern sich ein zusétzlicher Kreditbedarf abzeichnen sollte, ist dies wieder ausfiihrlicher zu

Stand 1. Mai 2025 www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht Seite 63




FHV

Erliuterungen zur FHV

2 Die Nachtragskreditantrige und die von der Regierung zu genehmigenden
Kreditiiberschreitungsantrage werden vom Departement fiir Finanzen und
Gemeinden der Regierung vorgelegt.

begriinden (RB 659/2024).

Gestiitzt auf Abs. 2 priift das DFG die Antrage nach formellen und materiellen Kriterien und leitet sie an die
Regierung weiter. Sollte sich das DFG bei der Vorpriifung eines Antrags mit dem betroffenen Departement
iiber wesentliche Punkte nicht einigen, legt das DFG den Antrag im Einvernehmen mit dem betroffenen
Departement der Regierung zum Beschluss oder zur Besprechung auf (RB 952/2012).

Art. 14 Befristete Anstellungen

! Die Dienststellen haben den im Budget enthaltenen Lohnaufwand unter
Vorbehalt der nachstehenden Absétze einzuhalten.

2 Sie kénnen im Rahmen von zusitzlichen Personalversicherungsleistungen,
die aufgrund von personellen Vakanzen und Dienstabwesenheiten anfallen,
befristete Anstellungen vornehmen beziehungsweise der Anstellungsinstanz
beantragen.

3 Sie konnen befristete Anstellungen vornehmen bezichungsweise der
Anstellungsinstanz beantragen, soweit diese durch nicht budgetierte
zweckgebundene Beitrége Dritter finanziert werden.

4 Sie konnen fiir die Abwicklung von Projekten im Rahmen der dafiir
budgetierten Mittel fiir Dienstleistungen, Planungen und Projektierungen
durch Dritte sowie fiir Honorare fiir externe Berater und Fachexperten
befristete Anstellungen bis 300 000 Franken pro Jahr vornehmen
beziehungsweise der Anstellungsinstanz beantragen. Der Arbeitsvertrag ist
auf langstens die Projektdauer zu befristen.

4bis Sje konnen zu Lasten von Verpflichtungskrediten befristete Anstellungen
vornehmen beziehungsweise der Anstellungsinstanz beantragen. Ubersteigt
der geplante Anstellungsumfang den Betrag von 300 000 Franken pro Jahr
gemass Absatz 4, ist er dem Grossen Rat im Rahmen des Antrags
darzulegen. Der Arbeitsvertrag ist auf langstens die Dauer des
Verpflichtungskredites zu befristen.

5 Sie konnen beziehungsweise die Anstellungsinstanz kann Arbeitsvertrige
fiir befristete nicht budgetierte Anstellungen nach Absatz 2 bis Absatz 4
maximal zwei Mal verldngern und lédngstens bis zu einer Vertragsdauer von
insgesamt 24 Monaten abschliessen.
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Art. 14 regelt den Kompetenzrahmen der Dienststellen. Durch diese Vorgaben werden die Kompetenzen der
Regierung formell oder materiell nicht weiter eingeschrénkt. Abs. 5 gilt zwar auch fiir die Regierung. Diese
Bestimmung macht aber nur das Vorgehen transparent, das auch ohne diese Bestimmung zu beachten wire.
Der Handlungsspielraum der Regierung wird insbesondere durch das Personalgesetz und den finanz-
politischen Richtwert Nr. 6 des Grossen Rats stark begrenzt (Lohnsumme fiir die Stellenbewirtschaftung
2025-2028; Heft Nr. 5/2023-2024, S. 566f.).

Art. 14 Abs. 2 bis 5 regeln ausschliesslich Félle von nicht budgetierten befristeten Anstellungen. Seit 2014
werden die bisherigen Aushilfen zu einem grossen Teil auf Planstellen gefiihrt. Es verbleibt nur noch ein
relativ kleiner Teil von Entlohnten im Stunden- oder Taglohn sowie mit befristeten Anstellungen im
Monatslohn, die nicht auf dem Stellenplan gefiihrt werden. Der Umfang dieser Anstellungen ist von der
jéhrlichen Kreditbereitstellung abhingig. Soweit planbar, sind die Aufwendungen fiir Entléhnte im Stunden-
oder Taglohn sowie fiir befristete Anstellungen im Monatslohn zu budgetieren. Die Regierung erldsst im
Rahmen der jahrlichen Budgetweisungen Vorgaben zur Budgetierung des Lohnaufwands bzw. der
Lohnsumme.

In Abs. 1 ist festgehalten, dass die im Budget enthaltenen Betrige fiir die Lohnsummen durch die Dienst-
stellen grundsitzlich einzuhalten sind, auch wenn sie einen Teil ihrer Globalbudgets bilden. Die Vorgabe
widerspricht konzeptionell WOV-Grundsitzen bzw. einem Globalbudget. Grundlage hierzu bilden Art. 19
Personalgesetz (PG; Gesamtlohnsumme) sowie der finanzpolitische Richtwert Nr. 6 des Grossen Rats. Dem
Wachstum der budgetierten Lohnsumme sind dadurch klare Grenzen gesetzt. Davon betroffen sind (zwangs-
laufig) auch die befristeten Anstellungen. Die Ausnahmen fiir die nicht budgetierten befristeten Anstellungen
durch die zustindige Wahlinstanz gemiss Art. 63 PG sind in den Absiitzen 2 bis 4% abschliessend aufgefiihrt.
Gemiss PG ist unter Vorbehalt anderer Bestimmungen die zustéindige Wahlinstanz fiir Anstellungen von
Mitarbeitenden in den Gehaltsklassen 1 bis 19 die Dienststelle. Fiir befristete Anstellungen in héheren
Gehaltsklassen ist das Departement oder die Regierung zustindig. Diese Regelung gilt auch fiir befristete
Anstellungen (RB 981/2019). Der Regierung bleibt nach wie vor vorbehalten, zusétzliche nicht budgetierte
Anstellungen zu bewilligen. Einzuhalten hat auch sie die im genehmigten Budget enthaltene
Gesamtlohnsumme sowie die Globalbudgets der Dienststellen. Dieser Kreditvorbehalt ergibt sich aus dem
FHG und dem PG.

Bei den in Abs. 2 erwédhnten Personalversicherungsleistungen handelt es sich um Taggeldeinnahmen von
Krankentaggeld-, Erwerbsersatz-, Mutterschafts- und Unfallversicherungen zu Gunsten des Kontos 426001
«Riickerstattungen von Sozial-, Unfall- und Krankenversicherungen» im Zusammenhang mit Ausfillen von
Personal auf Planstellen. Solche Anstellungen bedingen eine periodengerechte Abgrenzung der Versiche-
rungsleistungen und sind erst nach Ablauf der jeweiligen Wartefristen moglich.
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Der effektive Lohnaufwand fiir befristete Anstellungen gemiss Art. 14 Abs. 2 FHV soll zukiinftig durch die
Verkniipfung des im Stellenplan auf diesen Stellen erfassten Code «14V» (=Personalversicherung, Art. 14
Abs. 2 FHV) mit den Lohndaten der die Stellen besetzenden Personen aus dem Personalsystem ermittelt
werden.

Praxisfestlegungen DFG zu Abs. 2:

Bei der Krankentaggeldversicherung betrdgt die Wartefrist 1 Jahr. Fiir solche Stellen wird keine Lohnsumme
budgetiert. Bei budgetierten Riickerstattungen von Sozial-, Unfall und Krankenversicherungen (Budget 2025:
RR 2210: 10 000 Fr., RR 2240: 2000 Fr., RR 2241: 15 000 Fr., RR 3114 Fr. 57 000, RR 4221: 58 000 Fr., RR
6200: 420 000 Fr.) steht den budgetierten Einnahmen damit keine budgetierte Lohnsumme gegeniiber. Die
Dienststellen konnen in diesen Fillen den budgetierten Lohnaufwand zwar im Ausmass der effektiv auf dem
Konto 426001 vereinnahmten Riickerstattungen iiberschreiten, miissen aber im Umfang der budgetierten
Riickerstattungen diese Mehrausgaben in ihrem Globalbudget durch andere Minderausgaben oder Mehr-
einnahmen kompensieren.

Im Allgemeinen Personalbereich (RR 5121) werden ab Budget 2026 die Riickerstattungen des
Erwerbsersatzes (EO) durch die Ausgleichskasse (5121.426011, Budget 2025 0,2 Mio.) weiterhin zentral
budgetiert, aber dezentral gutgeschrieben (dezentral Konto 426001).

Bei krankheitsbedingten Langzeitarbeitsausfillen von Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung und
richterlichen Behorden erfolgt die Finanzierung der Uberbriickung des temporiren Arbeitsausfalls innerhalb
der Wartefrist von einem Jahr in erster Prioritdt zu Lasten der betroffenen Dienststelle und in zweiter
Prioritdt zu Lasten des zentralen Kredits im allgemeinen Personalbereich (Konto 5121.301001, Code ZK,

RB Prot. Nr. 676/2025).

Abs. 3 erweitert den Spielraum der Dienststellen fiir zusétzliche nicht budgetierte befristete Anstellungen. Im
Einklang mit dem finanzpolitischen Richtwert Nr. 6 betreffend Gesamtlohnsumme soll neu auch Personal be-
fristet angestellt werden konnen, sofern und soweit dieses durch zweckgebundene Beitrdge Dritter finanziert
wird. Gebiihreneinnahmen und Verkaufserlose fallen dabei nicht unter den Begriff der Beitrége Dritter. Es
muss sich zudem um Beitridge handeln, die leistungsabhingig gewihrt werden bzw. einen direkten Bezug zur
Leistung haben. Gemiss HRM2-Kontenplan handelt es sich dabei um Beitrdge und Entschiddigungen von
Dritten oder Gemeinwesen im Bereich der Transferertridge (Kontengruppen 461 und 463). Die Ertrage sind in
der Regel innerhalb des Globalbudgets erfasst. Damit wird das Globalbudget einer Dienststelle durch der-
artige Fille in der Regel nicht belastet. Derartige Anstellungen diirfen dabei kein Préjudiz fiir langfristige
Arbeitsverhéltnisse bilden. Zu beachten gilt es dabei im Besonderen die Vorgabe gemaéss Abs. 5. Soweit
planbar sind die Aufwendungen und Ertrage zu budgetieren. Soweit die budgetierte Personallohnsumme
durch derartige Beitrage gedeckt ist, ist sie vom finanzpolitischen Richtwert ausgeklammert (RB 952/2012).
Moglich sind auch beitragsfinanzierte Anstellungen fiir kantonale Aufgaben, die bisher mittels
Entschédigungen an dffentliche Gemeinwesen (Kontogruppe 361) finanziert wurden. Beispiel dafiir sind
wegfallende Entschddigungen fiir Veranlagung und Inkasso an Gemeinden, fiir die die kantonale
Steuerverwaltung diese Aufgaben wieder iibernimmt.

Der effektive Lohnaufwand fiir befristete Anstellungen geméss Art. 14 Abs. 3 soll zukiinftig durch die
Verkniipfung des im Stellenplan auf diesen Stellen erfassten Code «14D» (= Zweckgebundene Beitrige
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Dritter, Art. 14 Abs. 3 FHV) mit den Lohndaten der die Stellen besetzenden Personen aus dem
Personalsystem ermittelt werden.

Gemadss Abs. 4 sind fiir die Abwicklung von konkreten und befristeten Projekten befristete Anstellungen
anstelle der Verwendung der dafiir budgetierten Mittel fiir Dienstleistungen, Planungen und Projektierungen
durch Dritte sowie fiir Honorare fiir externe Berater und Fachexperten bis 300 000 Franken pro Jahr moglich.
Sie stellen eine Alternative zu Auftrdgen an Dritte dar. Diese Stellen werden im Personalsystem mit dem
Code 14P (= Projekte z.L. DL Dritter und Honorare; Art. 14 Abs. 4 FHV) erfasst und ausschliesslich fiir die
Jahresrechnung und nicht fiir das Budget verwendet, d.h. fiir solche Stellen wird in keinem Fall Lohnsumme
budgetiert. Geplante Auftrage sind innerhalb der Kontogruppe 313 (Dienstleistungen und Honorare) auf den
Konten 3130 (Dienstleistungen Dritter), 3131 (Planungen und Projektierungen Dritter) oder 3132 (Honorare
externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.) zu budgetieren. Die Dienststelle kann den budgetierten Lohn-
aufwand (301 und 302) im entsprechenden Umfang, maximal aber bis jahrlich 300 000 Franken pro Jahr {iber-
schreiten. Nicht moglich sind Uberschreitungen zu Lasten der ebenfalls in der Kontogruppe 313 (Dienst-
leistungen und Honorare) zu budgetierenden Mittel auf den Konten 3133 (Informatik-Nutzungsaufwand),
3134 (Sachversicherungspramien), 3135 (Dienstleistungsaufwand fiir Personen in Obhut), 3136 (Honorare
privatirztlicher Tatigkeit), 3137 (Steuern und Abgaben), 3138 (Kurse, Priifungen und Beratungen) sowie
3139 (Lehrlingspriifungen) sowie zu Lasten der Investitionskredite mit Ausnahme der in Art. 14 Abs. 40
geregelten Verpflichtungskredite (revidiert mit RB 981/2019). Der effektive Lohnaufwand fiir befristete
Anstellungen gemadss Art. 14 Abs. 4 soll zukiinftig durch die Verkniipfung des im Stellenplan auf diesen
Stellen erfassten Code «14P» mit den Lohndaten der die Stellen besetzenden Personen aus dem
Personalsystem ermittelt werden.

Der Arbeitsvertrag ist auf die Projektdauer zu befristen. Die maximale Vertragsdauer betrégt dabei geméss
Art. 14 Abs. 5 24 Monate. Auch hier gilt, dass derartige Anstellungen nicht zu einer spateren Aufstockung des
allgemeinen Personalaufwands fiihren diirfen.

Ob es sich um Lohnaufwand (301 und 302), Tempordre Arbeitskrifte (303) oder Dienstleistungen und
Honorare (313) handelt, ist im HRM2-Kontenplan geregelt: Lohnaufwand geht an im befristeten oder
unbefristeten Anstellungsverhdltnis beschidftigtes Personal, welches dem Personalgesetz unterstellt ist.
Tempordre Arbeitskrdfte unterstehen nicht dem Arbeitsgesetz und fiir deren Entschddigung hat der Kanton
AHV abzurechnen. Entschidigungen an Arbeitsvermittler oder Selbststindigerwerbende, fiir welche der
Kanton keine AHV abzurechnen hat, werden unter der Sachgruppe 313 erfasst und iiber den Kreditoren-
workflow (KWF) ausbezahlt. Die Dienstleistungen Dritter (Konto 3130) umfassen sdmtliche Dienstleistungen,
die nicht durch eigenes Personal oder AHV-pflichtige Arbeitskrifte erbracht werden. Die Planungen und
Projektierungen Dritter (Konto 3131) fallen bei eigenen Bauvorhaben an. Die Honorare externe Beratungen,
Gutachten, Fachexpertisen usw. (Konto 3132) werden an Spezialisten und Spezialistinnen von Drittfirmen
oder Selbststindigerwerbende fiir ihre Leistungen bezahlt. Es handelt sich dabei nicht um tempordre
Arbeitskrdfte. Bei Selbststindigerwerbenden empfiehlt es sich, immer eine schriftliche Bestdtigung
einzufordern, dass sie die Tdtigkeit als selbststindige Erwerbstdtigkeit bei der Ausgleichskasse angemeldet
haben. Dies im Hinblick auf allfillige AHV-Arbeitgeberkontrollen. Dies erfolgt i.d.R. indem die
Selbststindigerwerbenden bei Auftragsvergabe eine Kopie des Bestdtigungsschreibens der Ausgleichskasse
abgeben. Fiir AHV-pflichtige Auftrige an Selbststindigerwerbende, die die Tdtigkeit nicht der
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Ausgleichskasse angemeldet haben oder von dieser nicht als selbststindigerwerbend anerkannt sind, werden
die Entschddigungen ab dem Rechnungsjahr 2026 iiber das Lohnsystem als Einzelvergiitung zu Lasten der
Tempordren Arbeitskrifte (303) ausbezahlt.

Mit dem neuen Abs. 4 wird eine bisherige Praxis gesetzlich verankert. Personalaufwendungen kénnen im
Rahmen eines VK einem VK-Konto ausserhalb der Sachgruppe Personalaufwand belastet werden. Durch
diese Art der Verbuchung werden die Gesamtlohnsummensteuerung und der finanzpolitische Richtwert Nr. 6
betreffend Personallohnsumme nicht tangiert. Der Grosse Rat muss im jeweiligen VK-Antrag geméss Art. 9
FHYV derartige Anstellungen klar erkennen konnen. Mit der Bewilligung des VK genehmigt der Grosse Rat
damit auch Anstellungen zulasten des VK-Einzelkredits ausserhalb des Personalaufwands. Die betroffenen
Anstellungen werden intern auf dem Stellen- und Anstellungsverzeichnis des Personalamts mit dem Code
«VK» (= Lohnzahlungen zu Lasten von Verpflichtungskrediten) aufgefiihrt. Die zustédndige Wahlinstanz
gemiss Art. 63 PG kann in dem geméss VK-Antrag vorgesehenen Umfang befristete Anstellungen
vornehmen.

Durch einen VK nicht eingeschrankt werden soll der Spielraum fiir befristete Anstellungen geméss Abs. 4 im
Umfang von maximal 300 000 Franken pro Jahr. Ohne Hinweis auf geplante Anstellungen im VK-Antrag an
den Grossen Rat kann die zustindige Wahlinstanz befristete Anstellungen bis jahrlich 300 000 Franken zu
Lasten eines VK vornehmen. Der Grosse Rat ist im Nutzungsfall in der Botschaft zur Jahresrechnung tiber
den Anstellungsumfang zu orientieren. Die den VK fiihrende Dienststelle stellt die Orientierung des Grossen
Rats im entsprechenden «Kommentar Einzelkredit» sicher.

Die Befristung des Arbeitsvertrags muss nicht auf zwei Jahre beschrénkt sein. Sie muss aber vertraglich so
vereinbart werden, dass das Arbeitsverhiltnis arbeitsrechtlich nicht als fest angesehen werden kann. Ein VK
ist unverziiglich abzurechnen, sobald das Vorhaben ausgefiihrt ist und allfdllige Beitrdge Dritter definitiv fest-
gelegt sind (Art. 10 Abs. 1 FHV). Lohn- und andere Zahlungen zu Lasten des VK sind nur bis zu dessen Ab-
rechnung moglich (RB 981/2019).

Nicht mehr ausdriicklich erwdhnt werden muss, dass die Dienststellen im Falle von Vakanzen auf Stellenplan-
stellen im Rahmen der Lohneinsparungen befristete Anstellungen vornehmen kdnnen. Die Budgetmittel sind
dafiir vorhanden.

Abs. 5 bezieht sich auf simtliche nicht budgetierten befristeten Anstellungen mit Ausnahme der in Abs. 4
geregelten VK. Derartige Anstellungen sollen in klar begrenztem Umfang moglich sein. Die Begrenzung wird
aufgrund der Budgetvorgaben und aus personalrechtlicher Sicht erforderlich. Aus personalrechtlicher Sicht ist
zu beachten, dass durch aneinander gereihte befristete Anstellungen nicht der Anschein der Umgehung
personalrechtlicher Schutzbestimmungen der Mitarbeitenden entstehen darf, ansonsten rechtlich unzuléssige
Kettenarbeitsvertrdage vorliegen wiirden. So behandelt die arbeitsgerichtliche Praxis aneinander gereihte,
befristete Anstellungen regelméssig ab der dritten bis fiinften Verldngerung so, wie wenn unbefristete
Anstellungen vorliegen wiirden. Im Ergebnis fiihrt dies insbesondere dazu, dass diese unzuléssigen
Kettenarbeitsvertrage — nicht wie sonst bei befristeten Arbeitsverhéltnissen iiblich — mit Zeitablauf enden,
sondern ordentlich gekiindigt werden miissen (RB 952/2012).
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Art. 15 Umlagerungen von Personalaufwendungen

! Die Departemente kénnen im Sinne von Artikel 20 Absatz 3 Litera d des
Finanzhaushaltsgesetzes Lohneinsparungen sowie zusétzliche Personal-
versicherungsleistungen aufgrund von Vakanzen und Dienstabwesenheiten
fiir haushaltsneutrale Umlagerungen zwischen Globalbudgets der
Dienststellen verwenden.

Gemass Art. 20 Abs. 3 lit. d FHG ist fiir Kreditumlagerungen zwischen Dienststellen im Bereich der Personal-
aufwendungen kein Nachtragskredit notig. Die Personalaufwendungen bilden Teil der Globalbudgets der
Dienststellen. Ein Globalbudget ist ein Budgetkredit (Art. 18 Abs. 1 FHG). Die Kreditumlagerungen im
Personalbereich betreffen damit Umlagerungen zwischen Globalbudgets der Dienststellen. Fiir die Personal-
aufwendungen besteht eine besondere Bindung an das Budget. Der Grosse Rat legt im Rahmen der jahrlichen
Budgetbotschaft gestiitzt auf Art. 19 des Personalgesetzes jeweils die zuldssige Zunahme der Gesamtlohn-
summe fiir die Stellenbewirtschaftung fest. Innerhalb dieser Vorgabe sind Verschiebungen méglich. Bislang
legt die Regierung iiber den Stellenplan den maximalen Beschéftigungsumfang der Mitarbeitenden (jene ohne
befristeten Anstellungsvertrag) fiir jede Dienststelle fest. Fiir die Dienststellen grundsétzlich bindend sind
zudem die budgetierten Mittel fiir die befristeten Anstellungen. Die Ausnahmen dazu sind in Art. 14 FHV
geregelt. Art. 15 FHV gibt den Departementen die Kompetenz, bei ihren Dienststellen Verschiebungen von
im Budget vorgesehenen Personalanstellungen vorzunehmen. Dazu gehéren auch Personalkredite fiir
budgetierte und nicht besetzte Planstellen. Lohneinsparungen aufgrund von Mutationsgewinnen durch einen
Personalwechsel ohne Vakanz stehen jedoch nicht fiir Umlagerungen zur Verfiigung. Zu beachten bleibt
zudem der Stellenplan. Mochte eine Dienststelle, die mittels Kreditumlagerung zusétzliche Personalmittel
erhilt, diese fiir feste Anstellungen verwenden, ist die Umlagerung im néchsten Stellenplan bzw. Budget zu
beriicksichtigen. Auf eine Kenntnisnahme der Umlagerung durch die Regierung im Rahmen des jihrlichen
Regierungsbeschlusses zur Anpassung der Lohnsumme fiir Stellenbewirtschaftung kann dabei verzichtet
werden. Denkbar ist auch eine Umlagerung zwischen Dienststellen verschiedener Departemente. Benotigt
wird jeweils die Zustimmung der betroffenen Departemente.

Die Kreditumlagerung durch die Departemente gemiss Art. 15 FHV erfolgt mit dem Antragsformular
«Umlagerung Personalaufwendungen» und gemiss den allgemeinen Bestimmungen von Art. 11 FHV. Bei
grosseren und politisch wichtigen Geschéften mit mehreren Departementen konnen fiir Kreditumlagerungen
auch Regierungsbeschliisse angezeigt sein (RB 952/2012, siehe z. B. RB 609/2020 zur Ressourcen-
bereitstellung fiir Covid-19 Aufgaben oder RB 971/2023 fiir das Wolfsmanagement). Bei den genehmigten
Kreditumlagerungen bleibt der Kredit im Budget unverdndert. Eine Kreditiiberschreitung mit Kreditum-
lagerung wird im NSP als «nachtragskreditbefreite Mehrausgabeny» [Budgetart 11 + 12] erfasst. Die Mehr-
ausgaben werden erst in der Jahresrechnung ersichtlich. Der Grosse Rat wird im Rahmen der Botschaft zur
Jahresrechnung summarisch iiber die Griinde der nachtragskreditbefreiten Mehrausgaben orientiert,
wdhrend die GPK auch die entsprechenden Detailinformationen erhilt.

Art. 20 Abs. 3 lit. d FHG geht davon aus bzw. steht unter dem Vorbehalt, dass eine entsprechende Umlage-
rung fiir den Kantonshaushalt kreditméssig im Ergebnis neutral ausfallt. Eine Umlagerung von Personalauf-
wendungen der Spezialfinanzierung Strassen zu einer Dienststelle ausserhalb einer Spezialfinanzierung wére
zum Beispiel nicht haushaltneutral. Dies ist bei der konkreten Anwendung zu beachten (RB 659/2024).

Art. 20 Abs. 3 lit. d FHG bildet auch die Grundlage fiir die Verteilung der zentral budgetierten ergdnzenden
Mittel fiir den Ausgleich der Lohnteuerung (Einzelkredit 5121.301013) auf die Globalbudgets der
Dienststellen. Dafiir ist keine Regelung auf Stufe FHV nétig. Es handelt sich dabei um einen grundsitzlich auf
die Globalbudgets umzulagernden Kredit (integrierter Bestandteil des Kreditbeschlusses). Wird aus
praktischen Griinden auf die Umlagerung verzichtet (zu kleiner Betrag), so wird im Falle einer
Globalbudgetiiberschreitung die anteilmassige NK-Befreiung ermittelt. Es handelt sich um eine rein

Stand 1. Mai 2025 www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht Seite 68



http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.100/de
http://five.intranet.gr.ch/DE/Nachtragskredite/Seiten/default.aspx

FHV

Erliuterungen zur FHV

technische Umsetzung, die in der Budgetbotschaft erwahnt und nach der Budgetgenehmigung nach Bedarf
vollzogen wird (RB 952/2012, aktualisiert 2024).

Art. 16 Umlagerung von Einzelkrediten

! Kreditumlagerungen im Sinne von Artikel 21 Absatz 1 Litera d des Finanz-
haushaltsgesetzes innerhalb der Investitionsrechnung fiir den Ausbau der
National- und Kantonstrassen konnen — pro Einheit — bis 300 000 Franken
durch das Tiefbauamt und tiber 300 000 Franken durch das Departement
genehmigt werden.

2 Kreditumlagerungen im Sinne von Artikel 21 Absatz 1 Litera d des Finanz-
haushaltsgesetzes zwischen gleich lautenden Beitragskonten der Erfolgsrech-
nung und der Investitionsrechnung kdnnen — pro Einheit — bis 50 000
Franken durch die zustéindige Dienststelle und iiber 50 000 Franken durch
das Departement genehmigt werden.

Stand 1. Mai 2025
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Fiir Kreditumlagerungen innerhalb der Ausbaukredite der einzelnen Strassenkategorien (Konten 5010xx der
RR 6220; Nationalstrassen, 6221; Hauptstrassen und 6224; Verbindungsstrassen) gelten die Bestimmungen
gemass Abs. 1 und die allgemeinen Bestimmungen gemiss Art. 11 FHV. Art. 16 Abs. 1 FHV ergénzt Art. 21
lit. d des FHG. Fiir den Antrag bzw. Beschluss von derartigen Kreditumlagerungen ist je nach Stufe das
entsprechende Antragsformular «Umlagerung Strassenbaukredite» zu verwenden. Es werden damit nicht
Kredite im offiziellen Budget verschoben. Faktisch fiihren derartige Kreditumlagerungen zu einer verminder-
ten Kreditausschdpfung bei einem Ausbaukonto und einer entsprechenden Uberschreitung bei einem anderen
Ausbaukonto der gleichen Strassenkategorie. Die Limiten fiir Umlagerungen von Strassenbaukrediten sind
pro Einheit (und somit nicht pro Konto) definiert. Als Einheit gilt die Umlagerung von einem Projekt, Bau-
stelle auf ein anderes Projekt, Baustelle. Diese Definition entspricht inhaltlich Art. 45 Abs. 2 FHV, wonach
fiir die Festlegung der relevanten Ausgabenhdhe ein Vertrag, ein Auftrag oder eine Bestellung grundsitzlich
als Einheit gilt und bei einem engen sachlichen Zusammenhang die Einheiten zusammenzurechnen sind.
Dadurch sind kumulative Kreditumlagerungen durch das Tiefbauamt zu Gunsten eines Projekts, Baustelle von
mehreren unterschiedlichen Projekten, Baustellen mdglich, die in der Summe iiber der Limite geméss Art. 16
Abs. 1 liegen. Aus der Begriindung der Umlagerung muss klar hervorgehen, dass es sich um unterschiedliche
Einheiten handelt.

Praxisfestlegung DIEM/TBA zum Zeitpunkt der Antragsstellung fiir Kreditumlagerungen innerhalb der Aus-
baukredite: Gemdss Art. 11 FHV sind Genehmigungen fiir Kreditumlagerungen vor jeder kreditmdssig nicht
gedeckten Verpflichtung oder Leistung bei der zustindigen Instanz zu beantragen und die Verpflichtungen
diirfen erst nach der Genehmigung eingegangen werden. Das TBA stellt dem DIEM dazu quartalsweise seine
Budgetkontrolle betreffend die Ausbaukredite zu. Sich abzeichnende Kreditumlagerungen werden darin
kommentiert. Das DIEM interveniert bei Bedarf anhand dieser Meldungen. Die formellen Kreditumlage-
rungsantrdge erfolgen spdtestens im 4. Quartal gestiitzt auf den verldisslich vorliegenden Umlagerungsbedarf.
Zeichnet sich ein Nachtragskreditbedarf Stufe GPK ab, priift das TBA im Einzelfall eine Vorinformation der
GPK.

Fiir Kreditumlagerungen zwischen gleichlautenden Beitragskonten der Erfolgsrechnung und der Investitions-
rechnung gelten die Bestimmungen geméss Abs. 2 und die allgemeinen Bestimmungen gemiss Art. 11 FHV.
Art. 16 Abs. 2 FHV ergénzt Art. 21 lit. d des FHG. Eine Delegation der Umlagerungskompetenz auf Stufe
Departement und Dienststelle erscheint sachgerecht. Auf Stufe Dienststelle und Departement ist eine formelle
Genehmigung erforderlich und dafiir je nach Stufe das entsprechende Antragsformular
«Umlagerung_gleichlautende Beitragskonten» zu verwenden. Es werden damit nicht Kredite zwischen der
Erfolgs- und der Investitionsrechnung im offiziellen Budget verschoben. Faktisch fiihren derartige
Kreditumlagerungen zu einer verminderten Kreditausschopfung bei einem Beitragskonto und einer
entsprechenden Uberschreitung bei dem gleich lautenden Beitragskonto. Die Limiten fiir Umlagerungen
zwischen gleich lautenden Beitragskonten sind pro Einheit (und somit nicht pro Konto) definiert. Als Einheit
gilt die Umlagerung eines Beitrags. Diese Definition entspricht inhaltlich Art. 45 Abs. 2 FHV, wonach fiir die
Festlegung der relevanten Ausgabenhdhe ein Vertrag, ein Auftrag oder eine Bestellung grundsétzlich als Ein-
heit gilt und bei einem engen sachlichen Zusammenhang die Einheiten zusammenzurechnen sind. Dadurch
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sind kumulative Kreditumlagerungen durch die Dienststelle moglich, die in der Summe iiber der Limite
gemiss Art. 16 Abs. 2 liegen. Aus der Begriindung der Umlagerung muss klar hervorgehen, dass es sich um
unterschiedliche Einheiten handelt (RB 1059/2015).

Die Beitragskonten, zwischen denen Umlagerungen gemiss Art. 16 Abs. 2 FHV vorgenommen werden
konnen, sind im Abteilungskontenplan nsp entsprechend markiert. Bei den gesetzlich festgelegten Beitragen
an Spitéler fiir medizinische Leistung (Einzelkredite 3212.363462 und 564060) sowie an private Mittel-
schulen (Einzelkredite 4221.363612 und 566011) ergibt sich die Nachtragskreditbefreiung primér aus Art. 20
Abs. 3 lit. a FHG. Kreditumlagerungen gemiss Art. 21 lit. d FHG werden damit bei diesen beiden
Beitragspositionen i.d.R. nicht notwendig sein.

3. Rechnungslegung

Art. 17 Aufbau des Rechnungswesens

! Die Bilanz mit Finanz- und Verwaltungsvermdgen sowie Fremd- und
Eigenkapital, der Anhang mit dem Eigenkapitalnachweis, dem Riick-
stellungs-, Beteiligungs-, Gewéhrleistungs- und Anlagespiegel sowie die
Arten- und Funktionengliederung der Erfolgs- und Investitionsrechnung sind
im Detail gemédss dem Anhang dieser Verordnung auszugestalten.

Gemaiss den kantonalen Rechtsetzungsrichtlinien konnen Bestimmungen eines Rechtserlasses in einen An-
hang ausgegliedert werden, wenn dies die Ubersichtlichkeit erhdht. Dies ist fiir jene Bestimmungen, die den
Aufbau des Rechnungswesens festlegen, der Fall. Im Erlasskorpus ist mittels einer Bestimmung mit norma-
tivem Charakter auf den Anhang zu verweisen. Art. 17 bildet den «Aufhénger» fiir den Anhang

(RB 952/2012).

Der Anhang zur FHV legt den Aufbau der Jahresrechnung geméss den HRM2-Vorgaben (HRM2-
Kontenrahmen und Muster-FHG) im Detail fest. Dabei werden auch die Empfehlungen des SRS-Gremiums
iibernommen. Das SRS-Gremium hat die Bezeichnungen bisher relativ oft angepasst. Bei den erfolgten FHV-
Revisionen wurde jeweils auch der Anhang aktualisiert.

Um auf derartige Anpassungen des Anhangs zu verzichten, wurden zwei Varianten gepriift. Bei Variante a
wiirde auf einen Anhang ganz verzichtet und auf die HRM2-Fachempfehlungen sowie die entsprechenden
Auslegungen des SRS-Gremiums verwiesen. Bei Variante b wiirde der Anhang in den Weisungen fiir das
Rechnungswesen des DFG aufgenommen.

Wie die Riickmeldungen zu den beiden Varianten zeigen, vermogen beide nicht zu iiberzeugen. Es soll daher
weiterhin am Anhang festgehalten werden. Damit ist klar, welche Begriffe gelten, und dem Grundsatz der
Stetigkeit wird besser Rechnung getragen. Die Anpassungen werden immer geringfiigiger. Sie haben keine
besondere Dringlichkeit (RB 659/2024).

Stand 1. Mai 2025

Art. 18 Erfolgsrechnung

! Die Erfolgsrechnung weist fiir das Kalenderjahr die Aufwinde und die
Ertrage aus. Sie ist nach Institutionen (Departemente, Dienststellen und
besondere Ausgaben- und Einnahmenrubriken) geméss den Vorgaben im
Anhang dieser Verordnung zu gliedern.

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Abs. 1 und 2 entsprechen inhaltlich Art. 7 Abs. 1 und 3 MFHG.

Die einzelnen Bestandteile der Erfolgsrechnung gemaéss Art. 7 Abs. 2 MFHG sind in Ziffer 9 des Anhangs zur
FHV aufgefiihrt (RB 952/2012).
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2 Die Erfolgsrechnung ist dreistufig. Sie zeigt auf der ersten Stufe den
operativen und auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen Erfolg je mit
dem Aufwand- oder Ertragsiiberschuss, und auf der dritten Stufe den
Gesamterfolg, welcher den Bilanziiberschuss oder den Bilanzfehlbetrag
verandert.

Art. 19...

Auf das im Jahr 2013 mit HRM2 eingefiihrte Steuerabgrenzungsprinzip (Art. 25 Abs. 3 FHG) wird seit der
Rechnung 2015 verzichtet. Die Steuertrage werden seither vollstindig nach dem Sollprinzip ausgewiesen.
Néhere Informationen dazu finden sich in der Botschaft zur Jahresrechnung 2014, S. 32ff. In diesem
Zusammenhang wurde auch Art. 19 FHV auf Ende 2015 aufgehoben.

Der Grosse Rat hat im Zuge der Teilrevision des FHG vom Juni 2015 Abs. 3 von Art. 25 (Grundsitze)
aufgehoben. Danach hatte der Kanton die Steuerertrage nach dem Steuerabgrenzungsprinzip auszuweisen. Die
Umsetzung dieses Prinzips war in Art. 19 FHV prézis gefasst. Davon betroffen waren die Einkommens- und
Vermogenssteuern der natiirlichen Personen sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen.
Als Grundlage fiir die Erfassung der betroffenen Steuern bildeten jeweils die bis Ende Januar des Folgejahres
fiir das abgelaufene Steuerjahr provisorisch in Rechnung gestellten Steuern. Es wurde ein transitorisches
Aktivum gebildet.

Zur Anwendung des Sollprinzips ab 2016 bei der Erfassung der Steuern bedarf es keiner Regelung auf Stufe
FHV.

Der Grosse Rat hatte zur Aufgabe des Steuerabgrenzungsprinzips in Art. 53a FHG zudem eine Ubergangsbe-
stimmung erlassen. Danach wird die Auflésung der aktiven Rechnungsabgrenzung aufgrund des Steuerab-
grenzungsprinzips im Jahr des Inkrafttretens der Authebung von Art. 25 Abs. 3 direkt dem Eigenkapital
belastet. Die Regierung hat das Steuerabgrenzungsprinzip wirksam fiir das Rechnungsjahr 2015 aufgehoben.
Die Aufhebungen von Art. 25 Abs. 3 FHG und Art. 53a FHG wurden daher auf den 31.Dezember 2015 in
Kraft gesetzt. Gleichermassen wurde die Aufhebung von Art. 19 FHV auf Ende 2015 in Kraft gesetzt (RB
1059/2015).

Art. 20 Investitionsrechnung

! Die Investitionsrechnung enthilt die Ausgaben fiir Verwaltungsvermogen
sowie die damit zusammenhédngenden Einnahmen. Sie ist nach Institutionen
(Departemente, Dienststellen und besondere Ausgaben- und Einnahmen-

rubriken) gemiss den Vorgaben im Anhang dieser Verordnung zu gliedern.

Die Bestimmung entspricht inhaltlich Art. 8 Abs. 1 MFHG. Der Begriff des Verwaltungsvermdgens ist in Art.
2 Abs. 2 FHG definiert. Die in Art. 8 Abs. 2 MFHG enthaltene Aufzdhlung der einzelnen Bestandteile der
Investitionsrechnung ist in Ziffer 10 des Anhangs zur FHV aufgefiihrt (RB 952/2012).

Art. 21 Zuordnung der Investitionen

! Investitionsausgaben sind Ausgaben fiir Vermdgenswerte mit mehrjihriger
Nutzungsdauer. Sie sind grundsitzlich zu aktivieren. Geplante Investitions-
ausgaben fiir Sachanlagen bis 200 000 Franken pro Einheit werden der
Erfolgsrechnung zugeordnet.

Zu Abs. 1: In der Finanzhaushaltsgesetzgebung wird der Begriff der Investitionsausgaben nirgends definiert.
Die Definition in Abs. 1 entspricht den Erlduterungen im HRM2-Handbuch. (Das Muster-FHG enthélt eben-
falls keine Definition der Investitionsausgabe.) Die Investitionsausgaben sind grundsétzlich in der
Investitionsrechnung (IR) zu erfassen bzw. im Verwaltungsvermdgen zu aktivieren. Die Bezeichnung
«grundsétzlich» macht klar, dass Ausnahmen — in qualitativer oder quantitativer Hinsicht — moglich sind. So
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2 Investitionsbeitrige sowie Verinderungen von Beteiligungen und von
Darlehen des Verwaltungsvermogens sind unabhéngig vom Betrag in der
Investitionsrechnung zu erfassen.

3 Der bauliche Unterhalt an Strassen bis fiinf Millionen Franken pro Einheit
gemaiss Kostenvoranschlag wird der Erfolgsrechnung belastet.

* Enthalten Pauschalbeitridge einen Betriebsanteil und einen Investitionsan-
teil von je mehr als einer Million Franken, werden diese pauschal der Er-
folgs- und der Investitionsrechnung zugeordnet. Davon ausgenommen sind
Pauschalbeitrdge im Rahmen von Finanzierungs- und Programmvereinba-
rungen mit dem Bund.

werden zum Beispiel simtliche mit Landeslotterie-Mitteln finanzierten Ausgaben und damit auch
Investitionsausgaben in der Erfolgsrechnung (ER) erfasst (Rubriken 4271 und 4273). Der zweite Satz von
Abs. 1 beinhaltet eine Aktivierungsgrenze von 200 000 Franken pro Einheit. Alle Investitionsausgaben fiir
kantonale Sachanlagen unter dieser Schwelle werden in der ER erfasst (RB 981/2019). Die Betragsgrenze fiir
die Erfassung von Sachausgaben in der IR wird bei brutto 200 000 Franken festgelegt (massgebend sind die
Gesamtkosten eines Projekts bzw. eines Beschaffungsgeschidifts, siehe Art. 45 Abs. 2 FHV und Handbuch fiir
Rechnungslegung des Kantons Ziirich, Ziffer 3.2.12.3). Im interkantonalen Vergleich bewegt sich Graubiinden
im oberen Mittelfeld. Die Bandbreite bewegt sich zwischen 20 000 (JU) und 300 000 Franken (GL, BL). Die
Frage nach der Zuordnung zur ER oder IR richtet sich nach der geplanten Ausgabenhéhe. Die Zuordnung
bleibt unverindert, auch wenn im Zuge der Realisierung die massgebende Betragslimite {iber- oder
unterschritten werden sollte.

Die Regierung hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2014 die Zuordnung von baulichen Unterhaltsmass-
nahmen zur IR mit einer Teilrevision von Art. 21 Abs. 3 FHV ab dem Budget 2015 neu geregelt. Gemiss
Erlduterungen zu dieser Teilrevision ist in der IR ein Einzelkredit als Sammelkonto fiir bauliche
Unterhaltsarbeiten an Hochbauten zwischen 200 000 Franken und 3 Millionen vorgesehen. Der Kanton nimmt
teilweise auch an gemieteten Liegenschaften umfangreichere bauliche Unterhaltsmassnahmen (Mieterausbau)
vor. In diesen Fillen ist die langfristige Nutzung des Kantons iiber den Mietvertrag geregelt bzw. gesichert.

Aus Transparenzgriinden werden zwei* Einzelkredite bzw. Sammelkonten fiir bauliche Unterhaltsmassnah-
men an Hochbauten zwischen 200 000 Franken und 3 Millionen gefiihrt. Auf dem Einzelkredit 504911 wird
der bauliche Unterhalt an den eigenen Liegenschaften im Verwaltungsvermogen und auf dem Einzelkredit
504912 jener an den gemieteten Liegenschaften gefiihrt. Die Kreditsteuerung ist bei diesen beiden Sammel-
konten nicht vom Eigentumsverhiltnis (Eigentum oder Miete) abhéngig. Damit das zur Verfiigung stehende
Kreditvolumen fiir den baulichen Unterhalt bis 3 Millionen auch bei der Fithrung von zwei Einzelkrediten
bzw. Sammelkonten bedarfsgerecht eingesetzt werden kann, wird die Bestimmung von Art. 21 lit. ¢ FHG
beim baulichen Unterhalt bis 3 Millionen angewandt. Fiir Einzelprojekte des baulichen Unterhalts ab 3
Millionen werden separate Einzelkredite gefiihrt und von Vorteil als VK (bis 10 Millionen mit Kurzbotschaft
in Budget oder Jahresrechnung) eingeholt (RB 1170/2014, RB 981/2019).

*gemdss RB Prot. 1170/2014 ein Einzelkredit. Praxis sind zwei Einzelkredite mit der Moglichkeit von
Mehrausgaben/Minderausgaben gemdss Art. 21 lit. ¢ FHG. Ebenfalls méglich sind Mehrausgaben/Minder-
ausgaben gemdss Art. 21 lit. ¢ FHG zwischen den im Globalbudget der ER budgetierten Mitteln fiir den
baulichen Unterhalt und den beiden entsprechenden Einzelkrediten.

Zu Abs. 2: Investitionsausgaben werden aktiviert, wenn deren Anschaffungswert / Herstellkosten pro Einheit
oder Sammelposition die Aktivierungsgrenze iiberschreitet. Die Aktivierungsgrenze entspricht der Grenze fiir
die Aufnahme in die IR, d.h. Sachausgaben werden aktiviert, sobald sie iiber die IR beschafft werden. Somit
ist ein Abgleich zwischen IR und Anlagenbuchhaltung moglich.

Zu Abs. 3: Als baulicher Unterhalt an Strassen sind Instandsetzungen zu verstehen, mit welchen eine Strasse
grundsitzlich im Bestand bleibt. Es erfolgen beispielsweise keine Anhebung der maximal zulédssigen
Gewichtsbelastung (Tonnageerh6hung) und keine Aufhebung von vorhandenen Strassenbeschrankungen.
Zuliassig sind jedoch Anpassungen aufgrund seit Erstellung der Strasse geénderter Normvorschriften, um die
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Qualitdt von Strassen auf die aktuell vorgegebene Nutzung anzupassen. Beim Ausbau wird eine Strasse neu
erstellt oder es erfolgt eine wesentliche Korrektur der Linienfiihrung. Weiter zéhlen Anpassungen beziiglich
Anordnung und Breiten von Fahrspuren (Regelquerschnitt) zum Ausbau. Ausbauprojekte werden in der Regel
offentlich aufgelegt und die Genehmigung erfolgt gemass Strassengesetz (BR 807.100). Beim baulichen
Unterhalt handelt es sich ausschliesslich um finanzrechtlich gebundene Ausgaben gem. Art. 43 Abs. 1 lit. d.
Im Bereich der Spezialfinanzierung Strassen hat die Zuordnung der Ausgaben zur ER oder IR eine andere
Bedeutung als in den iibrigen Bereichen. So werden zum Beispiel sdmtliche Strassenbauinvestitionen jeweils
zu 100 Prozent abgeschrieben (RB 952/2012, 2025 mit Definition ergénzt).

Analog zu den Investitionsausgaben fiir Sachanlagen gemiss Abs. 1 soll sich die Frage nach der Zuordnung
zur ER oder IR auch beim baulichen Unterhalt an Strassen nach der geplanten - und nicht nach der effektiv
getétigten - Ausgabenhoéhe richten. Die Zuordnung bleibt unveréndert, auch wenn im Zuge der Realisierung
die massgebende Betragslimite tiber- oder unterschritten werden sollte (RB 981/2019).

Zu Abs. 4: Die Bestimmung hélt eine im Jahr 2016 eingefiihrte Praxis auf Verordnungsstufe fest. Basis bildet
Art. 21 lit. d FHG in der Fassung vom Juni 2015. Betroffen sind Pauschalbeitriage, welche sowohl eine
Betriebskomponente als auch eine Investitionskomponente aufweisen. Konkret betroffen sind namentlich die
Beitrdge an die privaten Mittelschulen und die Spitéler. Sie wurden bis 2015 vollstdndig in der ER erfasst. Ab
der Jahresrechnung 2016 erfolgt bei diesen beiden Beitrdgen eine Aufteilung in die ER und in die IR. Die
betroffenen Konten sind dabei so bezeichnet, dass diese Aufteilung erkennbar wird.

Bei den Beitrdgen an die privaten Mittelschulen ist pro Schiilerin und Schiiler eine Investitionspauschale von
zurzeit 4043 Franken enthalten. Fiir das Jahr 2015 entfielen nach dem Berechnungsmodus des revidierten
Mittelschulgesetzes total rund 3,9 Millionen auf Investitionen (Budget 2025: 4,77 Mio.). Bei den Beitrdgen an
die Spitiler fiir medizinische Leistungen sind 10 Prozent der Betriebsbeitrége als Investitionspauschale zu be-
trachten. Fiir das Jahr 2015 entfielen damit rund 19 Millionen auf die Investitionen (Budget 2025: 20 Mio.).
Die Aufteilung erfolgt unabhingig von den effektiven Investitionsausgaben der Beitragsempfanger im
jeweiligen Jahr. Mit dieser Aufteilung werden die Brutto- und Nettoinvestitionen sowie die Investitions-
kennzahlen realititsnaher ausgewiesen. Regierung und Grosser Rat gewichten mit dieser Aufteilung die
volkswirtschaftlichen und finanzpolitischen Aspekte hoher als die rein buchhalterischen (Botschaft zur Jahres-

rechnung 2014, S. 36).

Gemaiss HRM2-Fachempfehlung 10 zur IR vom 30. Januar 2015 sind Investitionsbeitridge geldwerte
Leistungen, mit denen beim Empfanger der Beitrdge dauerhafte Vermogenswerte mit Investitionscharakter
begriindet werden. Diese Investitionsbeitrdge sind beim Subventionsgeber und Subventionsempfanger
unterschiedlich zu verbuchen und abzuschreiben. Die mit der Revision von Art. 21 lit. d FHG seit 2016
geltende Praxis ist mit der Fachempfehlung 10 vereinbar.

Die Aufteilung soll nur bei wesentlichen Betrigen vorgenommen werden. Geméss Auslegung zur HRM2-
Fachempfehlung 04 betreffend Kriterien fiir ausserordentliche Buchungen vom 3. Juni 2014 ist ein Betrag
dann wesentlich, wenn er fiir die Beurteilung der tatséchlichen Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage notwen-
dig ist. Die Wesentlichkeit ist fiir jede rechnungslegende Einheit zu definieren und beizubehalten.
Anderungen sind im Anhang offen zu legen. Fiir den Kanton soll die Wesentlichkeit bei der Grenze des
obligatorischen Finanzreferendums von 10 Millionen fiir einmalige Ausgaben und 1 Million fiir
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wiederkehrende Ausgaben geméss Art. 16 KV festgelegt werden. Diese Schwelle wurde vom DFG bereits im
Zusammenhang mit ausserordentlichen Transaktionen festgelegt. Ubersteigen sowohl der Betriebsanteil als
auch der Investitionsanteil eines Pauschalbeitrags je eine Million, soll der neue Abs. 4 von Art. 21
Anwendung finden.

Davon ausgenommen sind Pauschalbeitrage, die im Rahmen von Verbundfinanzierungen mit dem Bund ge-
leistet werden. Darunter fillt beispielsweise der Bereich des regionalen Personenverkehrs, fiir den der Bund
80 Prozent und der Kanton 20 Prozent der geméss Planrechnung ungedeckten Kosten des von ihnen gemein-
sam bestellten Angebots libernehmen (Art. 28 Abs. 1 Bundesgesetz iiber die Personenbeférderung; PBG;
SR 745.1). Form, Auflage und Bedingungen der kantonalen Beitrdge richten sich geméss Art. 4 Abs. 1 des
Gesetzes iiber den offentlichen Verkehr im Kanton Graubiinden (G6V; BR 872.100) grundsétzlich nach den
Beschliissen des Bundes. In diesen Féllen erfolgt auch die Aufteilung der Beitrdge auf die IR und die ER
analog dem Bund (RB 981/2019).

Art. 22 Geldflussrechnung

! Die Geldflussrechnung gibt Auskunft iiber die Herkunft und die
Verwendung der fliissigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen.

2 Die Geldflussrechnung ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil zeigt den
Geldfluss aus operativer Tatigkeit auf. Der zweite Teil zeigt den Geldfluss
aus der Investitions- und Anlagetétigkeit auf. Der dritte Teil zeigt den Geld-
fluss aus der Finanzierungstétigkeit auf.

3

Die HRM2-Fachempfehlung 14 «Geldflussrechnung» wurde anfangs 2015 {iberarbeitet. In Art. 22 werden
diese Anpassungen iibernommen und ab der Jahresrechnung 2017 umgesetzt.

Die Geldflussrechnung gibt gemiss Abs. 1 unverdndert Auskunft iiber die Herkunft und Verwendung der
Bilanzposition 100 «Fliissige Mittel und kurzfristige Geldanlagen». Sie umfasst den Kassenbestand (Bilanz-
position 1000), Post - und Bankguthaben (1001 und 1002), kurzfristige Geldmarktanlagen (1003, Festgelder
bis 90 Tage Laufzeit) sowie Debit- und Kreditkarten (1004).

Gemiss Ziffer 9 dieser Fachempfehlung werden die Ein- und Auszahlungen aufgrund von geldwirksamem
ausserordentlichem Finanzaufwand und -ertrag im Geldfluss aus operativer Tatigkeit ausgewiesen. Dies
betrifft die aus iibergeordnet politischem Interesse gehaltenen PS GKB sowie die Aktien der Ems-Chemie
Holding AG, der Swissgrid AG und der Kraftwerke. In Abweichung zu dieser Fachempfehlung wird dieser
Geldfluss als Anlagentitigkeit ins Finanzvermogen ausgewiesen. Diese Abweichung von den HRM2-
Fachempfehlungen wird im Anhang zur Jahresrechnung offengelegt.

Durch die Ubernahme der Begriffe gemiss Art. 1 Anhang zur FHV im Abs. 1 kann auf eine erneute
Definition in Abs. 3 verzichtet werden (RB 981/2019).
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Art. 23 Riickstellungen

! Eine Riickstellung ist zu bilden, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ
erfiillt sind:

a) es handelt sich um eine gegenwirtige Verpflichtung, deren Ursprung
in einem Ereignis vor dem Bilanzstichtag liegt;

b) der Mittelabfluss ist zur Erfiillung der Verpflichtung wahrscheinlich;

c) die Hohe der Verpflichtung kann zuverléssig geschitzt werden; und

d) die erste Zuweisung betrégt mindestens 100 000 Franken. Davon
ausgenommen sind Riickstellungen gemiss Absatz 1°%,

I%is Bine Riickstellung ist auch in folgenden Fillen zu bilden:

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Der Artikel entspricht inhaltlich der HRM2-Fachempfehlung 09 «Riickstellungen und Eventualverbindlich-
keiten». Danach werden Riickstellungen im Einzelfall dann gebildet, wenn sie wesentlich sind und die Ein-
tretenswahrscheinlichkeit grosser 50 % ist.

Eine Riickstellung unterscheidet sich von Transitorischen Passiven (TP) vor allem dadurch, dass die Ver-
pflichtung beim Bilanzstichtag nur wahrscheinlich und noch nicht definitiv feststeht. Fiir TP-Buchungen sind
keine Vorgaben in der FHV erforderlich. Es gibt fiir sie keine Betragslimite.

Bei der Betragsgrenze von 100 000 Franken in lit. d handelt es sich um die erste Zuweisung. Verdnderungen
gegeniiber dem Vorjahr kdnnen durchaus kleiner sein (RB 952/2012). Zum zweiten Satz von Abs. 1 lit. d:
Nicht relevant sind die Riickstellungen fiir offene Beitragsverpflichtungen. Seit 1. Januar 2016 werden fiir
Beitragsverpflichtungen aufgrund von rechtsverbindlichen Beitragszusicherungen keine Riickstellungen mehr
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a) fiir Verpflichtungen, deren Rechtsgrundlage wegfillt; oder
b) fiir Verpflichtungen im Rahmen eines befristeten
Verpflichtungskredites am Ende seiner Geltungsdauer.

2 Riickstellungen diirfen nur fiir den Zweck verwendet werden, fiir den sie
gebildet wurden. Sie sind zu Gunsten jenes Bereichs aufzuldsen, zu Lasten
dessen sie gebildet wurden.

gebildet. Grundlage dazu bildet die Revision von Art. 47 FHG (Jahresrechnung 2014, S. 34f.). Es kann aber
doch Fille geben, die eine Riickstellung erfordern. Davon betroffen sind Verpflichtungen, deren Grundlage
per Jahresende wegfallen, sei dies durch den Wegfall einer Rechtsgrundlage oder eines befristeten Ver-
pflichtungskredits. Fiir die Riickstellung ist ein entsprechender Budgetkredit erforderlich. Im Falle eines VK
wird aufgrund der hohen Kreditiiberschreitungstoleranz faktisch nur der VK-Rahmen von Bedeutung sein.
(RB 981/2019).
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Art. 24 Vorfinanzierungen

! Die Bildung von Vorfinanzierungen bendtigt einen separaten Beschluss des
Grossen Rates im Rahmen einer separaten Botschaft. Sie ist auf
Grossprojekte zu beschrianken.

2 Gebildete Vorfinanzierungen sind offen auszuweisen und
bestimmungsgemadss zu verwenden. Sie sind zugunsten der Erfolgsrechnung
aufzuldsen, sobald die Voraussetzungen hinféllig sind.
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Gemiss HRM2-Handbuch sind Reserven und Vorfinanzierungen synonyme Begriffe (siche HRM2-
Fachempfehlung 08). Offiziell gilt die Bezeichnung Vorfinanzierungen. Dies wird auch in der FHVG
konsequent so gehandhabt. Der Grosse Rat verwendete bei seinen Beschliissen jedoch teilweise noch den
Begriff Reserven.

Bei der Bildung einer Vorfinanzierung handelt es sich um einen individuell-konkreten Finanzbeschluss. Sie ist
seit 2020 auf Grossprojekte beschrankt. Grossprojekte sind Vorhaben mit Ausgaben iiber 10 Millionen
Franken. Derartige Projekte konnen dem Grossen Rat gemiss Art. 9 Abs. 2 nur im Rahmen einer separaten
Botschaft beantragt werden.

Von der Méglichkeit zur Bildung von Vorfinanzierungen wurde bislang sehr zuriickhaltend Gebrauch
gemacht. Dies soll weiterhin so bleiben. Es handelte sich jeweils um Grossprojekte mit grosser
Haushaltsbelastung fiir den Kanton. Dazu zéhlen 40 Millionen Franken fiir den Kantonsanteil am neuen
Albulatunnel fiir die RhB, 80 Millionen fiir systemrelevante Infrastrukturen, 150 Millionen fiir das
Fachhochschulzentrum Graubiinden, 40 Millionen zur Forderung der digitalen Transformation und

87 Millionen fiir den «Aktionsplan Green Deal fiir Graubiinden» (AGD). Vorfinanzierungen sollen
entsprechend auf Grossprojekte beschrankt werden, das heisst nur in ausserordentlichen Fallen mit hoher
politischer Bedeutung im Hinblick auf eine vorgéngige Sicherung der finanziellen Mittel vorgenommen
werden.

Die Bildung von Vorfinanzierungen belastet zwar die Erfolgsrechnung, stellt finanzrechtlich jedoch keine
Ausgabe dar. Erst der Realisierungsbeschluss iiber das konkrete Vorhaben fiihrt zu einer Ausgabe. Dafiir ist
eine gesetzliche Grundlage notwendig. Mit der Bildung von Vorfinanzierungen wird lediglich die buch-
halterische Belastung der Erfolgsrechnung zeitlich vorverschoben. Die Vorfinanzierungen sind sodann von
den Riickstellungen, die Fremdkapital bilden, zu unterscheiden. Sie sind Bestandteil des Eigenkapitals. Sie
sind im HRM2-Regime grundsitzlich nicht vorgesehen, jedoch rechtlich zuldssig und in Art. 12 Abs. 2 lit. b
FHG als Instrument vorgesehen. Die HRM2-Fachempfehlung 08 «Spezialfinanzierungen und
Vorfinanzierungen» sieht die Bildung von Vorfinanzierungen ausdriicklich als Mdglichkeit vor, dies auch fiir
noch nicht beschlossene Vorhaben.

Die Einlagen in und die Entnahmen aus Vorfinanzierungen sind iiber den ausserordentlichen Aufwand bzw.
Ertrag zu buchen. Die Aufldsung von Vorfinanzierungen ist dabei gestiitzt auf Art. 2a Abs. 1 FHV relevant
fiir das massgebende Haushaltsgleichgewicht im Sinne des finanzpolitischen Richtwertes Nr. 1. Dies
ermoglicht es dem Grossen Rat, besondere Grossprojekte zu realisieren, ohne den Richtwert Nr. 1 zu belasten.

Rechtlich nicht zuléssig sind allfillige Vorfinanzierungen fiir Vorhaben, die inhaltlich einer Spezialfinanzie-
rung fiir bestimmte Zwecke gleichkommen. Derartige Massnahmen setzen eine Rechtsgrundlage, wie sie auch
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fiir die Einrichtung einer Spezialfinanzierung nétig ist, voraus.

Fiir die in Abs. 2 festgelegte zweckbestimmte Verwendung von Vorfinanzierungen bzw. Aufléosung von Vor-
finanzierungen gelten die allgemeinen Rechnungslegungsvorgaben. So sind Vorfinanzierungen vollstindig zu
Gunsten der Erfolgsrechnung aufzuldsen, und zwar nach Abschluss des Vorhabens bzw. ab Beginn der
Nutzung. Kann das Vorhaben nicht vollstindig aus Vorfinanzierungen finanziert werden, sind die plan-
missigen Abschreibungen der verbleibenden Nettoinvestitionen entsprechend der Kategorie und Nutzungs-
dauer vorzunehmen. Die Vorfinanzierungen sind vollstandig aufzuldsen, wenn feststeht, dass das Vorhaben
nicht ausgefiihrt wird. Sollen die Mittel fiir die Bildung einer anderen Vorfinanzierung eingesetzt werden, so
gelten die Regeln fiir die erstmalige Bildung. Die Anderung der Zweckbestimmung in der Bilanz anstelle
einer Aufldsung und Neubildung ist nicht zuldssig. Die bestehenden Vorfinanzierungen sind nicht zu ver-
zinsen (RB 952/2012, prézisiert und ergénzt mit RB 981/2019 und RB 659/2024).

Art. 25 Spezialfinanzierungen

! Die Spezialfinanzierungen sind in solche im Fremdkapital und solche im
Eigenkapital zu unterscheiden. Sie werden dem Eigenkapital zugeordnet,
wenn:

a) fiir sie die Rechtsgrundlage vom Kanton gedndert werden kann; oder
b) die Rechtsgrundlage zwar auf iibergeordnetem Recht basiert, dieses

2 Verpflichtungen und Vorschiisse der Spezialfinanzierungen sind
marktkonform zu verzinsen. Davon ausgenommen sind Verpflichtungen
gegeniiber Spezialfinanzierungen, die auch mit allgemeinen Staatsmitteln
finanziert werden.

3 Die Regierung 16st jene Spezialfinanzierungen auf, deren Verwendungs-
zweck entfallen ist oder nicht mehr sachgerecht verfolgt werden kann.

aber dem Kanton einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lasst.

Inhaltlich deckt sich Art. 25 FHV mit der Fachempfehlung Nr. 08 des HRM2-Handbuchs. Zum Eigenkapital
zu zéhlen sind die Vermogen der Spezialfinanzierung (SF) Finanzausgleich fiir Gemeinden (RR 5315), der SF
Strassen (RR 6200) und der SF Tierseuchenbekdampfung (RR 2231). Zum Fremdkapital zu zéhlen sind die
Vermdgen der SF Zivilschutz Ersatzbeitrage (RR 3145), der SF Landeslotterie (RR 4271) und der SF Sport
(RR 4273).

Spezialfinanzierungen werden hauptséchlich aus zweckgebundenen Einnahmen gespiesen. Sie konnen ergén-
zend durch gesetzlich vorgesehene allgemeine Staatsmittel gedufnet werden. Diese Bestimmung ldsst sich aus
dem FHG ableiten (Art. 22).

Im FHG-Mustergesetz ist die Zinspflicht nicht festgehalten. Sie ergibt sich indirekt durch das Vollkosten-
prinzip. Fiir die Biindner Gemeinden gilt die Zinspflicht gleichermassen fiir Vorschiisse und fiir
Verpflichtungen von Spezialfinanzierungen (Art. 17 Abs. 2 FHVG). Der kalkulatorische Zinssatz wird
jéhrlich durch das DFG festgelegt (aktuelle Zinssétze).

Die Regelung fiir die Gemeinden wird im Grundsatz auch fiir den Kanton angewendet. Davon ausgenommen
sind jedoch Verpflichtungen gegeniiber jenen SF, welche auch mit allgemeinen Staatsmitteln gespiesen
werden. Davon betroffen sind die SF Tierseuchenbekdmpfung (Rubrik 2231), die SF Finanzausgleich fiir
Gemeinden (Rubrik 5315) und die SF Strassen (Rubrik 6200). Ein Vermogen bei diesen SF wird auch mit (zu
hohen) allgemeinen Staatsmitteln gebildet. Daher wére eine Zinspflicht nicht gerechtfertigt (RB 981/2019).

Art. 26 Anlagenbuchhaltung

! Die Vermdgenswerte, die {iber mehrere Jahre genutzt werden, sind in einer
Anlagenbuchhaltung zu fiihren.

2 Die Anlagenbuchhaltung weist detaillierte Angaben iiber die Entwicklung
dieser Vermogenswerte aus.

Stand 1. Mai 2025
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Abs. 1 leitet sich von der gesetzlichen Vorschrift ab, das Verwaltungsvermdgen linear vom Anschaffungswert
abzuschreiben.

Das Fiihren einer Anlagenbuchhaltung fiir Darlehen und Beteiligungen ist nicht zwingend, da keine plan-
méssigen Abschreibungen nétig sind (RB 952/2012).
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3 Die Anlagen sind im Anhang zu erldutern. Der Anlagespiegel enthilt die
Summe der Anlagebuchwerte und die kumulierten Abschreibungen zu
Beginn und am Ende der Periode.

Weitere Informationen zur Anlagenbuchhaltung finden sich im Konzept Anlagenbuchhaltung der FIVE.

a)
b)
<)

d)
e)

2)

h)

Art. 27 Bewertung des Finanzvermogens

! Das Finanzvermogen wird per Bilanzstichtag wie folgt bewertet:

fliissige Mittel zu Nominalwerten;

Forderungen zu Nominalwerten;

Wertschriften mit Kurswert zum durchschnittlichen Kurswert am
Jahresende, bei eingeschriankter Realisierbarkeit aufgrund von relativ
geringem Handelsvolumen unter Vornahme eines pauschalen
Abschlags von 20 Prozent;

Wertschriften ohne Kurswert zum Anschaffungswert;
Fremdwahrungen zum Kurswert;

aktive Rechnungsabgrenzungen zu Nominalwerten;

Vorrite und angefangene Arbeiten zum Anschaffungswert
beziehungsweise zu Herstellungskosten oder zum Marktwert, wenn
dieser darunter liegt;

Sachanlagen zum Marktwert, Grundstiicke und Gebaude mindestens
alle zehn Jahre;

Forderungen gegeniiber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremd-
kapital zu Nominalwerten.

Die wesentlichen Grundsitze zur Bilanzierung und Bewertung des Finanzvermogens sind im Bilanzierungs-
und Bewertungskonzept festgehalten. Dieses Konzept war Bestandteil des Bilanzanpassungsberichts zur
HRM2-Einfiihrung und wurde am 8. Oktober 2013 von der Regierung genehmigt (RB 942/2013).

In lit. ¢ wird unterschieden zwischen Wertschriften mit einem liquiden Markt, die zum jeweiligen Borsenkurs
realisiert werden kdnnen und Wertschriften mit eingeschrénkter Realisierbarkeit, die nur unter Inkaufnahme
eines Abschlags verdussert werden kdnnen. In Bezug auf die Bilanzierung nach dem Grundsatz der True and
Fair View im Sinne von Art. 24 Abs. 1 FHG ist fiir die Bilanzierung der im Falle von Verdusserungen
realisierbare Vermdgenswert massgebend. Gestiitzt auf Art. 26 Abs. 2 FHG sind Anlagen im Finanzvermdgen
zum Marktwert zu bilanzieren. Liegt ein aktiver Markt und damit ein effektiv realisierbarer Kurswert vor, ist
gemdiss Art. 27 lit. ¢ FHV eine Kurswertbilanzierung vorzunehmen. Diese sieht fiir Wertschriften mit Kurs-
wert eine Bewertung zum durchschnittlichen Kurswert am Jahresende bzw. an den letzten 60 Handelstagen
vor. Der Durchschnittskurs von 60 Handelstagen soll Zufélligkeiten am Bilanzstichtag ausschliessen. Er deckt
jedoch einen allfélligen Kursdruck bei Verkédufen in einem wenig liquiden Markt nicht ab. Die Liquiditét
eines Marktes ist dabei in Relation zum eigenen Wertschriftenbestand zu sehen. Von einem relativ geringen
Handel ist dann auszugehen, wenn der eigene Wertschriftenbestand das durchschnittliche Handelsvolumen in
einem Jahr iibersteigt. Betroffen sind zurzeit ausschliesslich die Aktien der Repower AG (Anteil 2020 22 %)
und die Partizipationsscheine der Graubiindner Kantonalbank (Anteil 2020 47,5 %). Bei der Bilanzierung ist
ausgehend vom Kurswert am Jahresende ein pauschaler Abschlag von 20 Prozent vorzunehmen. Dieser
Abschlag leitet sich aus verschiedenen Analysen und Markterfahrungen ab. Er ist jedoch keine exakte Grosse.
Der zu realisierende Verkaufspreis hingt unter anderem stark vom jeweils aktuellen Marktumfeld, vom
beabsichtigen Verkaufsvolumen und von der Art des Geschéfts ab. Die Marktreaktionen sind im Voraus nicht
zuverléssig abschitzbar. Der Abschlag ist eine Hilfsgrosse, die den moglichen Kursauswirkungen im Falle
eines Verkaufs des Wertschriftenpakets Rechnung triagt. Er muss von konkreten Realisierungsstrategien
abstrahieren. Der pauschale Abschlag soll zum Ausdruck bringen, dass hier lediglich eine Anndhrung erfolgt
und der Bilanzwert mit Unsicherheit behaftet und entsprechend mit Vorbehalt aufzunehmen ist. Es handelt
sich dabei um Wertschriften, die aus tibergeordnet politischen Griinden gehalten werden. Die
Bewertungskorrekturen werden im ausserordentlichen Ergebnis erfasst (RB 111/2020).

In lit. h betreffend die Sachanlagen gilt fiir den Bewertungsrhythmus der Grundstiicke und die Gebédude eine
Ausnahmeregelung. Diese sind nicht jahrlich per Bilanzstichtag neu zu bewerten. Die Bewertung dieser
Anlagen ist in Art. 26 Abs. 2 FHG ausdriicklich festgehalten. Fiir sie muss eine Neubewertung mindestens
alle 10 Jahre erfolgen (RB 952/2012).

Stand 1. Mai 2025

Art. 28 Abschreibung des Verwaltungsvermogens

! Die Abschreibungen der Anlagen im Verwaltungsvermdgen beginnen mit
der Nutzung der Anlage. Im ersten Jahr der Nutzung wird eine Jahresab-
schreibung vorgenommen.

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Gemass Art. 27 FHG wird das Verwaltungsvermogen zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert.

Jenes Verwaltungsvermdgen, welches durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegt, wird je Anlagekategorie
nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Diese Vorgabe geht davon aus, dass Anlagen
erst abgeschrieben werden, wenn sie genutzt werden. Dieses Vorgehen wird in Abs. 1 festgehalten. Anlagen

Seite 77



http://five.intranet.gr.ch/DE/Rechnungswesen/Documents/Konzept%20Anlagenbuchhaltung.pdf
http://five.intranet.gr.ch/DE/Rechnungswesen/Documents/Bilanzierungs-%20und%20Bewertungskonzept%20-%20Beilage%20zum%20Bilanzanpassungsbericht%20HRM2.pdf
http://five.intranet.gr.ch/DE/Rechnungswesen/Documents/Bilanzierungs-%20und%20Bewertungskonzept%20-%20Beilage%20zum%20Bilanzanpassungsbericht%20HRM2.pdf
http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.100/de
http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.100/de

FHV

Erliuterungen zur FHV

2

3 Es gelten folgende Abschreibungssitze:

a) fiir Hochbauten nach der angenommenen Nutzungsdauer fiir das
Gesamtgebdude, mindestens aber 2,5 Prozent;
b) fiir iibrige Sachanlagen und immaterielle Anlagen 20 Prozent.

4 Allfdllig vorfinanzierte Investitionen werden zu 100 Prozent abgeschrieben.

im Bau sind daher nicht abschreibungspflichtig.

Die 100 prozentige Abschreibung der Investitionsbeitridge sowie der Investitionen im Rahmen von Spezial-
finanzierungen ist in Art. 27 Abs. 3 FHG festgehalten.

Zur Vereinfachung der Anlagenbuchhaltung soll grundsitzlich auf die Verwendung unterschiedlicher
Gebéudeteile verzichtet werden und jeweils nur eine Anlage mit dem gesamten Wert gefiihrt werden.
Infolgedessen kann auch auf unterschiedliche Abschreibungssétze bei grosseren Anlageteilen verzichtet
werden. Dafiir wird ein einheitlicher Abschreibungssatz von (mindestens) 2,5 Prozent verwendet. Sollte die
Nutzungsdauer eines Gebdudes fiir den Kanton unter 40 Jahren liegen, so ist ein hoherer Satz als 2,5 Prozent
anzuwenden. (RB 981/2019).

Fiir die iibrigen Sachanlagen, wie Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Geréte, Fahrzeuge, Informatik- und
Kommunikationssysteme ist ein einheitlicher Satz von 20 Prozent anzuwenden. Eine Differenzierung dréngt
sich aus einer Gesamtsicht nicht auf (RB 952/2012).

Abs. 4 deckt Fille von kantonseigenen Investitionsausgaben ab, die mit einer Vorfinanzierung im Sinne von
Art. 24 verbunden sind. Derartige Investitionen sind sogleich vollstindig abzuschreiben und nicht nach der
Nutzungsdauer. Die Vorfinanzierung iiberlagert die ordentliche «Nachfinanzierung» entsprechend den
Abschreibungen nach der Nutzungsdauer. Der Abschreibungsaufwand wird durch die Auflésung der Vor-
finanzierung gedeckt. Er ist — analog zu den Wertberichtigungen gemiss Art. 29 — als ordentlicher Aufwand
zu verbuchen und nicht im Sinne von zusétzlichen Abschreibungen gemadss Art. 12 Abs. 2 lit. a FHG (ausser-
ordentliche Geschiftsfille) (RB 659/2024).

Art. 29 Wertberichtigungen

! Ist bei einer Position des Finanz- oder des Verwaltungsvermdgens eine
Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt.

2

3 Liegt bei den Forderungen ein Verlustrisiko vor, ist ein Delkredere zu
bilden. Wesentliche Positionen bei Forderungen werden einzeln bewertet.
Die tibrigen Positionen konnen pauschal wertberichtigt werden. Der
pauschale Wertberichtigungssatz betrédgt in der Regel maximal fiinf Prozent.

Wesentliche Positionen bei Forderungen miissen einzeln bewertet werden. Die {librigen Positionen konnen
pauschal wertberechtigt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses legt die Finanzverwaltung die Wertbe-
richtigungssdtze fest. Der pauschale Wertberichtigungssatz betrdgt in der Regel maximal 5 Prozent. Dies
wird im Anhang zur Jahresrechnung unter den Rechnungslegungsgrundsdtzen offengelegt. Die Steuerver-
waltung nimmt Einzelwertberichtigungen vor, indem sie bei gefihrdeten Positionen eine Verlustabschdtzung
in den Kategorien 0 %, 25 %, 50 % oder 100 % vornimmt. Bei Ordnungsbussen sind in der Regel hohere
Korrekturen als 5 Prozent erforderlich. Diese werden pauschal vorgenommen (RB 981/2019).

Zur Aufhebung von Abs. 2: Die Plenarversammlung der FDK hat am 28. Januar 2022 eine Anpassung der
HRM2-Fachempfehlung 06 betreffend Wertberichtigungen von Aktiven genehmigt. Gemaéss der damals
geltenden Empfehlung war eine bilanzielle Berichtigung bei einer Position des Finanz- oder des Verwal-
tungsvermogens vorzunehmen, wenn eine dauerhafte Wertminderung absehbar war. Neu fallt die Anforde-
rung dauerhaft weg. Wenn infolge von Zerstorung, vorzeitiger Alterung oder aus anderen technischen
Griinden eines verminderten Nutzungspotenzials eine Sach- oder immaterielle Anlage des Verwaltungsvermo-
gens nicht mehr wie vorgesehen genutzt werden kann, muss eine ausserplanméssige Abschreibung, die dem
verminderten Nutzungspotenzial entspricht, als Wertkorrektur erfasst werden. Das Adjektiv «dauerhafty in
Abs. 1 ist aufgehoben. Die Abschreibungen decken weiterhin auch Félle mit einer dauerhaften
Wertverminderung ab. Die Regelung ist damit vereinbar mit Art. 27 Abs. 4 FHG. Diese FHG-Bestimmung ist
bei Gelegenheit anzupassen. Fiir die praktische Handhabung gilt die Fachempfehlung 6. Es braucht dafiir
keine ergiinzende oder prézisierende Bestimmung in der FHV. Es handelt sich hier um Abschreibungen

Stand 1. Mai 2025
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zulasten des operativen Ergebnisses und nicht um zusétzliche Abschreibungen bzw. ausserordentliche Auf-
wendungen im Sinne von Art. 12 Abs. 2 lit. a FHG (RB 659/2024).

4. Rechnungs- und Verwaltungsfiihrung

Art. 30 Grundsiitze der Gebiihrenbemessung

! Die Gebiihren haben dem Verursacher-, Kostendeckungs- und dem
Aquivalenzprinzip zu entsprechen. Fiir besondere Leistungen und Amts-
handlungen, die im Interesse oder im Auftrag Dritter erbracht werden, haben
die Beteiligten die Kosten zu tragen.

2 Die Gebiihren bemessen sich nach:

a) den gesamten Kosten;
b) der Bedeutung der Leistung fiir die Gebiihrenpflichtigen und deren
Interesse an der Verrichtung.

3 Sie sind periodisch aufgrund einer Kostenrechnung zu iiberpriifen und der
Kostenentwicklung anzupassen.

* Bs werden in der Regel Pauschalgebiihren aufgrund von Selbstkosten-
ansétzen erhoben, die sich nach Gehaltsklassen richten. Besondere
Leistungen und Auslagen konnen zusétzlich verrechnet werden. Fiir
geringwertige Leistungen werden keine Gebiihren erhoben.

Fiir die Gebiihrenfestlegung zu beachten sind auch die Grundsétze der Verursacherfinanzierung und der Vor-
teilsabgeltung (Nutzniesserfinanzierung) gemiss Art. 5 FHV. Eine volle Kostenanlastung setzt voraus, dass
die Gebiihren tragbar und politisch durchsetzbar sind.

Unter dem Begriff der gesamten Kosten sind die direkten Kosten sowie die Gemeinkosten, die sich vor allem
aus den Leistungen der Querschnittsdmter ergeben, zu verstehen. Im pauschalen Kostenansatz des DFG zur
Verrechnung von Leistungen wird von den Gesamtkosten ausgegangen (RB 952/2012).

Art. 31 Kosten- und Leistungsrechnung

! Dienststellen mit mehreren Produktgruppen haben eine Kosten- und
Leistungsrechnung (KLR) zu fiihren.

2 Fiir Dienststellen mit einer Produktgruppe richtet sich der Entscheid iiber
die Fiihrung einer KLR insbesondere nach folgenden Kriterien:

a) Notwendigkeit fiir die Ermittlung von Gebiihren oder Leistungen
gegeniiber Dritten;
b) Grundlage fiir eine effiziente Haushaltsfithrung und fiir finanz-

relevante Entscheide.

Gemiss Art. 30 FHG (Kosten- und Leistungsrechnung fiir die kantonale Verwaltung) haben die Dienststellen
des Kantons eine zweckmissige Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zu fithren. Die Erlduterungen dieser
Bestimmung machen klar, dass die KLR nicht mehr generell obligatorisch ist. Dies gilt auch fiir Verwaltungs-
einheiten mit einem Leistungsauftrag. Eine KLR soll nur noch dort gefiihrt werden, wo sie in irgendeiner
Form entscheidungsrelevant wird, wie zum Beispiel bei der Gebiihrenfestlegung. Wird eine KLR gefiihrt, so
soll die betreffende Dienststelle iiber den Detaillierungsgrad entscheiden (RB 952/2012).

Die Finanzverwaltung hat Richtlinien fiir die Einrichtung und Fiihrung der KL R erlassen.

Stand 1. Mai 2025

Art. 32 Interne Verrechnungen

! Interne Verrechnungen sind Gutschriften und Belastungen zwischen
Dienststellen fiir erbrachte Leistungen.

2 Sie sind nur vorzunehmen, wenn sie fiir die verursachergerechte Festlegung
der Globalbudgets, fiir die Rechnungsstellung gegeniiber Dritten sowie fiir
die Verrechnung gegeniiber Spezialfinanzierungen, den Sonderrechnungen
und den kantonalen Gerichten notwendig sind.
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Interne Verrechnungen sollen so zuriickhaltend wie mdglich vorgenommen werden. Die Leistungen zwischen
Verwaltungseinheiten sind, soweit fiir die Ermittlung von Leistungsentgelten oder fiir die wirtschaftliche Auf-
gabenerfiillung erforderlich, grundsétzlich in der KLR zu verrechnen. Davon ausgenommen sind die internen
Leistungen zwischen den Spezialfinanzierungen, den Sonderrechnungen Vollzug Arbeitslosenversicherungs-
gesetz (AVIG; RR 2241) und Strassenverkehrsamt (STVA; RR 3130) und den kantonalen Gerichten einerseits
und sédmtlichen anderen Rubriken andererseits. Diese sind in Form von Einzelkrediten geméss Art. 4 FHV in
der Finanzbuchhaltung (FIBU) iiber die Kontogruppen 39 (Aufwand) und 49 (Ertrag) intern zu verrechnen.
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3 Sie sind moglichst zu pauschalieren und auf die effektiven Kosten
auszurichten.

Interne Leistungsverrechnungen (ILV) in der FIBU sind Verschiebungen von Aufwand zwischen einzelnen
Rechnungsrubriken. Sie sind auf der Stufe der Gesamtverwaltung ergebnisneutral und beeinflussen die
Kennzahlen und zum Beispiel die fiir den finanzpolitischen Richtwert Nr. 3 relevanten Gesamtausgaben nicht.

ILV zugunsten einer SF oder Sonderrechnung sind kreditpflichtig. Sie haben den Charakter von Beitrédgen
(z. B. Finanzierungsbeitrag des Kantons an SF Finanzausgleich fiir Gemeinden).

Die Leistungen der Querschnittsdmter gegeniiber den anderen Dienststellen werden in der KLR in den Konto-
gruppen 7 (kalkulatorische Kosten) und 8 (kalkulatorische Erldse) intern verrechnet. Die Querschnittsdmter
weisen damit in der FIBU in ihren Globalbudgets jene (Netto)Aufwendungen aus, die sie zur Erfiillung ihres
Grundauftrages gegeniiber den Dienststellen, Gerichten, Sonderrechnungen und Spezialfinanzierungen
benétigen. Beispiele dafiir sind der Grundauftrag des Hochbauamts fiir die Bereitstellung und den Betrieb der
Immobilien, des Amts fiir Informatik fiir den Betrieb und Support der Informations- und Kommunikations-
techniken (IKT), der Finanzverwaltung fiir die Filhrung des Rechnungswesens, des Personalamts fiir Personal-
dienstleistungen oder der Finanzkontrolle fiir die Finanzaufsicht. Diesen Aufwénden stehen in der FIBU keine
Ertrdage der Dienststellen aus der Weiterverrechnung gegeniiber. Aus Sicht der Kreditsteuerung des Grossen
Rats macht diese Zuordnung Sinn. Die Globalbudgets der Querschnittsimter werden so wenig wie moglich
durch KLR-Zahlen verzerrt. Es entsteht damit auch keine Kreditliicke.

Einzelne Dienststellen erbringen fiir andere Dienststellen bestimmte, klar abgrenzbare Dienstleistungen mit
Querschnittscharakter. Solche Leistungen werden ebenfalls in der KLR berticksichtigt, sofern die gleichartige
Gesamtleistung pro Jahr iiber 10 000 Franken liegt.

Auf die interne Verrechnung von Leistungen der Regierung und der Departementssekretariate fiir die Dienst-
stellen wird verzichtet. Von den Leistungen der Standeskanzlei werden nur die Frankaturen und Postgebiihren
intern verrechnet. Interne Leistungen von Dienststellen (ohne Querschnittsamter) untereinander werden nicht
verrechnet. Eine Ausnahme liegt vor, wenn sie fiir die verursachergerechte Festlegung der Globalbudgets
erforderlich sind und die gleichartige Gesamtleistung pro Jahr iiber 10 000 Franken liegt. Von dieser Limite
ausgenommen sind interne Leistungen, welche bei Abrechnungen mit dem Bund oder anderen Mitfinanzie-
rungsstellen sowie fiir die Rechnungsstellung an Dritte zu beriicksichtigen sind.

Ist ausnahmsweise eine interne Verrechnung zwischen Dienststellen ausserhalb des Bereichs der Quer-
schnittsaufgaben notwendig, so werden diese Leistungen grundsitzlich ebenfalls iiber die KLR intern verrech-
net. Ist eine interne Verrechnung iiber die FIBU aus iibergeordneten Griinden notwendig, erfolgt sie beidseitig
innerhalb der Globalbudgets innerhalb der Kontogruppen 39 / 49, sofern die Leistungen von den Dienststellen
beeinflussbar und im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Leistungsauftrag bzw. dem damit verbundenen
im Globalbudget gefiihrten Aufwand oder Ertrag stehen. Ansonsten erfolgt die interne Verrechnung gestiitzt
auf Art. 4 lit. c und d FHV beidseitig mittels Einzelkrediten. Interne Verrechnungen ausserhalb der
Kontogruppen 39 / 49 sind grundsétzlich nicht zuldssig. Nicht zu den ILV zdhlen verwaltungsinterne Beziige
von Waren und Dienstleistungen, welche im tiblichen Fakturierungsprozess wie verwaltungsexternen Dritten
in Rechnung gestellt werden. Beispiel Weinbestellung beim Landwirtschaftlichen Bildungs- und
Beratungszentrum Plantahof: Der Kauf wird als Sachaufwand bzw. als Verkaufsertrag verbucht. Der damit
erzielte Verkaufsertrag darf pro Dienststelle dabei nicht mehr als 50 000 Franken pro Jahr betragen.

Die internen Leistungen werden in der Regel zu Selbstkosten verrechnet. Voraussetzung fiir die

Stand 1. Mai 2025
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Leistungsverrechnung ist eine KLR beim Leistungserbringer. Den Detaillierungsgrad der KLR legt die be-
troffene Dienststelle fallweise bedarfsgerecht fest. Die Verrechnungssitze sind bereits im Budget so fest-
zulegen, dass das mutmassliche KLR-Jahresergebnis fiir die interne Dienstleistung moglichst ausgeglichen
wird. Auf eine Nachkalkulation der budgetierten Betrédge fiir die Rechnung wird aus verwaltungsékonomi-
schen Griinden verzichtet. Davon ausgenommen sind notwendige Nachkalkulationen gegeniiber den
kantonalen Gerichten, SF oder Sonderrechnungen.

Falls die KLR keine geniigende Kalkulationsbasis bietet, konnen alternativ auch die Verrechnungssitze der
Verwaltung fiir Leistungen gegeniiber Dritten angewendet werden (RB Prot. Nr. 2141/2000, DV des DFG mit
den jeweils aktuellen Anséitzen).

Es wird eine mdglichst hohe Pauschalierung der internen Verrechnungen angestrebt. Differenzierte
Verrechnungssétze wéren zwar verursachergerechter als Pauschalen. Fiir die empfangende Dienststelle ist
aber oft nicht oder nur mit grossem Analyseaufwand nachvollziehbar, wie sich die belasteten Verrechnungen
zusammensetzen. Detaillierte Verrechnungen weisen ausserdem nur einen sehr bescheidenen Zusatznutzen
auf.

(RB 952/2012 und RB 955/2012, mit dem die Regierung am 25. September 2012 die internen Verrechnungen
unter HRM2 néher geregelt hat).

a)
b)

Stand 1. Mai 2025

Art. 33 Versicherungen

! Fiir die Risiken, die nicht von Gesetzes wegen zu versichern sind, gelten
folgende Grundsitze fiir den Abschluss von Versicherungsvertrigen:

Risiken mit einem Schadenpotenzial von weniger als

100 000 Franken pro Jahr werden nicht versichert;

Risiken mit einem Schadenpotenzial ab 100 000 Franken pro Jahr
werden grundsitzlich versichert; ausgenommen sind Versicherungs-
produkte mit einem unbefriedigenden Preis-Leistungs-Verhiltnis.

2 Die Finanzverwaltung ist zusténdig fiir den Abschluss der Versicherungs-
vertrdge, die Schadenabwicklung sowie fiir die Bildung von Riickstellungen
fiir nicht versicherte Risiken.

3 Kantonale Anstalten, juristische Personen mit Mehrheitsbeteiligung des
Kantons sowie vom Kanton mitfinanzierte Institutionen koénnen in den
kantonalen Rahmenvertrdgen mitversichert werden.

Diese Bestimmung fallt primér in den Zustdndigkeitsbereich der Finanzverwaltung.

Nach wie vor Sache des DFG ist die Regelung der kantonalen Krankentaggeldversicherung. Dies ergibt sich
aus der Personalgesetzgebung (RB 952/2012).
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5. Kantonsbeitrige

Art. 34 Beitragszusicherungen und offene Beitragsverpflichtungen

! Die Zusicherung von Beitréigen ist unter Kreditvorbehalt zu stellen.
Zugesicherte Beitrdge werden nur im Rahmen der genehmigten Budget-
kredite ausbezahlt.

2 Die Dienststellen melden der Finanzverwaltung jeweils nach Ablauf eines
Kalenderjahres den Stand der an Einzelvorhaben Dritter zugesicherten,
abgeldsten und noch offenen Beitragsverpflichtungen. Von der Meldepflicht
ausgenommen sind:

a) Beitragszusicherungen an jahrlich wiederkehrende Betriebsaufwen-
dungen Diritter;
b) Beitragsverpflichtungen aufgrund von mehrjdhrigen Finanzierungs-

und Programmvereinbarungen mit dem Bund;
c) zu einem Verpflichtungskredit gehdrende Verpflichtungen;
d) Beitrdge zulasten von Spezialfinanzierungen im Fremdkapital.

Zu Abs. 1:

Gestiitzt auf die Revision von Art. 47 Abs. 1 FHG werden die Beitrdge ab 2016 nicht mehr im Zeitpunkt der
Zusicherung kredit- und rechnungsmaéssig als Ausgabe erfasst, sondern im Zeitpunkt der Zahlung. Es gilt da-
mit wieder die Regelung wie vor dem Jahr 2013. Beitrage diirfen dabei nur soweit zugesichert werden, als
ihre Ablosung im Rahmen des Budgets und des Finanzplans gewahrleistet ist. Bei der Zusicherung sind
Dringlichkeit und Bedeutung der Vorhaben zu beriicksichtigen. Reichen die vorhandenen und in Aussicht
stehenden Mittel nicht aus, so sind die Gesuche entsprechend zu priorisieren.

Leistungsauftriage sind unter den Vorbehalt der Mittelbereitstellung durch den Grossen Rat (Kreditvorbehalt)
zu stellen. Eine gewisse Einschrankung des Kreditvorbehaltes ist gegebenenfalls moglich fiir Anspriiche der
Auftragnehmenden gestiitzt auf Treu und Glauben bei allféllig zu kurzfristig erfolgten Beitragskiirzungen
aufgrund eines Budgetbeschlusses des Grossen Rats.

Zu Abs. 2:

Im Zusammenhang mit der Revision von Art. 47 FHG wird seit 2016 — gleich wie vor 2013 — auf die
Passivierung von Beitragszusicherungen verzichtet (Jahresrechnung 2014, S. 34f.). Die zugesicherten und
noch offenen Beitragsverpflichtungen werden stattdessen ab der Jahresrechnung 2016 wieder im Anhang im
Gewihrleistungsspiegel ausgewiesen. Davon ausgenommen sind die in Abs. 2 aufgefiihrten offenen Beitrags-
verpflichtungen. Diese entsprechen den Beitrdgen, die auch von 2013 bis 2016 weder passiviert noch im
Gewihrleistungsspiegel ausgewiesen wurden.

Gemiss Art. 47 Abs. 1 FHG diirfen Beitrdge nur soweit zugesichert werden, als ihre Ablosung im Rahmen
des Budgets und des Finanzplans gewéhrleistet ist. Gestiitzt auf diese Bestimmung sollten jeweils Ende Jahr
keine offenen Beitragsverpflichtungen aufgrund fehlender kantonaler Budgetkredite vorliegen. Sollte dieser
Fall trotzdem eintreten, ist dies im entsprechenden Ausweis gegeniiber der Finanzverwaltung besonders zu
vermerken und wird so im Gewéhrleistungsspiegel ausgewiesen. Auf einen entsprechenden Hinweis in Art.
34 FHV wurde verzichtet. Die zu meldenden Beitrdge sind umfassend festgelegt. Diese sind nicht von der
Kreditbewirtschaftung abhéngig. Die FHV soll nicht Fille regeln, die es an sich gar nicht geben darf. Der
Hinweis ist hingegen in den Erfassungsaufforderungen an die Dienststellen enthalten.

Abs. 2 lit. a geht von einer wichtigen Differenzierung zwischen Beitragszusicherungen an Einzelprojekte ge-
maiss Abs. 1 und an jahrlich wiederkehrende Betriebsaufwendungen aus. Ein periodengerechter Ausweis setzt
voraus, dass Betriebsbeitrdge erst im jeweiligen Betriebsjahr kreditwirksam erfasst werden. Allfdllige
Zusicherungen fiir Folgejahre sind daher unter einen Kreditvorbehalt zu stellen.

Ein periodengerechter Ausweis setzt weiter voraus, dass Abgrenzungen vorgenommen werden, wenn eine
Zahlung fiir einen jdhrlich wiederkehrenden Betriebsbeitrag geschuldet ist, aufgrund einer fehlenden Ab-
rechnung aber erst im Folgejahr geleistet werden kann. In Ausnahmefillen ist dies auch bei Einzelprojektbei-
trigen denkbar. Wenn eine periodengerechte Auszahlung nach nachgewiesenem Projektfortschritt z. B. auf-
grund fehlender Unterlagen bis zum Abschluss der Jahresrechnung nicht erfolgen konnte und dafiir Kredit
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vorhanden ist, sind die Voraussetzungen fiir eine Abgrenzung im Rahmen der bewilligten Kredite bei den Ein-
zelprojektbeitrdgen erfiillt. Der Kreditvorbehalt ist damit nicht nur massgebend fiir die rechnungsrelevante
Auszahlung, sondern auch fiir die Abgrenzung. Dies entspricht der Praxis, wie sie vor 2013 gegolten hat.

Abs. 2 lit. b betrifft die Beitragszusicherungen im Zusammenhang mit mehrjahrigen Finanzierungsvereinba-
rungen mit dem Bund und im Rahmen der NFA-Programmvereinbarungen (PV) mit dem Bund. Von besonde-
rer Bedeutung ist eine libereinstimmende Regelung der Bundesbeitrdge mit den Kantonsbeitrdgen. Bei den
Beitragsverpflichtungen aufgrund von Einzelprojekten, die ergénzend zu mehrjdhrigen Finanzierungs- und
Programmvereinbarungen mit dem Bund eingegangen werden, handelt sich um finanziell wesentliche offene
Beitragsverpflichtungen in den Bereichen Wald und Wasserbau sowie Denkmalpflege, die auch schon vor
2013 im Anhang zur Jahresrechnung ausgewiesen wurden. Deren Ausweis im Gewdhrleistungsspiegel erh6ht
die Transparenz der Jahresrechnung wesentlich. Der Anhang erhélt in diesem Bereich wieder den Informati-
onsgehalt wie vor 2013 (RB 1059/2015, revidiert RB 981/2019).

Abs. 2 lit. ¢ regelt einen weiteren Sonderfall. Er betrifft mehrjéhrige Vorhaben, die mittels Verpflichtungs-
kredit vorgéngig finanziell abgesichert werden. Ein separater Ausweis der Beitragszusicherungen im Rahmen
eines VK im Gewdhrleistungsspiegel gemdss Ziffer 7 Abs. 2 lit. d Anhang zur FHV wiirde den Ausweis des
erweiterten Eigenkapitals verfilschen. Dem erweiterten Eigenkapital gemdss Ziffer 12 Abs. 1 lit. e Anhang
zur FHV werden sowohl die zugesicherten und noch offenen Kantonsbeitrdige gemdss Gewdhrleistungsspiegel
als auch die noch nicht bilanzierten Verpflichtungen aus Verpflichtungskrediten (gemdss Zif. 12 Abs. 1 lit. h
Anhang zur FHY) gegeniibergestellt. Darin enthalten sind auch allfillige zugesicherte und noch offene
Kantonsbeitrdge zu Lasten von VK (iiberarbeitet 2019).

Abs. 2 lit. d trifft zurzeit ausschliesslich fiir die Spezialfinanzierungen (SF) Landeslotterie (RR 4271) und Sport
(RR 4273) zu. Sie wiesen unter HRM1 Ende Jahr jeweils offene Beitragsverpflichtungen aus und deren Ver-
mogen wird unter HRM?2 als Fremdkapital aufgefiihrt. Es konnen kiinftig aber auch andere SF betroffen sein,
deren Vermdgen als Fremdkapital ausgewiesen werden (z. B. SF  Zivilschutz Ersatzbeitrage; RR 3145).
Solange die Beitragszusicherungen tiefer liegen als das Vermogen, liegt eine Passivierung bereits vor. Mit dieser
Absicherung konnen die Auszahlungen kreditrelevant verbucht und auf einen Ausweis im Riickstellungsspiegel
verzichtet werden (RB 952/2012).

Fiir den Vollzug des Systemwechsels hatte der Grosse Rat in Art. 53b FHG eine Ubergangsbestimmung ge-
schaffen. Danach wurde die Auflosung der erfolgten Riickstellungen aufgrund von Beitragszusicherungen im
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Teilrevision von Art. 47 Abs. 1 direkt dem Eigenkapital gutgeschrieben.
Diese Transaktion wurde mit der Eréffnungsbilanz per 1. Januar 2016 vorgenommen.

Werden innerhalb des gleichen Beitragskontos Beitrédge mit per Ende Jahr meldepflichtigen offenen Beitrags-
verpflichtungen (Abs. 2) und nicht meldepflichtigen offenen Beitragsverpflichtungen (Abs. 2 lit. a bis d)
gefiihrt, ist eine Unterteilung in Unterkonti vorzunehmen (RB 952/2012).
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Art. 35 Beitragsminimum

! Beitrige werden nur ausbezahlt, wenn sie pro Empfénger, Bereich und Jahr
mindestens 500 Franken betragen.

2 Vorbehalten bleiben Beitriige mit gesetzlicher Verpflichtung sowie Mit-
gliederbeitrége.

Diese Bestimmung wurde mit RB vom 8. Dezember 1998 (Prot. Nr. 2331/1998) in die damalige ABzFHG
aufgenommen (Art. 39). Der Artikel ibernimmt den Grossratsbeschluss vom 5. Oktober 1973. Beitrége von
unter 500 Franken diirfen grundsétzlich nicht zugesichert und ausbezahlt werden. Derartige Bagatellbeitrige
sind meistens weder wirksam noch stehen sie in einem verniinftigen Verhéltnis zum Verwaltungsaufwand.
Ausnahmen bilden Mitgliederbeitridge und Beitrdge, {iber deren Ausrichtung aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen kein Ermessensspielraum besteht (RB 2331/1998).

Stand 1. Mai 2025

Art. 36 Zustindigkeiten fiir die Beitragsgewiihrung

! Grundsitzlich richtet sich die Zustindigkeit fiir die Gewihrung von
Beitrdgen nach der Spezialgesetzgebung.

2 Schliesst die Spezialgesetzgebung eine Delegation nicht aus, so wird die
Kompetenz zur Gewéhrung von Beitrdgen gemiss Artikel 44 an die
Departemente und Dienststellen iibertragen. Bei frei bestimmbaren Beitrdgen
konnen die Departemente diese Kompetenzen beschrinken.

a)

b)

3 Fiir die Auszahlung von zugesicherten oder durchlaufenden Beitrigen
sowie gesetzlich oder vertraglich beziiglich Zweck, Hohe, Auszahlungsjahr
und Empféanger feststehenden Beitrédgen sind die Dienststellen zustindig.
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Die Zusténdigkeiten fiir die Gewédhrung von Beitrdgen umfassen die Zusicherung und die Auszahlung. Fiir
beide Bereiche sind primér die Kompetenzdelegationen in den Spezialgesetzgebungen (inklusive regierungs-
ritliche Verordnungen) massgebend (RB 952/2012).

Grundlage fiir Abs. 2 bildet Art. 18 Abs. 2 FHG. Die Kompetenzlimiten entsprechen — Spezialregelungen vor-
behalten — Art. 44 FHV. Fiir die Gewdhrung von Beitriagen tiber 500 000 Franken im Einzelfall ist die
Regierung zustindig. Die Departemente konnen Beitrage zwischen 100 001 und 500 000 Franken gewéhren.
Fiir Beitrdge bis 100 000 Franken sind die Dienststellen zusténdig. Diese Limiten entsprechen jenen fiir Sach-
aufwendungen. Zu beachten gilt hier, dass es sich hier um Beitrdge mit — teilweise relativ grossem —
Entscheidungsspielraum handelt, weshalb die Departemente fiir frei bestimmbare Beitrédge bzw. fiir Beitrage
mit verhdltnisméssig grossem Entscheidungsspielraum die Moglichkeit haben, die Kompetenzlimiten tiefer
anzusetzen. Es wird dabei bewusst eine Formulierung in Anlehnung an Art. 4 FHG (frei bestimmbare und
gebundene Ausgaben) gewihlt. Gemiss Art. 22 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes
(RVOG; BR 170.300) kénnen Regierung und Departemente «ihnen durch Gesetz oder Verordnung
zugewiesene Verwaltungsaufgaben generell oder im Einzelfall an die unterstellten Verwaltungseinheiten
delegieren.» Diese Delegationsmoglichkeit ist nur dort eingeschrinkt bzw. ausgeschlossen, wo spezial-
gesetzlich mit Absicht die Regierung als ausschliesslich bzw. einzig zustindige Instanz erkléart wird (RB
1170/2014).

Die Kompetenz fiir einen Verzicht auf eine Beitragszusicherung bzw. fiir die Ablehnung eines Beitrags-
gesuches (gleichbedeutend mit dem Entscheid eines Beitrags von Fr. 0.--) liegt — im Sinne der generellen
Regelung — grundsétzlich bei der zustdndigen Dienststelle. Diese Kompetenzzuordnung macht vor allem dann
Sinn, wenn Beitragsvoraussetzungen nicht erfiillt oder keine Kredite vorhanden sind. Beabsichtigt eine
Dienststelle jedoch einen Beitragsverzicht aufgrund von politischem Ermessen, so ist dafiir nach Massgabe
des beantragten Beitrags ein Beschluss der zustéindigen Instanz gemiss Abs. 2 angezeigt.

Der Grossteil der Kantonsbeitrédge ist beziiglich Beitragszweck, Betrag und Empfanger gesetzlich oder ver-
traglich festgelegt und wird geméss Abs. 3 ohne Betragslimite von den Dienststellen ausbezahlt
(RB 952/2012).
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6. Zustindigkeiten

Art. 37 Departement fiir Finanzen und Gemeinden

! Das Departement fiir Finanzen und Gemeinden hat insbesondere:

a) das Finanz- und Rechnungswesen zu organisieren und die
notwendigen Weisungen zu erlassen;
b) die Erstellung des Budgets, des rollenden Finanzplans und der

Jahresrechnung zu koordinieren.

2 Es setzt jahrlich die Zinssitze fiir die Aktiv- und Passivkapitalien, die
Verzugs- und Vergiitungszinsen, die Mahn- und Inkassogebiihren sowie die
massgebenden Gebiihren fiir Riickerstattungen fest. Die Verzugszinsen
betragen hochstens sechs Prozent, die Gebiihren fiir Mahnungen hochstens
30 Franken, fiir Betreibungsbegehren hochstens 100 Franken und fiir
Rechtsoffnungsbegehren hochstens 200 Franken.

3 Es erteilt Vollmachten an Rechtsanwilte fiir die Vertretung des Kantons in
Forderungssachen.

Zur Organisation des Finanz- und Rechnungswesen durch das DFG gehort z. B. auch die Bewilligung fiir eine
dezentrale Buch- und Rechnungsfiihrung. Die entsprechende Kompetenz hat das DFG an die Finanzverwal-
tung delegiert. Dies bedeutet konkret, dass die Finanzverwaltung iiber die Eroffnung neuer Post- und Bank-
konten sowie iiber die Moglichkeit von Barbeziigen entscheidet. Uber Post- und Bankguthaben darf nur mit
Kollektivunterschrift verfiigt werden. Die Finanzverwaltung erteilt die Unterschriftsberechtigung.

Das DFG ist dafiir zusténdig, die Einreichung der Budget-, Finanzplan- und Jahresrechnungsentwiirfe zeitlich
und sachlich zu koordinieren und die dafiir nétigen Weisungen zu erlassen. Innerhalb des DFG sind diese
Aufgaben der Finanzverwaltung iibertragen.

Neben den Zinssétzen gemaéss Abs. 2 legt das DFG auch die Zinssétze fiir die Spezialfinanzierungen der
Gemeinden fest. Diese Zustindigkeit ist in Art. 17 Abs. 2 FHVG festgehalten (RB 952/2012).

Stand 1. Mai 2025

Art. 38 Mitberichtsverfahren

! Finanzrechtlich relevante Geschifte oder Geschifte der Regierung,
Antworten auf parlamentarische Vorstosse sowie Vernehmlassungsvorlagen
mit namhaften Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Kantons oder der
Gemeinden sind durch das antragstellende Departement vor dem
Regierungsbeschluss dem Departement fiir Finanzen und Gemeinden fiir
eine Vorpriifung zuzustellen. Vom Mitberichtsverfahren ausgenommen sind
Geschifte im Rahmen des Budgetvollzugs.
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Das Mitberichtsverfahren des DFG muss auch dann zum Zuge kommen, wenn die Biindner Gemeinden
finanziell von einem Geschift stark betroffen sind (RB 952/2012).

Die Revision von Art. 38 steht in direktem Zusammenhang mit der von der Regierung zur Umsetzung
beschlossenen ALU-Massnahme «Optimierung des Mitberichtverfahrens». Eine Verbesserung kann erreicht
werden, wenn das Verfahren von allen Departementen einheitlich genutzt und die Mitberichte der Regierung
zur Kenntnis gebracht bzw. zusammen mit den Antragsakten tiberwiesen werden.

Das Mitberichtsverfahren hat sich gut eingespielt. Das antragstellende Departement priift im Einzelfall, ob
und wann ein bestimmtes Geschift dem DFG zur Vorpriifung zu unterbreiten ist. Dieses Verfahren soll bei
finanzwirtschaftlich oder finanzrechtlich relevanten Geschéften der Regierung zum Zuge kommen. Relevant
sind auch Vorlagen, die ausschliesslich in finanzrechtlicher Hinsicht zu priifen sind. In Abs. 1 wird das Ver-
fahren prézisiert und mit ndheren Angaben {iber die wichtigsten Priifungskriterien ergénzt. Ein Mitbericht ist
jeweils vom antragstellenden Departement einzuholen. Dies erfolgt per CMI an die Organisationseinheit

«DFG FS; Finanzsekretariaty. Es hat vorweg selber zu priifen, ob die finanziellen und personellen
Auswirkungen transparent dargelegt und die gesetzlichen Anforderungen fiir die Ausgaben erfiillt sind. Im
Zentrum der Priifung stehen die Grundsétze der Haushaltsfiihrung. Diese sind in Art. 5 Abs. 1 FHG
festgehalten und betreffen die Grundsétze der Gesetzmassigkeit, des Haushaltsgleichgewichts, der
Sparsamkeit, der Dringlichkeit, der Wirtschaftlichkeit, des Verursacherprinzips, der Vorteilsabgeltung, des
Verbots der Zweckbindung von Hauptsteuern und der Wirkungsorientierung. Weiterhin nicht Gegenstand von
Mitberichten sind Beschliisse zur Verwendung von bewilligten Krediten im Rahmen des Budgetvollzugs (wie
bspw. die Arbeits- und Kreditfreigabe im Rahmen von bewilligten Projekten). Dazu gehéren auch Beschliisse
im Bereich der Kreditbewirtschaftung wie Nachtragskredite und Kreditiiberschreitungen.
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2 Fiir das Mitberichtsverfahren sind dem Departement fiir Finanzen und
Gemeinden in der Regel zwei Wochen, im Zusammenhang mit

Vernehmlassungsvorlagen und Botschaften an den Grossen Rat vier Wochen

einzurdumen.

3 Der Mitbericht wird den Antragsakten zum Geschift der Regierung
beigefiigt.

4 Das Departement fiir Finanzen und Gemeinden ist im Ubrigen bei grund-
sdtzlichen Fragen zur Anwendung des Finanzhaushaltsrechts und bei der
Neuregelung von namhaften Finanzkompetenzen zu konsultieren.

Die Dauer von vier Wochen im Zusammenhang mit Botschaften deckt auch Vernehmlassungsvorlagen ab.
Dies soll hier der Klarheit halber erwéhnt werden. Die wesentlichen Weichen werden in der Regel mit der
Vernehmlassung gestellt und nicht erst mit der Botschaft.

Der Mitbericht soll der Regierung unter anderem zur Meinungsbildung und Entscheidungsfindung vor der
Beschlussfassung dienen. Diese Funktion setzt voraus, dass der Mitbericht der Regierung zur Kenntnis
gebracht wird. Die Uberweisung von Mitberichten bei der Traktandierung von Regierungsgeschiften wird
von einzelnen Departementen bereits konsequent vorgenommen. Analog zum Mitbericht des DFG werden die
Stellungnahmen/ Riickmeldungen der Standeskanzlei aufgrund von formellen Vorpriifungen von Gesetzes-
oder Verordnungsentwiirfen bei entsprechenden Regierungsgeschéften mitiiberwiesen. Bei den DFG-
Mitberichten gilt jedoch zu beachten, dass nicht jedes finanzrechtlich oder finanzwirtschaftlich relevante
Geschift mit einem Mitbericht im eigentlichen Sinne versehen ist. Ist das DFG zum Beispiel bei der
Bearbeitung des Geschifts selber stark involviert, so entféllt in der Regel ein Mitbericht.

Abs. 4 nimmt die bisherige Regelung in Abs. 1 auf. Es handelt sich bei derartigen Abklarungen und Stellung-
nahmen des DFG zu grundsétzlichen Fragen des Finanzhaushaltsrechts nicht um einen Mitbericht im eigentli-
chen Sinne. Derartige vorgingige Konsultationen zu grundsétzlichen Fragen des Finanzhaushaltsrechts sind
zweckmassig. Es soll sich dabei um grundsétzliche Fragen handeln und nicht um die Anwendung im Einzel-
fall. Das vorliegende Handbuch des DFG zum gesamten Finanzhaushaltsrecht erldutert die Bestimmungen
umfassend. Das DFG ist im Weiteren auch nicht zusténdig fiir die Klérung, ob fiir eine konkrete Ausgabe eine
ausreichende Rechtsgrundlage vorliegt.

Oft wird das DFG bereits von den zustdndigen Dienststellen bei der Erarbeitung von RB-Entwiirfen konsul-
tiert. Derartige Anfragen um eine direkte Mitwirkung des DFG sollen weiterhin moglich sein. Es handelt sich
nicht um einen Mitbericht und braucht auch keine Regelung in der FHV (RB 659/2024).

Art. 39 Departemente

! Die Departemente konnen fiir ihren Finanzbereich Verfiigungen und
Weisungen erlassen. Diese sind dem Departement fiir Finanzen und
Gemeinden und der Finanzverwaltung mitzuteilen.

2 Die Standeskanzlei ist kreditméssig einem Departement gleichgestellt.
3

In der Marginale werden nur die Departemente erwéhnt. Die Standeskanzlei ist den Departementen gleich-
gestellt (RB 952/2012).

Zur Aufhebung von Abs. 3: Zukiinftig wird das Obergericht die Aufsichtskommission {iber die Rechtsanwilte
und die Notariatskommission beaufsichtigen (Art. 6a AnwG, BR 310.100 und Art. 5a NotG, BR 210.300;
Botschaft Heft Nr. 14/2021-2022, S. 896 f.) (RB 251/2023). Beide Kommissionen sind administrativ dem
Obergericht angegliedert (Art. 5 Abs. 4 AnwG, Art. 4 Abs. 3bis NotG), was zur Folge hat, dass ihre
Einnahmen und Ausgaben im Budget und in der Jahresrechnung des Obergerichts enthalten sind (Art. 21
FRJV, BR 173.210).

Stand 1. Mai 2025

Art. 40 Programmvereinbarungen mit dem Bund

! Die Departemente konnen in ihrem Aufgabenbereich Anderungen an
laufenden Programmvereinbarungen mit dem Bund genehmigen, sofern
diese Anderungen vorwiegend technischer Natur sind sowie im Rahmen des
Budgets und Finanzplanes vollzogen werden kdnnen.
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Solange es sich bei den Anderungen um rein technische Anpassungen ohne finanzielle Auswirkungen handelt,
dréngt sich ein Einbezug des DFG nicht auf. Sollte der Einzelfall durch das betroffene Departement nicht ein-
deutig beurteilt werden konnen, ist das DFG im Rahmen des Mitberichtsverfahrens einzubeziehen (RB
952/2012). Diese Bestimmung wurde mit RB vom 23. November 2010 (Prot. Nr. 1091/2010) in die damalige
FHVO aufgenommen (Art. 49a). Die Erfahrungen zeigten, dass relativ oft Anderungen an den vierjéhrigen
Programmvereinbarungen (PV) vorgenommen werden miissen. Im Bereich Wald wurden bislang (2008—
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2010) bereits fiinf Anderungen vollzogen, mit entsprechendem administrativem Aufwand. Angesichts des
Wesens der NFA und der gegebenen Rahmenbedingungen bei der Umsetzung werden auch in Zukunft
Anderungen an den PV im Laufe der Vereinbarungsperiode zu erwarten sein. Zur Entlastung der Regierung
sollen deshalb zukiinftige Anderungen an den PV, die vorwiegend technischer Natur sind und sich im Rahmen
des Budgets und Finanzplans bewegen, durch das zustindige Departement im Einvernehmen mit dem DFG
genehmigt und unterzeichnet werden kdnnen. Art. 22 Abs. 1 des Regierungs- und Verwaltungsorganisations-
gesetzes (RVOG; BR 170.300) erlaubt ausdriicklich, die Aufgabenzuweisung des Gesetzgebers durch
Delegation zu modifizieren. Eine Delegation von Befugnissen zum Erlass von Verwaltungsentscheiden muss
dabei in Form einer Verordnung erfolgen. Die vom Gesetzgeber in Art. 37 FHG der Regierung zugewiesenen
Zustandigkeit, NFA-PV abzuschliessen, kann somit gestiitzt auf Art. 22 RVOG {iber eine Anpassung der
regierungsritlichen Finanzhaushaltsverordnung an das jeweils zustdndige Departement delegiert werden (RB
1091/2010).

Art. 41 Dienststellen

! Die Dienststellen:

a)  kontrollieren laufend die Beanspruchung der Kredite, einschliesslich
der noch nicht zur Zahlung gelangten Verpflichtungen, und sind fiir
deren Einhaltung verantwortlich;

b)  stellen sicher, dass ihre Ausgaben und Einnahmen auf einer
geniigenden Rechtsgrundlage beruhen;

c) stellen die Einhaltung der Haushaltsgrundsétze bei der Verwendung
ihrer Kredite und der ihnen anvertrauten Vermogenswerte sicher;

d) fiihren iiber die Riickstellungen und die Eventualverpflichtungen
Kontrolle;

e)  machen die finanziellen Anspriiche gegeniiber Dritten geltend;

f)  fiihren ein Inventar der bedeutenden Vermogenswerte;

g) erstellen und kontrollieren die Rechnungsbelege auf ihre materielle
und rechnerische Richtigkeit.

Auf Stufe Verordnung nicht ausdriicklich festgehalten ist die Verantwortlichkeit der Dienststellen fiir die
Fithrung eines zweckmassigen internen Kontrollsystems (IKS). Diese Zustandigkeit ist in Art. 31 Abs. 3 FHG
verankert.

Zu lit. a Kreditkontrolle: Die laufend zu aktualisierende Kreditkontrolle muss bei Verpflichtungskrediten so-
wohl die Einhaltung von deren jahrlichen Tranchen in Form von Budget- und Nachtragskrediten (unter
Bertiicksichtigung der entsprechenden jahrlichen Kreditiiberschreitungstoleranz gemiss Art. 21 Abs. 1 lit. b
FHG) als auch deren gesamthafte Einhaltung {iber die gesamte Laufzeit (ohne Kreditiiberschreitungstolerenz)
sicherstellen.

Zu lit. b Sicherstellung der Gesetzmassigkeit: Gestiitzt auf Art. 93 Abs. 3 KV sowie Art. 8 FHG reicht eine
verfassungsmaéssige Bestimmung allein als Rechtsgrundlage fiir eine Ausgabe nicht aus. Sofern ausschliess-
lich eine verfassungsméissige Norm besteht, kann der Grosse Rat gestiitzt auf Art. 33 Abs. 1 lit. a FHG
wiederkehrende Ausgaben bis 50 000 Franken pro Einheit und Jahr sowie einmalige Ausgaben bis 100 000
Franken beschliessen, bzw. im Rahmen der Budgetgenehmigung bewilligen. Die betroffenen Dienststellen
haben in der Budgetbotschaft in ihrem Kommentar auf derartige Ausgaben hinzuweisen. Die Fiihrung eines
Einzelkredits ist dafiir zwar angezeigt, aber nicht zwingend.

Zu lit. d Riickstellungen und Eventualverpflichtungen: Im Bereich der Beitragszusicherungen sind die Aus-
zahlungen kreditpflichtig (siche Art. 34 Abs. 1 FHV). Die offenen Beitragsverpflichtungen an Einzelvorhaben
Dritter werden im Anhang zur Jahresrechnung aufgefiihrt (siche Anhang zur FHV, Ziffer 7).

Zu der in lit. e festgehaltenen Zusténdigkeit betreffend Anspriiche gegeniiber Dritten sind im Abschnitt
«2. Forderungen und Inkasso» der Weisungen fiir das Rechnungswesen des DFG detaillierte Vorgaben
enthalten.

Zu der in lit. f festgehaltenen Inventarfiihrung sind im Reglement zur Inventarfithrung der Finanzverwaltung
detaillierte Vorgaben enthalten. Fiir den Bereich Informatik-Software hat das Amt fiir Informatik (AFI)
zusétzlich im Reglement Software-Lizenzierung Vorgaben erlassen (Kapitel 7).

Zu den in lit. g festgehaltenen Rechnungsbelegen sind im Wegweiser Buchungsbelege die erforderlichen
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Vorgaben enthalten (RB 952/2012).

Art. 42 Bewirtschaftung von Finanzanlagen und Schulden
! Die Regierung erlisst ein Reglement iiber die Tresorerie.

2 Die Finanzverwaltung ist im Rahmen des Reglements zustindig fiir die
umfassende Verwaltung der Finanzanlagen, der liquiden Mittel und der
Schulden. Sie stellt die stindige Zahlungsbereitschaft sicher.

Anstelle einer Aufzéhlung von einzelnen Geschéften und Einzellimiten hat die Regierung mittels des
Reglements fiir die Tresorerie des Kantons Graubiinden (BR 710.150) eine generell abstrakte Regelung
geschaffen. Das Reglement regelt die Grundsitze der Vermogensverwaltung, die zuldssigen Geschiftsarten,
die Limiten zur Beschrankung der Risiken sowie die einzelnen Zustandigkeiten.

Die Tresorerie fillt gemédss Anhang 1 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung (RVOV;
BR 170.310) in den Zustdndigkeitsbereich der Finanzverwaltung (RB 952/2012).

7. Ausgaben- und Einnahmenkompetenzen

Art. 43 Gebundene Ausgaben

! Eine Ausgabe gilt grundsitzlich als gebunden, wenn sie insbesondere:

a) in der abschliessenden Kompetenz des Grossen Rates oder der
Regierung beschlossen werden kann;

b) durch Rechtserlass oder Gerichtsurteil grundsétzlich und dem
Umfang nach vorgeschrieben ist;

c) zur effizienten Erfiillung von gesetzlich vorgeschriebenen

Verwaltungsaufgaben unerlésslich ist und namentlich dem Einsatz
und der Beschaffung der fiir die Verwaltungstitigkeit erforderlichen
personellen und sachlichen Ressourcen dient;

d) bei baulichen Massnahmen zur Erhaltung und ohne wesentliche
Zweckinderung zur zweckmaissigen Nutzung der vorhandenen Bau-
substanz erforderlich ist;

e) fiir die Fortfithrung oder Ablosung bestehender Mietvertrége
erforderlich ist, die zwecks Erfiillung staatlicher Aufgaben abge-
schlossen werden; oder

f) die Planungs- und Projektierungskosten zur Vorbereitung eines
Projekts betrifft.

In Art. 4 FHG wird auf eine Auflistung von konkreten Fallen mit gebundenen Ausgaben verzichtet. Das
Gesetz hilt ausschliesslich die Zuordnungskriterien fest. Die wichtigen Kategorien von gebundenen Ausgaben
sind in der FHV aufgefiihrt. Dies erhoht die Rechtssicherheit und erleichtert die konkrete Handhabung.
Materiell entsprechen die Bestimmungen der Biindnerischen Praxis und der Rechtsprechung des Bundes-
gerichts. Litera a bis f wurden aus Art. 25 Abs. 1 FFG (Art. 22 Abs. 1 aFHG) iibernommen (RB 952/2012).

Die Frage nach der finanzrechtlichen Gebundenheit einer Ausgabe ist zentral fiir wichtige Fragen des Finanz-
rechts, wie z. B. die Zustdndigkeitsordnung oder das Finanzreferendum. Dies gilt auch fiir Ausgaben unter der
Grenze von 10 Millionen Franken (siehe Art. 9 Abs. 2 FHV). Die Prézisierung dient der Klarstellung der
Rechtslage. Gemiss Art. 4 FHG ist der Handlungsspielraum fiir die Frage nach der Gebundenheit einer
Ausgabe massgebend. Gebunden ist eine Ausgabe dann, wenn sie nachgewiesenermassen nicht frei
bestimmbear ist. Dieser Nachweis ist in VK-Antragen fiir geméss Abs. 2 Litera b bis e gebundene Ausgaben zu
erbringen. Aus ihm muss hervorgehen, dass die entscheidende Behorde in Bezug auf den Umfang der
Ausgabe, den Zeitpunkt der Vornahme oder anderer wesentlicher Umstdnde keine verhiltnismissig grosse
Handlungsfreiheit hat. Alleine die ausgewiesene Notwendigkeit (OB-Frage) reicht fiir die Gebundenheit nicht.
Auch bei der WANN- und WIE-Frage darf keine verhiltnismissig grosse Handlungsfreit bestehen. Ansonsten
liegen frei bestimmbare bzw. neue Ausgaben gemiss Abs. 2 vor.

Art. 43 FHV kniipft im Gegensatz zu Art. 4 FHG an der Gebundenheit an. Der Handlungsspielraum fiir die
betroffenen Ausgaben ist jedoch bei den Ausgaben gemaéss Litera a und f (Delegation der Finanzkompetenzen
und Vorbereitungsarbeiten) nicht massgebend. (RB 981/2019).

Die Bestimmung in Abs. 1 lit. a basiert auf dem in Lehre und Rechtsprechung unbestrittenen Grundsatz, wo-
nach eine abschliessende Delegation von Finanzkompetenzen der rechtlichen Gebundenheit einer Ausgabe
gleichkommt. In beiden Féllen sind die allgemeinen Bestimmungen iiber das Finanzreferendum nicht mehr zu
beachten. Die Delegation fiihrt zum Ausschluss des Finanzreferendums, dies auch fiir Ausgaben, die aufgrund
des Handlungsspielraumes finanzrechtlich als frei bestimmbar bezeichnet werden miissten.

Dabei kdnnen Kantonsausgaben nur dort in der abschliessenden Kompetenz des Grossen Rats oder der

Regierung beschlossen werden, wo dies durch spezialgesetzliche Erlasse ausdriicklich vorgesehen ist. Nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichts sowie nach der bisherigen kantonalen Praxis ist die Delegation von
Ausgabenkompetenzen dann zulédssig, wenn sie nicht durch das kantonale Recht ausgeschlossen wird, wenn

Stand 1. Mai 2025 www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht Seite 88



http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.150/de
http://www.gr-lex.gr.ch/data/170.310/de
http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.100/de

FHV

Erliuterungen zur FHV

Stand 1. Mai 2025

sie in einem der Volksabstimmung unterliegenden Erlass erfolgt und wenn sie auf ein bestimmtes Gebiet
beschrinkt ist. Das verfassungsmassig vorgesehene Finanzreferendum darf zudem nicht durch eine Mehrzahl
von Kompetenzdelegationen ausgehohlt werden.

Folgende Erlasse enthalten abschliessende Kompetenzdelegationen an den Grossen Rat:

- Art. 12 Justizvollzugsgesetz (BR 350.500) fiir den Bau von Anstalten des Straf- und Massnahmenvollzugs
nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches und der interkantonalen Vereinbarungen.

- Art. 23 Gesetz iiber Hochschulen und Forschung (BR 427.200) fiir die Gewdhrung der erforderlichen
Kredite fiir die Grundfinanzierung weiterer Forschungsstitten von kantonaler Bedeutung in Form von
Beitragen von maximal 50 Prozent der anrechenbaren Kosten gem. den bundesrechtlichen Bestimmungen.

- Art. 5 und Art. 24 Gesetz iiber Ausbildungsstitten im Gesundheits- und Sozialwesen (BR 432.000) fiir
den Beschluss iiber Konkordate oder Vereinbarungen betreffend Mittrdgerschaft des Kantons an
Ausbildungsstétten inkl. Finanzierung und fiir den Beschluss iiber den Kredit fiir den Neubau des
Bildungszentrums fiir Gesundheit und Soziales (BGS).

- Art. 11 Sprachengesetz des Kantons Graubiinden (BR 492.100) fiir die Festlegung der Kredite fiir
Kantonsbeitrdge an die Lia Rumantscha, an die Pro Grigioni Italiano und an die Fundaziun Medias
Rumantschas im Umfang von bis zu 50 Prozent der Kosten gem. Leistungsvereinbarungen.

- Art. 21 Krankenpflegegesetz (BR 506.000) fiir die Festlegung der Gesamtkredite fiir die Beitrdge an die
Spitéler fiir den Notfall- und Krankentransportdienst, die universitdre Lehre und die Forschung, die
gemeinwirtschaftliche Leistungen und zur Sicherstellung der Versorgung.

- Art. 37 FHG (BR 710.100) fiir die Festlegung der Kredite fiir die Aufwendungen des Kantons im Rahmen
von Programmvereinbarungen mit dem Bund sowie fiir ergdnzende Vereinbarungen mit den Gemeinden.

- Art. 14 Finanzausgleichsgesetz (BR 730.200) fiir die Festlegung der Kredite fiir Beitrdge zur Férderung
von Gemeindezusammenschliissen im Rahmen der Spezialfinanzierung Finanzausgleich fiir Gemeinden
(Rubrik 5315).

- Art. 55 Strassengesetz des Kantons Graubiinden (BR 807.100) fiir die Festlegung der Kredite fiir die
Ausgaben im Rahmen der Spezialfinanzierung Strassen (Rubriken 6200-6225).

- Art. 38 Gesetz iiber den 6ffentlichen Verkehr im Kanton Graubiinden (BR 872.100; G6V) zur
Umwandlung der riickzahlbaren und bedingt riickzahlbaren Darlehen des Kantons zur Finanzierung der
Infrastruktur des 6ffentlichen Verkehrs unter Vorbehalt der notwendigen aktienrechtlichen Beschliisse in
Eigenkapital, insbesondere um den Kanton an notwendigen Bilanzsanierungen zu beteiligen.

- Art. 25 Gesetz iiber die Erhaltung und Forderung der Landwirtschaft (BR 910.000) fiir die Festlegung der
Kredite fiir die Beitridge des Kantons aufgrund dieses Gesetzes sowie der grossrétlichen
Vollziehungsverordnungen, soweit sie nicht bereits in Gesetz oder Verordnungen festgelegt sind und fiir
eigenstdndige kantonale Massnahmen im Sinne dieses Gesetzes im Umfang von hochstens fiinf Millionen
Franken.

- Art. 31 Wirtschaftsentwicklungsgesetz (BR 932.100, GWE) fiir die Festsetzung der Kredite fiir
Aufwendungen gem. diesem Gesetz.
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- Art. 8 Gesetz iiber die Graubiindner Kantonalbank (BR 938.200) fiir die Festlegung der maximalen Hohe
des Dotationskapitals unter Beriicksichtigung der Bestimmungen des Bundesgesetzes iiber die Banken
und Sparkassen.

- Art. 9 Gesetz liber die Forderung von Wohnraum (BR 950.250) fiir die Festlegung der Kredite fiir
Aufwendungen gem. diesem Gesetz: Fiir die Gewdhrung von Darlehen im Rahmen von mehrjihrigen
Rahmenverpflichtungskrediten und fiir Beitrage im Umfang von maximal fiinf Millionen Franken pro
Jahr.

Folgende Erlasse enthalten abschliessende Kompetenzdelegationen an die Regierung:

- Art. 38 FHG (BR 710.100) fiir die Verwendung des Kantonsanteils am Reingewinn der interkantonalen
Landeslotterie im Rahmen der Spezialfinanzierungen Sport (Rubrik 4273, 30 %) und Landeslotterie
(Rubrik 4271, 70 %, wovon bei Bedarf je mindestens 30 % fiir die Férderung der Kultur sowie fiir den
Natur- und Heimatschutz zur Verfiigung stehen miissen).

- Art. 39 G6V (BR 872.100) fiir den Verzicht auf die Riickzahlung und die Umwandlung in Reserven oder
Aktienkapital von riickzahlbaren und bedingt riickzahlbaren Darlehen des Kantons zur Finanzierung der
Infrastruktur des 6ffentlichen Verkehrs, insbesondere um den Kanton an notwendigen Bilanzsanierungen
zu beteiligen und sofern der Bund und die beteiligten Kantone dies ebenfalls tun.

- Art. 32 GWE (BR 932.100) fiir die Sicherstellung der Verfiigbarkeit von Grundstiicken zur
wirtschaftlichen Entwicklung gem. Art. 8 GWE.

Die in Abs. 1 lit. b und c aufgefiihrten Ausgaben gelten auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts
grundsitzlich als gebunden. Der vollziechenden Behorde kommt in diesen Féllen nur ein geringer Handlungs-
spielraum zu.

Im Einzelfall zu priifen werden insbesondere jene Ausgaben sein, die aufgrund von Abs. 1 lit. ¢ als gebunden
gelten. Derartige Ausgaben sind jeweils nur soweit gebunden, als sie bei sparsamer und wirtschaftlicher Auf-
gabenerfiillung im Sinne von Art. 5 FHG (Grundsétze der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit) anfallen.
Dazu gehoren unter anderem auch Ausgaben zum Ersatz bestehender, technisch iiberalterter oder defekter
Einrichtungen und Anlagen, die zur Sicherung der Aufgabenerfiillung erforderlich sind. Darin auf jeden Fall
nicht eingeschlossen sind allféllige Neubauten inklusive Ersatzneubauten.

Abs. 1 lit. d bringt zum Ausdruck, dass nur jene baulichen Massnahmen an kantonseigenen Liegenschaften
gebundene Ausgaben sind, die keine wesentliche Zweckénderung zur Folge haben. So kdnnte zum Beispiel
ein Umbau eines Werkhofes oder eines Spitals in Biirogebdude aufgrund dieser Bestimmung nicht als
gebundene Ausgabe bezeichnet werden.

Gemass der Bestimmung in lit. e sind Mietzinsausgaben soweit gebunden, als sie fiir die Weiterfithrung jener
Mietverhéltnisse erforderlich sind, die fiir bereits in Mietobjekten einquartierte Verwaltungseinheiten
bestehen. Damit wird sichergestellt, dass mit dem Eingehen von Mietverhéltnissen keine Referendumsvorbe-
halte beziiglich Neubauten umgangen werden. Die Gebundenheit der Mietzinsausgaben beschrinkt sich aus-
driicklich auf die Weiterfithrung bestehender Mietverhiltnisse. Als gebundene Ausgabe gilt jedoch auch die
Ablosung eines bestehenden Mietvertrages durch einen neuen Mietvertrag als Folge eines Umzuges einer
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2 Besteht bei einer Ausgabe gemiiss Absatz 1 Litera b bis e im Einzelfall eine
verhiltnismaissig grosse Handlungsfreiheit im Sinne von Artikel 4 Absatz 1
des Finanzhaushaltsgesetzes, so gilt die Ausgabe als frei bestimmbar.

bestimmten Verwaltungseinheit. Eine Ablosung eines Mietvertrages durch einen Neubau oder einen Umbau
gemidss lit. d ist damit nicht abgedeckt. Die konkrete Ausgestaltung der betroffenen Mietvertrige muss nicht
mehr aus referendumsrechtlicher Sicht gepriift werden.

Unter Abs. 1 lit. f sind jene vorbereitenden Planungs- und Projektierungsarbeiten zu verstehen, die bis zur Be-
handlung eines Projektantrags durch die zustiandige Instanz erforderlich sind. Dies gilt auch fiir den Aufwand
fiir Studien und fiir vorbereitende Kommissionen (Botschaft Heft Nr._2/2004-2005, S. 130f.). Demnach ist es
méglich, auch nach der Verabschiedung einer Botschaft durch die Regierung das Projekt weiter zu bearbeiten
bis zur Behandlung der Botschaft durch den Grossen Rat. Derartige weitere Planungsarbeiten kénnen auch
fiir die (Vor-)Beratung eines Projekts von besonderer Bedeutung sein. Es handelt sich dabei um finanz-
rechtlich gebundene Ausgaben. In der Zeit zwischen der Beschlussfassung durch den Grossen Rat und der
Volksabstimmung diirfen keine weiteren Planungsarbeiten ausgefiihrt werden. Wichtig ist eine klare
Abgrenzung zwischen der 1. Phase der Projektvorbereitung und Beschlussfassung und der 2. Phase der
Ausfiihrung des Projekts. Die erste Phase ist sauber abzurechnen und der ER zu belasten. Nach der
Genehmigung des VK durch den Grossen Rat sind alle weiteren Arbeiten dem VK zu belasten.

Fiir Ausgaben gemdss Litera b bis e bleiben im formulierten Rahmen in der Regel keine grossen Handlungs-
spielrdume. Im Einzelfall kann dies aber doch der Fall sein und ist entsprechend vorab zu priifen. So ist z.B.
nicht jede Beschaffung von IT-Programmen oder Geriten tel quel als gebundene Ausgabe zu betrachten. Oder
wird die Sanierung eines Gebéudes teurer als ein Neubau, so kdnnen auch Sanierungskosten frei bestimmbare
Ausgaben bedeuten (RB 981/2019).

Stand 1. Mai 2025

Art. 44 Delegation von Ausgabenkompetenzen

! Die Ausgabenkompetenz ist das Recht, im Rahmen der genehmigten
Budgetkredite finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Sie steht der
Regierung zu, soweit sie nicht durch die nachstehenden Absétze, durch
Rechtserlass oder im Einzelfall durch Regierungsbeschluss fiir eine konkrete
Verpflichtung delegiert ist.

2 Die Departemente beschliessen einmalige Verpflichtungen bis 500 000
Franken pro Einheit und jahrlich wiederkehrende Verpflichtungen iiber drei
und mehr Jahre bis 200 000 Franken pro Einheit und Jahr. Verpflichtungen,
die zur Schadenabwehr unerlésslich sind, konnen die Departemente ohne
Betragslimite beschliessen.

3 Die Dienststellen beschliessen einmalige Verpflichtungen bis 100 000
Franken pro Einheit und jahrlich wiederkehrende Verpflichtungen iiber drei
und mehr Jahre bis 40 000 Franken pro Einheit und Jahr. Sie sind ohne
Betragslimiten zusténdig fiir nachtragskreditbefreite Verpflichtungen geméss
Artikel 20 Absatz 3 Litera a und Litera b des Finanzhaushaltsgesetzes.

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Art. 44 FHV regelt die Kompetenzen zur Verwendung genehmigter Budgetkredite durch das Eingehen von
finanziellen Verpflichtungen. Eine Ausgabe ist gemiss Art. 3 Abs. 2 FHG die Bindung von Finanzvermdgen
zur Erfiillung 6ffentlicher Aufgaben (RB 952/2012 / RB 1170/2014).

Die Zustandigkeiten geméss den Absétzen 2 bis 5 gelten ohne anderslautende Bestimmungen fiir simtliche
Verpflichtungen. Es kann sich dabei auch um Verpflichtungen aufgrund von Beitragszusicherungen handeln.
Vorbehalten bleiben dabei spezialgesetzliche Regelungen (sieche Art. 36). Mittels Rechtserlassen konnen fiir
bestimmte Bereiche andere Zusténdigkeiten festgelegt werden. Die Regierung kann im Einzelfall fiir ein
bestimmtes Geschift (individuell-konkret) eine besondere Kompetenzdelegation an ein Departement, ein Amt
oder eine Person vornehmen. Dieser Sachverhalt wird in Abs. 1 ausdriicklich festgehalten (RB 952/2012).
Eine solche Delegation kann beispielsweise in einer ausserordentlichen Lage geméss Art. 48 KV bei der Ein-
setzung des Kantonalen Fithrungsstabs (KFS) durch die Regierung an die/den Leitende/n des KFS erfolgen.
Dabei konnen auch die Ausgabenkompetenzen zur Schadenabwehr gemass Art. 12 Abs. 3 und Art. 44 Abs. 2
FHV vom zusténdigen Departement an die/den Leitende/n KFS oder die kreditfithrende Dienststelle delegiert
werden. Es handelt sich dabei um eine betraglich limitierte Delegation der betraglich unlimitierten
Ausgabenkompetenz gemiss Art. 12 Abs. 3 und Art. 44 Abs. 2 FHV in ausserordentlichen Lagen
(Erlauterungen zur Umsetzung der Empfehlung Nr. 40 der Evaluation des Krisenmanagements des Kantons
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# Ohne anderslautende Bestimmungen ab der Stufe der Departemente gelten
die Kompetenzen gemiss Absatz 3 auch fiir Bilanzkonten. Fiir Ausgaben der
Spezialfinanzierung Strassen verdoppeln sich die Betrage. Fiir Ausgaben im
Rahmen von Programmvereinbarungen der Regierung mit dem Bund sind
die Dienststellen bis zu den Limiten geméss Absatz 2 und die Departemente
ohne Betragslimiten zustindig.

5> Wird eine urspriinglich genehmigte Verpflichtung bis hochstens zehn
Prozent iiberschritten, bestimmt sich die Zustdndigkeit zur Genehmigung der
Zusatzverpflichtung nach Absatz 2 bis Absatz 4. Ansonsten sind die Gesamt-
ausgaben inklusive der Zusatzverpflichtung fiir die Bestimmung der
Zustindigkeit massgebend.

Graubiinden in der Coronavirus-Pandemie des CSS der ETH Ziirich vom Sept. 2022, Kenntnisnahme durch
die Regierung mit RB 726/2023).

Ohne anders lautenden Hinweis im Beschluss ist unter dem Begriff «Kreditfreigabe» die individuell-konkrete
Delegation der Ausgabenkompetenz fiir das jeweilige Projekt oder Vorhaben zu verstehen.

Zur Erhohung der Kompetenzlimiten der Departemente und Dienststellen in Abs. 2 und 3: Die Erhohung dient
der Umsetzung der ALU-Massnahme «Erhdhung der Ausgabenkompetenzeny». Mittels einer gezielten und
massvollen Erhéhung der Ausgaben- und Finanzkompetenzen der Departemente und Dienststellen soll der
Aufgabenvollzug administrativ entlastet werden. Die neuen Betragslimiten entsprechen der Riickmeldung der
Departemente im Rahmen der verwaltungsinternen Umfrage.

Die Erhéhung der Ausgabenlimiten wirkt sich unmittelbar auch auf die Spezialfinanzierung (SF) Strassen aus.
Gemadss Abs. 4 verdoppeln sich die Betrige fiir die SF Strassen. Eine Auswertung des Tiefbauamts zeigt, dass
sich diese Verdoppelung auch bei erhdhten Basislimiten rechtfertigt. (RB 659/2024).

Zur Unterscheidung der einmaligen und jahrlich wiederkehrenden Verpflichtungen in Abs. 2 und 3:

Bei jahrlich wiederkehrenden Ausgaben wird von mindestens drei Wiederholungen ausgegangen. Bei zwei
Jahren kann noch gar nicht von wiederkehrenden Ausgaben gesprochen werden. In diesem Fall sind die
beiden Jahrestranchen fiir die Ermittlung der Zusténdigkeit fiir einmalige Ausgaben zusammenzuzéhlen.
Deckt die unbefristete mehrjéhrige Verpflichtung drei und mehr Jahre ab, ist die Limite fiir die jahrlich
wiederkehrenden Ausgaben massgebend. Dies gilt seit 2025 auch fiir zeitlich unbefristete Vertrdge mit
jahrlicher Kiindigungsmdglichkeit oder mit geltendem Kreditvorbehalt. Bei der Abgrenzung zwischen
einmaligen und jéhrlich wiederkehrenden Verpflichtungen wird auf deren Charakter abgestiitzt. Dieser ergibt
sich i.d.R. aus der Spezialgesetzgebung oder der Absicht beim Eingehen der Verpflichtung. Wird die jahrliche
Verpflichtung zeitlich befristet eingegangen (bspw. Leistungsvereinbarungen), sind die Jahrestranchen
gestiitzt auf Art. 45 Abs. 2 FHV fiir die Dauer der Verpflichtung zusammenzuzihlen, und es gelten die
Ausgabekompetenzen fiir einmalige Ausgaben. Bei jahrlich wiederkehrenden Ausgaben wird fiir die
Bestimmung der Ausgabenkompetenz auf die Bruttoausgaben abgestellt, die im Jahr mit den hochsten
Bruttoausgaben anfallen. Fallen in einem Jahr einmalige und jahrlich wiederkehrende Ausgaben fiir das
gleiche Vorhaben an, gelten fiir diese die jeweiligen Ausgabenkompetenzen je fiir sich.

Unabhingig von den Kompetenzlimiten sollen derartige Verpflichtungen nur soweit eingegangen werden, wie
ihre Ablésung im Rahmen des Budgets und Finanzplans gewahrleistet ist, dies in Anlehnung an die Regelung
in Art. 47 FHG betreffend die Zusicherung von Beitrdgen (RB 981/2019, iiberarbeitet 2025).

In Abs. 3 ist festgehalten, dass die Dienststellen ohne Betragslimiten zustindig sind fiir nachtragskreditbe-
freite Verpflichtungen gemaéss Art. 20 Abs. 3 lit. a und b FHG. Fiir diese Verpflichtungen besteht kein
politischer Entscheidungsspielraum. Die Delegation an die Dienststellen macht daher Sinn. Sie deckt sich mit
der Regelung von Art. 36 Abs. 3 FHV betreffend die Auszahlung von Beitragen, die keinen Entscheidungs-
spielraum mehr belassen (RB 952/2012).

Die in Abs. 4 festgehaltene Mittelverwendung zu Lasten von Bilanzkonten stellt keine Ausgabe im finanz-
rechtlichen Sinne dar. Fiir sie gelten die allgemeinen Limiten subsididr. Davon betroffen sind vor allem Fonds
im engeren Sinne gemaiss Art. 23 FHG, die ausschliesslich innerhalb der Bilanz (Kontogruppe 2091) gefiihrt

Stand 1. Mai 2025
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werden, wie Fonds Unwetterschidden und diverse Unterstlitzungsfonds. Analog gilt diese Bestimmung auch
fiir echte Fonds, die aus Transparenzgriinden wie eine Spezialfinanzierung gefiihrt werden (Fonds gemein-
niitzige Zwecke / Suchtmittelfonds; RR 2301 und Ersatzabgabefonds Biotop- und Landschaftsschutz; RR
4265). Fiir die Departemente gelten die Kompetenzen gemiss Abs. 2. Anderslautende Regelungen auf Stufe
Departement, Regierung oder Grosser Rat gehen vor (RB 952/2012 / RB 981/2019).

Die Ergéinzung von Abs. 4 betreffend Programmvereinbarungen (PV) dient der Umsetzung der ALU-Mass-
nahme «Erhdhung der Ausgabenkompetenzen fiir Amter bei der Umsetzung einer PV». Wenn es um Leistun-
gen geht, die Bestandteil einer PV mit dem Bund bilden, bei denen die Anteile von Bund und Kanton implizit
geregelt sind, und die im Rahmen des Budgets erbracht werden, ist die allgemein giiltige Zustandigkeits-
regelung von Art. 44 nicht angemessen. Fiir solche Leistungen sollen die Finanzhoheiten um jeweils eine
Ebene nach oben verschoben werden: Die Dienststellen sind demnach zusténdig fiir Ausgabenbeschliisse bis
500 000 Franken, die sich auf eine PV abstiitzen, die Departemente fiir PV-gestiitzte Ausgabenbeschliisse
iiber 500 000 Franken (RB 659/2024).

Die in Abs. 5 festgehaltene Regelung gilt auch fiir Beitragszusicherungen (siche Art. 36 FHV).
Drei Bespiele zu Abs. 5:

Das Departement genehmigt gestiitzt auf Abs. 2 eine jahrlich wiederkehrende Verpflichtung von 195 000
Franken. Die Dienststelle kann gestiitzt auf Abs. 5 und Abs. 3 eine nachtrigliche Zusatzverpflichtung bis
hochstens 10 Prozent bzw. bis hochstens 19 500 Franken genehmigen, was zu jahrlich wiederkehrenden
Gesamtausgaben von 214 500 Franken fiihrt. Bei einer Zusatzverpflichtung von mehr als 10 Prozent bzw.
mehr als 19 500 Franken sind die jahrlich wiederkehrenden Gesamtausgaben von 214 500 Franken
massgebend, weshalb die Zusatzverpflichtung von der Regierung zu genehmigen wire.

Die Regierung gibt fiir ein Vorhaben 4,8 Millionen zur Verwendung frei. Die Dienststelle kann gestiitzt auf
Abs. 5 und Abs. 3 fiir das urspriinglich genehmigte Vorhaben vom genehmigten Budgetkredit bis 100 000
Franken mehr verwenden und das Departement gestiitzt auf Abs. 5 und Abs. 2 bis 480 000 Franken. Bei einer
Zusatzverpflichtung von mehr als 10 Prozent bzw. mehr als 480 000 Franken sind die Gesamtausgaben von
5,28 Millionen massgebend, weshalb die zusitzliche Kreditverwendung von der Regierung zu genehmigen
wire (RB 981/2019).

Das Departement genehmigte gestiitzt auf Abs. 2 fiir ein Vorhaben urspriinglich 450 000 Franken. Effektiv
konnen durch das Departement fiir das Vorhaben bis zu 550 000 Franken, d.h. mehr als 10 Prozent Mehraus-
gaben zur Auszahlung freigegeben werden. Das Departement kann dafiir nachtraglich die Basis fiir die

10 Prozent Mehrausgaben geméss Abs. 5 nicht nur bei der urspriinglich genehmigten Ausgabe, sondern bei
seiner Ausgabenkompetenz von 500 000 Franken geméss Abs. 2 festlegen.

Fiir den Entscheid iiber Annahme und Verwendung von Erbschaften geméss Art. 466 ZGB (SR 210) / Art. 67
Abs. 1 Ziff. 3 EGzZGB (BR 210.100) gelten die allgemeinen Limiten ebenfalls subsididr. Die Regierung hat
mit Beschluss vom 19. Mai 2015 festgehalten, dass solche Erbschaften der «Gemeinniitzigen Dachstiftung
Graubiinden» zugewiesen werden und das Departementssekretariat DFG mit dem Vollzug beauftragt (RB
445/2015). Siehe dazu auch Erlauterungen zu Art. 23 Abs. 3 FHG.

Stand 1. Mai 2025
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a)
b)
¢)

d)
e)

f)

Stand 1. Mai 2025

Art. 45 Geltungsbereich der Ausgabenkompetenzen

! Die Ausgabenkompetenzen gelten fiir:

die Vergabe von Arbeiten;

den Einkauf von Giitern, Waren und Dienstleistungen; den Kauf und
Tausch von Liegenschaften im Verwaltungsvermogen sowie Dienst-
barkeiten;

den Abschluss von Pacht-, Miet-, Leasing- und fiir den Kanton
kostenwirksamen Versicherungsvertrégen;

die Fithrung von Prozessen und den Abschluss von Vergleichen;

die Gewihrung und Kiindigung von Darlehen des Verwaltungs-
vermogens;

den Erwerb von Beteiligungen sowie das Eingehen von Eventual-
verbindlichkeiten.

2 Fiir die Festlegung der relevanten Ausgabenhohe gilt ein Vertrag, ein
Auftrag oder eine Bestellung grundsétzlich als Einheit. Stehen mehrere
derartige Einheiten in einem so engen sachlichen Zusammenhang, dass eine
einzelne ohne die anderen nicht zweckmaéssig oder brauchbar wére, sind
diese Einheiten zusammenzurechnen.

3 Verpflichtungen diirfen grundsitzlich nur in schriftlicher Form
eingegangen werden.

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Zur Definition von Liegenschaften und Dienstbarkeiten in Abs. 1 lit. b:

Gemdss Art. 655 Abs. 1 ZGB (SR 210) sind die Grundstiicke Gegenstand des Grundeigentums. Grundstiicke
im Sinne des ZGB sind gemdiss Abs. 2 von Art. 655 ZGB:

1. die Liegenschaften;

2. die in das Grundbuch aufgenommenen selbstindigen und dauernden Rechte;

3. die Bergwerke;

4. die Miteigentumsanteile an Grundstiicken.

Es handelt sich bei Grundstiicken um eine unbewegliche Sache, welche mit Ausnahme von Art. 944 Abs. 1
ZGB, der Grundstiicke betrifft, die dem dffentlichen Gebrauch dienen und fiir welche keine dinglichen Rechte
eingetragen werden, im Grundbuch erfasst ist.

Die Liegenschaften gemdss Art. 655 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB und Art. 45 Abs. 1 lit. b FHV kénnen entweder
unbebaut sein oder auf ihnen kénnen sich Gebdude/Bauwerke befinden.

Eine Dienstbarkeit ist ein dingliches Recht, das einer bestimmten Person oder einem Grundstiick die Nutzung
eines fremden Grundstiicks oder einer Sache erlaubt, ohne dass das Eigentum am Grundstiick oder der Sache
tibertragen wird. Dienstbarkeiten konnen entweder Grunddienstbarkeiten sein, die einem Grundstiick zugute
kommen, oder Personaldienstbarkeiten, die einer bestimmten Person zugute kommen. Abs. 3 von Art. 655
ZGB regelt deren Aufnahme unter bestimmten Voraussetzungen ins Grundbuch als selbstindige und dauernde
Rechte gemdss Art. 655 ZGB Abs. 2 Ziff. 2. Art. 45 Abs. 1 lit. b FHV ist auch anwendbar fiir die weiteren
Grundstiicke im Sinne des ZGB wie die Bergwerke und die Miteigentumsanteile an Grundstiicken (Ziff. 3 und
4 von Art. 655 Abs. 2 ZGB).

Gemdss Art. 26 Abs. 2 FHG werden im Finanzvermdogen gefiihrte Grundstiicke und Gebdude mindestens alle
zehn Jahre zum Marktwert am Bilanzierungsstichtag bewertet. Es handelt sich dabei um die gemdss HRM?2
Kontenplan in den Konten 1080 « Grundstiicke Finanzvermogen (FV)» und 1084 «Gebdude FVy gefiihrten
Vermogenswerte.

Gemdss Art. 2 der Verordnung iiber die Immobilien des Kantons (ImV, BR 800.110) gilt die ImV fiir
kantonseigene Immobilien im Verwaltungs- und im Finanzvermogen sowie fiir vom Kanton gemietete
Immobilien. Bei den Immobilien im Verwaltungsvermogen (VV) handelt es sich gemdss HRM2-Kontenplan
um die Konten 1400 « Grundstiicke VV», 1404 «Hochbauten VVy, 1405 « Waldungen VV» sowie 1407.0002
«Hochbauten im Bauy. Die ImV findet keine Anwendung auf Immobilien der selbstindigen dffentlich-
rechtlichen Anstalten und der Gerichte sowie auf Grundstiicke, deren Erwerb im Zusammenhang mit dem
Strassengesetz des Kantons Graubiinden (Kontogruppe 1401 «Strassen und Verkehrswegey) oder dem Gesetz
tiber die Forderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Graubiinden steht. Immobilien im Sinne der ImV
umfassen die Grundstiicke gemdss Art. 655 Abs. 2 ZGB.

Zu Abs. 1 lit. f: Beteiligungen sind definitionsgemadss Teil des Verwaltungsvermdgens (Art. 2 Abs. 1 der
Verordnung zur Umsetzung der Public Corporate Governance fiir den Kanton Graubiinden; BR 710.400).

Zu Abs. 2: Der Grundsatz der Einheit der Materie hat geméss Bundesgerichtspraxis zwar Verfassungsrang,
doch im Sinne der Rechtssicherheit wird er in Art. 45 Abs. 2 FHV umschrieben. Die Festlegung der
relevanten Ausgabenhohe erfolgt dabei inklusive Mehrwertsteuer (MWST).
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Zu Abs. 3:

Praxisfestlegung DFG zur Schriftlichkeit: Seit Sommer 2019 akzeptiert die Finanzverwaltung auch PDF-
Rechnungen, die dem Kanton von den Lieferanten per E-Mail zugestellt werden. Die Anforderung der Schrifi-
lichkeit ist in der Konsequenz auch erfiillt, wenn fiir die Dienststelle ausgabenberechtigte Personen per E-
Mail Verpflichtungen im Rahmen ihrer Ausgabenkompetenz, maximal aber bis 100 000 Franken, eingehen.
Das Risiko der E-Mail Ubermittlung trégt in diesem Fall der Aufiragnehmer, weshalb er mit dieser Art der
Aufiragsvergabe einverstanden sein muss. Fiir per E-Mail iibermittelte PDF-Kopien von unterzeichneten Ver-
trégen bis 100 000 Franken gilt in Anlehnung an Art. 50 Abs. 3 FHV, wonach der elektronische Beleg dem
Papierbeleg gleichgestellt ist, die Schriftlichkeit ebenfalls als erfiillt.

Die Bestimmung ist mit einem «grundsitzlich» allgemein formuliert. So werden bekanntlich im landwirt-
schaftlichen Bereich Vertrage oft noch per Handschlag abgeschlossen. Verpflichtungen fiir kleine Betrdge von
wenigen tausend Franken konnen bei derartigen Usancen formlos eingegangen werden (RB 952/2012).

Die Zustandigkeiten fiir die Beitragsgewéhrung sind in Art. 36 FHV geregelt.

Mit Ausnahme des Verkaufs von Sachgiitern und Vermietungen (Art. 46) nicht geregelt ist die Zustindigkeit
fiir den Abschluss von Vertrdgen und Erlass von Verfiigungen iiber Einnahmen. Dies soll mit der néchsten
FHYV-Revision erfolgen. Als Grundsatz gilt: «Sofern nicht anders geregelt, richtet sich die Zustdndigkeit fiir
den Abschluss von Vertrdgen und Erlass von Verfiigungen, die zu Einnahmen fiihren, nach den
Ausgabenkompetenzen gemdss Art. 44.»

Art. 46 Verkauf von Sachgiitern und Vermietungen

! Die Kompetenzen fiir den Verkauf von Mobilien, Maschinen und Fahr-
zeugen des Verwaltungsvermdgens und die Vermietung von Liegenschaften
richten sich nach Artikel 44 Absétze 3 und 4.

2 Der Verkauf oder die Vermietung hat zu marktiiblichen Konditionen zu
erfolgen.

Ein Verkauf von Sachgiitern des Verwaltungsvermdgens setzt in der Regel eine vorgingige Uberfiihrung
dieses Gegenstands ins Finanzvermdgen durch die Regierung voraus. Dieses Verfahren soll fiir samtliche
Bauten eingehalten werden. Bei Mobilien, Maschinen und Fahrzeugen, die nicht mehr gebraucht werden und
vollstédndig abgeschrieben sind (ohne Erinnerungswert von Fr. 1.--) wire ein derartiges Verfahren unverhalt-
nisméssig. Von einer separaten Uberfiihrung vom Verwaltungs- ins Finanzvermdgen kann abgesehen werden.
Der Preis fiir den Verkauf von Sachgiitern sowie fiir die Vermietung von Liegenschaften hat sich unter
Beriicksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung sémtlicher Interessenten und des Grundsatzes der
Wirtschaftlichkeit moglichst nach Marktkonditionen zu richten (RB 1749/2004).

Zu Abs. 2: Fiir den Bereich Informatikmittel hat das Amt fiir Informatik (AFI) eine Richtlinie fiir die Preise
fiir den Occasionsverkauf erlassen.

Art. 47 Einnahmenverzichte

! Der Verzicht auf Einnahmen, die dem Kanton rechtlich oder wirtschaftlich
zustehen, gilt grundsétzlich als Ausgabe im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 des
Finanzhaushaltsgesetzes.

2 Auf die Binforderung von Guthaben darf nur ganz oder teilweise verzichtet
werden, wenn die Bezahlung fiir den Schuldner eine unzumutbare Hérte
darstellt.

Eine Einnahme muss dem Kanton nicht bereits rechtlich zustehen, bzw. ein Rechtsanspruch darauf bestehen,
damit bei einem Verzicht auf diese Einnahme eine Ausgabe vorliegt. Es reicht aus, wenn die Einnahme dem
Kanton aus betriebs- oder marktwirtschaftlichen Griinden zusteht. Typische Beispiele sind die Verdusserung
von Finanzvermdgen zu einem gegeniiber dem Marktwert vergiinstigten Preis oder die Einrdumung eines
Baurechts zu reduziertem Baurechtszins bzw. zu einem Zins unter dem marktiiblichen Ansatz (RB 981/2019)

Es gibt nur einen Grund fiir einen Einnahmenverzicht, ndmlich der Fall bei dem die Bezahlung fiir den
Pflichtigen eine unzumutbare Harte darstellt. In diesem Fall kann auf das Stellen einer Rechnung verzichtet
werden. Das Feststellen der Uneinbringlichkeit und die Verwertung eines Verlustscheins fallen nicht unter die
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3 Die Departemente kénnen Einnahmenverzichte bis 20 000 Franken pro
Einheit gewihren.

Einnahmenverzichte. Es liegt zwar auch ein Einnahmenausfall vor. In diesen Fillen verzichtet der Kanton
jedoch nicht von sich aus auf ihm zustehende Einnahmen. Diese Fille werden nachstehend in der Bestimmung
von Art. 48 liber die Abschreibung von Forderungen geregelt (RB 952/2012).

Gemdss Abs. 1 gelten Einnahmenverzichte grundsdtzlich als Ausgaben. Gemdiss Art. 93 Abs. 3 KV setzt jede
Ausgabe eine Rechtsgrundlage, einen Kreditbeschluss und eine Bewilligung fiir die Zahlung voraus. Die
Feststellung einer unzumutbaren Hérte gemdss Abs. 2 beinhaltet immer ein politisches Ermessen. Deshalb
handelt es sich bei Einnahmenverzichten gestiitzt auf Art. 47 im Gegensatz zu Abschreibungen von
Forderungen gemdss Art. 48 immer um frei bestimmbare bzw. neue Ausgaben gemdiss Art. 4 FHG. Es gelten
die Kompetenzbefugnisse fiir frei bestimmbare Ausgaben gemdss Art. 33 Abs. 3 FHG.

Die den Einnahmenverzicht bewilligende bzw. gewdhrende Instanz hat die beiden weiteren grundsdtzlichen
Voraussetzungen der Rechtsgrundlage und des Kreditbeschlusses im Einzelfall bei der Gewdhrung zu kldren.
Sie entscheidet dabei, ob als (schwache) Rechtsgrundlage Art. 47 FHV im Rahmen der Limiten des
fakultativen Finanzreferendums alleine ausreichend ist und ob auf einen Kreditbeschluss verzichtet werden
kann. Wenn nicht, beantragt sie der GPK des Grossen Rats gestiitzt auf Art. 33 Abs. 1 FHG im Rahmen von
dessen Limiten einen entsprechenden Nachtragskreditantrag (siehe dazu beispielsweise RB 896/2018 zur
Ubernahme von Arbeitnehmendenbeitrigen zu Lasten der Rechnungsrubrik 1000). Bei fehlendem Nachtrags-
kreditbeschluss bringt sie dem Grossen Rat im Rahmen der Botschaft zur Jahresrechnung im Kommentar zur
entsprechenden Rechnungsposition zur Kenntnis, dass diese Einnahmenverzichte gemdss Art. 47 enthilt.

Die Kompetenz der Departemente fiir Einnahmenverzichte gemdss Abs. 3 bezieht sich betraglich auf eine
«Einheity. Beim Begriff «pro Einheity ist eine allfillige Zusammenrechnungspflicht im Sinne der Einheit der
Materie in Analogie zu Art. 45 Abs. 2 FHV zu beachten. Im Falle von jihrlich wiederkehrenden Einnahmen-
verzichten ist fiir die Bestimmung des massgebenden Betrags — analog zu Art. 44 Abs. 2 und 3 FHV — der
Ausfall kumuliert iiber drei Jahre zu berechnen. Die Regierung kann Einnahmenverzichte iiber 20 000
Franken gewdhren.

Art. 48 Abschreibung von Forderungen

! Bei einer erfolglosen Eintreibung einer Forderung ist nach Moglichkeit ein
Verlustschein zu erwirken. Wenn die Eintreibung einer Forderung aufgrund
vorliegender Unterlagen aussichtslos erscheint, kann der Ausstand
administrativ abgeschrieben werden.

2 Uber administrative Abschreibungen entscheiden im Einzelfall:
a) bis 10 000 Franken die fiir das Inkasso zustidndige Dienststelle;

3 Fiir simtliche Abschreibungen aufgrund von Verlustscheinen und von
Forderungen, die in Haft umgewandelt werden, sind die mit dem Inkasso
beauftragten Dienststellen zustindig.

Stand 1. Mai 2025

b) in den iibrigen Fallen das Departement fiir Finanzen und Gemeinden.
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In Abs. 2 wird die Limite fiir administrative Abschreibungen durch die zustéindige Dienstelle mit 10 000
Franken gleich hoch angesetzt wie bei Steuerforderungen (Art. 155 Abs. 4 lit. a des kantonalen Steuer-
gesetzes, BR 720.000).

Nicht speziell erwdhnt werden miissen die Kompetenzen des Obergerichts. Es ist der Regierung gleichgestellt
und entscheidet damit selbsténdig tiber die administrative Abschreibung seiner Forderungen.

Ein Spezialfall liegt bei den administrativen Abschreibungen der Staatsanwaltschaft vor, wenn unein-
bringliche Bussen oder Geldstrafen in Haft umgewandelt werden. Kommt die Haft zum Vollzug, so ist die
Forderung hinfillig und ist abzuschreiben. Bei dieser Abschreibung liegt wie im Fall eines Verlustscheins
dann kein Entscheidungsspielraum mehr vor, es gibt mit anderen Worten nichts mehr zu entscheiden. Eine
derartige Abschreibung kann dann unabhéngig von der Betragshohe durch die Staatsanwaltschaft bzw. die
Finanzverwaltung vorgenommen werden (RB 952/2012).
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Art. 49 Berechtigte Personen

! Die Dienststellenleitenden und Stellvertretenden sind fiir ihren Bereich
ausgabenberechtigt. Die Dienststellenleitenden und Stellvertretenden sowie
die fiir die Departemente beziehungsweise fiir die Standeskanzlei ausgaben-
berechtigten Personen geméss Absatz 2 kdnnen diese Berechtigung ganz
oder teilweise auch anderen Mitarbeitenden gewahren.

2 Die Departementsvorstehenden, die Generalsekretirinnen und General-
sekretdre sowie die Kanzleidirektorin oder der Kanzleidirektor sind fiir das
Departement beziehungsweise fiir die Standeskanzlei sowie fiir alle ihnen
unterstellten Dienststellen und Bereiche ausgabenberechtigt. Die
Departemente beziehungsweise die Standeskanzlei konnen diese
Berechtigung ganz oder teilweise auch anderen Mitarbeitenden gewahren.

3 Wer durch eine Ausgabe begiinstigt wird, ist fiir diesen Fall nicht
ausgaben- und anweisungsberechtigt.

4

In Art. 44 FHV werden die Ausgabenkompetenzen der Dienststellen (Abs. 3; bis 100 000 Franken) und der
Departemente (Abs. 2; bis 500 000 Franken) geregelt. In Art. 49 FHV werden die ausgabenberechtigten
Personen bestimmt. (RB 1170/2014).

Gemiss Art. 49 Abs. 1 FHV sind die Dienststellenleitenden und Stellvertretenden in ihrem Bereich bis

100 000 Franken ausgabenberechtigt. Eine zweckmissige Delegation dieser Ausgabenkompetenzen innerhalb
der einzelnen Dienststellen muss der jeweilige Dienststellenleitende beurteilen und sicherstellen konnen. Er
ist gemdss Art. 31 Abs. 3 FHG sodann auch verantwortlich fiir einen zweckmaéssigen Einsatz des internen
Kontrollsystems (IKS) in seinem Zusténdigkeitsbereich. Damit soll das Festlegen der berechtigten Personen
primér iiber den Dienstellenleitenden erfolgen. Es mag Félle geben mit sinnvoller Genehmigung auf Stufe
Departement. Dies soll auf Stufe FHV offen bleiben. (RB 952/2012, aktualisiert mit RB 659/2024).

Gemiss Art. 49 Abs. 2 FHV sind die Departementsvorstehenden, die Generalsekretdrinnen und General-
sekretire sowie die Kanzleidirektion fiir das Departement beziehungsweise die Standeskanzlei sowie fiir alle
ihnen unterstellten Dienststellen und Bereiche bis 500 000 Franken ausgabenberechtigt. Eine Delegation der
Ausgabenberechtigung der Departemente und der Standeskanzlei an eine bestimmte Person ist mittels
Verfiigung oder im Rahmen des Formulars «Unterschriften-Verzeichnis» moglich. Ergéinzend dazu hat die
Regierung gestiitzt auf Art. 44 Abs. 1 FHV die Moglichkeit, eine individuell-konkrete Delegation von Aus-
gabenkompetenzen an eine bestimmte Person fiir ein bestimmtes Geschéft vorzunehmen. (RB 1170/2014,
aktualisiert mit RB 659/2024).

Art. 49a Anweisungsberechtigung

! Zahlungen diirfen nur vorgenommen werden, wenn die entsprechende
Verpflichtung von einer ausgabenberechtigten Person genehmigt worden ist.

2 Die ausgabenberechtigten Personen sind mit Ausnahme von Artikel 49
Absatz 3 fiir ihren Bereich auch anweisungsberechtigt. Die Dienststellen
bestimmen im Einvernehmen mit der Finanzverwaltung die weiteren
anweisungsberechtigten Personen.

Eine Ausgabe im finanzrechtlichen Sinne entsteht durch das Eingehen von finanziellen Verpflichtungen. Eine
genehmigte Ausgabe miindet letztlich in eine Auszahlung, die gestiitzt auf Buchungsbelege mit den erforderli-
chen Unterschriften vollzogen wird. Ausbezahlt werden diirfen nur genehmigte Ausgaben. In Bezug auf die
berechtigten Personen fiir die Auszahlung steht der Begriff der «Anweisungsberechtigungy. Dieser Begriff ist
in den Art. 49, 49a und 50 FHV entsprechend aufgenommen. Die ausgabenberechtigen Personen sind fiir
ihren Bereich gleichzeitig anweisungsberechtigt. Ausgenommen sind Fille, bei denen die anweisungsbe-
rechtigte Person selbst begiinstigt wird. (RB 1170/2014, aktualisiert mit RB 659/2024).

8. Buchungs- und Zahlungsverkehr
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Art. 50 Buchungsbelege

! Jeder Auszahlungsbeleg erfordert die Unterschrift oder elektronische
Genehmigung von zwei Personen. Er muss neben der Bestdtigung der
materiellen und rechnerischen Richtigkeit die Unterschrift oder elektronische
Genehmigung einer anweisungsberechtigten Person tragen. Diese bestétigt
mit ihrer Unterschrift oder elektronischen Genehmigung, dass die Ausgabe
vorgéngig korrekt genehmigt worden ist. Liegt der genehmigte Betrag tiber
der Limite gemadss Artikel 44, ist die entsprechende Delegationsgrundlage
anzugeben
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Die Unterzeichnung oder elektronische Genehmigung von Ausgabenbelegen muss durch mindestens zwei
Personen erfolgen. Eine Person davon muss anweisungsberechtigt sein. Auf Unterschriften auf Papierbelegen
soll grundsitzlich verzichtet werden. Auch auf das Einscannen von Belegen mit Originalunterschriften im
Rahmen des elektronischen und papierlosen Kreditorenworkflows (KWF) soll grundsitzlich verzichtet
werden. Die elektronische Genehmigung erfordert keine Unterschrift, sondern die Berechtigung im Rahmen
des KWF, Anweisungen per «Knopfdruck», «Klick» oder «Touchscreen» vorzunehmen. Die anweisungs-
berechtigte Person bestdtigt mit ihrer elektronischen Genehmigung, dass die Ausgabe korrekt genehmigt
worden ist. Gestiitzt auf Art. 45 Abs. 3 FHV diirfen Verpflichtungen grundsétzlich nur in schriftlicher Form
eingegangen werden. Die Kompetenzlimiten fiir Ausgaben der Departemente und Dienststellen sind in Art. 44
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2 Einnahmenbelege bediirfen grundsitzlich der Unterschrift oder der Abs. 2 bis 5 FHV festgehalten. Werden gestiitzt auf eine Spezialgesetzgebung oder im Einzelfall aufgrund
elektronischen Genehmigung einer anweisungsberechtigten Person. eines Regierungsbeschlusses von einem Departement oder einer Dienststelle Ausgaben mit hoheren Betrégen
genehmigt, so ist die entsprechende Grundlage bei der Anweisung an die Finanzverwaltung anzugeben. Dies
kommt zum Beispiel fiir Auftridge an Dritte iiber 100 000 Franken pro Einheit durch die Dienststellen zum
Tragen. In diesem Fall muss eine besondere Kompetenzdelegation vorliegen. Andernfalls miisste das
Departement die Unterschrift oder elektronische Genehmigung leisten. Diese Handhabung wird im KWF
systemtechnisch unterstiitzt. Die dafiir notwendige Gleichstellung des elektronischen Belegs mit dem Papier-
beleg ist in Abs. 3 enthalten. Im Wegweiser Buchungsbelege sind die erforderlichen Vorgaben enthalten, wie
die Buchungsbelege im Einzelnen zu erstellen und zu priifen sind.

3 Der elektronische Beleg ist dem Beleg in Papierform gleichgestellt.

Mit Blick auf den elektronischen Belegfluss wird im Abs. 3 der elektronische Beleg mit dem Papierbeleg
gleichgestellt (RB 1170/2014, aktualisiert mit RB 659/2024).

Art. 51 Vorschuss- und Teilzahlungen Die Bestimmung gilt sowohl fiir kantonseigene Aufwendungen im Sinne von Art. 45 Abs. 1 lit. a und b FHV als
auch fiir Kantonsbeitrdge an Dritte gemdss Art. 36 FHV, sofern die Spezialgesetzgebung fiir sie Vorschuss-

I Vorschusszahlungen sind nicht gestattet. Davon ausgenommen sind
£ £ £ und Teilzahlungen nicht regellt.

vertraglich vereinbarte, brancheniibliche Vorschusszahlungen. Uber weitere
Ausnahmen entscheidet die Regierung. In Abs. 1 wird die Ausnahme betreffend das Verbot von Vorschusszahlungen fiir die Dienststellen und

2 Teilzahlungen konnen soweit geleistet werden, wie die Leistungen erbracht Departemente abschliessend festgelegt. Fiir die Regierung sind Ausnahmen méglich (RB 952/2012).

und nachgewiesen sind. Sie diirfen die voraussichtlichen Gesamtver-
pflichtungen des Kantons nicht {ibersteigen.

Art. 52 Aufbewahrungspflicht Die Bestimmung von Abs. 1 wurde mit RB vom 8. Dezember 1998 (Prot. Nr. 2331/1998) in die damalige

! Unterlagen des Rechnungswesens sind solange aufzubewahren, wie sie als ABZFHG aufgenommen (Art. 53, RB 2331/1998).

Beweismittel sowie zur Festlegung von Schuld- und Forderungsver- Abs. 2 entspricht Art. 32 Abs. 2 der alten Weisungen iiber den kantonalen Finanzhaushalt des DFG vom 28.
héltnissen zur Verfiigung stehen miissen, mindestens jedoch wahrend zehn Dezember 2004. Er wird in Art. 11 Abs. 2 der aktuell giiltigen Weisungen fiir das Rechnungswesen des DFG
Jahren. wiederholt.

2 Werden sie fiir Abrechnungen oder fiir andere pendente Fille linger als
zehn Jahre bendtigt, sind sie von den Dienststellen vor Ablauf der Frist bei
den betreffenden Aufbewahrungsstellen anzufordern.

9. Schlussbestimmungen

Art. 53 Neubewertungen der selbststindigen 6ffentlich-rechtlichen Gemass Art. 1 Abs. 1 FHG gelten die Vorgaben iiber die Fiihrung des kantonalen Finanzhaushalts fiir die
Anstalten kantonalen selbststidndigen 6ffentlich-rechtlichen Anstalten sinngemaéss, soweit nicht besondere
Bestimmungen gelten. Die Anstalten PDGR, PHGR, HTW und BGS orientieren sich bei der Abschreibung
des Anlagevermogens nach den kantonalen Vorgaben. Ein Restatement fiir das Anlagevermogen, das finanz-
rechtlich dem Verwaltungsvermdgen gleichkommt, dréngt sich fiir diese Anstalten nicht auf. Es wiirden in
den Folgejahren zusitzliche Abschreibungen entstehen, die dann mit den Aufwertungsgewinnen wieder aus-
geglichen werden miissten. Auf eine Neubewertung des Anlagevermdgens soll daher verzichtet werden (RB
952/2012).

! Die kantonalen selbststindigen 6ffentlich-rechtlichen Anstalten nehmen
beim Ubergang zum HRM2 keine Neubewertung des Anlagevermdgens vor.
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FHV

Erliuterungen zur FHV

Art. 54 Aufhebung und Anderung von Erlassen

! Mit Inkrafttreten dieser Verordnung wird die Verordnung iiber den
kantonalen Finanzhaushalt vom 14. Dezember 2004 aufgehoben.

2 Die erforderlichen Anpassungen von regierungsritlichen Verordnungen im
Zusammenhang mit der Einfithrung des HRM2 erfolgen in einer separaten
Verordnung.

Mit dem Inkrafttreten der neuen FHV wird die bisherige FHVO aufgehoben. Hinféllig werden damit auch die
Weisungen des DFG iiber den Finanzhaushalt.

Abs. 2 ist der «Authidnger» fiir die separate Anpassungsverordnung der Regierung (RB 952/2012).

Art. 55 Inkrafttreten und Ubergangsfrist
! Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2012 in Kraft.

2 Fiir den Abschluss der Jahresrechnung 2012 gilt noch die Verordnung iiber
den kantonalen Finanzhaushalt vom 14. Dezember 2004.

Die neue Verordnung wird zeitgleich mit dem FHG auf den 1. Dezember 2012 in Kraft gesetzt.

Analog zu Art. 55 FHG ist eine Ubergangsfrist fiir den Abschluss der Jahresrechnung 2012 vorgesehen (RB
952/2012).
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Anhang 1: Aufbau des Rechnungswesens (Art. 17) Um die FHV zu entschlacken und die zentralen Komponenten des Budgets und der Jahresrechnung iibersicht-
lich festzulegen, bietet sich ein Anhang in besonderer Weise an. Authidnger dafiir ist Art. 17 dieser Verord-
nung (RB 952/2012).

1. Finanzvermégen Die Unterteilung des Finanzvermdgens entspricht dem HRM2-Kontenrahmen.
Das Finanzvermdgen wird wie folgt unterteilt:

a) flissige Mittel und kurzfristige Geldanlagen;

b) Forderungen;
c) kurzfristige Finanzanlagen;
d) aktive Rechnungsabgrenzungen;
e) Vorrite und angefangene Arbeiten;
f) langfristige Finanzanlagen;
2) Sach- und immaterielle Anlagen FV;
h) Forderungen gegeniiber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremd-
kapital.
2. Verwaltungsvermogen Die Unterteilung des Verwaltungsvermdgens entspricht dem HRM2-Kontenrahmen (RB 952/2012).

Das Verwaltungsvermogen wird wie folgt unterteilt:
a) Sachanlagen VV;

b) immaterielle Anlagen VV;

c) Darlehen VV;

d) Beteiligungen, Grundkapitalien VV;

e) Investitionsbeitrige.

3.  Fremdkapital Die Aufteilung des Fremdkapitals entspricht dem HRM2-Kontenrahmen (RB 952/2012).
Das Fremdkapital wird wie folgt unterteilt:
a) laufende Verbindlichkeiten;

b) kurzfristige Finanzverbindlichkeiten;
c) passive Rechnungsabgrenzung;
d) kurzfristige Riickstellungen;
e) langfristige Finanzverbindlichkeiten;
f) langfristige Riickstellungen;
2) Verbindlichkeiten gegeniiber Spezialfinanzierungen und Fonds im
Fremdkapital.
4. Eigenkapital Die Aufteilung des Eigenkapitals entspricht dem HRM2-Kontenrahmen (RB 952/2012).
Das Eigenkapital wird wie folgt unterteilt:
a) Spezialfinanzierungen im Eigenkapital; Zu lit. b: Der Kanton fiihrt zurzeit keine Fonds im Eigenkapital (291)
b Fonds im Elgenkapltal; Zu lit. d: Der Kanton fiihrt zurzeit keine Positionen im {ibrigen Eigenkapital (298).
c) Vorfinanzierungen;

d) iibriges Eigenkapital;
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Anhang zur FHV
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e) Bilanziiberschuss / Bilanzfehlbetrag unterteilt in Jahresergebnis und
kumulierte Ergebnisse der Vorjahre.

Zu lit. e: Die bei der Umstellung auf HRM2 gebildeten Aufwertungsreserve (295) wurde per Ende 2013 auf-
gelost und im Umfang von 496 Millionen auf das allgemeine Eigenkapital (299; Bilanziiberschuss / Bilanz-
fehlbetrag) umgebucht. Mit der Revision von Art. 53b FHG wurden Anfang 2016 zusétzlich 77 Millionen
Riickstellungen fiir offene Beitragsverpflichtungen aufgeldst und ebenfalls von der Aufwertungsreserve auf
das allgemeine Eigenkapital umgebucht. Die bei der Umstellung auf HRM2 gebildete Neubewertungsreserve
Finanzvermodgen (296) wurde ebenfalls per Ende 2013 aufgeldst und im Umfang von 880 Millionen auf das
allgemeine Eigenkapital umgebucht. Mit der Revision von Art. 53a FHG wurden per Ende 2015 im Zusam-
menhang mit der Aufgabe des Steuerabgrenzungsprinzips 453 Millionen abgegrenzte Steuerertrige 2014
direkt dem allgemeinen Eigenkapital (299) belastet. Die Kontogruppen «Aufwertungsreserven» (295) und
«Neubewertungsreserve Finanzvermdgen» (296) sind damit nicht mehr notwendig (RB 981/2019).

5. Eigenkapitalnachweis
! Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veridnderung des

Eigenkapitals.
2 Es sind folgende Bilanzkonten detailliert aufzufiihren:
a) Verpflichtungen beziehungsweise Vorschiisse gegeniiber
Spezialfinanzierungen;
b) Fonds;
c) Vorfinanzierungen;
d) iibriges Eigenkapital;
e) Bilanziiberschuss / Bilanzfehlbetrag unterteilt in Jahresergebnis und

kumulierte Ergebnisse der Vorjahre.

Die erste Ziffer entspricht Art. 28 MFHG (RB 952/2012).

Erlduterungen zu lit. e siehe Ziffer 4

6.  Riickstellungsspiegel

!'Im Riickstellungsspiegel sind alle wesentlichen Riickstellungen einzeln
aufzufiihren.

2 Die Riickstellungen sind nach Kategorien zu gliedern.

3 Der Riickstellungsspiegel enthilt:

a) Bezeichnung der Riickstellungsart;

b) Kommentar zur Riickstellungsart;

c) Stand Riickstellungshéhe Ende Vorjahr in Franken;

d) Stand Riickstellungen Ende laufendes Jahr in Franken;
e) Kommentar zur Veranderung der Riickstellung;

Der Riickstellungsspiegel geméss Art. 13 Abs. 1 lit. ¢ FHG entspricht wortlich Art. 29 MFHG. (RB
952/2012). Auf die Begriindung des Weiterbestands der Riickstellung gemiss Art. 29 Abs. 3 lit. f MFHG wird
verzichtet.

7.  Beteiligungs- und Gewihrleistungsspiegel
! Der Beteiligungsspiegel enthilt insbesondere:

a) Darlehen und Beteiligungen, die mit der 6ffentlichen
Aufgabenerfiillung im Zusammenhang stehen;

Stand 1. Mai 2025
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Der Beteiligungs- und der Gewéhrleistungsspiegel geméss Art. 13 Abs. 1 lit. d sowie Abs. 2 und 3 FHG deckt
inhaltlich die wesentlichsten Punkte von Art. 30 und 31 MFHG ab (RB 952/2012).

Unter Abs. 2 lit. d werden die von den Dienststellen gemaiss Art. 34 Abs. 2 FHV der Finanzverwaltung zu
meldenden offenen Beitragsverpflichtungen an Einzelvorhaben Dritter sowie die in Aussicht gestellten
Beitrdge an Meliorationen sowie an Alters- und Pflegeheime ausgewiesen. Néhere Ausfiihrungen dazu finden
sich in den Erlduterungen zu Art. 34 FHV (RB 1059/2015).
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2Im Gewihrleistungsspiegel sind alle Tatbestéinde aufzufiihren, aus denen
sich in Zukunft eine wesentliche Verpflichtung ergeben kann. Er umfasst
insbesondere:

a) Eventualverbindlichkeiten, bei denen der Kanton zugunsten Dritter
eine Verpflichtung eingeht, insbesondere Biirgschaften, Garantie-
verpflichtungen und Defizitgarantien;

b) Leasingverbindlichkeiten;

c) sonstige Sachverhalte mit Eventualcharakter, falls diese noch nicht
als Riickstellungen verbucht wurden, wie Konventionalstrafen und
Reuegelder.

d) zugesicherte und noch offene Kantonsbeitrige an Einzelvorhaben

Dritter ausserhalb von Vereinbarungen mit dem Bund und Ver-
pflichtungskrediten sowie ohne Beitrdge zu Lasten von Spezial-
finanzierungen im Fremdkapital.

Anhang zur FHV Erliuterungen zum Anhang zur FHV

b) Formen der interkantonalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Praxisfestlegung DFG zu Abs. 2 lit. a im Zusammenhang mit Biirgschaften an KMU gemdiss Art. 7 GWE
Tréagerschaften, an denen der Kanton als Mitglied oder Trager (BR 932.100) / Art. 4 VWE (BR 932.160) basierend auf der Auslegung des SRS-CSPCP zur HRM?2-
beteiligt ist; Fachempfehlung 09:

«Mogliche Griinde, um Riickstellungen zu verbuchen:

- Biirgschaften und Garantieleistungen: Eine Zahlungspflicht muss wahrscheinlich sein (iiber 50
Prozent). Zeichnet sich diese nicht ab, sind diese als Eventualverbindlichkeiten im Anhang aufzu-
fiihren (Auslegung zu Ziffer 1).

Eine Eventualverpflichtung ist im Anhang der Jahresrechnung zu erfassen, wenn:

- es sich um eine mégliche Verpflichtung handelt, deren Existenz von zukiinfiigen Ereignissen abhdngt,
die nicht vollstindig unter der Kontrolle des Gemeinwesens stehen, und

- eine Rechtsgrundlage vorhanden sowie

- der Betrag wesentlich ist (Auslegung zu Ziffer 3).»

Das Eingehen einer Biirgschaft ist eine Eventualverpflichtung. Sie bedarf der Bewilligung durch die gemdiss
Art. 44 FHV Abs. 2 und 3 zustindige Instanz. Eine Ausgabe gemdss Art. 3 Abs. 2 FHG ist die Bindung von
Finanzvermégen zur Erfiillung dffentlicher Aufgaben. Die Ausgabe im finanzrechtlichen Sinn fdillt gemdss
Auslegung der HRM?2-Fachempfehlung 09 nur beim Einlésen der Biirgschaft und nicht bereits beim Eingehen
der Biirgschaft an. Es liegt damit ein Verpflichtungsbeschluss (noch) ohne Ausgabe im finanzrechtlichen
Sinne und ohne Kreditbeanspruchung vor.

Die erfolgswirksame Verbuchung der Biirgschaft erfolgt im Einklang mit der HRM2-Fachempfehlung 09
«Riickstellungen und Eventualverbindlichkeiteny erst im Zeitpunkt eines allfilligen Mittelabflusses durch das
Einlosen der Biirgschaft. Die erfolgswirksame Bildung von Riickstellungen fiir gefihrdete Biirgschaften
richtet sich nach Art. 23 FHV und der HRM2-Fachempfehlung 09. Soweit derartige Belastungen im Voraus
erkennbar sind, sind sie zu budgetieren. Gemdss Art. 31 GWE setzt der Grosse Rat in eigener Kompetenz die
Kredite fiir Aufwendungen gemdss GWE im Budget fest. Bei der Festsetzung eines Kredits auch fiir das Ein-
gehen von Biirgschaften an KMU wiirden die eingegangenen Biirgschaften passiviert und nicht mehr im An-
hang ausgewiesen. Die Rechnungslegung wiirde damit nicht mehr die gemdss Art. 24 Abs. 1 FHG geforderte
tatsdchliche Vermogens- und Finanzlage des Finanzhaushaltes vermitteln. Gemdss Art. 14 Abs. 2 FHG sind
Kredite vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen einzuholen und aufgrund sorgfiltiger Schdtzungen des
voraussichtlichen Bedarfs festzulegen. Die Verpflichtungen sind durch das Eingehen der Biirgschaften bereits
erfolgt. Der voraussichtliche Mittelbedarf fiir das Einlosen von Biirgschaften oder die Bildung entsprechender
Riickstellungen kann im Voraus nicht festgelegt werden. Die gemdiss Art. 31 GWE vorgesehene Kredit-
steuerung ist damit fiir die Biirgschaften an KMU gemdss Art. 7 GWE faktisch nicht méglich.

Gemdss Erliuterungen zu Art. 7 GWE erfolgt die Priifung und Abwicklung der Antrdge fiir zusdtzliche Biirg-
schaften durch die Biirgschaftsgenossenschaft (BG) OST-SUD und richtet sich nach deren Kriterien und
Richtlinien (Botschaft Heft Nr. 2/2015-2016, S. 89). Bei Art. 7 GWE handelt es sich um eine «Kann-
Bestimmungy. Eine abschliessende Kompetenzdelegation fiir das Eingehen der Biirgschaften an die
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Erliuterungen zum Anhang zur FHV

Regierung wie im Falle der Sicherstellung der Verfiigbarkeit von Grundstiicken zur wirtschaftlichen Entwick-
lung gemdss Art. 8§ GWE in Art. 32 Abs. 2 GWE liegt nicht vor. Kreditiiberschreitungen durch das Einlosen
von Biirgschaften oder die Bildung von Riickstellungen fiir gefihrdete Biirgschaften werden gestiitzt auf Art. 7
GWE als (gesetzlich schwach) gebundene Ausgaben gemdiss Art. 20 Abs. 3 lit. a FHG ausgewiesen. Das Amt
fiir Wirtschaft und Tourismus (AWT) weist in der Jahresrechnung im entsprechenden Kommentar Einzelkredit
Jjeweils bei Kreditiiberschreitungen auf diese rechtliche Situation hin.

Diese Praxisfestlegung steht in Bezug auf die buchhalterische Erfassung in Einklang mit
- den generellen Bestimmungen gemdss HRM?2 (Fachempfehlung 09);
- der generellen Regelung gemdss FHV;
- der Praxis bei den Beitragszusicherungen;
- dem Bund fiir Biirgschaften/Garantien im Bereich des 6ffentlichen Regionalverkehrs,;
- dem Kanton St. Gallen, der ebenfalls Zusatzbiirgschaften zur BG OST-SUD gewidihrt.

8.  Anlagespiegel

! Der Anlagespiegel enthilt die Summe der Anlagebuchwerte und die
kumulierten Abschreibungen zu Beginn und am Ende der Periode.

2 Die Bruttobuchwerte sind bezogen auf folgende Bewegungen
abzustimmen:

a) Zuginge,;
b) Abgiange und Verdusserungen;
c) Zuwichse oder Abnahmen wéhrend der Periode; die aus

Neubewertungen, Wertsteigerungen oder Wertverlusten resultieren;
d) Abschreibungen;
e) andere Bewegungen.

Der Anlagespiegel gemiss Art. 13 Abs. 1 lit. e FHG entspricht mit Ausnahme der Wechselkursdifferenzen
Art. 32 MFHG. Wechselkursdifferenzen fallen in der Anlagebuchhaltung nicht an, da diese in Schweizer
Franken gefiihrt wird (RB 952/2012, angepasst mit RB 659/2024).

9. Artengliederung Erfolgsrechnung
! Die Erfolgsrechnung umfasst folgende Aufwand- und Ertragsarten:

a) Personalaufwand;

b) Sach- und iibriger Betriebsaufwand;

c) Abschreibungen des Verwaltungsvermdgens;
d) Finanzaufwand;

e) Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen;
f) Transferaufwand;

2) durchlaufende Beitrége;

h) ausserordentlicher Aufwand;

i) interne Verrechnungen;

1) Fiskalertrag;

k) Regalien und Konzessionen;

1) Entgelte;
m) librige Ertrige;
n) Finanzertrag;

Die Artengliederung der Erfolgsrechnung entspricht dem HRM2-Kontenrahmen (RB 659/2014).

Zu lit. g und q, Durchlaufende Beitrage:

Gemiss HRM2-Fachempfehlung 03 «Kontorahmen und funktionale Gliederung» gibt das 6ffentliche Gemein-
wesen Durchlaufende Beitrige (Sachgruppe 47) an Dritte weiter (Sachgruppe 37). Das 6ffentliche
Gemeinwesen hat diese Mittel von einem anderen 6ffentlichen Gemeinwesen erhalten.

Der Kanton Graubiinden weist seit 1998 aus Transparenzgriinden die Beitrége des Bundes an den 6ffentlichen
regionalen Personen- und Giiterverkehr (Budget 2019 103,05 Mio., Konto 6110.470012) als durchlaufende
Bundesbeitrage aus, auch wenn der Bund diese Beitréige direkt an die Transportunternehmen bezahlt. Es
handelt sich dabei um vom Bund und Kanton gemeinsam bestellte und finanzierte Angebote des regionalen
Personenverkehrs geméss Art. 28 Bundesgesetz {iber die Personenbeforderung (PBG; SR 745.1) und des
Giiterverkehrs gemiss Art. 9 Bundesgesetz iiber den Giitertransport durch Bahn- und Schifffahrtsunternechmen
(GUTG; SR 742.41). An dieser Praxis soll festgehalten werden. Da es sich um eine gegeniiber der Fachemp-
fehlung 03 abweichende Verbuchung handelt, wird diese Abweichung im Anhang zur Jahresrechnung im Ab-
schnitt «Rechnungslegungsgrundsitze > Abweichungen von den HRM2-Fachempfehlungen» offen gelegt
(RB 981/2019).
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! Die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung sind nach folgenden
Funktionen gegliedert:

Allgemeine Verwaltung

Offentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung
Bildung

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Gesundheit

Soziale Sicherheit

Verkehr und Nachrichteniibermittlung
Umweltschutz und Raumordnung

Volkswirtschaft

Finanzen und Steuern

Anhang zur FHV Erliuterungen zum Anhang zur FHV
0) Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds;

p) Transferertrag;

q) durchlaufende Beitrége;

1) ausserordentlicher Ertrag;

s) interne Verrechnungen.

10. Artengliederung Investitionsrechnung Die Artengliederung der Investitionsrechnung entspricht dem HRM2-Kontenrahmen (RB 659/2014).
! Die Investitionsrechnung umfasst:

a) Sachanlagen;

b) Investitionen auf Rechnung Dritter;

c) immaterielle Anlagen;

d) Darlehen;

e) Beteiligungen und Grundkapitalien;

f) eigene Investitionsbeitréige;

2) durchlaufende Investitionsbeitrége;

h) ausserordentliche Investitionsausgaben;

i) Ubertragungen von Sachanlagen in das Finanzvermdogen;

1) Riickerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter;

k) Ubertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermdgen;

1) Investitionsbeitrédge fiir eigene Rechnung;

m)  Riickzahlung von Darlehen;

n)  Ubertragung von Beteiligungen;

0) Riickzahlung eigener Investitionsbeitrage;

P durchlaufende Investitionsbeitrége;

q) ausserordentliche Investitionseinnahmen.

11. Funktionale Gliederung Die Funktionale Gliederung entspricht der harmonisierten Funktionale Gliederung gemiss HRM?2 (RB

952/2015).

Auf der Homepage des schweizerischen Rechnungslegungsgremium fiir den 6ffentlichen Sektor
(http://www.srs-cspcp.ch/de) ist ebenfalls ein Stichwortverzeichnis HRM? fiir die richtige Zuweisung der
funktionalen Gliederung abrufbar.
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Anhang zur FHV

Erliuterungen zum Anhang zur FHV

12.

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

g
h)
i)
i),
k)
1)

m)

n)
0)

Zusitzliche Angaben
! Der Anhang enthilt zusitzlich insbesondere:

Rechnungslegungsgrundsitze;

die Funktionale Gliederung der Erfolgs- und Investitionsrechnung
ein Verzeichnis der Finanzanlagen;

ein Verzeichnis der Liegenschaften;

ein Verzeichnis der Verbindlichkeiten gegeniiber den
Spezialfinanzierungen und den Fonds im Fremdkapital;
Spezialfinanzierung Finanzausgleich fiir Gemeinden und
Spezialfinanzierung Strassen;

den Ausweis des erweiterten Eigenkapitals;

nicht bezifferbare Eventualforderungen;

den Ausweis der offenen derivativen Finanzinstrumente;
Sicherheitsleistungen und Mietzinshinterlegungen;

Angaben zu Ereignissen nach dem Bilanzstichtag;

den Stand der Beanspruchung der Verpflichtungskredite;

ein Verzeichnis der Empfénger von Kantonsbeitrdgen von mehr als
drei Millionen Franken;

den Ausweis der Programmvereinbarungen mit dem Bund;

die Finanzkennzahlen.

Der Anhang ist ein Element der Jahresrechnung (Art. 11 Abs. 1 lit. e FHG). Art. 13 FHG legt seinen Inhalt
fest. Gemass Art. 17 FHV (Aufbau des Rechnungswesens) ist der Anhang «im Detail geméass dem Anhang
dieser Verordnung auszugestalten». Art. 13 Abs. 1 lit. f FHG hélt fest, dass der Anhang zusitzliche Angaben,
die fiir die Beurteilung der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage, der Verpflichtungen und der finanziellen
Risiken von Bedeutung sind, enthélt. Ausgehend vom Ausweis in der Jahresrechnung 2023 wird diese
Bestimmung in Ziffer 12 des Anhangs konkretisiert.

Zu lit. b:

Der Aufbau der Arten- und Funktionengliederung der Erfolgs- und Investitionsrechnung ist in den Ziffern 9
bis 11 dieses Anhangs geregelt. Die Darstellung der Erfolgs- und Investitionsrechnung nach der funktionalen
Gliederung gemiss Ziffer 11 erfolgt im Anhang zur Jahresrechnung.

Zu lit. c:
Fiir die Beurteilung der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage sowie der finanziellen Risiken werden die
Finanzanlagen im Anhang detailliert ausgewiesen.

Zu lit. d:
Auf Wunsch der GPK wird ab der Jahresrechnung 2015 ein Verzeichnis der Liegenschaften aufgenommen.

Zu lit. e:

Gemidss Ziffer 5 dieses Anhangs sind im Eigenkapitalnachweis Verpflichtungen bzw. Vorschiisse gegeniiber
Spezialfinanzierungen und Fonds, die im Eigenkapital gefiihrt werden, detailliert aufzufiihren. Fiir die Beur-
teilung der Finanzlage werden Verbindlichkeiten gegeniiber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremd-
kapital im Anhang ebenfalls detailliert ausgewiesen.

Zu lit. g:

Ergidnzend zum Eigenkapitalnachweis geméiss Art. 13 Abs. 1 lit. b FHG sowie Ziffer 5 des Anhangs zur FHV
wird das erweiterte Eigenkapital im Anhang ausgewiesen. Zuséitzlich zum bilanzierten Eigenkapital enthalt
das erweiterte Eigenkapital den Substanzwert des im Verwaltungsvermdgen gefiihrten Dotationskapital der
GKB sowie nicht bilanzierte Guthaben. Thm werden die zukiinftigen Belastungen aus Verpflichtungskrediten
sowie die bezifferbaren Eventualverbindlichkeiten und -forderungen gegeniibergestellt. Das frei verfiigbare
Eigenkapital gemiss Art. 2a FHV wird in der Botschaft zur Jahresrechnung im Berichtsteil der Regierung
ausgewiesen.

Zu lit. i:

Die am Bilanzstichtag offenen derivativen Finanzinstrumente werden im Anhang ausgewiesen. Der Einsatz
von derivativen Zinsinstrumenten erfolgt ausschliesslich zur Absicherung von Zinsénderungsrisiken. Im
Rahmen der Bewirtschaftung von Finanzanlagen und Schulden erfolgt der Einsatz von derivativen Wahrungs-
instrumenten zur Absicherung des Kursrisikos von Geschéften in Fremdwéahrungen. Moglich sind auch
Finanzanlagen in Form von strukturierten Produkten. Auch diese diirfen nur zu Absicherungszwecken einge-
setzt werden. Sie konnen eine Derivatkomponente enthalten, die ebenfalls ausgewiesen wird. Bis heute
wurden keine strukturierten Produkte als Finanzanlagen eingesetzt (Art. 5, 6 Abs. 4 und 8 des Reglements
iiber die Tresorerie des Kantons Graubiinden; BR 710.150)

Stand 1. Mai 2025

www.dfg.gr.ch > Dokumentation > Finanzrecht

Seite 105



http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.100/de
http://www.gr-lex.gr.ch/data/710.100/de
http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/2104

Anhang zur FHV

Erliuterungen zum Anhang zur FHV

Zu lit. k:

Im Anhang sind auch Angaben zu wesentlichen Ereignissen nach dem Bilanzstichtag aufzufiihren. Ereignisse
nach dem Bilanzstichtag sind positive oder negative Ereignisse, die sich zwischen dem Bilanzstichtag und
dem Datum ereignen, an welchem die Jahresrechnung fiir die Bilanzerstellung vom zustdndigen Organ
genehmigt wird.

Zulit. I:

Die Verpflichtungskredite werden als Einzelkredite in den Rechnungsrubriken der zustéindigen Dienststellen
gefiihrt. Der Anhang enthélt in den Rechnungslegungsgrundsitzen geméss Art. 13 Abs. 1 lit. a FHG Angaben
zur buchhalterischen und kreditrechtlichen Abwicklung von Verpflichtungskrediten. Zur Beurteilung der Ver-
pflichtungen enthélt der Anhang eine detaillierte Liste, aus der der Stand der Beanspruchung der laufenden
sowie der genehmigten und noch nicht beanspruchten Verpflichtungskredite hervorgeht.

Zu lit. m:

Der Anhang enthélt gemiss Art. 13 Abs. 1 lit. d FHG unter anderem ein Verzeichnis der grossen Beitrags-
empfanger. Ausgewiesen werden dabei die Empfanger von eigenen Beitrdgen der Erfolgsrechnung (Konto-
gruppe 363) sowie von eigenen Investitionsbeitrdgen (56) von mehr als 3 Millionen Franken. Nicht ausge-
wiesen werden Beitridge an Gemeinden oder andere Kantone. Dieser Ausweis entspricht dem Anhang D des
Berichts der Regierung an den Grossen Rat betreffend Umsetzung der Public Corporate Governance fiir den
Kanton Graubiinden (Botschaft Heft Nr. 6/2010-2011). Es werden die ausbezahlten Beitrage zu Lasten
samtlicher Beitragskonten (363 und 56) aufgefiihrt. Nicht beriicksichtigt sind Abgrenzungs- und
Riickstellungs-buchungen, Riickzahlungen oder Umbuchungen. Die im Anhang ausgewiesenen Werte konnen
daher von den auf den Einzelkrediten ausgewiesenen Werten abweichen.

Zu lit. n:
Seit der Jahresrechnung 2017 werden die rechnungswirksamen, mehrjahrigen PV mit dem Bund zur Erfiillung
von wiederkehrenden Verbundaufgaben im Anhang ausgewiesen (RB 981/2019).

Zu lit. o:

Zur Beurteilung der Vermogens-, Finanz-, und Ertragslage sowie der Verpflichtungen und finanziellen
Risiken werden im Anhang Finanzkennzahlen gemidss HRM2-Fachempfehlung 18 und zwei weitere
Kennzahlen* ausgewiesen und kommentiert. Dazu gehdren:

- der Selbstfinanzierungsgrad;

- der Nettoverschuldungsquotient;

- der Zinsbelastungsanteil;

- der Selbstfinanzierungsanteil;

- das Nettovermdgen / die Nettoschuld pro Einwohner;
- der Bruttoverschuldungsanteil;

- der Investitionsanteil;

- der Kapitaldienstanteil;

- die kantonale Steuerquote®;

- die kantonale Staatsquote™.
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(RB 1059/2015, RB 981/2019, RB 659/2024)
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Weisungen fiir das Rechnungswesen Erlauterungen zu den Weisungen fiir das Rechnungswesen

Weisungen fiir das Rechnungswesen Die Erlduterungen stammen wo nicht anders vermerkt aus der synoptischen Fassung fiir den Entwurf der
Gestiitzt auf Artikel 37 Absatz 1 Litera a der Verordnung iiber den kantona- | neuen Weisungen fiir das Rechnungswesen vom 4. Oktober 2012.

len Finanzhaushalt (FHV)

Vom Departement fiir Finanzen und Gemeinden erlassen am 31. Januar 2013
(Stand 1. Januar 2020)

1. Buchungs- und Zahlungsverkehr

Art. 1 Dezentrale Buch- und Rechnungsfiihrung

! Die dezentrale Buch- und Rechnungsfiihrung bedarf der Bewilligung des
Departements fiir Finanzen und Gemeinden.

Art. 2 Ordnungsmissigkeit der Buchfiihrung

! Berichtigungen fehlerhafter Buchungen diirfen nur mit Stornobuchungen er-
folgen. Fehlerhafte Eintragungen miissen sichtbar bleiben. Eingriffe in die
Buchungsdateien sind zu dokumentieren.

2 Uber die Buchungen sind Journale zu fiihren. Kénnen diese nicht jederzeit
und unverédnderlich aus einem Informatiksystem erstellt werden, sind sie aus-
zudrucken und nach Moglichkeit getrennt von den Belegen aufzubewahren.

3 Soweit moglich sind die Kontrollen zu automatisieren. Die rechnungs-
fihrenden Dienststellen iiberpriifen in regelméssigen Abstinden die
Ordnungsmassigkeit und Vollstdndigkeit der Buchfiihrung wie folgt:
a) ... Abs. 3 lit. a aufgehoben per 1. Januar 2020. Anpassung an Praxis: Mit den heutigen EDV-Systemen unnétig
b) mindestens monatliche Abstimmung der Debitoren und Kreditoren mit | (DV DFG 30.12.2019).
den entsprechenden Sammelkonti;
c¢) mindestens monatliche Abstimmung der Post- und Bankkonti;
d) mindestens jdhrliche Abstimmung der iibrigen Bilanzkonti mit der
Finanzverwaltung.

4 Die Aufzeichnungen iiber die vorgenommenen Abstimmungs- und Kontroll-
arbeiten sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren.

Art. 3 Ausnahmen von der Bruttoverbuchung

' Vom Grundsatz der Bruttoverbuchung nach Art. 25 Finanzhaushaltsgesetz
darf nur bei Aufwands- und Ertragsminderungen abgewichen werden.

Art. 4 Vollzug von Buchungen und Zahlungen

! Alle Buchungs- und Zahlungsauftrige, ausgenommen diejenigen der
Dienststellen mit dezentraler Buch- und Rechnungsfithrung, sind ohne Ver-
zug der Finanzverwaltung zuzustellen.
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Art. 5 Zustindigkeit Finanzverwaltung Zu Abs. 3: Damit ist E-Billing In und E-Billing Out gemeint.

' Die Finanzverwaltung fiihrt die Staatsbuchhaltung und koordiniert den | Zu Abs. 4: Die FIVE ist neu fiir die Bewilligung zur Fithrung einer Kasse zustindig. Die Amtsverfiigung ist
Buchungs- und Zahlungsverkehr. jeweils auch dem vorgesetzten Departement zuzustellen.

2 Sie kann die Dienststellen anweisen, Buchungsdateien zu erstellen, um
Doppelerfassungen von Belegen zu vermeiden.

3 Sie entscheidet iiber und koordiniert den Einsatz der elektronischen Rech-
nungsstellung.

4+ Uber die Fiihrung einer Kasse, iiber den maximal zulissigen Kassabestand
sowie iiber den Einsatz des bargeldlosen Zahlungsverkehrs entscheidet die
Finanzverwaltung.

5 Sie kann iiber die Buchfiihrung und iiber den Zahlungsverkehr erginzende
Weisungen erlassen.

Art. 6 Kassenfiihrung

! Der Kassaverkehr ist in Buch- oder Kontoform festzuhalten.

2 Auszahlungen sind von den Empfangern zu quittieren. Einzahlungen miissen | Zu Abs. 2: Infoma newsystem verfligt iiber ein integriertes Kassasystem (DV DFG 30.12.2019).
auf vornummerierten Empfangsbescheinigungen, Registrierkassenquittungen
oder Quittungen aus elektronischen Kassasystemen den Einzahlern in iiblicher
Form bestitigt werden.

3 Lohnvorschiisse und lohnnahe Zahlungen diirfen aus einer Kasse nur mit
Einverstdndnis und Unterschrift des Personalamts beglichen werden.

4 Die Dienststelle bezeichnet fiir jede Kasse eine verantwortliche Person fiir
die Kassenfithrung und die Stellvertretung.

5 Die Dienststellen haben ihre Kassen monatlich unter Beilage der Kassenbe-
lege mit der Finanzverwaltung abzurechnen. Die Finanzverwaltung kann in
begriindeten Féllen die Abrechnungsfrist auf hochstens ein Quartal
ausdehnen.

¢Dienststellen mit dezentraler Buch- und Rechnungsfithrung rechnen min-
destens jahrlich mit der Finanzverwaltung ab.

Art. 7 Kassensturz und -differenzen

' Die Kassenfiihrenden miissen mindestens monatlich den Geldbestand zéhlen
und den Bestand mit dem Kassabuch vergleichen. Das Ergebnis dieser
Kontrolle ist in einem Aufnahmeprotokoll festzuhalten.

2 Die Ursache fiir Kassendifferenzen ist abzukldren. Die Kassenfithrenden
informieren die Dienststellenleitung.
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3 Kassendifferenzen iiber 500 Franken sind der Finanzverwaltung und der
Finanzkontrolle mitzuteilen. Uber die Art von deren Beseitigung entscheidet
die Finanzverwaltung. Uberschiisse fallen in die Staatskasse.

Art. 8 Aufbewahrung

1 Bargeld, Wertschriften und andere Wertgegenstéinde sind moglichst feuer-
und diebstahlsicher oder im Depot einer Bank zu verwahren.

2 Private Mittel miissen getrennt von staatlichen Kassen aufbewahrt werden.

Art. 9 Post- und Bankkonti
' Uber die Eréffnung neuer Post- und Bankkonti sowie iiber die Moglichkeit
von Barbeziigen entscheidet die Finanzverwaltung.

2 Uber Post- und Bankguthaben darf nur mit Kollektivunterschrift verfiigt
werden.

3 Die Finanzverwaltung erteilt die Unterschriftenberechtigung.

Art. 10 Zessionen

1 Die Dienststellen unterzeichnen fiir den Kanton die Abtretungserklarungen
und fiithren dariiber eine Kontrolle. Sie sind verantwortlich fiir die Angabe der
richtigen Zahlungsadresse auf den Auszahlungsbelegen. Die Kopien der
Abtretungserklarungen sind bei den  Dbetreffenden  Dienststellen
aufzubewahren.

Art. 11 Aufbewahrungspflicht

I Buchungsbelege und sédmtliche fiir das Rechnungswesen relevante Unter-
lagen sind aufzubewahren. Sie konnen elektronisch aufbewahrt werden,
sofern sie jederzeit und unveranderlich aus einem Informatiksystem erstellt
werden konnen oder unverdnderlich in einem Ablage-Informationssystem
gespeichert sind.

2 Werden fiir Abrechnungen oder fiir andere pendente Fille Buchhaltungs-
unterlagen lidnger als 10 Jahre benétigt, sind diese von den Dienststellen vor
Ablauf dieser Frist bei den betreffenden Aufbewahrungsstellen anzufordern.

Siehe auch Art. 52 FHV.

Zu Abs. 1: Mit einem EDV-System erstellte Ausgangsrechnungen (Debitorenrechnungen) miissen nicht mehr
in Papierform abgelegt werden, sofern Rechnungen jederzeit und unverinderlich aus dem EDV-System abge-
rufen und ausgedruckt werden konnen. Das ab 1. Januar 2019 eingesetzte EDV-System newsystem public er-
fiillt diese Voraussetzung. Kreditorenrechnungen, die eingescannt werden oder nur elektronisch vorhanden

sind, konnen in einem Archiv-Informationssystem elektronisch abgelegt werden.

2. Forderungen und Inkasso
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2 Die Steuerverwaltung kann abweichende Regelungen treffen.!”

Art. 13 Kreditwiirdigkeit

1 Vor der Ausfithrung von grosseren Warenlieferungen, Arbeiten oder anderen
Leistungen fiir Dritte haben die Dienststellen die Zahlungsféhigkeit des
Kunden abzukldren und sich gegebenenfalls durch Vorauszahlung oder
Sicherstellung vor Verlusten zu schiitzen.

Art. 14 Mehrwertsteuer

1 Bei mehrwertsteuerpflichtigen Leistungen und Lieferungen muss die
Fakturierung die Anforderungen des Mehrwertsteuergesetzes erfiillen. Die
fakturierende Dienststelle ist fiir die Beachtung dieser Anforderungen und
der Weisungen der Finanzverwaltung verantwortlich.

Art. 15 Rechnungsstellung

' Die leistungserbringende Dienststelle ist dafiir verantwortlich, dass fiir
Forderungen des Kantons ohne Verzug Rechnung gestellt wird. Wenn mog-
lich ist das zentrale Rechnungswesensystem der Finanzverwaltung
einzusetzen. Manuelle Rechnungsstellungen sind zu vermeiden.

2 Der Mindestrechnungsbetrag ist 30 Franken. Davon ausgenommen sind
Rechnungen auf privatrechtlicher Grundlage.

3 ...
4 Die Leistungen sind grundsitzlich ohne Abzug in Rechnung zu stellen.

5 Die Rechnungsdaten von Fremdfakturierungssystemen sind spétestens innert
Wochenfrist der Finanzverwaltung zu tibermitteln.

Gemaiss Art. 41 Abs. 1 lit. a FHV machen die Dienststellen die finanziellen Anspriiche gegeniiber Dritten
geltend. Auch dafiir gelten die Grundsétze der Buchfithrung geméss Art. 29 Abs. 1 FHG: Die Anspriiche

miissen vollstidndig, richtig, rechtzeitig und nachpriifbar geltend gemacht werden. Die dazu notwendigen

Massnahmen und Weisungen sind im Rahmen des IKS gemaéss Art. 31 FHG zu definieren.

Bei Rechnungen handelt es sich um Einnahmenbelege. Rechnungen werden im Gegensatz zu Auszahlungsbe-
legen und zu Buchungsbelegen zur Verbuchung von Einnahmen ohne Unterschrift erstellt. Im Rechnungs-
wesensystem gibt es fiir das Erstellen von Rechnungen keinen «Debitoren-Workflowy, in dem eine anwei-
sungsberechtigte Person die Rechnungsstellung freigibt. Dies im Gegensatz zum Kreditoren-Workflow fiir das
Bezahlen von Rechnungen, bei denen es sich um Auszahlungsbelege handelt. Geméss Art. 50 Abs. 1 FHV
bediirfen Auszahlungsbelege immer zweier Unterschriften, wovon eine einer anweisungsberechtigen Person.
Diese Anforderung ist im elektronischen Rechnungseingangsprozess bzw. Kreditoren-Workflow systemtech-
nisch hinterlegt. Geméss Art. 50 Abs. 2 FHV bediirfen Einnahmenbelege «nur» grundsitzlich der Unterschrift
einer anweisungsberechtigen Person. Art. 50 Abs. 2 FHV ldsst damit zu, dass Rechnungen ohne Unterschrift
einer ausgabenberechtigten Person erstellt werden (DV DFG 30.12.2019).

Abs. 3 aufgehoben per 1. Januar 2020. Bei lit. a und b handelt es sich um Selbstverstidndlichkeiten, die keiner
Regelung bediirfen. Lit. c: Ein Hinweis auf die Verzugszinsen bei Nichtbezahlen der Rechnung ist nicht
notwendig. Die Standardrechnung aus Infoma newsystem druckt keinen Hinweis auf die Verzugszinsen an
(DV DFG 30.12.2019).

Stand 1. Mai 2025
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Weisungen fiir das Rechnungswesen Erlauterungen zu den Weisungen fiir das Rechnungswesen

Art. 16 Stornierung der Rechnungen Bei Rechnungen handelt es sich um Einnahmenbelege, die ohne Unterschrift im Rechnungswesensystem er-
' Rechnungen aus dem zentralen Rechnungswesensystem der Finanzverwal- stellt werden (siehe dazu Erlauterungen zu Art. 15). Bei Stornos von Rechnungen handelt es sich nicht um

tung sowie aus iibrigen Fakturierungssystemen, deren Daten nicht an die Ausgabenbelege, sondern um die Korrektur von Einnahmenbelegen. Sie unterliegen den gleichen IKS-Mass-
Finanzverwaltung iibermittelt werden, sind von den Dienststellen selbst zu nahmen wie die Rechnungsstellung. Stornos sind ebenfalls direkt im Rechnungswesensystem der Finanzver-
stornieren. waltung durch die Dienststellen mdglich. Der Stornogrund kann elektronisch hinterlegt werden. Es ist jeder-

zeit erkennbar, durch wen die Rechnung storniert wurde. Im Zuge der Digitalisierung werden Rechnungen
und Stornos nach Moglichkeit elektronisch archiviert. Dies gilt zurzeit fiir Infoma newsystem und
Fremdfakturierungssysteme, die die stornierende Person jederzeit eindeutig identifizieren und Stornos
unverdnderlich abspeichern. In der Konsequenz soll und kann auch bei so stornierten Rechnungen auf die
physische Ablage von unterzeichneten Rechnungskopien bei den fakturierenden Dienststellen verzichtet
werden.

2 Die Stornierung von Rechnungen aus Fremdfakturierungssystemen mit
Dateniibermittlung an die Finanzverwaltung erfolgt auf Antrag der
rechnungsstellenden Dienststelle durch die Inkassostelle. Zu diesem Zweck
ist der Inkassostelle eine unterzeichnete Rechnungskopie mit Angabe des
Stornierungsgrundes zuzustellen.

3Kann in einem Fakturierungssystem, dessen Daten nicht an die Finanzver- ) ) o )
waltung {ibermittelt werden, die stornierende Person nicht jederzeit eindeutig Dayon nlght be'troffen sind S.tornos von Rgchnungen gestiitzt agf Art. 47 EHV. W1'rd eine Rechnung storniert,
identifiziert werden und werden die Stornos nicht unverinderlich abgespei- weil auf eine Einnahme verzichtet wird, die dem Kanton rechtlich oder wirtschaftlich zusteht, handelt es sich

chert, ist eine von der stornierenden Person unterzeichnete Rechnungskopie | WM eine Ausgabe, fiir die das Departement zustandig ist (DV DFG 30.12.2019).
bei der fakturierenden Dienststelle abzulegen.

Art. 17 Einzug

' Fiir den Einzug félliger Forderungen sowie fiir Betreibungshandlungen ist
unter Vorbehalt von Absatz 3 die Finanzverwaltung zusténdig. Davon ausge-
nommen sind die Umwandlung von Bussen in Haft und &hnliche Ersatzhand-
lungen, welche anstelle der geldméssigen Abgeltung der Schuld treten.

2 Die Dienststellen setzen die Finanzverwaltung tiber erfolgte Einsprachen
sofort in Kenntnis und behandeln die Einsprachen umgehend. Sie unterstiitzen
die Finanzverwaltung beim Inkasso.

3 Die Dienststellen mit dezentraler Buch- und Rechnungsfiihrung sind fiir den
Einzug der an sie zahlbaren Forderungen zustindig.

Art. 18 Mahnfristen und Gebiihren

1 Wird die Forderung nach Ablauf der Zahlungsfrist nicht beglichen, erlésst
die Inkassostelle spétestens 20 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist eine
Mahnung mit einer Frist von 10 Tagen.

2 Spéatestens 50 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist erldsst die Inkasso—stelle
eine gebiihrenpflichtige zweite Mahnung.

Art. 19 Betreibungen

' Wird der geschuldete Betrag auf Mahnung hin nicht bezahlt, ist die gebiih-
renpflichtige Betreibung spétestens 30 Tage nach Versand der zweiten
Mahnung einzuleiten.
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Weisungen fiir das Rechnungswesen Erlauterungen zu den Weisungen fiir das Rechnungswesen

> Hat der Zahlungspflichtige keinen Wohnsitz in der Schweiz oder wurde
Arrest gelegt, kann die Betreibung ohne vorgingige Mahnung eingeleitet
werden.

3 Eintragungen im Betreibungsregister bleiben grundsétzlich bis zum Ablauf
der gesetzlichen Frist bestehen. Sie konnen auf Antrag des Schuldners
geldscht werden, wenn die Forderung und samtliche Kosten bezahlt wurden
und keine weiteren félligen Forderungen gegeniiber dem Schuldner bestehen.
Uber den Antrag und weitere Ausnahmen in Grenzfillen entscheidet die mit
dem Inkasso betraute Dienststelle

Art. 20 Verzugs- und Ratenzahlungszins

! Nach Ablauf der Zahlungsfrist ist ein Verzugszins geschuldet. Er wird fiir die
Zeit seit der Félligkeit mit der zweiten Mahnung erhoben.

2 In begriindeten Féllen kann auf die Erhebung eines Verzugszinses verzichtet
werden.

3 Ratenzahlungszins von mehr als 30 Franken ist in Rechnung zu stellen.

4 Kann ein Schuldner seine Schuld nur in kleinen Raten {iber mehrere Jahre
begleichen und stellt der Ratenzahlungszins eine unzumutbare Harte dar, kann
darauf verzichtet werden. Die Inkassostelle tiberpriift jahrlich die Zahlungs-
fahigkeit des Schuldners.

Art. 21 Fristerstreckungen und Zahlungserleichterungen

! In begriindeten Einzelfdllen kann die Inkassostelle eine Verldngerung der
Fristen fiir Mahnungen und fiir die Einleitung der Betreibung gewéhren.

2 Werden Ratenvereinbarungen nicht eingehalten, erfolgt die Mahnung auf den
gesamten noch ausstehenden Restbetrag. Nimmt der Schuldner die Raten-
zahlungen aufgrund der Mahnung wieder auf, kann die Inkassostelle weiterhin
Ratenzahlungen gewéhren.

3 Ist die Zahlung innert der vorgeschriebenen Frist fiir den Schuldner mit einer
erheblichen Hirte verbunden, kann die Inkassostelle die Zahlungsfrist
erstrecken oder Teilzahlungen bewilligen.

Art. 22 Verlustscheine

! Die Verlustscheine sind periodisch auf nachtriigliche Einzugsmdoglichkeiten
zu priifen oder der Steuerverwaltung zur Bewirtschaftung zu iibergeben.
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Erlauterungen zu den Weisungen fiir das Rechnungswesen

3. Inventar

Art. 23 Zweck und Umfang

! Die Finanzverwaltung erlisst ein Reglement zur Inventarfiihrung

4. Schlussbestimmungen

Art. 24 Aufhebung von Erlassen

! Mit Inkrafttreten dieser Weisungen werden die Weisungen iiber den kanto-
nalen Finanzhaushalt vom 1. Oktober 2010 aufgehoben.

Art. 25 Inkrafttreten

! Diese Weisungen treten auf den 1. Januar 2013 in Kraft.
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Finanzpolitische Richtwerte 2025-2028 Erlauterungen zu den finanzpolitischen Richtwerten

Die Erlduterungen zu den acht fiir die Finanzplanperiode 2025-2028 geltenden finanzpolitischen Richtwerten
Nr. 1 betreffend die Erfolgsrechnung,

Nr. 2 betreffend die Nettoinvestitionen,

Nr. 3 betreffend die kantonale Staatsquote,

Nr. 4 betreffend die Steuerbelastung,

Nr. 5 betreffend die Strassenrechnung,

Nr. 6 betreffend die Lohnsumme fiir Stellenbewirtschaftung,

Nr. 7 betreffend die Lastenverschiebungen,

Nr. 8 betreffend die Nutzniesser- und Verursacherfinanzierung

finden sich in der Botschaft der Regierung vom 31. Oktober 2023 zum Regierungsprogramm und Finanzplan
2025-2028 (Heft Nr. 5/2023-2024, S. 556ff.).
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
A

Abschluss 10

- Verpflichtungskredite 10

- Vereinbarung / Konkordat

16 KV, 17KV 37

- Vertrag 45 13
Abschreibungen

- Forderungen 48 22
- Verwaltungsvermdgen 27 28 8, 9¢
Abschreibungssitze 28

Anhang 11,13 17, 26

Anlagen 3

- buchhaltung 27 26

- buchwerte 26 8

- im Finanzvermdgen 26, 34

- immaterielle 2b, 10c

- kategorie 27 28

- spiegel 13 17,26 8
Anschaffungskosten/-werte 27 27

Anspruch auf Beitragsgewdhrung 45

Anstalten 1,13 33,53

Anstellung; befristet 14

Anweisungsberechtigung 93 KV 49a

Aquivalenzprinzip 30

Arbeiten; angefangene 27 le
Arbeitslosenkasse 1

Artengliederung 9,10

Aufbau des Rechnungswesens 17

Aufbewahrungspflicht/-stellen 52 2,11
Aufsicht 33KV, 97KV

Aufsichtskommission 39

Aufwand 9
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
- ausserordentlicher 12 %h

- Genehmigung 19

Aufwertungsgewinne HRM2 53 53

Aufwertungsreserve HRM2 4d, 5d
Ausbaukredit Strassen 21 16, 44

Ausgaben 93 KV 3 10

- beleg 50 2
- berechtigte Personen 49, 50

- frei bestimmbare Ausgaben 16 KV, 17KV 4 4

- gebundene Ausgaben 4 43

- Genehmigung 35KV 19

- Haushaltsgleichgewicht 93 KV 5,6

- kompetenzen 35KV 33 44,45, 49

- ohne Budget 10

- ohne Kredit 20, 39 12

- Rechtsgrundlage fiir 93 KV 8 41

- rubriken 36 18, 20

Ausstand 48

B

Bankguthaben 22 9
Baufreigabe; vorzeitige 45

befristete Anstellungen 14

Beitrag(s) 24,36,40-48  34-36

- Abwicklungsmodalitdten 47

- Anrechnung und Pauschalierung 43

- Anstellung; beitragsfinanziert 14

- Auflagen und Bedingungen 44, 46

- Auszahlung 47 36, 50

- Ausgestaltungsgrundsétze 42

- controlling 48

- durchlaufende Beitrige 9g&q,10g&p
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
- empfanger; grosse 13

- gewdhrung 40 36

- Kreditumlagerung 21 16

- kiirzung 41, 46

- minimum 35

- offene Beitragsverpflichtungen 34 7d

- Rechtsform 40

- Riickerstattung/-forderung 46 37 10j

- verpflichtungen 23,34

- Verwirkung 45

- Zusicherung 42,45, 47 34

- Zustindigkeit; fiir 47 36, 44

Beleg, elektronischer 50 5
Berichterstattung 46 KV 31

Beteiligung 13, 36 21,45 2d, 7, 10e,10n
Beteiligungsspiegel 13 17 7
Betreibungsbegehren 37

Betriebsbeitrag 24

Beweismittel 52 11
Bewertung

- Anhang 13

- Finanzvermogen / Fremdkapital 26 27

- Verwaltungsvermdgen 27

Bilanz 11,13 17 1-4

- fehlbetrag 7,12 18 4g, 5

- stichtag 26 23,27, 34

- Uberfithrung HRM1 zu HRM2 52

- iiberschuss 18 4g,5

Brutto

- buchwerte 8

- darstellung 5,25 3
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
- verpflichtungskredit 16 7,8,10

Buchfiihrung 29, 31 1,2
Buchungsbeleg 50 2,4,16
Buchwert 27

Budget 17,35,46 KV 5,10, 35 2

19 PG

- kredite 14, 18, 36

- Sperrvermerk 19

- toleranz 12

- verwendung 42 KV 44

- vollzug 42 KV 38

- vorgaben 3

- Zustandigkeit 35KV, 46 KV 37

Bundesbeitriage 37

Biirgschaften 41,45 7

D

Darlehen 36 21,45 2¢,7,10d,10m

Defizit 93 KV 6

- garantie 7

Delegation Ausgabenkompetenz 44

Delegation Beitragszusicherung 47

Delkredere 29

Departement 39,49

- Ausgabenkompetenz 42 KV, 93 KV 44

- Beitragszusicherungskompetenz 36

- Einnahmenverzichtskompetenz 47

- Kreditiiberschreitungskompetenz 12

- Personalaufwand; umlagern 15

- Programmvereinbarung; dndern 40

Dienstabwesenheit 14, 15

Dienstleistungen Dritter 14, 45

Dienststelle, Dienststellenleitende 41,49, 50
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
- Abschreibung von Forderungen 48

- Aufbewahrungspflicht 52 8, 11

- Ausgabenkompetenz 42 KV, 93 KV 44

- Beitragszusicherungskompetenz 36

- Interne Verrechnungen 32

- Kreditiiberschreitungskompetenz 12

- Lohnaufwand; Budgetverwendung 19 PG 14

- Zustindigkeiten 47 10,36 1,2,13, 14
Dringlichkeit 5,47 11,13

E

Eigenkapital/-nachweis 6,13 2b, 17,25 4,5, 12¢

Einnahmen 3 1,41 13

- beleg 50 4

- kompetenz 49

- rubrik 36 18,20

- verzicht 47 16, 20, 21
Eintreibung von Forderungen 48 12-22
Einzelkredit 36 4

- Budgetkredit 18

- Nachtragskreditbefreiung 21 12

- Umlagerung 21 16

- Verpflichtungskredit 15 6, 34

Equity-Methode 27

Erfolg; ausserordentlicher 18

Erfolgsrechnung 6, 11 17,18

- Artengliederung 9

- Artengliederung 9

- Funktionale Gliederung 11

- Geldflussrechnung 22

- Investitionsausgaben 21

- Vorfinanzierungen 24
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
- Spezialfinanzierungen 22
Erfiillung
- mangelhafte 46
- 0ffentlicher Aufgaben 2,3,22
- verfassungsmaéssiger Aufgaben 33
- Verwaltungsaufgaben 43
Ertrag 12,22 1,7,18,19 9k, 9m, 9r, 9s
Ertragslage 93 KV 13,24
Eventualverbindlichkeiten/ -verpfl. 41, 45 7
F
fakultatives Finanzreferendum 16 KV, 17 KV 33 9
Finanzaufsicht 97 KV
Finanzanlage 22,42 Ic, If
Finanzbedarf 1
Finanzhaushalt 93 KV 1,24, 41
- Mitberichtsverfahren 38
- Sanierung; Beitragskiirzung 41
Finanzierungstitigkeit 22
Finanzkennzahlen 1
Finanzkontrolle 97 KV 39
Finanzlage 93 KV 13,24
Finanzpolitische Richtwerte 34 KV 35 2
Finanzplan 34, 35,46 KV 9,35 1-3
61 GRG
Finanzreferendum 16 KV, 17 KV 33 9
Finanzstatistik 32
Finanzverbindlichkeiten 3b, 3e
Finanzvermogen 2,3 17 1
- Bewertung 26 27
- Neubewertungsreserve 4e, 5
- Ubertragung 27 10i
- Wertberichtigung 29
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
- Zustandigkeit 34

Finanzverwaltung 33,42, 50

Fliissige Mittel 27 la 6-9
Forderung 217,29, 48 1b, 1h 12-22
Fonds 23 27 3g, 4b,5,9

Frei bestimmbare Ausgaben 16 KV, 17KV 4 7

Frei verfiigbares Eigenkapital 2b

Fremdkapital 26, 34 17,25,27,34  1h,3

Fiihrung von Prozessen 45

Funktionengliederung 17 11

G

Garantieverpflichtung 7

Gebiihren 30, 31, 37

Gebundene Ausgaben 16 KV, 17KV 33 43

Geldflussrechnung 11 22

Gemeinwesen 13,32

Genehmigung; rechtskriftige 19 7,11,12,44

Gerichte 1, 39 2

Gesamtaufwendungen 44

Gesamterfolg 18

Gesamtverpflichtung 51

Gesamtwirtschaft 93 KV 6

Geschifte

- ausserordentliche 12 9h,9r,10h,10r

- neue 38

Geschiftspriifungskommission 36 9

(GPK)

Gesetzmaissigkeit 93 KV 5

Gewihrleistungsspiegel 13 17 7

Globalbudget 18, 36 15,32

Grosse Rat

- Aufgaben 33 -35KV
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
- Aufsicht 33KV, 97KV

- Ausgabenkompetenz 16, 17,35 KV 33

- Beitragskiirzung 41

- Budget 35KV, 19 PG 2,3

- Finanzpolitische Richtwerte

34KV,61 GRG 35

- Globalbudget 63 GRG 36

- Kredit fiir Programmvereinbarung 37

- Landeslotteriemittel 38

- Verpflichtungs- und Zusatzkredite 9

Grundsétze

- Buchfiihrung 29

- Budgetierung 5

- Finanzvermogen; Bewertung 26

- Gebithrenbemessung 30

- Haushaltsfiihrung 93 KV 5

- Periodenabgrenzung 34

- Rechnungslegung 24,25

- Versicherung 33

H

Harm. Rechnungsmodell 2 (HRM?2) 11,51-53 53,54 4d, 5
Haushaltsfiihrung/-grundsétze 93 KV 5 31

Haushaltsgleichgewicht 93 KV 5,6 2a

Herstellungskosten 27 27

Hochbauten 36 21,28

I

Inkasso, -gebiihren 37 12-22
i T

interkantonale Zusammenarbeit 16 und 17 KV 33

Interne Verrechnungen 4,32 91, 9s

Internes Kontrollsystem 31 2
Inventar 41 23
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
Investition(s) 11 17,21 10, 11
- ausserordentliche Investitionen 12

- beitrage 27 21 2e,10
- einnahmen 12,22 10r

- rechnung 22 20

- Strassenbaukredite 16, 44

J

Jahrlichkeit 5

Jahresabschreibung 28

Jahresprogramm 42 KV 2

Jahresrechnung 17KV, 35KV 11

- finanzstatistischer Ausweis 32

- Kreditiiberschreitung 12

- Vorfinanzierungen 24

- Verpflichtungskredit 9

- Zustandigkeiten 37

Justizbereich 39

K

Kantonsbeitrdge: siche Beitrige

Kanzleidirektion 49

Kasse, Post- und Bankkonti 27 la 5-9
Kompensationsmoglichkeit 13

Kompetenz

- Ausgaben 16,17,35,93KV 43,44

- Beitragsgewdhrung 36

- Finanzvermogen / Fremdkapital 34 42

- Nachtragskredit 20

- Programmvereinbarung 37

- Ubertragung ins Finanzvermdgen 2

- Verkauf/ Vermietung 46

Konkordate 16 KV, 17KV 37
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
Kontofiihrung 4,7
Kontenrahmen 11 17
Kontrollsystem; internes 31 2
Koordination; interkantonale 16 KV, 17 KV 33

Kosten 27 5, 30, 32
Kostendeckungsprinzip 93 KV 30

Kosten- und Leistungsrechnung 30 30, 31

Kredit 93 KV 8, 14

- Nachtragskredit 20 11,13

- iiberschreitung 11,12, 13

- iiberwachung

- umlagerung 20, 21 11, 15,16

- vorbehalt 34

Kiindigung von Darlehen 45
Kiindigungsklausel bei Beitridgen 40

Kiirzung von Beitrdgen 41, 46

Kurswert 27

L

Landeslotteriemittel 38

Leasing 45 7
Legate 23

Leistung(s) 9,10 3

- auftrag 18,40,42-44 4

- vereinbarung 37 3

Liegenschaft 45, 46

Lineare Beitragskiirzungen 41

Lohnaufwand 14
Lohneinsparung 15

M

Mahngebiihren 37 18,19
Marktwert 26,27 27
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
Mehrausgaben 17, 20, 21 11,12
Mehreinnahmen 21
Mehrheitsbeteiligung 33
Mietvertrag 43,45
Minderausgaben 21 11
Mitberichtsverfahren 38
Mitgliederbeitrage 4,35
Mittelverwendung 93 KV 5,31,44

- Spezialfinanzierung 22

- Stiftung 23

N

Nachpriifbarkeit 29

Nachtragskredit 14,20,36,39 11-13
Nachtragskreditbefreiung 21

Nettoinvestitionen 27

Nettokredit 16 8
Neuaufnahme von Fremdkapital 34

Neubewertung 53,54 53 8,4e,5
Nominalwert 26 27
Normkosten 43
Notariatskommission 39
Nutzungsdauer 27 28

0]

Obergericht RS 1,39 2
Objektkredit 15 6
obligatorisches Finanzreferendum 16 KV, 17KV 33 9
offentliche Aufgaben 2,3,22
Ordnungsmaéssigkeit 33 KV, 97KV 31

P

Pachtvertrag 45
Pauschalbeitrdge 43
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
Pauschalgebiihren 30

Periodenabgrenzung 25 34

Personalaufwand 19 PG 20 14, 15 9a

Personen, berechtigte 49

Planung (politische und 34KV,

strategische) 60 - 64 GRG

Planungs- und Projektierungskosten 43

Preisstandklausel 15 8

Produktegruppe (-nstruktur) 62 & 63 GRG

Programmvereinbarung 37 4,34, 40

Projekt 9,14,34,43

R

Rahmenkredit 15 6

Rahmenvertrag; kantonal 33

Rechnungsabgrenzung 27 1d, 3¢
Rechnungsbeleg 41 4
Rechnungslegung

- Grundsitze 13, 24, 25

- Zweck und Standard 24

Rechnungsrubrik 4

Rechnungswesen 17,37,52 1-25
Rechtsgrundlage

- Ausgabe 93 KV 8 4

- Ausgabenkompetenz Grosser Rat 16, 17,35 KV 33

- Sperrvermerk 19

Rechtsoffnungsbegehren 37

Rechtsprechung; materielle 39

Rechtzeitigkeit 29

Referendum 16 KV, 17 KV 33 9

Regierungsprogramm 34,42 KV 35 1

61 GRG

Reserve > siehe Vorfinanzierungen (12) 7,24
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
Restbuchwert 7

Richtigkeit 29 41, 50 2
Richtwerte; Finanzpolitische 34 KV 35 2

Risiko 13,31 29,33
Riickerstattung/-forderung 46 37 10j
Riickstellungen 13 17,23, 41 3d, 3f, 6,7
- fiir nicht versicherbare Risiken 33

- fiir zugesicherte Kantonsbeitrage 34

S

Sachanlagen/-giiter 21,27,28,46 1g,2a, 10
Sanierung des Kantonshaushalts 41

Schadenabwehr 17,20 12,44

Schadenpotenzial 33

Schulden 42

Selbstkostenansatz 30

Soll-Prinzip 25

Sparsamkeit 93 KV 5

Sperrvermerk 19

Spezialfinanzierung 22 4,25,27 1h, 3g, 4a,5,9
- Abschreibung 27

- Beitragszusicherung 34

- interne Verrechnung 32

- Verpflichtungskredite 9

Spezialgesetzgebung 36

Spezifikation 5

Spielraum; rechtlicher 20, 42

Staatstitigkeit; ordnungsgemaésse 10

Stellvertretende 49

Stetigkeit 25

Steuerung; Budget und Finanzplan 35KV 9,10

Standeskanzlei 39
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
Stiftung 23

Strassen 21, 36 9, 16,21, 44

Strategische Planung 60 & 61 GRG

T

Teilzahlung 51 20, 21
Teuerung in Verpflichtungskrediten 15 8

Transferaufwand: siche Beitrige of

Tresorerie 42 59
U

Uberfiihrung HRM2 52,55 53-55 4d, 5d

Uberschuss 93 KV 6

Ubertragung 26,27 10i, 10n

Umlagerung 15,16

Unterhaltsarbeiten; bauliche 21

Unterschrift 49, 50

Unvorhersehbarkeit 13

A\

Vakanzen 14, 15

Verbot der Zweckbindung 5

Verfallklausel 34

Verfassungsmaéssige Aufgaben 33

Vergabe 8,45

Vergleichbarkeit 5,25

Vergiitungszins 37

Verjahrungsfrist 46

Verlustrisiko 29 13
Verlustschein 48 22
Verméchtnis 23

Vermietung 46

Vermogen 2,31 26,27, 34,41

Vermogenslage 13,24
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
Vernehmlassungsvorlagen 38

Verpflichtung

- Anhang 13 7
- Ausgabenkompetenz 44, 45

- Dienststellen 41

- Kredit 14

- Nachtragskredit 20 11

- Programmvereinbarung 37

- Riickstellung 23

- Spezialfinanzierung 25
Verpflichtungskredit 16 KV, 17KV 15-17 6-10

- Antragsverfahren 9

- Ausgabenkompetenz 33

- befristete Anstellungen 14a

- Beitragszusicherung 34

- Brutto- und Nettokredit 16 7,8, 10

- Nachtragskreditbefreiung 21

Verrechnungen; interne 4,32 91, 9s
Versicherung 33,45
Versténdlichkeit 25

Vertrag; offentlich rechtlicher 40 45
Verursacherfinanzierung 93 KV 5
Verursacherprinzip 93 KV 5 30
Verwaltungseinheit 18, 20, 31

Verwaltungsvermogen 2,3 17, 20, 21 2

- Abschreibung 12,27 28 9¢
- Ausgabenkompetenz 45

- Bewertung 26,27

- Wertberichtigungen 29

Verwirkung von Beitrigen 45

Verzicht auf Einnahmen 13,47
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
Verzugszins 37 20
Vollmacht in Forderungssachen 37

Vollstandigkeit 5,29 2
Vorfinanzierung 12 24 4c, 5

Vorgaben

- Budget 34KV, 35KV 2,3

- finanzstatistischer Ausweis 32

- Fiihrung des Finanzhaushaltes 93 KV 1

Vorpriifung 38

Vorrite 27 le

Vorschuss an Spezialfinanzierung 22 25 4a, 5
Vorschusszahlung 51

Vorsorglicher Immobilienerwerb 1

Vorstoss; parlamentarischer 38

Vorteilsabgeltung 5 5

w

Weisung 31 37,39 5
Wert; frei realisierbarer 3

Wertberichtigung 27 29

Wertschriften 27

Wertschwankung 22

Wertsteigerung 21 8
Wertverlust/-verzehr 27 8

Wesentlichkeit (12) (21 Abs. 4)

- Buchfiihrung 29

- Budgetierung 5

- Rechnungslegung 25

Wirkung von Beitrigen 93 KV 44 3

Wirkungsorientierung 93 KV, 5,36 3

63 GRG

Wirtschaftlichkeit 93 KV 5,43

z
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Sachwortverzeichnis KV, GRG, PG FHG FHV Anhang FHV  Weisungen
Zahlung 93 KV 3 34,41 4
Zahlungsbereitschaft 42

Zession 10
Zinsen 46 25, 37 20
Zusammenarbeit; interkantonale 16 KV, 17 KV 33 7

Zusatzkredit 14, 17 9

Zusatzverpflichtung 44

Zusicherung 47 34, 36

Zusténdigkeit fiir

- Ausgaben 16,17,35 KV 44

- Beitragsgewéhrung 36

- Finanzvermogen, Fremdkapital 34 42

- Kreditiiberschreitung 12

Zuverlassigkeit 25

Zweck

- Beitrige 44

- Kredit 14

- Rechnungslegung 24

Zweckénderung 21,43
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	Das gemäss HRM2 auszuweisende Eigenkapital (EK; Kontogruppe 29) ist für die Steuerung des Kantonshaushaltes nicht relevant. Es beträgt per 31. Dezember 2024 rund 3,3 Milliarden Franken. Für die Beurteilung des finanzpolitischen Spielraums von Bedeutung ist das verfügbare EK (= Bilanzüberschuss; 299), davon insbesondere das frei verfügbare EK.
	Die Definition des zweckgebundenen EK ergibt sich unmittelbar aus den HRM2-Vorgaben zur Bilanz. Es besteht aus den zwei Komponenten Vermögen von SF im EK (290) und Vorfinanzierungen gemäss Art. 24 (293). Nicht vorgesehen und damit nicht Teil des verfügbaren EK sind Rücklagen sowie nicht mehr separat ausgewiesene Aufwertungsreserven des Finanzvermögens.
	Das frei verfügbare EK leitet sich nicht aus den HRM2-Vorgaben ab. Es handelt sich hier um eine finanzpolitische Grösse. Es steht zur Deckung von konjunkturbedingten Aufwandüberschüssen der Erfolgsrechnung im Sinne von Art. 6 Abs. 3 FHG sowie für neue Vorfinanzierungen des Grossen Rats zur Verfügung. Mit der Bestimmung werden sowohl die besondere Bedeutung dieser Grösse zum Ausdruck gebracht als auch die verwendete Berechnungsmethodik transparent festgelegt. In der Botschaft zur Jahresrechnung 2016 wurde dieses Eigenkapital erstmals im Detail ausgewiesen. Es beträgt per 31. Dezember 2024 927 Millionen Franken.
	Der Bilanzüberschuss (299) entspricht dem Gesamteigenkapital (29) abzüglich dem zweckgebundenen bzw. in Spezialfinanzierungen (290) sowie in Vorfinanzierungen (293) reservierten Eigenkapital. 
	Dem Bilanzüberschuss stehen das in Sach- und immateriellen Anlagen sowie in Darlehen und Beteiligungen gebundene Verwaltungsvermögen (14) gegenüber. Die NRP-Darlehen (Konten 1445.5) sowie Darlehen der Landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaft (1445.6001,.6002,.6999) und die forstwirtschaftlichen Investitionskredite (1442.0) sind durch den Bund finanziert und nicht durch Eigenkapital abzudecken. 
	Ebenfalls nicht zur Deckung von Aufwandüberschüssen zur Verfügung stehen die im politischen Interesse gehaltenen Beteiligungen im Finanzvermögen. Dazu gehören die im übergeordneten politischen Interesse gehaltenen PS der GKB, Aktien der Ems-Chemie Holding AG, der Swissgrid AG sowie der Kraftwerke (1070.0) und die aus politischem Vollzugsinteresse gehaltenen 21 weiteren Beteiligungen, welche ohne gesetzliche Verpflichtung der Aufgabenerfüllung dienen (1070.2). Diese Beteiligungen werden unabhängig von der jeweiligen Finanzlage des Kantons gehalten. Sie stehen nicht zur Deckung von Defiziten oder zur Deckung des Liquiditätsbedarfes zur Verfügung. Vom Bilanzüberschuss nicht abzuziehen sind hingegen die Aktien und Anteilscheine für Anlagezwecke (1070.8; Tresorerie). 
	Sämtliche Transaktionen dieser im politischen Interesse gehaltenen Finanzanlagen sind unabhängig von der Betragshöhe von der Regierung zu entscheiden (abschliessende Kompetenz der Regierung gemäss Art. 34 FHG). Sie sind im Anhang der Jahresrechnung im Verzeichnis der Finanzanlagen unter «Anteil Aktien aus übergeordnet politischem Interesse gehalten» und «Anteil Aktien und Anteilscheine im politischen Vollzugsinteresse gehalten» aufgeführt. Die Bearbeitung und Auflage eines entsprechenden Regierungsantrags erfolgt durch das jeweilige Fachdepartement. 
	Grössere jährliche Wertschwankungen erfahren die aus übergeordnetem politischen Interesse gehaltenen Aktien. Sie dienen nicht den operativen Tätigkeiten zur Erfüllung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben. Die Wertschwankungen dieser Anlagen gehören damit nicht zum operativen Ergebnis (1. Stufe), dies unabhängig davon, ob es sich dabei um realisierte oder nicht realisierte Gewinne oder Verluste handelt. Dadurch wird das operative Ergebnis (1. Stufe) der Erfolgsrechnung frei von verzerrenden und jährlich stark schwankenden Wertberichtigungen ausgewiesen, was zugleich einen transparenten Mehrjahresvergleich ermöglicht. Diese im Einklang mit Art. 12 FHG stehende Verbuchungspraxis bedeutet eine Abweichung zu den HRM2-Fachempfehlungen 03 «Kontenrahmen und funktionale Gliederung» vom 25. Januar 2008 sowie 06 «Wertberichtigungen von Aktiven» vom 28. Januar 2022 und wird entsprechend im Anhang zur Jahresrechnung deklariert (siehe Erläuterungen zu Art. 12 FHG).
	Der Anhang ist ein Element der Jahresrechnung (Art. 11 Abs. 1 lit. e FHG). Art. 13 FHG legt seinen Inhalt fest. Gemäss Art. 17 FHV (Aufbau des Rechnungswesens) ist der Anhang «im Detail gemäss dem Anhang dieser Verordnung auszugestalten». Art. 13 Abs. 1 lit. f FHG hält fest, dass der Anhang zusätzliche Angaben, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Verpflichtungen und der finanziellen Risiken von Bedeutung sind, enthält. Ausgehend vom Ausweis in der Jahresrechnung 2023 wird diese Bestimmung in Ziffer 12 des Anhangs konkretisiert.

